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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo 

 

Ore 10.06 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno il pro-

cesso verbale della seduta precedente è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri provinciali in 

forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presidenza entro 

la fine della seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si intende 

approvato. 

Copie del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collaboratrici 

e i collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso. 

Per la seduta odierna si sono giustificati il vicepresidente Widmann e il consigliere Wurzer. 

 

Punto 321) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 134/17: ʺDemocrazia diretta, parteci-

pazione e formazione politicaʺ - (continuazione). 

 

Punkt 321 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 134/17: ʺDirekte Demokratie, Partizipation 

und politische Bildungʺ - (Fortsetzung). 

 

Siamo arrivati fino alla trattazione dell’articolo 19. 

 

Art. 20 

Strumento di partecipazione della cittadinanza ï 

svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini 

1. Lo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini si articola in tre fasi: il Consiglio delle 

cittadine e dei cittadini, lôevento pubblico e lôinoltro dei risultati ai responsabili delle decisioni. 

2. Lôufficio per la formazione politica e la partecipazione si occupa della pianificazione e dello svol-

gimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini. Lôintero processo ¯ gestito da moderatrici e 

moderatori. Lôaccompagnamento del processo e la moderazione avvengono secondo il principio 

dellôobiettività e non influiscono in alcun modo sui contenuti. 

3. Dopo che i risultati sono stati presentati e trasmessi ai responsabili delle decisioni, il Consiglio 

delle cittadine e dei cittadini si scioglie. Per trattare nuove tematiche e quesiti è necessario con-

vocare nuovi Consigli delle cittadine e dei cittadini. 

---------- 

Art. 20 

Instrument der Bürgerbeteiligung ï 

Bürgerratsprozess 

1. Der Bürgerratsprozess ist ein dreistufiger Prozess. Dazu gehören der Bürgerrat, die öffentliche 

Veranstaltung sowie die Weiterleitung an die Entscheidungsträger. 

2. Die Planung und Durchführung eines Bürgerrates erfolgt durch das Büro für politische Bildung 

und Bürgerbeteiligung. Moderiert wird das Verfahren von Moderatorinnen und Moderatoren. Die 

Prozessbegleitung und Moderation erfolgt nach dem Grundsatz der Objektivität und nimmt kei-

nerlei Einfluss auf Inhalte. 

3. Nach der Vorstellung und Übermittlung der Ergebnisse an die Entscheidungsträger löst sich 

der Bürgerrat auf. Für neue Themen und Fragestellungen sind neue Bürgerräte einzuberufen. 

 

La parola alla consigliera Foppa, prego. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (die Aufnahme ist nicht verfügbar) 

 

PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, metto in votazione l’articolo 20. Apro la vo-

tazione: approvato con 19 voti favorevoli, 2 voti contrari e 7 astensioni. 
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Art. 21 

Procedura formale - 

Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini 

1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dedicato a questioni riguardanti la legislazione o lôam-

ministrazione provinciale si tiene: 

su richiesta di 300 cittadine e cittadini; 

su richiesta di almeno un terzo delle/dei componenti del Consiglio provinciale; 

su decisione della Giunta provinciale. 

2. Lôufficio per la formazione politica e la partecipazione tiene un registro nel quale vanno inserite 

tutte le proposte tematiche presentate dalla popolazione per lo svolgimento dei Consigli delle 

cittadine e dei cittadini. 

3. Per la convocazione è sufficiente la descrizione generale della tematica in oggetto. Gli atti 

amministrativi rivolti a una determinata persona non possono essere oggetto di un Consiglio delle 

cittadine e dei cittadini. 

4. In presenza dei requisiti necessari per lo svolgimento di un Consiglio per le cittadine e i cittadini, 

lôufficio per la formazione politica e la partecipazione invita le persone legittimate a parteciparvi. 

---------- 

Art. 21 

Formaler Prozessablauf -  

Der Bürgerrat 

1. Der Bürgerrat, der die Angelegenheiten der Landesgesetzgebung oder der Landesverwaltung 

berührt, ist abzuhalten: 

auf Antrag von 300 Bürgerinnen und Bürgern,  

wenn mindestens ein Drittel der Abgeordneten des Landtages einen dementsprechenden Antrag 

einbringt, 

wenn dies von der Landesregierung beschlossen wird. 

2. Das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung führt eine Evidenz, in der Themenvor-

schläge von Bürgerinnen und Bürgern zur Abhaltung von Bürgerräten einzutragen sind. 

3. Für die Einberufung genügt eine allgemeine Umschreibung der zu beratenden Angelegenheit. 

Verwaltungsakte, die sich an bestimmte Personen richten, können nicht Gegenstand eines Bür-

gerrates sein. 

4. Das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung lädt bei Vorliegen der Voraussetzungen 

die teilnahmeberechtigten Personen zum Bürgerrat ein. 

 

Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: Capo IV, articolo 21, comma 1 (Proce-

dura formale – Il consiglio delle cittadine e dei cittadini): Il comma 1 viene sostituito completamente dal se-

guente: 

ʺ1. Un Consiglio delle cittadine e dei cittadini si tiene: 

a) su richiesta di 200 cittadini e cittadine; 

b) su richiesta di almeno un terzo dei/delle componenti del Consiglio provinciale; 

c) su decisione della Giunta provinciale.ʺ 

Abschnitt IV Artikel 21 Absatz 1 (Formaler Prozessablauf – der Bürgerrat): Absatz 1 wird durch den 

nachstehenden ersetzt: 

ʺ1. Der Bürgerrat ist abzuhalten: 

a) auf Antrag von 200 Bürgerinnen und Bürgern, 

b) wenn mindestens ein Drittel der Abgeordneten des Landtages einen entsprechenden Antrag ein-

bringt, 

c) wenn dies von der Landesregierung beschlossen wird.ʺ 

Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Köllensperger: Capo IV, articolo 21, comma 1, lettera 

d) (Procedura formale – Il consiglio delle cittadine e dei cittadini): Nel comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la 

seguente lettera:  

ʺd) su richiesta di un’associazione o di un’impresa se trattasi di questioni attinenti alla loro attività.ʺ 
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Abschnitt IV Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe d) (Formaler Prozessablauf – der Bürgerrat): Im Absatz 1 

wird nach Buchstabe c) folgender Buchstabe hinzugefügt: 

ʺd) auf Antrag eines Vereins oder Unternehmen, wenn es sich um Sachfragen handelt, die in ihrem 

Tätigkeitsbereich liegen.ʺ 

Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Köllensperger: Capo IV, articolo 21, comma 2 (Proce-

dura formale – Il consiglio delle cittadine e dei cittadini): Nel comma 2 del testo in lingua tedesca la parola 

ʺBüroʺ è sostituita dalla parola ʺAmtʺ. 

Abschnitt IV Artikel 21 Absatz 2 (Formaler Prozessablauf – der Bürgerrat): Im Absatz 2 wird das Wort 

ʺBüroʺ durch das Wort ʺAmtʺ ersetzt. 

La parola al consigliere Köllensperger. 

 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): (die Aufnahme 

ist nicht verfügbar) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (die Aufnahme ist nicht verfügbar) 

 

PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, metto in votazione gli emendamenti. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 1: respinto con 7 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 2: respinto con 7 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 3: respinto con 2 voti favorevoli e 25 voti contrari. 

Chi chiede la parola sull’articolo 21? Consigliere Schiefer, prego. 

 

SCHIEFER (SVP): Ich beantrage eine getrennte Abstimmung von Buchstabe b) in Absatz 1. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): (la registrazione non è disponibile) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (die Aufnahme ist nicht verfügbar) 

 

SCHIEFER (SVP): Ich beantrage auch eine getrennte Abstimmung von Buchstabe c) in Absatz 1. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): (la registrazione non è disponibile) 

 

PRESIDENTE: (la registrazione non è disponibile) 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (die Aufnahme ist nicht verfügbar) 

 

OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Ich beantrage eine getrennte Abstimmung aller Absätze. 

 

PRESIDENTE: Metto in votazione l’articolo 21 per parti separate.  

Apro la votazione sull’articolo 21 comma 1 fino alla lettera a): approvato con 21 voti favorevoli, 1 voto 

contrario e 5 astensioni. 

Apro la votazione sulla lettera b) del comma 1: respinta con 7 voti favorevoli, 19 voti contrari e 2 asten-

sioni. 

Apro la votazione sulla lettera c) del comma 1: respinta con 7 voti favorevoli, 18 voti contrari e 2 asten-

sioni. 

Apro la votazione sull’articolo 21 comma 2: approvato con 17 voti favorevoli, 5 voti contrari e 4 asten-

sioni. 

Apro la votazione sull’articolo 21 comma 3: approvato con 18 voti favorevoli, 1 voto contrario e 8 asten-

sioni. 

Apro la votazione sull’articolo 21 comma 4: approvato con 18 voti favorevoli, 5 voti contrari e 4 asten-

sioni. 

 

Art. 22 

Consiglio delle cittadine 
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e dei cittadini ï svolgimento 

1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è composto da almeno 12 persone iscritte nellôapposita 

lista, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La procedura di selezione avverrà mediante 

campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed età. 

2. La partecipazione al Consiglio delle cittadine e dei cittadini è su base volontaria ma vincolante. 

In un periodo di tempo limitato, ovvero 1,5 giorni, il gruppo elabora idee, spunti e raccomandazioni 

unanimemente condivise su una problematica specifica. 

3. Il risultato è una dichiarazione congiunta e unanimemente condivisa. 

---------- 

Art. 22 

Der Bürgerrat ï Abhaltung 

1. Der Bürgerrat setzt sich aus einer Gruppe von mindestens 12 Personen zusammen, die in die 

Meldeliste des Landes eingetragen sind und das 16. Lebensjahr angetreten haben. Die Auswahl 

dieser Personen erfolgt nach einem geschichteten Zufallsverfahren, nach Sprachgruppe, Ge-

schlecht und Alter. 

2. Die Teilnahme am Bürgerrat ist freiwillig aber verbindlich. In einem begrenzten Zeitraum von 

1,5 Tagen werden von der Gruppe einstimmig getragene Ideen, Anregungen und Empfehlungen 

zu einer Frage oder Problemstellung ausgearbeitet. 

3. Als Ergebnis verfasst der Bürgerrat eine einstimmige, gemeinsam verfasste Erklärung. 

 

Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: L’articolo 22 viene sostituito completa-

mente dal seguente: 

ʺ1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è composto da almeno 20 persone iscritte nell’apposita lista, 

che abbiano compiuto il 16° anno di età. La procedura di selezione avverrà mediante campionamento stratifi-

cato secondo gruppo linguistico, genere ed età. 

2. La partecipazione al Consiglio delle cittadine e dei cittadini è su base volontaria ma vincolante. In un 

periodo di tempo limitato, ovvero 10 giorni, il gruppo elabora idee, spunti e raccomandazioni unanimemente 

condivise su una problematica specifica. 

3. Il risultato è una presa di posizione congiunta e unanimemente condivisa. 

4. Ai partecipanti/e che non sono dipendenti pubblici è corrisposta un’indennità ognicomprensiva di 200 

euro al giorno. Al Consiglio delle cittadine e cittadini si può partecipare una sola volta.ʺ 

Artikel 22 wird durch den nachstehenden Text ersetzt: 

ʺ1. Der Bürgerrat setzt sich aus einer Gruppe von mindestens 20 Personen zusammen, die in die Mel-

deliste des Landes eingetragen sind und das 16. Lebensjahr angetreten haben. Die Auswahl dieser Personen 

erfolgt nach einem geschichteten Zufallsverfahren. 

2. Die Teilnahme am Bürgerrat ist freiwillig aber verbindlich. In einem begrenzten Zeitraum von 10 Ta-

gen werden von der Gruppe einstimmig getragene Ideen, Anregungen und Empfehlungen zu einer Frage oder 

Problemstellung ausgearbeitet. 

3. Als Ergebnis verfasst der Bürgerrat eine einstimmige, gemeinsam verfasste Stellungnahme. 

4. Die Teilnehmer, die nicht Angestellte im öffentlichen Dienst sind, erhalten eine allumfassende Auf-

wandsentschädigung in der Höhe von 200 Euro pro Tag. Wer einmal Mitglied eines Bürgerrates war, kann 

diese Funktion nicht ein zweites Mal ausüben.ʺ 

Emendamento n. 2, presentato dalla consigliera Oberhofer: Articolo 22, comma 1: La cifra ʺ16°ʺ è 

sostituita dalla cifra ʺ18°ʺ. 

Artikel 22 Absatz 1: Die Ziffer ʺ16.ʺ wird durch die Ziffer ʺ18.ʺ ersetzt. 

Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Atz Tammerle, Knoll e Zimmerhofer: Articolo 22, comma 

1: Il periodo ʺLa procedura di selezione avverrà mediante campionamento stratificato secondo gruppo lingui-

stico, genere ed età.ʺ è soppresso. 

Artikel 22 Absatz 1: Folgender Satz wird gestrichen: ʺDie Auswahl dieser Personen erfolgt nach einem 

geschichteten Zufallsverfahren nach Sprachgruppe, Geschlecht und Alter.ʺ 

Emendamento n. 4, presentato dai consiglieri Atz Tammerle, Knoll e Zimmerhofer: Articolo 22, comma 

1: Le parole ʺmediante campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed etàʺ sono sostituite 

dalle parole ʺmediante sorteggioʺ. 
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Artikel 22 Absatz 1: Die Wörter ʺnach einem geschichteten Zufallsverfahren nach Sprachgruppe, Ge-

schlecht und Alterʺ werden durch die Wörter ʺper Losziehungʺ ersetzt. 

La parola al consigliere Köllensperger, prego. 

 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): (die Aufnahme 

ist nicht verfügbar) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (die Aufnahme ist nicht verfügbar) 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (die Aufnahme ist nicht verfügbar) 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): (la registrazione non è disponibile) 

  

STOCKER S. (Die Freiheitlichen): (die Aufnahme ist nicht verfügbar) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (die Aufnahme ist nicht verfügbar) 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): … quindi su questo ha ragione. 

Non ha ragione a dire che tutta la Convenzione era senza traduzione simultanea, ma è vero che al primo 

impatto nell’assemblea aperta ai cittadini non ‘era la traduzione simultanea. 

Altro elemento di boicottaggio della commissione, mi verrebbe da dire, di non cura verso la Conven-

zione, sempre della presidenza del Consiglio è stato il fatto che nella Convenzione è successo esattamente 

l’opposto di quello che Lei rimprovera.  

La Convenzione era gestita non da un gruppo “esterno” di moderatori e moderatrici, ma dalla presi-

denza, cioè Tschurtschenthaler, Polonioli, Ploner, cioè con tutta le buona fede delle tre persone, erano però 

membri della Convenzione, cioè la Convenzione ha eletto una presidenza che ha gestito tutto il processo e 

anche la moderazione, tanto è vero che quelli dell’EURAC erano dietro a noi in fondo, ascoltavano, non sono 

mai intervenuti e facevano verbali neanche troppo rapidamente. Quindi è successo che la Convenzione è 

diventata come il nostro Consiglio provinciale, perché ha eletto una presidenza tra i suoi membri – 

Tschurtschenthaler tra l’altro era un esponente della Volkspartei – e a quel punto, con tutta la buona volontà 

perché io devo riconoscere a Christian Tschurtschenthaler di aver tentato e garantito una gestione super par-

tes della Convenzione, però non c’era quella moderazione che invece un gruppo esterno specializzato in 

questi processi poteva offrire. Quindi, cons. Urzì, se poi alla fine non si è usato il metodo che diceva la cons. 

Foppa, cioè quello di trovare i punti di accordo, e solo quei punti di accordo potevano andare avanti, e questo 

non è il pensiero unico, perché se in un processo del genere siamo io e Lei e io dico: “A, B, C, D” e Lei mi dice 

“No, su C e D non sono d’accordo”, quei moderatori prendono atto che solo su A e B c’è convergenza tra me 

e Urzì e solo su A e B si va avanti. Invece nella Convenzione è successo che a un certo punto è scattata non 

questa logica partecipativa, ma la logica politica della maggioranza, cioè si è cominciato a dire: “beh, all’incirca 

la stragrande maggioranza dei presenti è d’accordo su questo”, e io mi sono sbracciato e ho detto: “io non 

sono d’accordo”, risposta: “beh, è da solo, siete due, tre”, poi erano tutti italiani, peggio ancora. È scattato 

questo meccanismo e io Le vorrei dire che se Lei approfondisse questa materia, vedrebbe che invece il mec-

canismo previsto dalla legge è proprio un meccanismo per evitare che una maggioranza imponga a un orga-

nismo di questo tipo, che dovrebbe essere un organismo che rappresenta la società civile, l’opinione della 

maggioranza anche quando è stragrande, tanto è vero che poi, Lei lo sa benissimo, chi non era d’accordo ha 

fatto le relazioni di minoranza. Nella relazione di minoranza il professor Toniatti, che ha fatto tutto un lavoro 

per la maggioranza fino all’ultimo momento, ha detto che in quel documento di maggioranza non era stato 

adottato il criterio del consenso. Secondo me il criterio del consenso voleva dire che quello su cui non c’è il 

consenso non può stare nel documento finale, invece lì era un documento a colpi di maggioranza e per questo 

poi ci sono state le relazioni di minoranza.  

Quindi Le vorrei dire che questo procedimento io l’ho vissuto tutto come cavia ed è sostanzialmente 

diverso da quello della Convenzione e se si ricorda, per la Convenzione noi, come Gruppo Verde, avevamo 

proposto un disegno di legge – che poi è stato scartato, è passato quello Bizzo-Steger – e nel nostro disegno 

di legge c’erano lunghi articoli proprio su come doveva essere gestito il processo e ci hanno detto che non si 
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sarebbe messo tutto in legge, ma sarebbe stato messo nel regolamento di attuazione e poi il regolamento di 

attuazione ha stravolto completamente l’impostazione del metodo del consenso. 

Questo per dirLe che La invito a non confondere quello che di fatto è successo nella Convenzione con 

un metodo che la Convenzione avrebbe dovuto attuare, e secondo me non è stata in grado di farlo perché 

non è stata messa nelle condizioni operative per poterlo fare. 

Qui mi sembra che vengano indicate alcune condizioni operative, per esempio il gruppo di moderazione 

che accompagna i lavori dovrebbe evitare che questi lavori vengano presi in mano anche da una maggioranza 

e questo non vuol dire che si deve pensare tutti allo stesso modo, ma che i risultati non possono escludere 

posizioni di minoranza, questo è il punto, quindi mi sembra una garanzia. 

Questa storia del consiglio dei cittadini e delle cittadine – lo dico adesso, perché sia messo a verbale – 

cari colleghi della Volkspartei, che avete eliminato la possibilità che il consiglio delle cittadine e dei cittadini 

venga convocato anche su richiesta di una parte del Consiglio provinciale e anche su richiesta della Giunta 

provinciale, allora su questo Bürgerrat non avete capito nulla (eccetto la cons. Amhof), non avete capito un 

tubo, perché questo è un processo partecipativo che ha la possibilità di essere innescato proprio dalla politica, 

ma il processo per la Convenzione per l’autonomia non lo ha innescato una legge del Consiglio provinciale? 

È la stessa cosa, non so se l’avete capito, se avete fatto 1 + 1. Voi avete fatto una legge del Consiglio provin-

ciale – anche noi l’avevamo fatta ma ce l’avete bocciata – per avviare il Bürgerrat, diciamola così, della Con-

venzione per l’autonomia e poi levate alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale la possibilità di convo-

care un consesso di cittadini e cittadine per avere un parere su un progetto? Ma allora veramente non avete 

capito niente, scusate, perché questi strumenti sono proprio strumenti sia dei cittadini, che possono provocare 

una roba del genere, ma soprattutto della politica, che decide di convocare un’assemblea indipendente di 

cittadine e cittadini per verificare se un progetto, un’idea, una legge, una delibera che ha in testa la politica sia 

una cosa che ha senso o meno per i cittadini. E se voi cancellate la possibilità del Consiglio provinciale e della 

Giunta provinciale, cioè di questo consesso, di convocare il Bürgerrat, non solo non avete capito niente su 

questa cosa, ma non avete capito niente di cosa sia la democrazia partecipativa, perché questa è uno stato 

intermedio tra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa, dove democrazia diretta e democrazia 

rappresentativa si intrecciano, dialogano e si danno uno strumento intermedio, tra l’altro anche di riduzione 

del conflitto … 

 

PRESIDENTE: Per cortesia, chiedo un po’ di silenzio in aula, perché altrimenti io interrompo i lavori. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Queste sono le caratteristiche 

della democrazia partecipativa, siete voi che dite che la democrazia diretta non deve sostituire la democrazia 

rappresentativa. Il Bürgerrat non è democrazia diretta, è una forma di un processo partecipativo, e voi me lo 

riducete semplicemente a strumento puro dei cittadini? A parte che voglio vedere quante volte verrà in mente 

ai cittadini dal basso di convocarlo.  

Questo è uno strumento che deve essere a disposizione anche delle istituzioni per sentire l’opinione dei 

cittadini e delle cittadine, per cui mi sembra un equivoco, più che una roba di linea politica, perché proprio a 

partire dalle vostre tesi sulla democrazia diretta e rappresentativa, questo sarebbe lo strumento fondamentale, 

anche da dare come possibilità alla politica, alle istituzioni. Io veramente non capisco. Capisco perché avete 

voluto togliere la possibilità di indire referendum a una parte del Consiglio provinciale, avete voluto levare uno 

strumento all’opposizione, questo lo capisco meglio, è la solita storia per cui più si riducono gli spazi per 

l’opposizione e meglio è, ma che vi priviate di uno strumento di democrazia partecipativa … veramente questo 

poteva succedere solo nel tardo luglio del 2018. 

 

PRESIDENTE: Ricordo ai colleghi che è stata chiesta la votazione separata del punto 4 nell’emenda-

mento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger. Metto in votazione gli emendamenti per parti separate. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 1, i commi 1, 2 e 3: respinto con 3 voti favorevoli, 17 voti contrari 

e 10 astensioni. 

Apro la votazione sul comma 4 dell’emendamento n. 1: respinto con 4 voti favorevoli, 18 voti contrari e 

8 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 2: respinto con 6 voti favorevoli e 24 voti contrari. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 3: respinto con 7 voti favorevoli e 22 voti contrari. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 4: respinto con 6 voti favorevoli, 22 voti contrari e 3 astensioni. 
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Chi chiede la parola sull’articolo 22? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 21 voti favorevoli, 1 

voto contrario e 9 astensioni. 

 

Art. 23 

Evento pubblico 

1. Entro tre settimane dallo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini lôufficio per la 

formazione politica e la partecipazione organizza un evento pubblico durante il quale vengono 

presentati ed esposti i risultati. 

2. Lôevento ¯ reso pubblico in modo adeguato. 

3. Lôufficio per la formazione politica e la partecipazione riassume lo svolgimento e lôesito 

dellôevento in un rapporto. 

---------- 

Art. 23 

Öffentliche Veranstaltung 

1. Innerhalb von drei Wochen nachdem der Bürgerrat getagt hat, organisiert das Büro für politi-

sche Bildung und Bürgerbeteiligung eine öffentliche Veranstaltung, bei der die Ergebnisse des 

Bürgerrates präsentiert und erörtert werden. 

2. Die Veranstaltung wird in geeigneter Weise öffentlich angekündigt. 

3. Der Verlauf und das Ergebnis der Veranstaltung werden vom Büro für politische Bildung und 

Bürgerbeteiligung in einem Bericht zusammengefasst. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 23? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 21 voti favorevoli e 10 

astensioni. 

 

Art. 24 

Relazione sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini 

1. I rapporti sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini e sullôevento pubblico confluiscono nella re-

lazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini. 

---------- 

Art. 24 

Bürgerratsbericht 

1. Die Berichte über den Bürgerrat und über die Präsentationsveranstaltung zusammen bilden 

den Bürgerratsbericht. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 24? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 20 voti favorevoli, 1 

voto contrario e 8 astensioni. 

 

Art. 25 

Inoltro ai responsabili delle decisioni, pubblicazione 

1. Lôufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione allôufficio di presi-

denza del Consiglio provinciale. LôUfficio di presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Con-

siglio provinciale a seconda della competenza.  

2. LôUfficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle 

cittadine e dei cittadini alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica 

sul sito internet del Consiglio provinciale. 

3. Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o lôamministrazione 

provinciali, lôufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro 

60 giorni. Le promotrici/I promotori  del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e 

la cittadinanza sono informati in maniera adeguata dei risultati. 

---------- 

Art. 25 

Weiterleitung an die Entscheidungsträger, Veröffentlichung 



 

8 

1. Das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung übermittelt den Bürgerratsbericht an das 

Präsidium des Südtiroler Landtages. Das Präsidium leitet den Bericht, je nach Zuständigkeit, der 

Landesregierung oder dem Landtag weiter.  

2. Das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung übermittelt den Bürgerratsbericht an die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerrates und veröffentlicht ihn im Internet auf der Web-

seite des Landtages. 

3. Beinhaltet der Bürgerratsbericht konkrete Anregungen zur Landesgesetzgebung oder zur Lan-

desverwaltung, werden diese vom Präsidium des Landtages bzw. von der Landesregierung in-

nerhalb von 60 Tagen behandelt. Über das Ergebnis der Behandlung werden die Initiatorinnen 

und Initiatoren des Bürgerrates, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerrates und die 

Öffentlichkeit in geeigneter Weise informiert. 

 

Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: L’articolo 25 viene sostituito completa-

mente dal seguente: 

ʺ1. L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione all’ufficio di presidenza 

del Consiglio provinciale. L’Ufficio di presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Consiglio provinciale a 

seconda della competenza. 

2. L’Ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle citta-

dine e dei cittadini ai/alle partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica sul sito internet 

del Consiglio provinciale. 

3. Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o l’amministrazione pro-

vinciali, l’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro 15 giorni. I promo-

tori/le promotrici del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e la cittadinanza sono informati in 

maniera adeguata dei risultati. 

4. Con una circolare dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione vengono definite meglio la 

pianificazione e lo svolgimento delle singole sedute del Consiglio delle cittadine e dei cittadini.ʺ 

Artikel 25 wird durch den nachstehenden Text ersetzt: 

ʺ1. Das Amt für politische Bildung und Bürgerbeteiligung übermittelt den Bürgerratsbericht an das Prä-

sidium des Südtiroler Landtages. Das Präsidium leitet den Bericht, je nach Zuständigkeit, der Landesregierung 

oder dem Landtag weiter. 

2. Das Amt für politische Bildung und Bürgerbeteiligung übermittelt den Bürgerratsbericht an die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerrates und veröffentlicht ihn im Internet auf der Webseite des Landta-

ges. 

3. Beinhaltet der Bürgerratsbericht konkrete Anregungen zur Landesgesetzgebung oder zur Landesver-

waltung, werden diese vom Präsidium des Landtages bzw. von der Landesregierung innerhalb von 15 Tagen 

behandelt. Über das Ergebnis der Behandlung werden die Initiatorinnen und Initiatoren des Bürgerrates, die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerrates und die Öffentlichkeit in geeigneter Weise informiert. 

4. Mit einem Rundschreiben des Amtes für politische Bildung und Bürgerbeteiligung werden die Planung 

und Durchführung des Bürgerrates jeweils genauer bestimmt.ʺ 

L’emendamento n. 1 è stato ritirato dal consigliere Köllensperger. 

Chi chiede la parola sull’articolo 25? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 19 voti favorevoli e 7 

astensioni. 

 

TITOLO V 

INFORMAZIONE, TRASPARENZA, 

FORMAZIONE POLITICA 

Art. 26 

Ufficio per la formazione politica e la partecipazione 

1. Lôufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale.  

2. Lôufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti: 

a) rafforzamento della formazione politica della popolazione; 

b) educazione civica con particolare attenzione per le fasce di popolazione lontane dalla politica 

e con scarso livello di istruzione; 

c) informazione sullôoggetto dei referendum; 
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d) sostegno nei processi partecipativi e nei referendum; 

e) consulenza e assistenza alle promotrici e ai promotori e monitoraggio del processo; 

f)  organizzazione dei Consigli delle cittadine e dei cittadini; 

g) attività informativa mirata su tematiche critiche; 

h) promozione di spunti per formazioni, training e coaching nel settore della formazione politica, 

della partecipazione e della democrazia diretta; 

i) costruzione di reti sovraregionali. 

3. Lôufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo 

della formazione politica. 

4. Lôufficio opera in modo indipendente e imparziale. Non può subire condizionamenti politici di 

alcun tipo. Il piano di attivit¨ viene presentato allôufficio di presidenza del Consiglio provinciale 

che lo deve valutare e approvare. Il bilancio per il piano di attività viene fissato annualmente 

dôintesa con il consiglio di amministrazione ai sensi del comma 5. Lôufficio riferisce annualmente 

al Consiglio provinciale sulle sue attività. 

5. Lôufficio ¯ controllato da un consiglio di amministrazione e assistito da un comitato scientifico. 

Il consiglio di amministrazione garantisce la pluralità di opinione e impedisce un orientamento 

unilaterale. È composto da una/un componente di ogni gruppo consiliare ed è eletto dal Consiglio 

provinciale su proposta dei gruppi allôinizio della legislatura. La/Il presidente è nominata/o tra i 

componenti. Il comitato scientifico è composto da due esperte/esperti per ognuno dei seguenti 

settori: formazione politica, pedagogia, comunicazione e scienze giuridiche. Vengono elette/eletti 

allôinizio della legislatura dal Consiglio provinciale, per metà su proposta della maggioranza e per 

metà su proposta della minoranza. Le/I componenti del comitato scientifico possono essere ri-

confermate/i al massimo una volta. 

6. Lôorganico dellôufficio e le relative assunzioni verranno stabiliti con deliberazione dellôufficio di 

presidenza del Consiglio provinciale.  

---------- 

V. ABSCHNITT 

INFORMATION, TRANSPARENZ, 

POLITISCHE BILDUNG 

Art. 26 

Büro für Politische Bildung und Bürgerbeteiligung 

1. Im Landtag wird das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung eingerichtet.  

2. Die Aufgaben des Büros für politische Bildung und Bürgerbeteiligung sind folgendermaßen 

definiert: 

a) Stärkung der politischen Bildung in der Bevölkerung, 

b) Vermittlung von Bürgerkunde, mit Spezialfokus auf politikferne und bildungsferne Milieus,  

c) Information über den Gegenstand der Volksabstimmungen, 

d) Unterstützung bei Beteiligungs- und Volkabstimmungsprozessen, 

e) Beratung und Begleitung der Promotorinnen und Promotoren und Supervision des Prozesses, 

f) Organisation der Bürgerräte, 

g) gezielte Öffentlichkeitsarbeit bei Brennpunktthemen, 

h) Impulsgeben für Weiterbildung, Trainings und Coachings im Bereich politische Bildung, Parti-

zipation, direkte Demokratie, 

i) überregionale Vernetzung.  

3. Das Büro arbeitet in Kooperation mit bestehenden Ämtern, Institutionen und Vereinen, die sich 

mit politischer Bildung befassen. 

4. Das Büro arbeitet unabhängig und inhaltlich frei. Es darf keine politische Einflussnahme jed-

weder Art erfolgen. Der Tätigkeitsplan wird dem Präsidium des Landtags vorgelegt und von die-

sem geprüft und genehmigt. Das Rahmenbudget für den Tätigkeitsplan wird im Einvernehmen 

mit dem Verwaltungsrat gemäß Absatz 5 jährlich festgelegt. Das Büro erstattet dem Landtag 

jährlich Bericht über die Tätigkeit. 

5. Das Büro wird von einem Verwaltungsrat überwacht und von einem wissenschaftlichen Beirat 

begleitet. Der Verwaltungsrat garantiert die Meinungsvielfalt und verhindert eine einseitige Ausrich-

tung. Er besteht aus je einem Mitglied aller Landtagsfraktionen und wird vom Landtag zu Beginn 
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der Legislaturperiode auf Vorschlag der Fraktionen gewählt. Die/Der Vorsitzende wird aus den Rei-

hen der Mitglieder ernannt. Der wissenschaftliche Beirat besteht aus je zwei Fachleuten aus den 

Bereichen politische Bildung, Pädagogik, Kommunikation und Rechtswissenschaft. Sie werden zu 

Beginn der Legislaturperiode vom Landtag, auf Vorschlag der politischen Mehrheit und der politi-

schen Minderheit zu gleichen Anteilen, gewählt. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats kön-

nen maximal einmal wieder bestätigt werden. 

6. Die Personalausstattung und -aufnahme des Büros für politische Bildung und Bürgerbeteili-

gung wird mit Beschluss des Präsidiums des Landtages festgelegt.  

 

Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 26: Nel testo in lingua tedesca 

nel titolo e nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 la parola ʺBüroʺ è sostituita dalla parola ʺufficioʺ. 

Artikel 26: Das Wort ʺBüroʺ ist im Titel und in den Absätzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 durch das Wort ʺAmtʺ ersetzt. 

L’emendamento n. 1 è stato ritirato dal consigliere Köllensperger. 

Chi chiede la parola sull’articolo 26? Consigliere Schiefer, prego. 

 

SCHIEFER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich beantrage eine getrennte Abstimmung von Absatz 

2 Buchstabe d) und Buchstabe e). 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ihr wollt hier eine getrennte Abstimmung 

über den Absatz 2 Buchstabe d) und Buchstabe e). Einmal soll die Unterstützung bei Beteiligungs- und Volkab-

stimmungsprozessen und dann die Beratung und Begleitung der Promotorinnen und Promotoren und Super-

vision des Prozesses wegfallen. Das wollt Ihr jetzt aus den Aufgaben des Büros herausstreichen. Das finde 

ich sehr schade, aber das ist eine persönliche Meinung. Ich möchte Euch nur an Folgendes erinnern. Wir 

haben versucht, das Gesetz wirklich so kohärent und konsequent wie möglich zu schreiben. Blättert bitte noch 

einmal zurück zu Artikel 10. In Artikel 10 steht nämlich, was das Büro für politische Bildung macht. Wir haben 

darüber schon abgestimmt. In Absatz 6 steht, dass das Büro für politische Bildung und Beteiligung laut Artikel 

27 bei der Erstellung der Fragestellung behilflich ist und Rechtsberatung im Vorfeld anbietet. Da wollt Ihr jetzt 

eigentlich eine Aufgabe herausstreichen, die das Büro aber laut dem bisher verabschiedeten Text schon hat. 

Ich würde uns alle einladen, so konsequent wie möglich vorzugehen und diese Aufgaben in diesem Büro zu 

belassen, also sie nachher wieder hinzufügen, ist sehr schwierig. Das ist sehr wichtig, denn das Büro ist mit 

einem Juristen/einer Juristin bestückt, gerade um diese Beratung zu bieten. Prozesse laufen besser ab. Das 

ist kein Zuckerle an Promotoren. Es ist dazu da, Prozesse so rationell und sinnvoll wie möglich zu gestalten. 

Das ist jetzt wirklich ein Appell. Es ist im Nutzen von allen, dass diese Prozesse so rationell wie möglich sind, 

damit sie nicht noch einmal angeleiert werden müssen und damit auch der Apparat nicht mehrmals arbeiten 

muss. Das ist genau der Punkt - Ihr habt das auch deswegen in Artikel 10 akzeptiert -, wo Prozesse gut 

gestaltet werden, wenn die Rechtsberatung im Vorfeld stattfindet. Es ist nicht mehr konsequent, wenn Ihr diese 

Punkte – ich nehme an, dass Ihr sie getrennt abstimmen wollt, um sie abzulehnen – herausstreicht. Überlegt 

es Euch noch einmal! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Io vedo una discrasia fra quello che viene detto e quello che trovo 

scritto e questo è l’elemento di maggiore debolezza, perché sono stati espressi una serie di concetti che sono 

anche condivisibili, ma che non sono scritti. È stato detto che deve essere garantita la traduzione simultanea, 

ma non c’è scritto. È stato detto che deve essere redatta una relazione sulle posizioni unanimemente condi-

vise, mentre le altre posizioni vengono stralciate, ma questo non è scritto. È stato detto che l’ufficio politico – 

lo chiamo ufficio politico, così ci capiamo meglio – deve essere un ufficio che accompagna un processo da un 

punto di vista metodologico e invece io trovo scritto che è un ufficio che rafforza la formazione politica della 

popolazione, di educazione civica …  

Presidente, si parla di democrazia partecipata, ma se anche questo Consiglio non è capace di parteci-

pare al processo di formazione della legge sulla democrazia partecipata perché c’è una disattenzione inte-

grale, un menefreghismo integrale rispetto alle critiche, un chi se ne frega, tanto abbiamo i numeri, e c’è un 

grande brusio che Lei più volte ha richiamato – e di questo La ringrazio – quindi se qua non c’è questa parte-

cipazione, cosa pretende di imporre e di far fare questo Consiglio a quelli che non sono qua? 

E questo è un ufficio che ha come compito anche quello dell’educazione civica, con particolare atten-

zione per le fasce di popolazione lontane dalla politica e con scarso livello di istruzione, provoca un’attività 
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informativa mirata su tematiche critiche. Al di là delle affermazioni di garanzia, più avanti indicate, relative al 

consiglio di amministrazione, mi piacerebbe che fosse il consiglio di amministrazione nel quale siedono tutti i 

componenti di ogni gruppo consiliare ad approvare l’ossatura dell’impegno dell’ufficio. 

Il comma 4 dice “[…] Il piano di attività viene presentato all’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 

che lo deve valutare e approvare. […]”, mi pacerebbe che venisse presentato al consiglio di amministrazione, 

che è composto da un componente di ogni gruppo consiliare, considerato che l’ufficio di presidenza è espres-

sione maggioritaria della maggioranza, siede un solo rappresentante dell’opposizione e qui però non è prevista 

l’unanimità, collega Foppa, è previsto che decida l’ufficio di presidenza, quindi l’ufficio di presidenza, maggio-

ranza della maggioranza, decide se è abbastanza imparziale l’ufficio politico. È chiaro signori? Lo ripeto: l’uf-

ficio di presidenza, che è espressione della maggioranza politica, decide a maggioranza che l’ufficio politico è 

imparziale. È chiaro questo concetto? È chiaro a coloro che hanno scritto la legge? È chiaro collega Foppa? 

Forse non è chiaro, lo ripeto: l’ufficio di presidenza che è espressione della maggioranza, decide se l’ufficio 

politico sta svolgendo un compito realmente imparziale e il collega Tinkhauser, per rimanere oggi all’attualità, 

potrebbe anche sbracciarsi e dire “eh, no, non va bene, ma scusate, ma come, mettiamo ai voti”, alzare una 

manina, ma tutte le altre sono la maggioranza, qui non c’è l’unanimità, qui è previsto che la maggioranza 

decide se è obiettivo il lavoro dell’ufficio politico.  

Esultiamo, la democrazia diretta … e l’ufficio politico forma la coscienza politica dei cittadini. Signori, 

guardate che, forse non è chiaro, ma se una cosa di questo tipo fosse stata proposta dal Governo attuale, la 

costituzione di un ufficio politico per formare la coscienza politica degli italiani, avete la più pallida idea di che 

cosa si sarebbe scatenato a livello planetario e mondiale? Se qualcuno a livello politico dell’attuale Governo 

avesse ritenuto che i cittadini devono essere educati – perché questo c’è scritto nella legge – e poi l’ufficio 

politico indica quelli che sono poco acculturati e crea dei programmi mirati per quelli ignoranti per creare in 

loro una coscienza politica. Altrove sarebbero già alzati i forconi, signori. Solo qui in questa terra si fa finta di 

non capire di che cosa si sta parlando. Poi c’è, ovvio, l’espressione di principio generale. Beh, ma deve essere 

ovviamente un organismo al di sopra delle parti politiche, deve essere terzo, non deve farsi condizionare, non 

deve assolutamente essere influenzato dalla politica, ma per carità, ma certo, è scritto. Chi lo certifica? L’ufficio 

di presidenza. Allora, collega Dello Sbarba, proprio in precedenza Lei ha fatto riferimento con toni estrema-

mente critici rispetto a come l’ufficio di presidenza sia stato colpevolmente assente nell’offrire alcune determi-

nate garanzie di piena partecipazione di tutti i cittadini per lo meno alla fase degli Open Space della Conven-

zione. Quindi Lei ha confermato che questa preoccupazione riferita al passato c’era, e quindi se è riferita al 

passato può essere anche riferita al futuro. Quale tipo di garanzia le può dare, ma può dare a ciascuno di noi, 

tranne ai signori della maggioranza che si sentono sufficientemente forti di avere carta bianca anche nel com-

pito di educazione degli ignoranti alla politica – perché questo c’è scritto, lo ripetiamo? Educazione civica per 

le fasce di popolazione lontane dalla politica e con scarso livello di istruzione –, quindi la maggioranza politica, 

perché qui c’è scritto così, l’ufficio di presidenza decide se è adeguato il programma di formazione culturale e 

politica rivolto agli ignoranti dell’Alto Adige per costruirgli una coscienza politica e farne dei cittadini nuovi. 

Altrove questa cosa avrebbe scatenato la rivoluzione, signori. Solo in una terra come la nostra facciamo finta 

che sia tutto normale e la cosa, onestamente, mi sorprende, mi lascia interdetto e preoccupato, perché se si 

è persa anche la semplice consapevolezza e coscienza della delicatezza di processi e fenomeni così delicati, 

bah, allora c’è realmente da essere preoccupati. Il rafforzamento della formazione politica della popolazione 

… poi frasi che evidentemente ciascuno può leggere a modo suo, no? Ma l’educazione civica che io facevo a 

scuola era quella che ti spiegava che esistono le leggi, che esiste una civiltà, oggi magari bisognerebbe fare 

educazione civica per ricordare che non si supera la coda al supermercato – potrebbe anche essere questa 

educazione civica – ma l’educazione civica alla consapevolezza politica che cosa significa? Che bisogna an-

dare a votare? O che bisogna andare a votare avendo consapevolezza di alcune esigenze, di alcuni principi 

e quindi condizionando soprattutto – perché lo avete scritto voi – gli ignoranti a fare quello che voi dite debba 

essere fatto? Io sono fortemente preoccupato, qui non è più il campo dell’accompagnamento di un processo 

partecipato, ma questo è il campo dell’intrusione da parte dell’apparato pubblico nella coscienza dei cittadini. 

È l’intrusione dell’apparato pubblico nella formazione politica dei cittadini. 

 

STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Ich möchte verstehen, was man unter dem Buchstaben b) meint. 

Wer ist hier genau gemeint? Kann mir das vielleicht jemand erklären? Ich wiederhole es noch einmal. Die 

politische Bildung gehört für mich in die Schule und nicht in ein solches Büro. Das möchte ich einfach ganz 

klar sagen.  
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Kollegin Amhof hat gestern gesagt, dass dieses Büro den Zweck hat, den Schulen eventuell zu sagen, 

was man machen soll. Das ist einfach eine Bankrotterklärung der Schule auch. Brauchen wir jetzt ein externes 

Büro, das einer Schulleitung oder einem Schulamt oder unserer Schulamtsleiterin sagt, so müsst Ihr jetzt 

politische Bildung vermitteln? Seid mir bitte nicht böse, aber das ist ein Umweg für eine Schule. Das ist nicht 

normal, wenn ich ehrlich bin. Das kann nicht das Ziel sein. Die Schule muss schon so intelligent sein, um das 

selbst in die Hand zu nehmen. Dafür brauchen wir dieses Büro meines Erachtens wirklich nicht. Die Kompe-

tenz und die Intelligenz müssen schon bei der Schule sein. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es ist interessant, welche Fantasien aus 

einem Gesetzestext entstehen. Das ist wirklich interessant. Deswegen klären wir das vielleicht.  

 

STOCKER S. (Die Freiheitlichen): (unterbricht) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sigmar Stocker, vorher hast Du eine Frage 

gestellt und ich habe Dir geantwortet, dann war aber ein anderes Gespräch wichtiger.  

Jetzt versuche ich es aber. Nehmen wir einmal an, dass in der Schule die politische Bildung ausgefeilt 

und wirklich so ist, wie wir sie uns alle wünschen würden. Momentan sind wir nicht alle zufrieden, aber nehmen 

wir an, das wäre es, dann würde eine Person mit 17, 18 oder 19 Jahren aus der Schule entlassen und dann 

ist mit politischer Bildung ein für alle Mal Schluss. Wir glauben, dass das nicht so ist, denn politische Gebilde 

verändern sich immer schneller und immer rasanter. Politische Bildung ist deshalb nicht umsonst - der Lan-

desrat Achammer wird es mir bestätigen - Teil des lebenslangen lebensbegleitenden Lernens, ist elementarer 

Teil der Erwachsenenbildung. Ich habe mir einmal, als ich noch in der Kulturabteilung gearbeitet habe, die 

ganzen alten Weiterbildungsbroschüren angeschaut. Erwachsenenbildung in Südtirol ist aufgrund der politi-

schen Bildung entstanden. Die ersten Tagungen, die ersten Seminare zur Erwachsenenbildung in Südtirol 

waren alle, außer die Brautkurse, zur politischen Bildung. Da hieß es dann, ein Gespenst geht in Europa um, 

der Kommunismus zum Beispiel unserer 70er Jahre. Aus dem hat sich die Erwachsenenbildung in Südtirol 

entwickelt. Sie heißt heute Weiterbildung. Die politische Bildung nimmt dort einen wichtigen Teil ein, aber es 

ist nicht nur in der Erwachsenenbildung verankert, sondern auch der Jugendring macht politische Bildung, 

auch die Parteiakademie, wenn es sie geben würde - in Deutschland sind sie normal, bei uns gibt es keine -, 

würde politische Bildung machen. Auch der KVW macht politische Bildung, hat eine Superaktion zur Beteili-

gung vor ein paar Jahren gemacht, als er eine Postkartenaktion gemacht hat. Dies alles ist allerdings momen-

tan noch unkoordiniert. Es kann natürlich sein, dass heute der Jugendring und die Initiative für mehr Demo-

kratie zugleich eine Aktion starten und dann überkreuzt sich dies. Es könnte effektiver sein, wenn man sich da 

absprechen würde, aber man weiß nichts voneinander. Die Idee des Büros für politische Bildung in diesem 

Sinne ist hier Koordinationsarbeit zu leisten und nicht Leute zum Indoktrinieren in die Schulen zu schicken und 

auch nicht Leute zum Indoktrinieren in die Kollegien zu schicken, sondern diese Tätigkeit weit über die Schule 

hinaus in sinnvoller Weise zu koordinieren, nicht zu lenken, sondern zu koordinieren. Das war die Vorstellung. 

Zu den bildungsfernen Milieus, weil dazu, glaube ich, auch die Kollegin Atz Tammerle etwas gesagt hat. 

Man arbeitet nicht nur in der Erwachsenenbildung, sondern auch im Marketing übrigens zunehmend zielgrup-

penorientiert, auch wir in unserer Vorwahlarbeit. Sonst arbeitet man immer wieder an den Menschen vorbei. 

Besonders wichtig ist das für die Bildung. Wenn wir jetzt in Bildungseinrichtungen gehen, dann sehen wir dort 

Leute, die zu 80 Prozent immer wieder dieselben sind. Diese besuchen gerne Seminare. Für diese ist es etwas 

Schönes, eine Weiterbildung zu besuchen, also diese sind schon angesprochen. Daneben gibt es aber Be-

völkerungsgruppen, die mittlerweile in soziologischen Studien genau erfasst sind, die nie in eine Weiterbil-

dungseinrichtung gehen, die nie einen Kurs besuchen, die einen Grausen davor haben, in einem Kurs zu 

sitzen - manchmal ist dies auch verständlich - und diese nennen wir bildungsfremd, bildungsfern, bildungsun-

gewohnt. Da gibt es verschiedene Ansätze.  

Es ist wichtig, dass gerade auch diese Personen von der politischen Bildung angesprochen werden. 

Diese reagieren vielleicht nicht auf den klassischen Sound eines Spots für Bildungsgewohnte oder mit einer 

Grafik für Bildungsgewohnte für Leute, die immer schon im Seminar sitzen – ich sage das jetzt mal so platt -, 

sondern brauchen einen ganz anderen Zugang. Im Marketing hat man das schon lange erprobt. Dort weiß 

man, was für bestimmte Leute zieht und für andere nicht. Das ist gerade wichtig, wenn wir alle informiert sein 

wollen. Im Sinne von mehr direkter Demokratie und mehr Beteiligung ist das so sinnvoll, wenn hier die Arbeit 

wirklich zielgruppenorientiert gemacht wird. Ich habe gesehen, dass die jungen Leute nicht mehr wählen ge-
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hen. Da brauche ich dafür ein anderes Konzept als wenn ich festgestellt habe, dass die alten Leute nicht mehr 

wählen gehen. Muss ich anders vorgehen, eine andere Bildsprache verwenden, andere Formate mir aussu-

chen usw.? Das ist in diesem Punkt gedacht. Deshalb zielgruppenorientiert, weil es sonst nicht funktioniert 

und mit einem besonderen Fokus auf jene Menschen, die man nicht immer schon im Seminar hat, sondern 

mit jenen, die vielleicht eher eine ablehnende Haltung haben aufgrund von eigenen Erfahrungen oder was 

auch immer. Das wäre jetzt zu detailliert. Aber so war das, glaube ich, gedacht. 

 

AMHOF (SVP): Ich ergänze jetzt nur noch einige Dinge zu dem, was Brigitte Foppa gesagt hat, was ich 

alles unterschreiben kann und auch teile. Wir haben bei diesen bildungsfernen Gruppen genau an das ge-

dacht, was Brigitte Foppa gesagt hat. Wir erreichen auch heute hier als Südtiroler Landtag mit unseren politi-

schen Debatten sehr wenige Bürgerinnen und Bürger. Eingangs in der Generaldebatte hat das, glaube ich, 

Hans Heiss gesagt. Viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land unterscheiden gar nicht zwischen Landtag 

und Landesregierung. Diese kennen den Unterschied gar nicht, obwohl es gebildete Bürgerinnen und Bürger 

sind. Das meinen wir damit unter anderem auch, nämlich Menschen darüber aufzuklären, wie Politik in Südtirol 

funktioniert, wie man Debatten führt, wie man Diskussionen führt, wo man sich auch informieren kann. Men-

schen wissen zum Teil auch gar nicht, wo sie hingehen müssen, um sich Informationen zu holen, außerhalb 

von Bibliotheken, Wikipedia oder Facebook. Das wissen viele einfach gar nicht. Brigitte Foppa hat von jungen 

Menschen gesprochen - es gibt immer diese oder jene und es gibt sehr interessierte Menschen wie es ein 

Sven Knoll und eine Ulli Mair war -, die überhaupt keine Tageszeitungen lesen oder Nachrichten schauen. Der 

Südtiroler Jugendring hat zum Beispiel, um Menschen auch für Wahlen zu animieren, eine Online-Wahlkabine 

eingerichtet, die sehr spannend war, wo man sehr viele junge Menschen zum Beispiel erreicht hat, die sich 

angeschaut haben, welcher Partei sie eigentlich am nächsten stünden. Das sind solche Modelle, die auch 

politische Bildung sind, mit denen man junge Menschen zur Politik herholt, interaktive Spiele, Dinge einfach, 

um Politik für Menschen greifbar zu machen. Ich habe selbst als Referentin für politische Bildung gearbeitet, 

damals als Studentin ausgebildet vom KVW, und bin landauf landab getingelt, um den Menschen zu erläutern, 

wie Gemeindepolitik funktioniert. Dort habe ich ganz viele Leute erreicht, die wahrscheinlich recht wenig 

Ahnung davon hatten, wie ihre eigene Gemeinde funktioniert, auch KVW-Menschen. Da waren ältere und 

jüngere Menschen drinnen, …  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): (interrompe) 

 

AMHOF (SVP): Quando ero studentessa l’ho fatto, also vor vielen, vielen Jahren habe ich das bereits 

gemacht. Ich denke, dass diese Dinge wichtig sind. Diese Dinge müssen auch weiterhin gemacht werden. 

Brigitte Foppa hat es gesagt. Dieses Amt soll unter anderem auch diese Initiativen zusammenfassend koordi-

nieren. Der Südtiroler Jugendring mit seiner Wahlkabine, der KVW mit seinen Referentinnen und Referenten 

für politische Bildung, aber auch der UPAD, der sehr viel im Bereich politische Bildung macht. Wenn wir diese 

Dinge einfach besser koordinieren, miteinander vernetzen, verflechten, dann erreichen wir weitläufig auch ein 

vieles Mehr an politischer Bildung. 

Zur Schule. In der Schule wird politische Bildung gemacht, aber immer nur dann, wenn einzelne Lehr-

personen engagiert sind und dies auch machen wollen. Vielfach hakt es vor allem auch daran, dass sie nicht 

die Unterrichtsmaterialien haben. In den meisten anderen Fächern können Unterrichtsmaterialien aus dem 

deutschen oder italienischen Sprachraum herangenommen werden. Für politische Bildung speziell für Südtirol 

muss es in Südtirol ausgearbeitet werden und das kann ein Büro für politische Bildung machen. Was glauben 

wir, wie Lehrpersonen ihren Unterricht gestalten? Ich selbst habe mir für meinen Unterricht solche Materialien 

bestellt, gekauft und bin ins Pädagogische Institut gegangen, um mir solche Sachen zu besorgen, in der eige-

nen Schulbibliothek. Meistens liegen auch viele solcher Lernmaterialien auf, aber im speziellen Fall auf die 

Geschichte Südtirols, auf das politische System Südtirols musste ich mir meistens alles selbst zusammentra-

gen. Wer macht das? Das macht ein engagierter Lehrer. Das macht nicht ein Lehrer, der eh schon zwischen 

Integrationsschülerinnen und -schülern, Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund ein sehr großes 

Pensum zu bewältigen hat. Das wäre eine Hilfe, um mehr politische Bildung an die Schulen zu bringen und 

nicht eine Indoktrinierung von irgendeiner Seite. Wir haben es so gelesen und so geschrieben und nicht so 

wie es jetzt vielleicht ein Urzì liest oder vielleicht wie Du es, Sigmar Stocker, gelesen hast. Ich wollte nur noch 

einmal erläutern, wie wir das gedacht und gesehen haben. Danke! 
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BLAAS (Die Freiheitlichen): Eine gewisse Skepsis macht sich für mich schon breit, wenn ich hier von 

bildungsnahen, bildungsfernen, politikfernen Schichten lese. Aber besonders skeptisch bin ich, wenn man den 

Jugendring als Vorbild präsentiert, teilweise auch leicht religiös angehauchte Vereine und Vorfeldorganisatio-

nen. Der Jugendring ist für mich der Inbegriff der Vorfeldorganisation, weil sie die Jugendorganisation der 

Mehrheit dort eingebunden hat. Von daher ist schon gar nicht eine Objektivität möglich und von daher wird 

auch sichtbar gemacht, dass immer kurz vor Wahlen plötzlich eine Hektik in diesen Vereinen, in diesen Vor-

feldorganisationen ausbricht, die plötzlich das leistbare Wohnen und andere Thematiken entdecken, aber bei 

der Mehrheit nie anklopfen und uns auch nicht in ihre Projekte mit einbeziehen. Wir haben das auch beim 

Katholischen Familienverband gesehen. Die Kollegin Foppa kann sicher nur bestätigen, dass hier einseitig 

immer wieder die gleichen Leute zum Zuge kommen, komischerweise immer wieder die Leute der Mehrheit, 

die auch die Geldgeber über Beiträge und Finanzierungsmodelle sind. Wer beißt schon die Hand, die ihn 

finanziell füttert? Wenn wir hier gesehen haben, wie viel es Geldzuwendungen und Beiträge für diese Organi-

sationen gegeben hat, dann wird klar, dass man in die eine Richtung geht, die der Auftraggeber wünscht. 

Wir haben auch festgestellt, dass sich der Bischof in die politische Bildung einklinkt. Vor der Kanzel sagt 

er plötzlich, dass der Doppelpass keine gute Sache ist, ein Anachronismus ist. Mittlerweile scheint man zu-

rückgerudert zu sein. Die Vernunft setzt sich, glaube ich, wieder durch, aber ich bin immer skeptisch, wenn 

hier Komitees, Organisationen und dergleichen bildungsfernen Schichten die Welt erklären wollen, speziell im 

Bereich der Politik. Von daher habe ich große Skepsis und ich glaube auch nicht, dass es hier ein Gremium 

geben sollte, das diese Aufgabe übernimmt, denn derjenige, der zahlt, schafft auch an. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte zunächst einmal feststellen, dass der Landtag schon 

wieder einmal nicht arbeitsfähig ist, weil inzwischen jetzt gleich nur noch eine einzige Landesrätin hier drinnen 

sitzen wird. Das einmal wieder am Rande bemerkt zum Fleiß der Landesregierung.  

Zu diesem Antrag rede ich jetzt aber trotzdem, weil es mir wichtig ist, ein paar Dinge zu betonen. Ich 

bin absolut dafür, dass junge Menschen, aber auch Menschen in anderen Lebensphasen in der Politik beglei-

tet, informiert und auch begeistert werden für Politik. Das ist alles schön und gut, nur wovor ich ein bisschen 

Sorge hätte, ist, wenn hier – ich formuliere es bewusst überspitzt – so eine Art ʺPropagandaministeriumʺ ein-

gesetzt wird. Wenn wir uns den Buchstaben g) anschauen, dann ist hier von einer gezielten Öffentlichkeitsar-

beit bei Brennpunktthemen die Rede. Jetzt stelle ich mir die Frage: Wer legt fest, was ein Brennpunktthema 

ist und nach welchem Kriterium wird hier eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit gemacht? Da kommen wir schon 

wieder ins Fahrwasser der politischen Korrektheit hinein, weil das die brisanten Themen sind. Dann reden wir 

von diesen bildungsfernen Schichten. Das sind eh sozusagen die Nörgler, die Kritisierer, die sich einfach nicht 

auskennen, die sich vielleicht aufhetzen lassen und diese muss man dann wieder so ein bisschen auf Schiene 

bringen.  

Doch, doch Kollegin Amhof, Ihr wisst das ganz genau! Wir brauchen nur das Beispiel der Migration 

hernehmen. Vor zwei oder zweieinhalb Jahren ist darüber noch ganz anders auch politisch diskutiert worden 

als heute. Da haben Wahlen natürlich eine Veränderung auch in der Wahrnehmung der Politik gebracht. Aber 

erinnern wir uns daran, wie Menschen öffentlich abgekanzelt und gegeißelt wurden, weil sie dich dagegen 

ausgesprochen haben, dass Leute sozusagen ins Land geholt werden. Erinnern wir uns beispielsweise daran, 

als diese privaten Autofahrten organisiert wurden, wo die Menschen vom Bahnhof in Budapest nach Öster-

reich, nach Deutschland gebracht wurden. Wer sich dagegen gestellt hat, ist von der Politik als Nazi abge-

stempelt worden. Das war das politische Mainstream. Wie würde eine solche gezielte Öffentlichkeitsarbeit von 

einer solchen Organisation zu dem Zeitpunkt ausgesehen haben? Das ist ein Brennpunkthema gewesen und 

Brennpunktthemen gibt es auch in anderen Bereichen.  

Wir haben in dieser Sitzungssession bereits über die ethnisch sensiblen Themen gesprochen, auch das 

sind Brennpunktthemen. Nehmen wir als Beispiel die Frage der Ortsnamen her, nehmen wir als Beispiel die 

Frage der Staatsbürgerschaft her. All das sind Brennpunktthemen. Wer legt dann aber fest, was den Bürgern 

vermittelt wird? Das sind Sachen, die einen Moment lang zu überlegen sind, ob es so etwas überhaupt braucht. 

Du hast das Beispiel gebracht, dass Deine politische Fortbildung über Fortbildungskurse, Lernunterlagen usw. 

stattgefunden hat. Ich glaube aber, dass wir einen großen Teil der Bürger mit dieser Art der Fortbildung einfach 

nicht mehr erreichen werden. Das ist etwas, sage ich jetzt einmal, für die Hot Volée der Politischen, die sich 

interessiert, die bereit ist, sich Lernunterlagen herauszusuchen. Das ist nicht negativ gemeint, sondern positiv, 

wenn Menschen so etwas machen. Nur wird sich, glaube ich, der Großteil der Menschen nicht in dieser Art 

und Weise, wenn er von der Arbeit kommt, noch irgendwo Lernunterlagen holen.  
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Nein, ich erkläre das nur und meine nicht Dich persönlich. Das wird er nicht machen. Wir brauchen 

andere Zugänge, dass wir Menschen die Politik näher und vielleicht manches Mal – das wäre ein Ansporn 

auch an uns Politiker – alltagstauglicher vermitteln können. Da wäre schon sehr viel getan, wenn den Bürgern 

die Politik verständlicher vermittelt werden könnte, weil dann vielleicht das Interesse für politische Themen ein 

wesentlich größeres wäre, als wenn wir uns hier über Artikeldebatten äußern, was vielleicht für viele, die in 

der politischen Materie nicht drinnen sind, kaum mehr nachvollziehbar ist.  

Herr Präsident, ich würde Sie bitten, dass über den Buchstaben g) getrennt abgestimmt wird. Wir wür-

den diesen Buchstaben gerne streichen.  

Wir glauben, dass es nicht ein derartiges Propagandaministerium braucht, das irgendwo eine gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit bei Brennpunktthemen verbreitet. Wir sind der Überzeugung, dass die Menschen infor-

miert werden sollen. Sie sollen bei Volksabstimmungen begleitet werden. Denen soll auch der Zugang – das 

ist auch nicht zu unterschätzen – zu Informationen und auch der Zugang zu rechtlichen Informationen ermög-

licht werden. Ich habe das gestern schon einmal ganz kurz am Rande erwähnt, als wir davon gesprochen 

haben, dass Bürger für Volksabstimmungen einen Gesetzentwurf vorlegen sollen. Jemand, der kein Rechts-

verständnis hat, der nicht in der Materie der Rechtskunde auch ein Experte ist, wird sich schwer tun. Das ist 

vielleicht ein Hindernis für viele, an einer Volksabstimmungsinitiative sich zu beteiligen, wenn man Sorge hat, 

dass man sich rechtlich nicht so gut auskennt, dass man sich vielleicht blamiert, wenn man hier einen Entwurf 

vorlegt, der rechtlich nicht hieb- und stichfest ist. Das sind schon wieder Hemmnisse. Ich glaube, dass wir dort 

aktiv werden könnten und auch Hürden abbauen könnten. Aber wir brauchen sicherlich keine Institution, die 

dann irgendjemandem in Südtirol eine politische Correctness vermittelt, weil die politische Correctness, die 

vielleicht die Kollegen der linken Reichshälfte oder der rechten Reichshälfte vertreten, vielleicht nicht meine 

Auffassung von politischer Correctness ist und was heute politisch korrekt ist, ist morgen schon wieder unkor-

rekt. Wir sollten uns, glaube ich, nicht auf eine derartige gezielte Beratung einlassen, die immer nur eine 

Sichtweise wiederspiegeln kann, denn das braucht es nicht. Das ist, glaube ich, in diesem Punkt, was die 

Bürgerbeteiligung anbelangt, auch fehl am Platz. Deswegen bitten wir, dass dies getrennt abgestimmt und 

aus diesem Artikel gestrichen wird. 

 

MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz 

und Mobilität - SVP): Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur ganz kurz eine Überlegung, was den Buchstaben 

b) dieses Artikels, nämlich die Vermittlung von Bürgerkunde, mit Spezialfokus auf politikferne und bildungs-

ferne Milieus anbelangt. Im italienischen Text ist das noch viel aussagekräftiger im negativen Sinne, und zwar 

stehen dort die Wörter ʺeducazione civica con particolare attenzione per le fasce di popolazione lontane dalla 

politica e con scarso livello di istruzioneʺ. Was mir eigentlich zu denken gibt, sind die Wörter ʺcon scarso livello 

di istruzioneʺ, die wir in ein Gesetz hineingeben. Dies gilt meiner Ansicht nach zu überlegen. Ich gehöre viel-

leicht gerade wegen meines Alters zu jenen – ich habe die italienische Schule besucht –, die die "educazione 

civica" als Hauptfach gehabt haben. Da haben wir ganz anders diskutiert und geredet. Deswegen möchte ich 

sagen, dass die Wörter ʺeducazione civicaʺ nicht ganz richtig sind. 

Etwas anderes gibt mir noch zu denken. Der Kollege Blaas hat vorhin gesagt, dass der Bischof nicht 

intervenieren sollte, was die Pass-Geschichte bzw. diese Thematik anbelangt. Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen, wenn der Bischof nicht mehr etwas sagen kann, was uns alle interessiert, dann ist das etwas, was be-

kundet, dass wir dabei sind. ʺÉ un degrado della nostra societàʺ, wenn die Kirche mit all ihren Werten, die der 

Bischof vertritt, nicht auch etwas über die Politik sagen kann, und zwar im Sinne von ʺpolitosʺ auf Griechisch 

gedacht, was das heißt, dann machen wir es ganz falsch. Deswegen ersuche ich, dass der Bischof weiterhin 

interveniert, um diesbezüglich zu sagen, was manchmal auch gemacht werden soll, auch wenn es politische 

Themen sind. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen! Als praxisorientierte Politikerin 

und als Mitglied des Präsidiums des Südtiroler Landtages möchte auch ich zu der Einrichtung des Büros für 

die direkte Demokratie ganz kurz Stellung beziehen. Ich möchte nur in Erinnerung rufen, was der Landtag in 

diesem Bereich macht. Die viele Publikationen, die immer wieder neu aktualisiert werden, die für jeden Bürger 

und jede Bürgerin zugänglich sind, liegen im Eingangsbereich des Landtages auf und können jederzeit ohne 

zu fragen mitgenommen werden.  

Wir haben einen Kinderlandtag eingerichtet, der auch tagt, und das ist auch gut so, und auch das ist 

politische Bildung. Es geht an die Schüler, aber auch an die Kinder und Lehrpersonen, die Menschen zum 
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Interesse zur politischen Bildung hinzuführen. Es ist auch ein Teil meiner Aufgabe im Präsidium, Kinder im 

Landtag zu führen. Wir haben jedes Jahr 3.000 Schüler und Schülerinnen, die in den Landtag kommen. Diesen 

Kindern wird der Film des Südtiroler Landtages gezeigt, und zwar einmal kindergerecht aufbereitet und dann 

für die Erwachsenen. Diese Kinder werden, wenn nicht Landtag ist, in die Aula begleitet. Es wird ihnen erklärt, 

was der Landtag ist, was der Landtag bearbeitet, was die Region ist, was Gesetze sind, was Beschlussanträge 

sind. Natürlich werden sie nicht abgefragt, was sie nach Hause mitgenommen haben, was sie davon für sich 

verinnerlicht haben. Wir führen auch ganz, ganz viele Erwachsene nicht nur von angrenzenden Regionen, 

sondern auch Südtiroler und Südtirolerinnen, sei es Erwachsene, Gruppierungen, Senioren aller Gesell-

schaftsschichten, die in den Landtag kommen. Manchmal ist es eine Lehrfahrt, manchmal interessiert es sie 

ganz bewusst, was hier passiert.  

Wir haben den Monitoringausschuss in dieser Legislatur im Landtag beschlossen. Dafür fehlt auch noch 

das Büro; das möchte ich hinzufügen. Der Monitoringausschuss ist zwar eingesetzt worden, aber er hat noch 

keinen Sitz. Wir haben die Antidiskriminierungsstelle, und auch hier fehlt noch der Sitz. Wir haben sie einge-

richtet und die Gleichstellungsrätin versucht sie so gut wie möglich mitzunehmen. Auch hier Gleichstellungs-

rätin, Kinder- und Jugendanwaltschaft, Volksanwaltschaft, Kommunikationsbeirat, Prüfstelle und dann kom-

men noch die vier Gesetzgebungsausschüsse dazu, die eigentlich wir als Abgeordnete nutzen sollten, um 

bestimmte Themen auch in diesem Bereich, auch im Bereich Mitbestimmung einzubringen. Der erste Gesetz-

gebungsausschuss hat uns vorgezeigt, dass sich dieser Ausschuss ganz konkret mit dem Thema direkte De-

mokratie, Mitbestimmung auseinandergesetzt hat.  

Wir haben, denke ich, auch als politische Vertreter eine Eigenverantwortung auch in diesem Bereich, 

selber aktiv zu werden. Jeder gewählte Vertreter und jede gewählte Vertreterin muss auch in diesem Bereich 

selber aktiv werden, wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden, dass Partizipation hier nicht möglich ist. 

Es liegt auch in der Eigenverantwortung, dies selber zu machen.  

Ich werde mich natürlich nicht gegen die von der Mehrheit beschlossene Vorlage aussprechen. Es ist 

mir einfach ein Anliegen, hier Folgendes zu sagen: Leute, es gibt auch noch andere Sorgen und Anliegen 

draußen in der Bevölkerung. Es ist nicht nur die Partizipation, die direkte Demokratie. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In Italienisch hat man einen Brief des ʺbe-

naltrismoʺ und nicht zu sagen ʺc’è ben altroʺ. Liebe Maria Hochgruber Kuenzer, das stimmt einfach immer, 

aber wir können jetzt nicht in dieses Gesetz Dinge zum leistbaren Wohnen und zur Jugendarbeitslosigkeit 

hineinschreiben.  

Wir sprechen heute über direkte Demokratie und wir haben uns Gedanken darüber macht, wie man 

diese gut supporten kann. All die Leistungen des Landtages sind da nicht im Ausschluss, überhaupt nicht, ich 

denke, es wird Arbeit geleistet, viele Menschen haben gerade dadurch einen Zugang zu diesem Haus, aber 

der Ansatz ist jener, darüber hinauszugehen.  

Ich wollte eigentlich nur dem Kollegen Mussner antworten und auch die Übersetzerinnen um Hilfe bitten. 

Ich glaube, dass bildungsferne Milieus in keiner Weise mit ʺscarso livello di istruzioneʺ zu verstehen sind. Es 

gibt bildungsferne Milieus in höchst ausgebildeten Kreisen. Es gibt Manager, die ein ganzes Leben nie ein 

Seminar besuchen. Mit bildungsfernen Milieus sind Menschen gemeint, die, auch wenn sie höchst gebildet 

und höchst wohlhabend und in höchster sozialer Gesellschaftsstelle sind, natürlich auch Emarginationsfälle 

und auf jeder Ebene präsent sind, vor Bildung einen Abgang haben und das ist damit gemeint. Das ist eine 

höchst differenzierte Angelegenheit, hat aber mit dem Schulabschluss, lieber Kollege Mussner, da hast Du 

vollkommen recht, überhaupt nichts zu tun. Deshalb würde ich die Übersetzerinnen im Nachfeld dieser Debatte 

um eine Anpassung des italienischen Textes an dieses Thema bitten. Das ist nicht gemeint, nämlich Menschen 

mit niedrigem Schulabschluss. Das hat mit bildungsfern überhaupt nichts zu tun. 

 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das meiste ist eigentlich schon gesagt wor-

den, aber ich glaube schon, dass mit diesem Büro für politische Bildung eine wichtige Einrichtung angespro-

chen ist und auch ein wichtiges und gesellschaftliches Grundbedürfnis. Wenn wir in die Gesellschaft blicken, 

Kollege Stocker, so sehen wir eigentlich ein wachsendes Unwissen über gesellschaftliche und politische Zu-

sammenhänge, einerseits ein Unwissen, aber zugleich auch ein wachsendes Bedürfnis mitunter, sich politisch 

zu interessieren, aber dieses Bedürfnis geht in eine unklare Richtung. Die Menschen, Bürgerinnen und Bürger 

sind sehr oft desinformiert. Sie leben einerseits in einer Überfülle von Information, von medialen Äußerungen, 

Eruptionen und die Orientierung fällt schwer. In diesem Zusammenhang wächst auch natürlich das Aggres-
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sionspegel, wächst aber auch zugleich die Entpolitisierung, die Haltung: Uns geht die Politik nichts an, uns 

interessiert sie nicht, das ist alles eigentlich eine aussichtslose Sache. Ein Büro für politische Bildung kann 

zumindest jene Lücke schließen zwischen dem, was in der Schule angeboten wird und dem, was die Medien 

anbieten. Bei den Medien, das muss man sagen, ist die Hektik des Alltags die Verschiebung von Themen. 

Heute auf einem Thema zu reiten, es morgen schon wieder zu vergessen und fallen zu lassen, hat zur Folge, 

dass die Desinformation enorm ist.  

Wie wichtig wäre es etwa im Zusammenhang mit dem Verfassungsreferendum vom Dezember 2016 

gewesen, eine relativ klare Information zu geben? Hier wäre ein solches Büro für politische Bildung, kein 

Politbüro, kein ̋ Miniculpopʺ wesentlich gewesen, um hier die Dinge aufzuhellen oder auch regelmäßige Grund-

themen in Südtirol grundlegend zu debattieren. Warum nicht die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft auch 

jenseits der Parteien zu diskutieren und auf das Tapet zu bringen? Ein solches Büro für politische Bildung und 

Bürgerbeteiligung hätte hier, glaube ich, wichtige Aufgaben. Das lernen wir auch aus deutschen, österreichi-

schen Bundesländern, wo die Zentralen für politische Bildung, zwar mitunter kritisierte, aber wichtige Aufklä-

rungsarbeit leisten und gegen das kämpfen, was eigentlich problematisch ist, einerseits politische Agitation, 

aber auch die wachsende Entpolitisierung, die wir sehr oft vermerken. In einer Situation, in der die Medien 

eine enorm starke Wirkung haben, oft auch instrumentalisierend eingreifen, sehr kurzatmig sind, wäre diese 

Institution eine wichtige Ergänzung auch zur Landtagsarbeit, würde die Arbeit des Landtages nach außen hin 

transparenter machen, auch jenes Bild, das der Landtag als wichtige parlamentarische Institution bietet, klarer 

machen und ein Scharnier bilden auch in der Hinsicht. Als wir diese Präsentation für politische Bildung mit den 

Vertretern der Zentralen gesehen haben, war das sehr erhellend. Für unsere Situation in Südtirol wäre das, 

glaube ich, wirklich ein echter Gewinn.  

Kollegin Hochgruber Kuenzer, sicher ist es so, dass hier vom Landtag sehr vieles ausgeht, aber dass 

politische Themen, Schwerpunktthemen systematisch aufbereitet werden und damit einem Bedürfnis der Bür-

gerinnen und Bürger entgegenkommen, ist nicht der Fall. Hier würde bei Gott nicht alles abgedeckt, aber es 

würde eine wichtige Lücke geschlossen. 

 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Durch diese politische Bildung, wie Sie sie, Kollege 

Heiss, verstehen, bei aller Sachlichkeit, wie Sie das vortragen, besteht die Gefahr, dass Meinungen flachge-

bügelt werden. Es gibt hier, glaube ich, eine ganz schmale Gratwanderung. Informieren wir, wie es der Landtag 

schon tut über die Aufgabe, die Rolle, die Arbeit der Institutionen, der Organe oder bereiten wir politische 

Themen auf? Für die Aufbereitung der politischen Themen sind wir zuständig, sind auch die Parteien zustän-

dig, sind auch die Politiker zuständig. Wenn jetzt ein Büro hergeht und politisch inhaltliche Themen aufbereitet, 

dann werden Meinungen, meiner Meinung nach, flachgebügelt bzw. entsteht zwangsläufig die Frage, wie die 

Ausrichtung ist, die dort vermittelt wird. Kein Mensch ist definitiv zu hundert Prozent objektiv. Das soll er auch 

nicht sein. Kein Medium ist objektiv. Mir ist es auch lieber, wenn ein Medium klar zeigt, wo es steht. Dann kann 

ich das, was ich dort lese, einordnen. 

Die nächste Aussage geht nicht in Ihre Richtung, sondern sie ist allgemein. Linke Parteien und Vertreter 

sind der Meinung, dass Wählerinnen und Wähler rechte Parteien wählen, weil sie nicht informiert sind. Deshalb 

müssten sie besser aufgeklärt und informiert werden, weil sie dann schon wieder richtig wählen. Rechte Wäh-

ler sollen angeblich bildungsferne Wähler sein, politikfern sein. Wenn wir uns dann über die politische Bildung 

unterhalten, dann müssten wir, wenn wir die Themen aufbereiten, noch das Wort ʺrichtigeʺ, also die richtige 

politische Bildung, die richtige Meinung sozusagen haben. Politik besteht aus Meinungsbildungsprozessen 

und jeder wird in seinem Umfeld sich Meinungen bilden. Ob das dann immer eine Meinung ist, die, was die 

Fakten angeht, die präsentiert werden, stichhaltig ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber so funktioniert der 

Mensch halt auch. Wir können nicht alle alles wissen und immer zu jeder Zeit alles wissen und informiert sein, 

sondern es wird manchmal auch Meinungen aufgrund von Informationen geben, die nicht so stichhaltig oder 

so korrekt sind.  

Wenn ein solches Büro für politische Bildung eine Aufgabe hat, dann hat es die Aufgabe, die Menschen 

zu informieren, was die Rolle der Institutionen ist. Das macht auch der Landtag schon in sehr, sehr vorbildhaf-

ter Weise. Wir haben in Rheinland-Pfalz einmal vom dortigen Landtag auch diese politische Bildungsinitiative 

gesehen, die darauf ausgerichtet war und ist, die Jugend, die Kinder nicht für die Politik, sondern für die De-

mokratie zu gewinnen. Dort ist man dahingehend orientiert, dass natürlich die Rolle der Institutionen beleuchtet 

wird, was ein Landtag ist, was eine Landesregierung ist. Die Menschen befassen sich nicht täglich mit diesen 

Prozessen. Deshalb wird man das auch nicht so intensiv wissen. Wir hatten Umfragen bei letzten Wahlen, wo 
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ein sehr hoher Prozentsatz von Wählerinnen und Wählern – ich glaube um die 30 und 40 Prozent – vor der 

Landtagswahl noch nicht wussten, was in drei Wochen überhaupt gewählt wird. Das ist für mich der Ansatz, 

der wichtig ist, dass man den Menschen wirklich bei Zeiten erklärt, was der Unterschied zwischen einem Lan-

desrat und einem Landtagsabgeordneten ist. Von uns geht es nicht aus, dass man als Landesrat angespro-

chen wird, obwohl man nicht in der Landesregierung sitzt. Was ist der Unterschied? Elementare Fragen, die 

dort behandelt werden. Man kann nicht den Gesetzgebungsprozess im Einzelnen erklären. Es ist selbst für 

Abgeordnete erst nach einer bestimmten Zeitspanne bis ins Detail nachvollziehbar, wie der Gesetzgebungs-

prozess abläuft. So detailliert wird man die Menschen draußen nie aufklären und auch nicht aufklären müssen. 

Man muss mir auch nicht in jedem Detail erklären, wie man jetzt einen Schrank zusammenbaut, wie der Tisch-

ler das macht. Mir ist das Ergebnis unterm Strich wichtig. Einige Rahmeninformationen möchte ich schon 

gerne haben, aber mehr nicht.  

Dann bilde ich mir eine Meinung und die Meinung suche ich mir aus Informationen zusammen, die ich 

erhalte. Da ist wiederum ein wichtiger Ansatz, dass, wenn man so eine politische Bildung richtig machen 

möchte, man den Menschen erklärt, wie ich Fakten bewerte, die ich im Internet, in den Medien aufgreife, dass 

ich nicht immer alles gleich - und das ist schon wichtig, da stimme ich schon überein - für bare Münze nehme. 

Ich habe letzthin in italienischen Medien wie in der Tageszeitung ʺRepubblicaʺ usw. gelesen, interessant, wie 

Journalisten, Blogger tatsächlich Fake News aufgedeckt haben, wo Fotos verändert wurden, um eine be-

stimmte Stimmung im Zusammenhang mit der Rettung einer Flüchtlingsfrau zu machen, die angeblich mit 

angemalten Fingernägeln sozusagen aus dem Wasser gezogen wurde, wo es tatsächlich eine Fotomontage 

gab, also wo dies tatsächlich als Fake News verbreitet wurde und innerhalb kürzester Zeit 40.000 Mal geteilt 

wurde. Man sollte die Menschen darüber aufklären, sagen wir mal so, dass man Informationen, wenn man sie 

erhält, nicht immer sofort als bare Münze nimmt, sondern auch einmal gegenfragt und selbst gegenrecher-

chiert trotz Informationsflut, aber nicht politische Themen aufbereiten. Da wird es schwierig, denn es wird 

zwangsläufig so sein, dass jemand sagt, da gibt es völlig konträre Meinungen, wie ich ein politisches Thema 

aufbereite. Das alleinige Aufzeigen von konträren Meinungen machen wir ja schon. Da wäre es wichtig, dass 

unsere Arbeit oder die Arbeit der Politik und der Parteien mehr nach außen vermittelt würde, auch die wider-

sprüchliche Debatte oder die entgegengesetzte Debatte, die Rede und Gegenrede einfach wieder mehr ge-

pflegt und nach außen getragen wird. Alles flachbügeln, alles gleichbügeln, das ist dann die Gefahr, wenn 

politische Information und politische Bildung so betrieben werden soll, dass Themen tatsächlich nur mehr rein 

technisch aufbereitet werden.  

Ich erinnere mich in dieser Legislaturperiode hier im Landtag immer wieder gehört zu haben, auch von 

Ihnen, speziell von der Landesregierung und ganz speziell von der Landesrätin Deeg, die ich hier einmal 

zitieren darf, wenn es hier um Diskussionen zum Beispiel im Bereich der Familienpolitik ging oder geht, wo 

man einfach unterschiedliche konträre Meinungen haben kann und darf, dann kam immer wieder der Hinweis, 

wir wollen hier keine ideologische Debatte führen. Was denn sollen wir hier sonst tun, außer ideologische 

Debatten führen? Natürlich ist es möglicherweise angenehmer, darüber zu diskutieren, wie viele Zähne der 

Wolf haben oder nicht haben darf, aber was denn sollen wir hier im Landtag sonst tun, außer ab und an auch 

ideologische Debatten zu führen?  

Wir sind kein Stammtisch, wir sind kein Kindergarten, bei allem Respekt vor den Kindergärten, und wir 

sind vor allem nicht ein Gemeinderat, bei allem Respekt vor den Gemeinderäten, wo es um mehr sachliche 

Themen geht, um das einmal klar zu sagen. Natürlich soll man hier ideologische Debatten führen und natürlich 

dürfen Ideologien aufeinanderprallen. Wenn wir ideologische Debatten ausschließen wollen - und das ist die 

Gefahr bei dieser politischen Bildung oder Aufbereitung von politischen Themen, dass wir sagen, wir schließen 

ideologische Debatten und Thematiken aus und es wird nur mehr technisch aufbereitet -, dann wird Politik 

flachgebügelt, dann werden alle mehr oder weniger die gleichen Aussagen treffen irgendwann einmal und der 

Bürger kann nicht mehr nachvollziehen, wo dann tatsächlich die Unterschiede liegen.  

Deshalb mehr ideologische Debatte, mehr Rede und Gegenrede, diese mehr nach außen tragen und 

die Menschen über die Rolle der Institutionen aufklären und über die Rolle des Landtages, von wem auch 

immer, aufklären. Das weiterführen, was Sie, Kollegin Hochgruber Kuenzer, angesprochen haben, was der 

Landtag schon wirklich in vorbildhafter Art und Weise macht und wo man sich im Landtag wirklich bemüht, 

das nach außen zu tragen, diese politische Bildung, sagen wir mal so, an die Schülerinnen und Schüler her-

anzutragen und natürlich auch in einem größeren Rahmen. Eine Ideologie Flachbügelbüro brauchen wir nicht, 

eine Aufklärung über die institutionellen Aufgaben usw. gerne, aber alles andere muss ferngehalten werden. 

Das kann man noch so oft hineinschreiben und schon allein die Tatsache, dass wir in einem solchen Artikel 



 

19 

drei- oder viermal erwähnen müssen, dass das objektiv und nicht einseitig ausgerichtet sein muss, zeigt mir 

schon, dass diese Gefahr besteht und weiterhin bestehen wird. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Der Landesrat Mussner und andere 

haben auf diese Begriffsverwirrung hingewiesen, was im deutschen Text mit den Wörtern ʺbildungsfernen 

Milieusʺ umschrieben wird. Ich habe jetzt auch mit den Kolleginnen Amhof und Foppa darüber gesprochen. 

Gemeint ist damit nicht, dass Leute eine mangelnde Schulbildung haben, sondern dass man vielleicht auch 

Leute mit einnimmt, die sich nicht für Politik interessieren oder die, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht 

keinen Zugang haben. Deswegen die Frage, ob man hier eine sprachlich Anpassung vornehmen könnte. Die 

Kollegin Foppa hat den Vorschlag gebracht, das Wort ʺbildungsfernʺ durch das Wort ʺbildungsungewohntʺ zu 

ersetzen. Ich habe mich jetzt ein bisschen kundig gemacht. Auch das deutsche Statistikamt beschreibt in 

seinem Bericht von 2013 den Begriff ʺbildungsfernʺ als Schülerinnen und Personen, deren Eltern maximal 

über einen Hauptschulabschluss verfügen. Da geht das Ganze schon eher in die Richtung nur Schule. Vorhin 

haben wir von der politischen Correctness gesprochen. Das richtige Wort wäre ʺungebildetʺ, das erscheint 

aber nicht mehr politisch korrekt. Deswegen hat man eine andere Terminologie gesucht. Diese schafft, glaube 

ich, in diesem Zusammenhang nur Verwirrung. Der Vorschlag der Kollegin Foppa mit dem Wort ʺbildungsun-

gewohntʺ würde für mich in dieser Terminologie gut gehen. Deswegen die Frage an das Präsidium, wenn das 

damit von den Einbringerinnen gemeint war, ob es möglich wäre, diese sprachliche Anpassung zu machen. 

 

AMHOF (SVP): Der Landesrat Mussner hat gemeint, dass vor allem die italienische Übersetzung der 

Wörter ʺbildungsferne Politikʺ nicht ganz die richtige ist. Dem können wir durchaus zustimmen. Wir haben nun 

mit den Übersetzerinnen eine neue Übersetzung ausformuliert. Wir würden beim Buchstabe b) Folgendes 

vorschlagen: ʺeducazione civica con particolare attenzione per le fasce di popolazione lontane dalla politica e 

dai percorsi di formazione e aggiornamentoʺ. Das kommt der Sache, denke ich, um einiges näher und würde 

dem entsprechen, was Kollege Knoll gerade vorgetragen hat. Ich bitte die Übersetzung in dieser Form auszu-

bessern. 

 

PRESIDENTE: Se nessuno ha nulla in contrario lo diamo per letto, compresa anche la correzione della  

parola ʺbildungsfernʺ con la parola ʺbildungsungewohntʺ. Anche questo se nessuno ha nulla in contrario lo 

diamo per inserito all’interno del testo. 

 

BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, ich bin eigentlich schon sehr gegen neue Wortschöpfun-

gen und Kreationen. Wenn wir hier wirklich etwas mit diesem Buchstaben b) machen sollten, dann sollten wir 

nur Folgendes hineinschreiben: ʺVermittlung von Bürgerkunde für alle Bürger und Interessierteʺ und nicht ʺbil-

dungsferne und politikferneʺ. Diese Wortklauberei ist nicht mein Ding und auch nicht das Ding meiner politi-

schen Gruppe. Das sind immer neue Umschreibungen für neue Zielgruppen. Das kann es nicht sein. Hier 

wäre es wirklich sinnvoll, nur die Wörter ʺVermittlung von Bürgerkunde für alle Bürger und Interessierteʺ ein-

zufügen. 

Ich beantrage eine getrennte Abstimmung über diesen Satz ohne den Zusatz ʺmit Spezialfokus auf 

politikferne und bildungsferne Milieusʺ. 

 

PRESIDENTE: Ne prendiamo nota esattamente prima della votazione. 

 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich bin nicht einverstanden, dass diese Änderung vor-

genommen wird. Das ist nicht eine sprachliche Korrektur, sondern definitiv eine Änderung. Zum jetzigen Zeit-

punkt diesen Änderungsantrag formell vorzulegen, wird … Das ist keine sprachliche Korrektur. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Pöder, es ist insofern eine sprach-

liche Anpassung als dass das heutige Wort ʺbildungsungewohntʺ bis vor kurzem ʺbildungsfernʺ geheißen hat. 

Das ist ein Fachbegriff. Wir kommen aus unterschiedlichen Berufssparten und das ist ein Fachbegriff. Bitte 

schaue nach! 

 



 

20 

PRESIDENTE: Abbiamo chiesto se fossero tutti d’accordo, perché mi rendo conto che non è una sem-

plice correzione linguistica, ha anche un significato leggermente diverso, per cui ho detto se non c’è nessuno 

contrario, ma essendoci qualcuno contrario non possiamo ammetterla come correzione d’ufficio. 

Metto in votazione l’articolo 26 per parti separate. 

Apro la votazione sui commi 1, 3, 4, 5 e 6: approvati con 17 voti favorevoli, 7 voti contrari e 6 astensioni. 

Collega Knoll, prego. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte, dass beim Buchstaben b) bis zu den Wörtern ʺVer-

mittlung von Bürgerkundeʺ abgestimmt wird. Wenn es keine sprachliche Anpassung geben kann, dann möchte 

ich auch den zweiten Punkt getrennt abstimmen, weil der Begriff ʺbildungsfernʺ eine Interpretation ist. Ich 

verlasse mich auf den Duden und auf das deutsche Statistikamt, die sagen, dass mit dem Wort ʺbildungsfernʺ 

Personen mit mangelnder Schulbildung gemeint sind. Deswegen wäre es mir im Zweifel lieber, wenn man die 

Wörter "Vermittlung von Bürgerkunde" hat, weil es darum geht. Dann ist es offen für alle und wir definieren 

hier nichts vor. Deswegen bitte ich um getrennte Abstimmung beim Buchstaben b) über die Wörter ʺVermitt-

lung von Bürgerkundeʺ und dann über den Rest. 

 

BLAAS (Die Freiheitlichen): Der Kollege Knoll sagt jetzt das, was ich schon gesagt habe. Ich glaube, 

dass ich hier nicht ganz klar spreche. Ich möchte es dann nochmals formulieren. 

 

PRESIDENTE: Avevamo dimenticato la Sua richiesta. 

 

BLAAS (Die Freiheitlichen): Das ist kein Problem. Wenn Sie es notiert haben, dann soll es mir recht 

sein. 

 

PRESIDENTE:  Apro  la votazione sulla lettera a) del comma 2: approvata con 19 voti favorevoli, 8 voti 

contrari e 4 astensioni. 

Apro la votazione sulle parole ʺeducazione civicaʺ della lettera b) del comma 2: approvate con 27 voti 

favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

Apro la votazione sulla parte restante della lettera b) del comma 2: respinta con 5 voti favorevoli e 26 

voti contrari. 

Apro la votazione sulla lettera c) del comma 2: approvata con 20 voti favorevoli, 8 voti contrari e 2 

astensioni. 

Apro la votazione sulla lettera d) del comma 2: respinta con 8 voti favorevoli e 21 voti contrari. 

Apro la votazione sulla lettera e) del comma 2: respinta con 8 voti favorevoli e 22 voti contrari. 

Apro la votazione sulla lettera f) del comma 2: approvata con 17 voti favorevoli, 11 voti contrari  e 2 

astensioni. 

Apro la votazione sulla lettera g) del comma 2: approvata con 18 voti favorevoli, 10 voti contrari e 3 

astensioni. 

Apro la votazione sulle lettere h) e i) del comma 2: approvate con 18 voti favorevoli, 7 voti contrari e 5 

astensioni. 

La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mi scusi, visto che l’articolo è 

stato modificato, propongo un adattamento della lettera b) italiana a quella tedesca, perché il tedesco è ʺVer-

mittlung von Bürgerkundeʺ e invece in italiano resta solo ʺeducazione civicaʺ, sembra un’isoletta deserta in 

mezzo al mare. 

 

PRESIDENTE: Ma restava così. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Manca ñVermittlungò però. “Bür-

gerkundeò è educazione civica e manca l’azione Vermittlung, perché tutte le cose indicano un’azione. 

 

PRESIDENTE: Ma nei miei ricordi di scuola c’è l’ora di educazione civica. Secondo me funziona.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 

 

PRESIDENTE: Allora, come suggerisce il collega Mussner “l’educazione civica”. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): (interrompe) 

 

PRESIDENTE: Preso nota, facciamo verificare agli uffici la cosa che abbia maggiore senso. 

 

Art. 27 

Informazione 

1. Le cittadine/i cittadini hanno il diritto di essere informate/informati dal Consiglio provinciale sullôog-

getto dei referendum. Le informazioni del Consiglio provinciale alla popolazione devono essere 

chiare, comprensibili, obiettive, imparziali, complete, di facile lettura, e orientate al gruppo di desti-

natari.  

2. Lôufficio per la formazione politica e la partecipazione ¯ responsabile dellôinformazione. 

3. La Provincia finanzia opuscoli informativi ed eventi informativi soltanto se entrambe le parti 

sono rappresentate in egual misura. 

4. Prima di ogni votazione devono essere organizzati degli eventi informativi che diano uguale 

spazio a entrambe le parti. Gli eventi possono essere promossi dalla Provincia nellôambito della 

formazione politica. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. Anche gli eventi organizzati ai 

fini dellôelaborazione partecipativa possono essere incentivati nellôambito della formazione poli-

tica.  

5. Lôufficio per la formazione politica e la partecipazione ne supervisiona lo svolgimento e funge 

da organizzatore qualora rilevi che non vengono organizzati sufficienti eventi informativi. 

6. Tutti i mezzi di comunicazione, anche i social media, sono considerati canali informativi. 

---------- 

Art. 27 

Information 

1. Es gilt das Recht aller Bürgerinnen und Bürger, vom Landtag über den Gegenstand von Volks-

abstimmungen informiert zu werden. Die Information des Landtags an die Bevölkerung muss klar, 

verständlich, sachlich, überparteilich, vollständig, einfach lesbar und zielgruppenorientiert gestaltet 

sein.  

2. Für die Information des Landtages ist das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung 

zuständig. 

3. Informationsschriften und Veranstaltungen werden vom Land Südtirol grundsätzlich nur dann 

finanziert, wenn die befürwortende und die entgegnende Seite gleichermaßen zu Wort kommen. 

4. Vor jeder Abstimmung muss es Informationsveranstaltungen geben, wo beide Seiten gleicher-

maßen zu Wort kommen. Sie können vom Land Südtirol im Rahmen der politischen Bildung ge-

fördert werden. Die Landesregierung erlässt hierzu die Kriterien. Auch Veranstaltungen, die vor 

der Formulierung der Fragestellung zur partizipativen Erarbeitung derselben organisiert werden, 

können im Rahmen der politischen Bildung gefördert werden.  

5. Das Büro für politische Bildung und Beteiligung überwacht das Geschehen und agiert selbst 

als Veranstalter, wenn es feststellt, dass keine oder nicht genügend Informationsveranstaltungen 

abgehalten werden. 

6. Als Informationskanäle gelten alle Kommunikationsmittel, auch soziale Medien. 

 

Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Atz Tammerle, Knoll e Zimmerhofer: Articolo 27, comma 

1: Le parole ̋ di facile lettura, e orientate al gruppo di destinatariʺ sono sostituite dalle parole ʺe di facile letturaʺ. 

Artikel 27 Absatz 1: Die Wörter ʺeinfach lesbar und zielgruppenorientiertʺ werden durch die Wörter ʺund 

einfach lesbarʺ ersetzt. 

Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 27, comma 2: Il comma 2 viene 

sostituito completamente dal seguente: 
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ʺ2. L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è responsabile dell’informazione. In quanto 

compatibile si applicano le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale del 22 

ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.ʺ 

Artikel 27 Absatz 2: Absatz 2 wird durch den nachstehenden Text ersetzt: 

ʺ2. Das Amt für politische Bildung und Beteiligung ist zuständig und verantwortlich für die Information. 

Sofern vereinbar, werden die Bestimmungen über das Verwaltungsverfahren gemäß Landesgesetz vom 22. 

Oktober 1993, Nr. 17, und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen angewendet.ʺ 

Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 27, comma 3: Il comma 3 viene 

sostituito completamente dal seguente: 

ʺ3. La Provincia finanzia opuscoli informativi ed eventi informativi a condizione che le posizioni a favore 

e quelle contrarie sono rappresentate in egual misura.ʺ 

 Artikel 27 Absatz 3: Absatz 3 wird durch den nachstehenden Text ersetzt: 

ʺ3. Informationsschriften und Veranstaltungen werden vom Land Südtirol finanziert, unter der Bedin-

gung, dass die befürwortenden und die entgegengesetzten Positionen gleichermaßen zu Wort kommen.ʺ 

Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 27, comma 5: Nel testo in lingua 

tedesca nel comma 5 la parola ʺBüroʺ è sostituita dalla parola ʺufficioʺ. 

Artikel 27 Absatz 5: Im Absatz 5 wird das Wort ʺBüroʺ durch das Wort ʺAmtʺ ersetzt. 

La parola alla consigliera Atz Tammerle, prego. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Unser Änderungsantrag Nr. 1 geht dahingehend, die 

Wörter ʺeinfach lesbar und zielgruppenorientiertʺ durch die Wörter ʺund einfach lesbarʺ zu ersetzen. Das Wort 

ʺzielgruppenorientiertʺ soll herausgestrichen werden. Hier geht es darum, dass diese Information bzw. Bro-

schüre erstellt werden soll. Darin steht, dass die Information des Landtages an die Bevölkerung klar verständ-

lich, sachlich, überparteilich, vollständig, einfach lesbar und zielgruppenorientiert gestaltet sein muss. In dem 

Sinne ist das dann nicht mehr neutral und überparteilich. Wenn etwas zielgruppenorientiert ist, dann ist die 

Information nicht mehr neutral, sondern zielgruppenorientiert. Wenn es beispielsweise um den Flughafen geht, 

dann ist es zielgruppenorientiert, dass man die Wirtschaft und nicht mehr den neutralen Gesichtspunkt ver-

wendet. Oder beispielsweise andere Themen wie Frauenthemen, Seniorenthemen, Homosexualität. Der Än-

derungsantrag dahingehend, dass das Wort ʺzielgruppenorientiertʺ herausgestrichen wird. 

 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich würde ein 

paar Verbesserungsvorschläge zu Absatz 2 hinzufügen, und zwar den Verweis auf das Verwaltungsverfahren 

gemäß Landesgesetz Nr. 17 von 1993, das die Gleichbehandlung aller im Verfahren betroffenen Personen 

garantiert. Bezüglich Absatz 3 eine etwas bessere Formulierung: ʺInformationsschriften und Veranstaltungen 

werden vom Land Südtirol finanziert, unter der Bedingung, dass die befürwortenden und die entgegenge-

setzten Positionen gleichermaßen zu Wort kommen.ʺ 

Den Änderungsantrag Nr. 4 ziehe ich zurück. 

 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Dieser Informationsartikel ist essenziell, weil es wirklich 

darum geht, eine ausgewogene, sagen wir mal so, Information zu haben. Wie soll sie überparteilich sein? 

Wenn unterschiedliche Positionen, gegensätzliche Positionen präsentiert werden, dann ist die Information 

nicht überparteilich. Dann werden halt gegensätzliche Positionen präsentiert, aber eben ausgewogen. Hier ist 

gemeint, dass beide oder mehrere Seiten gleichermaßen zu Wort kommen. Wir haben das bei der Flugplatz-

abstimmung gesehen. Wir haben hier im Landtag eine Broschüre im Rahmen einer Kommission ausgearbei-

tet. Da gab es einen Beschluss des Landtages und da gab es auch keine großartigen Probleme. Es wurde 

eine Broschüre mit den beiden Positionen ʺpro und contraʺ verschickt. Das ist sicherlich eine wesentliche 

Frage.  

Der Begriff ʺzielgruppenorientiertʺ erschließt sich mir auch nicht. Die Zielgruppe ist der Wähler. Um wen 

geht es da? Wer stimmt ab? Alle mit 18+ oder in bestimmten Fällen mit 16+ und das ist die Zielgruppe. Wenn 

wir jetzt wieder anfangen, unterschiedliche Zielgruppen aufzuteilen, dann müssen wir wieder mehrere Bro-

schüren machen, die sich an die Bildungsfernen richten, aber diese haben wir ja gestrichen. Aber Scherz 

beiseite. Das Wort ʺzielgruppenorientiertʺ passt hier absolut nicht hinein und muss gestrichen werden. 

Das andere ist die Frage bezüglich des Wortes ʺüberwachtʺ. Hier steht, dass das Büro für politische 

Bildung das Geschehen usw. überwacht. Im deutschen Text steht das Wort ʺüberwachtʺ und im italienischen 
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Text geht es um die ʺsupervisioneʺ. Das ist schon eher, sagen wir mal so, der Begriff, der passt. Aber was soll 

dieses Büro für politische Bildung überwachen, welche private Veranstaltungen im Zusammenhang mit den 

Parteien oder was auch immer im Zusammenhang mit Volksabstimmungen machen? So sollte man das, 

glaube ich, nicht formulieren. Ich halte das Wort ʺüberwachtʺ für eine unglückliche Formulierung.  

Weiters steht, dass es vor jeder Abstimmung Informationsveranstaltungen geben muss. Wunderbar! 

Nur steht hier nicht drinnen, wer diese obligatorischen Veranstaltungen veranstalten soll. Das hätte man auch  

noch regeln sollen, aber es ist schon wichtig - deshalb ist das auch ein essenzieller Artikel -, dass es diese 

Informationsveranstaltungen in ausgewogener Art und Weise gibt, dass es zumindest einige Informationsver-

anstaltungen gibt, an denen die Pro- und Contra-Seite teilnehmen kann und teilnimmt. Dann kann es ohne 

weiteres auch auf privater Initiative oder auf Einzelinitiative einseitige Informationsveranstaltungen geben, das 

ist ganz klar. Wer für einen bestimmten Gegenstand ist, der wird nicht zwangsläufig die ʺGegenseiteʺ einladen 

müssen, wenn es sich nicht um eine Initiative der öffentlichen Hand handelt, aber es ist darauf zu achten - das 

wird in diesem Artikel richtigerweise angemerkt -, dass es schon eine ausreichende Anzahl von Informations-

veranstaltungen auch geben muss, wo es diese Pro- und Contra- Situation in ausgewogener Art und Weise 

gibt. 

Ich bin auch dafür, dass das Wort ʺzielgruppenorientiertʺ gestrichen wird. 

 

PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento metto in votazione gli emendamenti. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 1: respinto con 9 voti favorevoli, 20 voti contrari e 1 astensione. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 2: respinto con 1 voto favorevole, 22 voti contrari e 7 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 3: respinto con 13 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione. 

L’emendamento n. 4 è stato ritirato. 

Chi chiede la parola sull’articolo 27? Consigliere Urzì, prego. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Rapidissimamente; presidente, solo per esprimere una perplessità che 

perdura, evidentemente, perché se all’ufficio politico spetta anche l’erogazione di un’informazione libera e 

indipendente, considerato che l’attività dell’ufficio politico – passaggio che è rimasto assolutamente poco con-

siderato – dipende dall’approvazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, la cosa non mi rassi-

cura affatto. Se vi sentite sufficientemente tranquilli, benissimo, andiamo avanti così, ai colleghi dell’opposi-

zione dico che tutta l’attività che discende dall’ufficio politico è vigilata, determinata, approvata dall’ufficio di 

presidenza, dove la minoranza è rappresentata da un solo componente e dove la maggioranza è la stragrande 

maggioranza. Questo è un vulnus notevolissimo, tutto il resto sono parole, parole, parole, ne abbiamo sentite 

tante nel corso del dibattito, si continua a dare interpretazione autentiche rispetto a quello che c’è scritto, si 

dice: “qui è scritto così”, ma si intende un’altra cosa. “sì, c’è questo orientamento, ma veramente poi noi vor-

remmo operare in termini diversi”, “non c’è scritto che deve essere bilingue, però sarà bilingue” e questo è un 

modo di procedere assolutamente curioso. Io mi fermo al valore di quello che è scritto nella legge e la legge 

prevede che questo ufficio politico sia un ufficio politico dipendente dalla maggioranza politica. 

 

PRESIDENTE: Metto in votazione l’articolo 27. Apro la votazione: approvato con 19 voti favorevoli, 3 

voti contrari e 7 astensioni. 

 

Art. 28 

Opuscolo informativo per tutte le famiglie 

1. Prima di un referendum si invia un opuscolo informativo nelle lingue provinciali a tutte le fami-

glie, il quale viene pubblicato anche sui principali canali di informazione. Le informazioni devono 

rispettare i principi dellôarticolo 27 e pervenire alle famiglie almeno 10 giorni prima della votazione. 

2. Lôufficio per la formazione politica e la partecipazione crea un gruppo di redazione composto 

in egual misura da rappresentanti di entrambe le parti.  

3. La redazione avviene congiuntamente e deve esservi consenso sui contenuti. Se si aggiun-

gono opinioni o commenti, essi devono sempre tenere conto di entrambi i punti di vista. 

4. Tutti i partiti rappresentati in Consiglio provinciale possono in egual misura fornire indicazioni 

di voto nellôopuscolo destinato alle famiglie. 

---------- 

Art. 28 
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Schriftliche Information für alle Haushalte 

1. Vor Volksabstimmungen wird eine schriftliche Information in allen Landessprachen an alle 

Haushalte verschickt und auf die gängigen Informationskanäle gestellt. Sie muss die Grundsätze 

laut Artikel 27 einhalten und bei den Haushalten spätestens 10 Tage vor dem Wahltermin einlan-

gen. 

2. Das Redaktionsteam wird vom Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung aus Vertre-

tungen der befürwortenden und gleichermaßen der entgegnenden Seite zusammengestellt.  

3. Die Redaktion erfolgt gemeinsam und im Konsens über die Inhalte. Falls zusätzliche Meinun-

gen und Kommentare aufgenommen werden, dann müssen diese ebenfalls beide Seiten 

gleichermaßen berücksichtigen. 

4. Alle im Landtag vertretenen Parteien können zu gleichen Teilen in der schriftlichen Information 

für alle Haushalte Wahlempfehlungen abgeben. 

 

Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 28, comma 1: Nel comma 1 la 

cifra ʺ10ʺ è sostituita dalla cifra ʺ15ʺ. 

Artikel 28 Absatz 1: Im Absatz 1 wird die Ziffer ʺ10ʺ durch die Ziffer ʺ15ʺ ersetzt. 

Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 28, comma 2: Il comma 2 viene 

sostituito completamente dal seguente: 

ʺ2. L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione nomina un gruppo di redazione e si impegna 

a trattare in egual misura le posizioni dei rappresentanti di entrambe le parti.ʺ 

Artikel 28 Absatz 2: Absatz 2 wird durch den nachstehenden Text ersetzt: 

ʺ2. Das Redaktionsteam wird vom Amt für politische Bildung und Beteiligung ernannt und dieses ist 

verpflichtet, die Positionen der Befürworter  und Gegner gleichberechtigt zu berücksichtigen.ʺ 

Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Atz Tammerle, Knoll e Zimmerhofer: Articolo 28, comma 

2: Le parole ʺentrambe le partiʺ sono sostituite dalle parole ʺentrambi gli schieramentiʺ. 

Artikel 28 Absatz 2: Das Wort ʺSeiteʺ wird durch das Wort ʺPositionʺ ersetzt. 

Emendamento n. 4, presentato dai consiglieri Atz Tammerle, Knoll e Zimmerhofer: Articolo 28, comma 

2: Nel testo tedesco la parola ʺzusammengestelltʺ è sostituita dalla parola ʺzusammengesetztʺ. 

Artikel 28 Absatz 2: Das Wort ʺzusammengestelltʺ wird durch das Wort ʺzusammengesetztʺ ersetzt. 

Emendamento n. 5, presentato dai consiglieri Atz Tammerle, Knoll e Zimmerhofer: Articolo 28, comma 

3: Le parole ʺi punti di vistaʺ sono sostituite dalle parole ʺgli schieramentiʺ. 

Artikel 28 Absatz 3: Das Wort ʺSeitenʺ wird durch das Wort ʺPositionenʺ ersetzt. 

Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 28, comma 4: ʺIl comma 4 è 

soppresso.ʺ 

Artikel 28 Absatz 4: ʺAbsatz 4 ist gestrichen.ʺ  

La parola al consigliere Köllensperger, prego. 

 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Auch hier ein 

paar Verbesserungsvorschläge. Was den Absatz 1 anbelangt, wäre es angebracht, den Termin von 10 auf 15 

Tage zu erhöhen. Hier geht es um die Broschüren, die zu den Haushalten kommen, damit die Bürger zwei 

Wochen Zeit haben, sich mit der Materie zu befassen. 

Zu Absatz 2 der Vorschlag einer besseren Formulierung, um die Ausgewogenheit besser zu garantie-

ren, und zwar Folgendes: ʺDas Redaktionsteam wird vom Amt für politische Bildung und Beteiligung ernannt 

und dieses ist verpflichtet, die Positionen der Befürworter  und Gegner gleichberechtigt zu berücksichtigen.ʺ 

Die Positionen sollen gleich viel Raum erhalten. 

Zum Schluss möchte ich noch den Absatz 4 streichen. Die Broschüre ist schon eine inhaltliche Bro-

schüre, wo es dann keine Wahlempfehlungen mehr braucht. Jeder kann sich anhand der dargebotenen Inhalte 

ein Bild davon machen.   

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Unser Änderungsantrag Nr. 3 sieht eine sprachliche 

Korrektur vor, wo das Wort ʺSeiteʺ durch das Wort ʺPositionʺ ersetzt wird. 

Der Änderungsantrag Nr. 4 besagt Folgendes: Das Wort ʺzusammengestelltʺ wird durch das Wort ʺzu-

sammengesetztʺ ersetzt. 

Der Änderungsantrag Nr. 5 besagt, dass das Wort ʺSeitenʺ durch das Wort ʺPositionenʺ ersetzt wird. 
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PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, metto in votazione gli emendamenti. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 1: respinto con 4 voti favorevoli, 18 voti contrari e 5 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 2: respinto con 3 voti favorevoli, 17 voti contrari e 9 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 3: approvato con 27 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 4: approvato con 27 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 5: approvato con 24 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 asten-

sioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 6: respinto con 1 voto favorevole, 18 voti contrari e 10 astensioni. 

Chi chiede la parola sull’articolo 28 così emendato? Collega Dello Sbarba, prego. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Adesso abbiamo votato rapida-

mente gli emendamenti dei colleghi della SÜD-TIROLER FREIHEIT e mi è venuto in mente che la collega 

Foppa ha detto, non so se fosse vostra intenzione, che la parola ñPositionenò corrisponde anche un po’ meglio 

alle parole “punti di vista” in italiano, però l’emendamento dei colleghi non lascia “punti di vista” in italiano, ma 

lo trasforma in “schieramenti”. Secondo me la dizione “schieramenti” non corrisponde alla parola ñPositionenò, 

perché la posizione è una posizione, perché il NO, perché il SÌ, lo schieramento è l’elenco di tutte le forze che 

sono per il SI e tutte le forze che sono per il NO, quindi secondo me le parole “punti di vista” o anche la parola 

“posizioni” corrispondono alla parola ñPositionenò invece la parola “schieramenti” non corrisponde alla parola 

tedesca ñPositionenò e penso che i colleghi della SÜD-TIROLER FREIHEIT – perché li conosco – abbiano 

pensato innanzitutto a sostituire la parola tedesca, cioè che la traduzione non sia loro. Segnalo questa cosa 

perché la parola ñPositionenò non corrisponde alla parola “schieramenti” o almeno la parola “schieramenti” può 

essere un’interpretazione della parola ñPositionenò, ma lo schieramento è una parola militare che indica lo 

schieramento delle truppe in campo, ñPositionenò penso che sia una posizione politica, una tesi politica. 

 

PRESIDENTE: Dall’ufficio traduzioni mi dicono che la Sua posizione è quella corretta. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La mia? 

 

PRESIDENTE: Sì. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Posizione? 

 

PRESIDENTE: Sì. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Quindi mettiamo in italiano “posi-

zione”? 

 

PRESIDENTE: La traduzione più corretta è “posizione”. 

La parola alla consigliera Oberhofer, prego. 

 

OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Ich beantrage in Absatz 2 eine getrennte Abstimmung der Wörter 

ʺvom Büro für politische Bildung und Beteiligungʺ. Es würden die Wörter ʺDas Redaktionsteam wird aus Ver-

tretungen der befürwortenden und gleichermaßen der entgegnenden Seite zusammengesetztʺ bleiben. 

 

PRESIDENTE: Metto in votazione l’articolo 28 per parti separate. 

Apro la votazione sui commi 1, 3 e 4: approvati con 28 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

Apro la votazione sul comma 2 senza le parole ʺL’ufficio per la formazione politica e la partecipazioneʺ: 

approvato con 23 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

Apro la votazione sulle parole ʺL’ufficio per la formazione politica e la partecipazioneʺ del comma 2: 

approvate con 16 voti favorevoli e 11 voti contrari. 

 

Art. 29 

Trasparenza 
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1. Tutti coloro che hanno sostenuto spese dirette o indirette per il referendum devono darne co-

municazione corredata di rendicontazione entro 60 giorni dal referendum allôufficio di presidenza, 

che provveder¨ a inoltrare i documenti allôOrganismo di valutazione.  

2. Lôammontare e la provenienza dei fondi utilizzati per la propaganda verranno pubblicati sul sito 

del Consiglio provinciale. 

3. Le cittadine e i cittadini possono inoltre comunicare allôufficio di presidenza le spese per la 

propaganda sostenute da terzi e consegnare i giustificativi corrispondenti. Lôufficio di presidenza 

verifica questi dati e li pubblica eventualmente sul sito del Consiglio provinciale con lôannotazione 

ñSpese di propaganda non denunciateò. 

---------- 

Art. 29 

Transparenz 

1. All jene, die für die Volksabstimmung direkt oder indirekt Gelder ausgegeben haben, müssen 

die Meldung darüber samt Rechnungslegung innerhalb von 60 Tagen nach der Abstimmung beim 

Präsidium des Landtages einreichen, welches diese Meldung an die Prüfstelle weiterleitet.  

2. Die Höhe und Herkunft der Ausgaben für Werbung werden auf der Website des Landtags 

veröffentlicht. 

3. Bürgerinnen und Bürger können dem Präsidium ebenfalls Meldungen über von Dritten getätigte 

Werbeausgaben machen und das Belegmaterial abliefern. Diese Angaben werden vom Präsi-

dium überprüft und gegebenenfalls auf der Website des Landtags mit der Angabe ĂNicht gemel-

dete Werbeausgabenñ verºffentlicht. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 29? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 19 voti favorevoli, 3 

voti contrari e 5 astensioni. 

 

Art. 30 

Parità di accesso ai mezzi di informazione 

1. Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, 48 ore prima della votazione scatta il divieto di 

ingerenza politica, mediatica e pubblica, in aggiunta alle disposizioni sulla par condicio.  

2. I media devono garantire a tutti i partiti tariffe e condizioni uguali per lo spazio pubblicitario. 

3. Il Comitato provinciale per le comunicazioni verifica la parità di trattamento nella pubblicità. 

La/Il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni funge da istanza di garanzia e 

controllo a tutela della parità di trattamento. 

4. Il Comitato provinciale per le comunicazioni osserva e valuta la situazione prima dei referen-

dum. Può inoltre, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta provinciale o del Consiglio pro-

vinciale, effettuare studi, monitoraggi o analisi.  

---------- 

Art. 30 

Mediengleichbehandlung 

1. Im Sinne des Gesetzes vom 22. Februar 2000, Nr. 28, gelten ab 48 Stunden vor der Abstim-

mung das Verbot der politischen, medialen und öffentlichen Einmischung, ebenso wie sämtliche 

Bestimmungen der Par Conditio.  

2. Medien müssen allen Parteien gleiche Bedingungen und Preise für Werbeschaltungen bieten. 

3. Die Chancengleichheit in der Bewerbung wird vom Landesbeirat für das Kommunikationswe-

sen überprüft. Die Präsidentin/Der Präsident des Landesbeirats für das Kommunikationswesen 

fungiert als Garantie- und Aufsichtsinstanz zur Wahrung der Chancengleichheit. 

4. Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen beobachtet und evaluiert die Situation im 

Vorfeld von Volksabstimmungen. Er kann außerdem, auf eigene Initiative oder auf Antrag der 

Landesregierung oder des Landtags, Studien, Monitorings und Analysen erstellen.  

 

Chi chiede la parola sull’articolo 30? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 25 voti favorevoli e 3 

astensioni. 
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CAPO VI 

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

Art. 31 

Abrogazioni e revisione periodica 

1. È abrogata la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11.  

2. La commissione legislativa competente è tenuta, se necessario, ad adeguare alle situazioni ed 

esigenze attuali il presente disegno di legge almeno una volta in ogni legislatura. 

---------- 

VI. ABSCHNITT 

AUFHEBUNG UND FINANZBESTIMMUNGEN 

Art. 31 

Aufhebungen und periodische Revision 

1. Das Landesgesetz vom 18. November 2005, Nr. 11 ist aufgehoben.  

2. Der zuständige Gesetzgebungsausschuss ist verpflichtet, wenigstens einmal in jeder Legisla-

turperiode das gegenständliche Gesetz, falls nötig, den aktuellen Gegebenheiten und Erforder-

nissen anzupassen. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 31? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 19 voti favorevoli, 1 

voto contrario e 9 astensioni. 

 

Art. 32 

Rimborso spese 

1. Alle promotrici/ai promotori di referendum spetta, su richiesta, un rimborso spese nella misura 

di 1 euro per ogni firma valida, fino al raggiungimento del numero minimo necessario. A tale scopo 

è indispensabile che la competente commissione legislativa del Consiglio provinciale accerti la 

competenza provinciale nella materia oggetto dellôiniziativa popolare ovvero la Commissione dei 

giudici dichiari lôammissibilità del referendum. 

2. La richiesta di cui al comma 1 va presentata a seconda della competenza allôufficio di presi-

denza del Consiglio provinciale o alla ripartizione provinciale servizi centrali. Essa deve indicare 

il nome della persona delegata a ricevere lôintero importo con effetto liberatorio. 

---------- 

Art. 32 

Spesenrückvergütung 

1. Den Antragstellenden von Volksbegehren und Volksabstimmungen steht auf Antrag eine Spe-

senrückvergütung zu und zwar in der Höhe von 1 Euro für jede gültige Unterschrift bis zum Errei-

chen der erforderlichen Mindestanzahl. Voraussetzung dafür ist, dass der zuständige Gesetzge-

bungsausschuss des Landtages die Zuständigkeit des Landes für den Gegenstand des Volksbe-

gehrens feststellt bzw. die Richterkommission die Zulässigkeit erklärt. 

2. Der Antrag laut Absatz 1 ist je nach Zuständigkeit beim Präsidium des Landtages oder bei der 

Landesabteilung Zentrale Dienste der Landesverwaltung einzubringen. Darin ist der Name der 

Person anzugeben, die dazu ermächtigt ist, den gesamten Betrag mit befreiender Wirkung ent-

gegenzunehmen. 

 

Emendamento n. 1, presentato dalla consigliera Oberhofer: Articolo 32, comma 1: Le parole ʺ1 euroʺ 

sono sostituite dalle parole ʺ0,50 euroʺ. 

Artikel 32 Absatz 1: Die Wörter ʺ1 Euroʺ werden durch die Wörter ʺ0,50 Euroʺ ersetzt. 

Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 32, comma 1: ʺNel comma 1 

l’ultima frase è soppressaʺ. 

Artikel 32 Absatz 1: ʺIm Absatz 1 ist der letzte Satz gestrichen.ʺ 

La parola al consigliere Köllensperger, prego. 

 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich schlage 

vor, im ersten Absatz den letzten Satz zu streichen, der besagt, dass die Voraussetzung für die Rückerstattung 

der Spesen jene ist, dass der Gesetzgebungsausschuss die Zuständigkeit des Landes für den Gegenstand 
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des Volksbegehrens feststellt. Das sollte nicht erst bei der Spesenrückvergütung erfolgen, sondern schon 

lange vor der Abstimmung und nicht erst danach. 

 

OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Mit meinem Änderungsantrag möchte ich auf die alte Regelung 

zurückgehen, wie sie im Gesetz Nr. 11 von 2005 vorgesehen ist. Ich denke, dass 0,50 Euro bei einer Unter-

schriftensammlung von 13.000 gültigen Stimmen auch ausreicht.  

 

PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, metto in votazione gli emendamenti. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 1: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni. 

Apro la votazione sull’emendamento n. 2: respinto con 4 voti favorevoli, 20 voti contrari e 4 astensioni. 

Chi chiede la parola sull’articolo 32? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 19 voti favorevoli, 6 

voti contrari e 5 astensioni. 

 

Art. 33 

Disposizioni finanziarie 

1. Il rimborso delle spese alle promotrici/ai promotori di iniziative popolari, le spese per lôufficio 

per la formazione politica e la partecipazione e le spese per la trasparenza sono a carico del 

bilancio del Consiglio provinciale. 

2. Sono a carico del bilancio provinciale: 

a) il rimborso delle spese alle promotrici/ai promotori di referendum; 

b) le spese per i compensi alle/ai componenti della Commissione dei giudici; 

c) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, comprese quelle sostenute 

dai Comuni per il funzionamento delle sezioni elettorali. 

3. La copertura di eventuali spese ai sensi di .................. avviene con appositi stanziamenti a 

carico dellôUPB ............. del bilancio di previsione per lôesercizio finanziario ........... e seguenti, 

integrabili ai sensi dellôarticolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. 

---------- 

Art. 33 

Finanzbestimmungen 

1. Die Spesenrückvergütung an die Antragstellenden von Volksbegehren, die Ausgaben für das 

Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung und die Ausgaben für die Transparenz gehen 

zu Lasten des Haushaltes des Landtages. 

2. Zu Lasten des Landeshaushaltes gehen: 

a) die Spesenrückvergütung an die Antragstellenden von Volksabstimmungen, 

b) die Ausgaben für die Vergütungen an die Mitglieder der Richterkommission, 

c) die Ausgaben für die Abwicklung der Handlungen im Zusammenhang mit den Volksabstim-

mungen, einschließlich jener der Gemeinden für die Wahlsektionen. 

3. Die Deckung von eventuellen Ausgaben gemªÇ ééééé.. erfolgt mit eigenen Bereitstellun-

gen zu Lasten der HGE ééééé. des Haushaltsvoranschlages für das Finanzjahr éééé 

und folgende, die gemäß Artikel 18 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, ergänzt 

werden können. 

 

Emendamento n. 1, presentato dalla consigliera Amhof: Articolo 33: Il comma è così sostituito: 

ʺ3. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie (capitolo di spesa numero 

20011.0000) del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 

2018, 2019 e 2020.ʺ 

Artikel 33: Der Absatz erhält folgende Fassung: 

ʺ3. Die Deckung der Ausgaben gemäß Absatz 1 dieses Artikels erfolgt durch eine entsprechende Kür-

zung des Reservefonds für Pflichtausgaben (Ausgabenkapitel 20011.0000) des Haushaltsvoranschlages des 

Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2018, 2019 und 2020.ʺ 

Anticipo forse la domanda di qualcuno: L’emendamento è ammissibile in quanto è un emendamento 

con disposizioni finanziarie che deve tenere conto di tutto quanto il dibattito sul disegno di legge, per cui la 

disposizione finanziaria, ai sensi dell’articolo 97 del regolamento interno, è ammissibile. 
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La parola alla collega Amhof per l’illustrazione dell’emendamento. 

 

AMHOF (SVP): Wie es bereits der Herr Präsident erläutert hat, haben wir hier die Finanzbestimmungen 

festgehalten, die wir vorher nicht machen konnten, weil wir nicht genau wussten, was alles in diesem Gesetz-

entwurf schlussendlich drinnen stehen wird. Wir haben einen Vorschlag ausarbeiten lassen. Im Notfall hätten 

wir ihn noch umschreiben müssen. Fakt ist, dass wir in den Finanzbestimmungen für die Jahre 2019 und 2020 

1,5 Millionen Euro für die möglichen Maßnahmen aus diesem Gesetzentwurf drinnen haben, wobei sich diese 

1,5 Millionen im Hauptteil auf potenzielle Volksabstimmungen, Volksentscheide oder Volksbegehren berufen 

und nicht, wie viele hier im Saal gemunkelt haben, dass dieses Büro für politische Bildung 1,5 Millionen Euro 

kosten könnte. Diese Kosten würden sich maximal, wenn wir auf das Personal zurückgehen, bei den 100.000 

Euro bewegen und das hat im Vergleich zu 1,5 Millionen Euro eine relativ geringe Relevanz. Die 1,5 Millionen 

beziehen sich in erster Linie auf potenzielle mögliche Volksbefragungen oder Abstimmungen. Dies zur Erläu-

terung dieses Änderungsantrages. 

 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich glaube, dass die Kosten für das Büro für politische 

Bildung im Rahmen des Landtagshaushaltes bilanziert werden müssten. Hier nur die Frage, wie weit es Schät-

zungen gibt, was eine solche Einrichtung kosten könnte. Hat sich das Landtagspräsidium oder die Landesre-

gierung in dieser Frage Gedanken gemacht? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nachdem es so ist, dass auch der Landtagshaushalt 

zunächst aus dem Landeshaushalt finanziert wird, ist es auch üblich, dass es die Mitarbeiter der Abteilung 

Finanzen sind, die dann auch entsprechend die Kostenschätzung vornehmen, natürlich nach Rücksprache mit 

dem Land, denn diese müssen das unterschreiben, weil das dann in den Landeshaushalt einfließt. Sie haben 

das vorbereitet und haben damit gerechnet, dass diese Kosten 100.000 Euro betragen könnten. Das ist immer 

diese vorsichtige Schätzung. Konkret muss man schauen, was das Präsidium, der Landtag usw. tatsächlich 

beschließen wird, aber damit ist es gedeckt. Das andere ist wirklich ein Fonds. Wenn es keine Volksabstim-

mung gibt, dann fließt das Geld zurück in den Landeshaushalt. Das ist ein Sicherheitsfonds, dass für den Fall, 

dass es eine Volksabstimmung gibt, Geld da wäre.  

 

PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1 sostitutivo: approvato con 15 voti favorevoli, 7 

voti contrari e 5 astensioni. 

Sono le ore 13.00. Interrompo la seduta fino alle ore 14.30. 

 

ORE 13.00 UHR 

---------- 

ORE 14.31 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliera Mair, prego. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Zur Stimmabgabe nur ganz kurz. Ich werde mich 

bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Im Endeffekt ist eigentlich das passiert, was wir von Beginn an 

vermutet oder befürchtet haben, nämlich, dass viel Lärm um nichts bzw. viel Lärm um wenig gemacht wird. 

Brigitte Foppa hat gestern etwas Richtiges gesagt. Ausgangspunkt dieser ganzen Prozedur, die mit 

Beschluss der Kommission – man hat es so vereinbart – diesen neuen Weg, den es noch nie gegeben hat, zu 

gehen mit diesem partizipativen Beteiligungsprozess von Seiten der Bürger, bzw. das Hauptargument war die 

Zugangshürde, um direkte Demokratie zu ermöglichen, so niedrig wie möglich zu halten und das Quorum zu 

senken. Beim Quorum – das haben wir in unserem Gesetzentwurf mit 15 Prozent festgeschrieben – hätten 

wir uns etwas mehr erwartet, aber ich muss sagen, von 40 auf 25 Prozent ist schon einmal ein Kompromiss, 

wo man nicht dagegen sein kann. Es ist eine Verbesserung. Infolgedessen geht es diesbezüglich in Ordnung. 

Was allerdings die Zugangshürden anbelangt, hätten wir uns schon erwartet, dass man bei den 8.000 

Unterschriften bleibt und nicht wie sie bisher vorgesehen sind doch wieder über eine Hintertür, die hier im 
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Landtag auch fragwürdig war, nachdem der Artikel 3 gestrichen wurde, ihn beim Artikel 9 so einzuführen, wie 

man es gemacht hat, auch die Art und Weise nicht ganz in meinen Augen korrekt war die 13.000. Das ist für 

uns eine Erschwernis, die mit direkter Demokratie wenig zu tun hat. Man muss im Grunde genommen sagen, 

dass der Berg eine Maus geboren hat. 

Wir haben von Anfang an ein Problem damit gehabt und das auch immer begründet, was das Büro der 

politischen Bildung anbelangt, weil wir hier ganz klar immer in Zweifel gestellt haben, dass effektiv auch die 

Neutralität garantiert ist. Wir bezweifeln das nach wie vor und werden das sehr genau verfolgen und beobach-

ten.  

Wir haben damit argumentiert, dass die politische Bildung in den Schulen eindeutig Platz finden soll. Da 

geht es um den politischen Willen. Will man das machen oder will man das nicht? Es wurde, wie ich es bereits 

in der Generaldebatte gesagt habe, ein Riesenaufwand betrieben.  

Ich bin nach wie vor überzeugt … Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Thema die Landesregierung oder die 

Volkspartei vielleicht glaubt, wenn man es jetzt noch vor den Wahlen gemacht hat mit doch zerrupften Artikeln 

usw., dass man sagen kann, wir haben es vollbracht sozusagen, das Thema ist vom Tisch. Ich weiß nicht, ob 

dem effektiv so sein wird. Aber ich denke, dass man einen enormen Aufwand betrieben hat, wo man die 

Menschen bewusst eingebunden hat und denen man teilweise vielleicht auch falsche Versprechungen oder 

damit auch falsche Hoffnungen gemacht hat, wenn man sieht, was jetzt im Grunde genommen davon übrig 

bleibt. Ich denke natürlich wie immer, dass es auch hier Enttäuschungen vor allem auf Seiten jener geben 

wird, die sich seit vielen Jahren wirklich mit dieser Thematik befasst haben, auch wenn man bestimmte Dinge 

unterschiedlich auch bewerten und unterschiedlich begrüßen oder weniger begrüßen, unterschiedlicher Mei-

nung sein kann.  

Ich werde mich bei der Abstimmung der Stimme enthalten – ich werde nicht dagegen stimmen -, weil 

dieser Schritt – es wurden einige minimale Dinge doch geändert, vielleicht verbessert, das wird man dann 

sehen –, also das Quorum gesenkt und das Informationsblatt eingeführt wurde. Wir haben in unserem Ge-

setzentwurf diese drei Forderungen ganz klar aufgezeichnet: Die Zugangshürden senken, das Quorum senken 

und - wir haben es Abstimmungsheft genannt - wo Befürworter und Gegner gleichermaßen zu Wort kommen. 

Zwei Dinge wurden zum Teil erfüllt, aber mit den 13.000 Unterschriften wird meiner Meinung nach direkte 

Demokratie eher verhindert bzw. erschwert als einfacher gemacht. 

 

BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich bin der Meinung, hier hat der Berg nicht einmal eine Maus geboren. 

Ein Gesetz, das so lange in den Kommissionen behandelt wurde, das hier in der Aula so lange auf seine 

Behandlung wartet, hinausgeschoben wurde, diskutiert auch mit Stellvertreteraussagen und dergleichen und 

das auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand mitgetragen wurde, den Außenstellen und dergleichen, 

dafür ist das Resultat eigentlich sehr, sehr mager. Das ist für mich ein Stülpergesetz und ein Fleckenteppich. 

Begriffe wie "politikferne oder bildungsferne Milieus", die quasi schon Hartz-IV-Slam- oder Favelas Zustände 

beschreiben sollen, haben für mich in einem Gesetz zur direkten Demokratie eigentlich nichts verloren. Einiges 

konnte aber, Gott sei Dank, herausgestrichen werden. 

Die Unterschriftenhürde wurde stets versprochen, dass man diesbezüglich etwas ändert. Schlussend-

lich bleibt es bei den 13.000 durch einen Kunstgriff. Ich möchte nochmals ein Kompliment an den Kollegen 

von Dellemann aussprechen, der sich hergegeben hat, dies über einen Änderungsantrag zum Änderungsan-

trag elegant einzufügen. Man lernt, das kann man dann in Zukunft auch praktizieren und ich hoffe, dass auch 

der zukünftige Landtagspräsident so viel Verständnis für die Opposition hat, wenn er hier so eine Känguruge-

setzgebung zulässt. 

Was die Rückerstattung oder die Spesenvergütung von 1 Euro anbelangt, wurde diese hier gerettet. Ich 

gebe aber schon zu bedenken, dass sich dieser 1 Euro auf 8.000 Unterschriften bezogen hätte. Da man die 

13.000 Unterschriften beibehalten hat, hat man hier zusätzliche Kosten. Hätte es eine Alternative gegeben? 

Diese hätte es gegeben. Diese wäre billiger gewesen, diese hätte man schneller durchbringen können, wenn 

der politische Wille gewesen wäre. Es geht hier wahrscheinlich wie so oft um die Vaterschaft, um den Nahtest 

und dergleichen. Es wird das Amhof-Noggler-und-Foppa-Gesetz sein. Ich bin froh, dass ich den Namen für so 

ein Gesetz nicht hergeben muss. Wir hätten Alternativen gehabt. Wir haben einen eigenen Gesetzentwurf 

eingebracht. Das ursprüngliche Gesetz, dieses Baumgartner-Gesetz, das derzeit in Kraft ist, hätte durchaus 

funktioniert, wenn man die Stellschrauben an einigen Orten verändert hätte. Hier habe ich sogar den Zuspruch 

einiger politischer Mitbewerber der Mehrheit, die wirklich sagen, das wäre es eigentlich gewesen, das Ei des 

Kolumbus, wir hätten hier diese Stellschrauben stellen können, wir  hätten uns einen Haufen Kosten und einen 
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Haufen Diskussion erspart und vor allen Dingen hätten wir ein Auto, dessen Motor sich schon bewährt hat, 

das in der Vergangenheit schon funktioniert hat und mit einigen wenigen Änderungen hätten wir die nötigen 

Verbesserungen einer Modellanpassung machen können.  

Wir haben hier ein neues Gesetz. Ich bin skeptisch, dass es funktionieren wird. Ich glaube das nicht. 

Ich werde bei der Abstimmung jedenfalls entschieden und überzeugt dagegen stimmen. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich muss sagen, dass ich mir von diesem Gesetz auch 

mehr erwartet hätte. Der große Wurf ist das nicht. Für das, was der ganze Prozess von Anfang an mit Beteili-

gung der Bevölkerung, Beteilung der Vereine und Verbände war. Viele Leute haben viel Zeit und Engagement 

investiert. Umgekehrt wurde vom Land aus Geld hineingesteckt und das nicht wenig. Ich glaube, dass ich nicht 

die Einzige bin, die hier enttäuscht ist. Es gibt kleine Verbesserungen, aber für diesen ganzen langen Prozess 

und für diesen Aufwand erscheint mir dies viel zu gering. 

Man hat bei verschiedenen Anträgen und Äußerungen gesehen, wie unterwürfig man Rom gegenüber 

wieder ist. Man traut sich nicht über gewisse Grenzen hinaus, beispielsweise was verfassungswidrig ist, auch 

in Bezug auf andere Gesetze. Man riskiert eigentlich nicht irgendwo, wo man sagt, wir probieren es jetzt ein-

fach mal auf unserer Ebene, mal schauen, was passiert, ob das jetzt wirklich angeklagt wird.  

Gerade in Bezug darauf nehme ich das Beispiel dieses ethnisch kulturell sensiblen Bereiches her, wo 

es eigentlich mehr Mut brauchen würde, denn durch diese Formulierung ist es wirklich so, dass man sehr viele 

Bereiche, worüber man in Zukunft eine Volksabstimmung machen könnte, mit dieser Begründung, dass man 

einfach sagt, das ist ein ethnisch kulturell sensibler Bereich und damit kann man einfach ganz viele Themen 

und Bereiche vom Tisch wischen, gar nicht zu einer Volksabstimmung zulässt. Das soll auch nicht sein. Zudem 

noch gepaart mit diesem Veto Recht von den Gemeinden. Das ist schon in dem Sinne nicht mehr direkte 

Demokratie. Wenn mit einem Veto eigentlich alles zunichte gemacht werden kann, dann geht das Ganze 

eigentlich Richtung Diktatur, wenn einer alleine bestimmen kann und alles zunichtemacht. Das hat nichts mehr 

mit Mehrheit zu tun, die dann sagt, wir wünschen uns das aufgrund von einer Abstimmung, sondern wenn 

einer ein Veto einlegen kann, dann ist sehr viel Geld verloren. Damit werden die Leute eigentlich verbrennt 

und wirklich politikverdrossen und auch müde. 

Auch die Unterschriftenhürde von 13.000 durch eine Hintertür, wo dieser Antrag nach wie vor fragwürdig 

ist, ob er regulär eingereicht wurde, die schriftliche Aushändigung des Passus, die Antwort vom Präsidium 

oder vom Präsidenten wird eingefordert und wird immer noch verlangt, wo darauf Bezug genommen wird, 

dass das wirklich auf diese Art und Weise möglich ist, Anträge einzureichen und dass diese zugelassen wer-

den können – ich habe es bereits gesagt – ich sehe es als falsches Spielchen, was hier getrieben wurde. 

Schlussendlich hat es hier keine große Veränderung bei diesen 13.000 Unterschriften gegeben, die bisher 

auch notwendig waren. Einzig und allein hat es sich dahingehend geändert, dass es nicht mehr vier, sondern 

sechs Monate sind. Das macht den Zugang zu den Volksabstimmungen nicht wirklich leichter. 

Dass das Quorum gesenkt wurde, ist ein absolut positiver Aspekt. Denn bei anderen Abstimmungen in 

der Vergangenheit hat man gesehen, dass das Quorum eines der größten Hindernisse in Bezug auf die Errei-

chung der 40 Prozent war. Das ist jetzt für die Zukunft mit den 25 sicher positiv. 

Neu dazugekommen ist der Bürgerrat, was auch zu begrüßen ist. Letztendlich auch, dass beispiels-

weise Beschlüsse der Landesregierung unantastbar sind, das ist schon ein hartes Stück. Auch das hat nichts 

mit direkter Demokratie zu tun. Da wird den Bürgern regelrecht ein Maulkorb versetzt. 

Nehmen wir das Beispiel vom Flughafen selbst her. Das würde bedeuten, dass die Landesregierung 

mit einem Beschluss der Landesregierung eine Vergrößerung des Flughafens, eine Verlängerung der Lande-

bahn per Gesetz der Landesregierung beschließen kann und das Volk keine Abstimmung beantragen kann, 

sondern diese Gesetze sind unantastbar. Die Landesregierung hat hier freie Hand und kann tun und lassen 

was sie will, weil es unantastbar ist. Auch das hat nichts mit direkter Demokratie oder wirklich mit Demokratie 

zu tun, um zu sagen, wir bestimmen und Ihr habt gefälligst still zu sein. 

Schlussendlich kann man sagen: Großer Aufwand und minimaler Erfolg bei diesem Gesetz. Ich habe 

mir gestern die Mühe gemacht, die Vergleiche zwischen dem bisherigen und dem jetzigen Gesetz zu ziehen 

und habe feststellen müssen, dass man eigentlich, wie gesagt, die Senkung des Quorums oder die Einführung 

des Bürgerrates mit ergänzenden Änderungsanträgen hätte einfügen können. Andere Sachen hätte man ab-

ändern können, aber dieser große Aufwand wäre nicht notwendig gewesen. Deshalb ist es für uns bei diesen 

Sachen Grund genug, dagegen zu stimmen, auch wenn wir grundsätzlich für die Förderung der direkten De-
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mokratie sind. Diese Gründe sind jedoch für uns Grund genug, besonders in Bezug auf den Maulkorb, der von 

den Beschlüssen der Landesregierung ausgeht, dagegen zu stimmen. 

 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nur ein kurzer Kommentar, der drei Aspekte 

betrifft: Die Methode einerseits, den Inhalt des Gesetzes andererseits und drittens das Umfeld.  

Vorab noch ein Wort zum Kollegen Blaas, der sich an den bildungsfernen Schichten gestoßen hat und 

dann den Unterschichten, die damit impliziert gewesen wären. Ich möchte betonen, dass ich auch Donald 

Trump ohne weiteres zu den bildungsfernen Vertretern zählen würde, denn dieser gehört wahrlich nicht der 

Unterschicht an. Solche Prachtexemplare findet man auch noch in anderen Zusammenhängen. Von daher ist 

es kein so diskriminierender Begriff für jemanden, den man durchaus auch als Strolch bezeichnen könnte. 

Zur Methode selber. Beim Gesetz zählt, glaube ich, auch die Methode, die Herangehensweise. Die 

Methode, die gewählt wurde, haben die Kolleginnen Foppa und Amhof bereits ausgeführt, ist innovativ gewe-

sen, hier sozusagen vom Landtag ein parteiübergreifendes Mandat zu holen, dieses Mandat mit einem gewis-

sen, aber einem sehr überschaubaren Aufwand umzusetzen. Wenn wir nur an den Platz denken, der vor 

unseren Augen und Ohren jeden Tag ausgewalzt wird, sind diese paar 10.000 Euro sehr wohl investiert wor-

den in Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern quer durch das ganze Land, eine Aktivierung auch der 

Menschen draußen, wie es unsere freiheitlichen Kollegen zu sagen pflegen, und in Zusammenarbeit mit den 

Organisationen, die jetzt diese Arbeit systematisch verfolgt haben. Diese Art der Gesetzgebung ist bemer-

kenswert, dieser Modus, der zweifellos unsere Arbeit hier im Saal verändert hat. Er hat dazu geführt, dass hier 

ein interessantes Diskussions- und Abstimmungsverhalten eingetreten ist. Eigentlich ist jeder von uns mehr 

das geworden, was er eigentlich ist, Parlamentarier frei von Gruppenzwängen, also vor allem seinem Gewis-

sen und seiner Logik verantwortlich. Das sieht man allein schon daran, dass die Kollegen Freiheitlichen bereits 

jetzt zwei unterschiedliche Abstimmungsverhalten einbringen. Das nur kurz zur Methode. 

Inhaltlich ist das sicher ein Gesetz, das in klaren Grenzen realisiert ist, aber wenn man die Tageszeitung 

ʺDolomitenʺ von heute mit dem grämlichen Kommentar arg zerrupft, aber direkt auf der Zielgeraden heran-

zieht, so ist dieser grämliche Kommentar durchaus ein Qualitätssiegel, denn das hat die Mutter aller Zeitungen 

nicht sonderlich gern, wenn sich hier die direkte Demokratie breit macht. Inhaltlich eben ist die Innovation vor 

allem in der Senkung der Hürde keine Frage, das ist ganz wesentlich, aber auch in der Ausweitung des In-

strumentariums - das werden die Kolleginnen und Kollegen noch näher ausführen – wichtig, und vor allem 

auch, glaube ich, in der partizipativen Schiene, die eingeführt wurde und die sich wesentlich unterscheidet 

vom Baumgartner Gesetz. Politische Bildung, Bürgerrat sind Elemente der Partizipation, die in diesem Lande 

fehlen und bitter Not tun. Das muss man sagen. Der Inhalt ist nicht zu verachten. Er ist zwar reduziert worden 

auf Druck der Mehrheit, aber es ist genau der Vorteil des Gesetzes geworden, dass es sehr spät auf die 

Tagesordnung kam, dass es auch nicht mehr versenkt werden konnte. Das glauben wir jetzt sagen zu dürfen. 

Dieses Gesetz ist sozusagen in allerletzter Minute noch auf die Tagesordnung gekommen und das  hat dazu 

geführt, dass die Mehrheitspartei eine wirklich schlechte Figur gemacht hätte und vor allem die Regierung, 

wenn sie dieses Gesetz in den Abgrund gesenkt hätte. Also das ist mit Nachdruck festzuhalten. Im Grunde 

war ein wenig Listergeschichte auch mit dabei. Noch vor einer Woche hätte wohl in diesem Saal kaum jemand 

einen Pfifferling auf dieses Gesetz gegeben. 

Zum Umfeld ist zu sagen, dass dieses Gesetz unter Beteiligung der Bürgerschaft Südtirols erstellt wor-

den ist im ständigen Abgleich mit den Organisationen für eine direkte Demokratie mit 35 weiteren Vereinen 

und Verbänden, die nicht nur rhetorische Appelle erlassen haben, sondern in Diskussion eingetreten sind, hier 

ständig auch die Diskussion befruchtet haben. Das merkt man auch an den Vorlagen des Kollegen 

Köllensperger und durch ihre Präsenz auch das eingebracht haben, was Parlamentarismus ist, nämlich eine 

lebendige Bürgerschaft. Auch aus diesem Grund glauben wir, dass es in allen drei Feldern Methode, Inhalt 

und Umfeld eine sehr positive Bilanz zu treffen ist. Dafür gilt vor allem den Einbringerinnen Amhof und Foppa 

besonderer Dank und mit besonderer Berücksichtigung auch des von ihm selbst so bezeichneten Quoten-

manns Josef Noggler. Vielen herzlichen Dank! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Vediamo di mettere in ordine due ragionamenti: le ragioni per cui si 

ritiene comunque che da questa norma si debba trarre qualche indirizzo positivo e le ragioni per cui, invece, 

si ritiene che questa norma sia sbagliata e possa essere pericolosa per alcuni suoi passaggi. 

Partiamo dal positivo: il positivo che ne dobbiamo trarre – l’ho già abbondantemente illustrato nel corso 

dei precedenti interventi – è che questa legge arriva in Consiglio come un figlio indesiderato, dopo una gesta-
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zione molto lunga, oltre quello che si era pensato, e si è discusso a lungo in casa SVP se abortire oppure no, 

poi si è ritenuto che alla fine il figlio dovesse essere dato alla luce, ma seguendo una propria personale terapia 

di alleggerimento. Così è stato e questa norma alla fine, al di là della pompa magna con la quale è stata 

presentata, esce in una forma ampiamente ridotta rispetto peraltro alla propaganda attraverso la quale 

all’esterno la si comunica. All’esterno esce “Approvata la legge sulla democrazia diretta”, in verità sappiamo 

che è una legge sulla democrazia diretta che molta parte dei contenuti originari voluti da chi l’aveva sostenuta, 

di fatto li ha persi. Questo abbiamo il dovere di dircelo con grande franchezza. Se un messaggio positivo 

rimane, e io l’ho detto, tirando le somme perché in politica bisogna essere realisti, se questa legge vedrà la 

luce, va sfruttata nel migliore dei modi. Allora io lancio ai colleghi in primis, ma non solo, dell’opposizione ma 

anche della maggioranza e li invito, benché le soglie siano state elevate da 8.000 a 13.000, a nel corso della 

prossima legislatura fatevene carico rispetto ai colleghi che ci saranno, se non ci saremo direttamente noi, 

fatevi carico della responsabilizzazione di chi verrà, affinché le forze di opposizione disponibili in questo Con-

siglio possano garantire attraverso le organizzazioni attive sul territorio, il ricorso allo strumento del referendum 

confermativo su tutte le leggi della Provincia.  

Non credo che questo sia inflazionare lo strumento della democrazia diretta, significherebbe attuare in 

senso pieno e compiuto il senso e la volontà della partecipazione dei cittadini alle decisioni della politica. 

Sapete benissimo quanto io abbia detto creda nella rappresentatività attraverso gli eletti, ma se una legge 

sulla democrazia diretta è fissata, bene, va sfruttata. Questa è la sfida che io lancio a questo Consiglio e a 

quello che verrà: applicare il referendum confermativo su tutte – per lo meno le principali – leggi di questo 

Consiglio provinciale, dico tutte, 13.000 firme sono una gran poca cosa se tutte le forze politiche sanno nell’in-

teresse generale collaborare per raccoglierle. Attraverso le organizzazioni quante firme sono state raccolte 

per l’iniziativa di legge, 17.000? 17.000 non sono 13.000 e il collega che mi ha corretto adesso, incredulo 

anche lui, diceva che addirittura hanno dimostrato che si potevano raccogliere due volte nel giro di poco tempo 

e allora, ci vogliamo prendere l’impegno colleghi, quelli che l’hanno voluto e quelli che non l’hanno voluto, di 

proporre le strumento del referendum confermativo su tutte le leggi della maggioranza? Io questo impegno me 

lo prendo e voglio vedere chi altro se lo assume di fronte all’opinione pubblica, ai cittadini. Chi sarà all’opposi-

zione sarà chiamato a far controllare dai cittadini tutta l’attività legislativa di questo Consiglio. Questo ha voluto 

la maggioranza e questo allora sia, e io mi prendo l’impegno in questo senso. 

La parte negativa, presidente, è quella relativa all’ufficio politico – io proprio non me lo faccio mandare 

giù – è un’idea distorta di intervento del sistema pubblico sulla formazione personale, è assolutamente priva 

di ogni forma di garanzia essendo sottoposto il programma di questo ufficio politico alla volontà e all’approva-

zione dell’ufficio di presidenza che è composto dalla maggioranza stessa del governo provinciale, quindi un 

corto circuito assoluto che non può essere accettato. 

Per questa ragione, presidente, auspicando che gli elementi positivi di questa norma possano essere 

accolti e trasformati in referendum confermativi, però non posso francamente votare a favore della norma, 

perché contiene vizi antidemocratici che qui vanno denunciati con forza, in primis l’ufficio politico. Grazie! 

 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Über die In-

halte dieses Gesetzes ist bereits alles gesagt worden. Es ist noch einmal ein Kompromiss des Kompromisses 

geworden, nicht alles wurde herübergerettet. Wir nehmen aber ein 25-Prozent-Quorum mit nach Hause und 

das ist im Vergleich zu heute schon ein bedeutender Fortschritt. Deswegen werde ich trotz allem für dieses 

Gesetz stimmen. Man merkt, dass große Teile der Mehrheit und auch einige in der Opposition weiterhin mit 

der direkten Demokratie so ihre Schwierigkeiten haben. Ich bin naturgemäß völlig anderer Meinung. Ich 

glaube, dass jeder, der Gesetze macht und im Sinne der Bürger arbeitet, bei der direkten Demokratie über-

haupt nichts zu befürchten hat, im Gegenteil. Ich glaube, dass die direkte Demokratie generell zur Qualität der 

Gesetzgebung beitragen kann und ein Instrument ist, um auch die Bürger wieder mit auf die Reise der Politik 

zu nehmen, denn das größte Problem ist heute nicht so sehr, dass sich die Bürger zu viel einmischen, sondern 

viel zu wenig einmischen. Ich glaube, dass wir hier einen ganz kleinen Schritt, aber doch einen Schritt in die 

richtige Richtung machen. Aus diesem Grund erfährt dieser Gesetzentwurf meine Unterstützung.  

Ich gratuliere und bedanke mich bei den Kollegen, die das in einem langen und anstrengenden Prozess 

ausgearbeitet haben, bei den Kolleginnen Foppa und Amhof und auch beim Kollegen Noggler. Das ist doch 

ein Schritt, den ich begrüße. Die Arbeit hat sich schlussendlich gelohnt. Auch wenn vieles wieder verloren 

gegangen ist, ist es trotzdem ein Erfolg, der Ihnen gebührt. 
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Ich möchte noch ganz kurz ein Wort in persönlicher Angelegenheit sagen. Wie Sie wissen, vertrete ich 

nicht mehr die Fünf-Sterne-Bewegung. Ich bin aus der Fünf-Sterne-Bewegung ausgetreten. Das haben Sie 

mitbekommen. Ich habe meinen Platz der Fünf-Sterne-Bewegung zur Verfügung gestellt, das nicht etwa, weil 

ich das müsste, sondern weil das die Fünf-Sterne-Regeln so vorsehen. Schlussendlich war für alle Beteiligten 

ziemlich klar, dass ein Rücktritt, so wie es hätte sein sollen laut Fünf Sterne interner Regeln, zum jetzigen 

Zeitpunkt absurd wäre, der in die letzte Sitzung im September fallen würde und es kaum Sinn hätte, einen 

bürokratischen Aufwand zu betreiben und jemanden für die Fünf-Sterne-Bewegung für zwei Tage hier herzu-

schicken. Aus diesem Grunde werde ich auf Wunsch der Fünf-Sterne-Bewegung diesen Sitz hier frei lassen, 

weil ich sie nicht mehr vertrete und es im Wahlkampf nicht richtig wäre, wenn ich hier als de facto Liste sitze, 

die in Konkurrenz zur Fünf-Sterne-Bewegung antritt. Aus diesem Grund werde ich auch – so  haben wir es 

ausgemacht – ab Juli auf das ganze Gehalt verzichten und es wohltätigen Zwecken zuführen, weil es auch 

nicht gerecht wäre, wenn ich diese Arbeit hier vorläufig nicht mehr ausübe und es weiterhin beziehe. Ich be-

danke und verabschiede mich. Wenn alles gut geht, dann sehen wir uns vielleicht im Herbst wieder. Ich wün-

sche Ihnen noch einen guten Abschluss, gute Arbeit zum Ende dieser Legislaturperiode und bedanke mich 

für die vielen guten Momente, die mir den Beruf des Politikers beigebracht haben und ihn viel mehr zu schätzen 

als es leider draußen bei der Bevölkerung derzeit der Fall ist. Vielleicht können wir in der nächsten Legislatur-

periode, wenn wir alle wieder hier sind, die wir hier sind, etwas dazu beitragen, alle gemeinsam das Berufsbild 

wieder ein wenig aufzuwerten. Die Demokratie ist meines Erachtens ein Beitrag genau zur Aufwertung dieses 

Berufsbildes. Danke und gute Arbeit! 

 

PRESIDENTE: Grazie, altrettanto, collega Köllensperger. 

Collega Pöder, prego. 

 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Danke für die Zusammenarbeit, Kollege Köllensperger. 

Wir waren in vielen Dingen oft einer Meinung, haben interessante Diskussionen geführt in nicht allen Dingen. 

So darf ich auch in dieser Frage, wenn ich mir jetzt die Anmerkung erlauben darf - ich komme dann gleich zum 

Gesetzentwurf - einmal ganz kurz aus meiner Warte belehrend wirken. Das Mandat – es geht nicht unbedingt 

in Ihre Richtung – hier im Landtag gehört nicht einer Partei, sondern wurde vom Volk einem Kandidaten über-

tragen. Ich halte es für sehr eigenartig, dass Parteien der Meinung sind, sie könnten über Mandate – das 

Mandat ist verfassungsrechtlich frei -, die dem Mandatsträger gehören und vom Volk verliehen sind, verfügen. 

Das zeugt von einer problematischen Haltung zur Demokratie, um es einmal so zu sagen, von solchen Par-

teien. Mehr will ich dazu nicht sagen. 

Zum Gesetzentwurf. Ich habe gar einige Volksabstimmungen begleitend als Promotor und als Mitinitia-

tor eingeleitet und auch Volksbegehren und weiß deshalb, dass jeder Beistrich, der verändert wird, um einen 

solchen Iter zu erleichtern, für die Menschen draußen wichtig ist, die das bearbeiten und die daran arbeiten, 

zuletzt mit dem Volksbegehren zum Gesetzentwurf zur Impffreiheit, wo sehr, sehr viele Menschen beteiligt 

waren und auch immer wieder gesagt haben, ob man das nicht besser oder nicht anders machen könnte. 

Deshalb bin ich der Meinung, dass ein Gesetz, das auch nur einen Teil verbessert, richtig ist für die Menschen 

draußen. 

Wenn es ein Gesetzentwurf wäre, der eine andere Materie betreffen würde, dann würde ich ihm nicht 

zustimmen, weil doch wesentliche Punkte sind, die hier zwei ganz, ganz große Pferdefüße meiner Meinung 

nach noch sind in diesem Gesetzentwurf, und zwar genau am Anfang und am Ende. Am Anfang die Zugangs-

hürde, denn das ist das wesentliche Element für den Zugang der Bürger zu direkt demokratischen Instrumen-

ten, dass die Zugangshürde nicht gesenkt wurde. Das übertönt, glaube ich, im negativen Sinne den gesamten 

Rest. Das ist das wirklich Negative an diesem Gesetz und eine ganz große Hypothek, die die Mehrheit des 

Landtages diesem Gesetz sozusagen mit auf den Weg gibt. Am Ende bleibt immer noch ein Quorum. Ein 

Quorum ist meiner Meinung nach immer noch ein Betrug am Wähler, weil es bei Wahlen kein Quorum gibt, 

bei einer Volksabstimmung aber aus unerfindlichen Gründen schon, auch wenn es niedriger ist. 

Gleichwohl sind einige Teile dieses Gesetzentwurfes sehr, sehr wohl unterstützenswert. Es ist nichts 

wirklich schlechter geworden. Wäre etwas schlechter geworden, dann würde ich gegen diesen Gesetzentwurf 

stimmen, aber manches ist besser gemacht worden. Der Prozess, der hier durchgeführt wurde, der Einsatz 

auch von Kollegin Amhof und Kollegin Foppa und vom Kollegen Noggler soll gewürdigt werden. Es ist keine 

Kleinigkeit, die hier geschaffen wurde, dass am Ende eines solchen Prozesses noch einige Teile herausge-

schlagen werden oder leider Gottes in einem Haus, das man versucht hat zu bauen, plötzlich eine Tür wieder 



 

35 

zugemauert wird und auf der anderen Seite ein Fenster zugemauert wird. Das ist leider Gottes nicht sehr 

schön und demokratiepolitisch auch nicht ganz nachvollziehbar, aber es bleibt unterm Strich der berühmte 

Spatz in der Hand übrig, die Taube ist nicht mehr auf dem Dach. Diese ist in den letzten Tagen schon wegge-

flogen oder wurde gestern schon abgeschossen, um es einmal so zu sagen. Mit den 13.000 Unterschriften 

wurde leider Gottes die Demokratietaube abgeschossen, aber unterm Strich bleiben einige interessante wich-

tige neue Ansätze übrig und für all jene, die morgen eine Volksabstimmung einleiten oder auch ein Volksbe-

gehren einbringen wollen und hier neue Rahmenbedingungen durch ein solches Gesetz vorfinden werden, 

wenn das Gesetz genehmigt und in Kraft tritt und dann auch letztlich, wenn es einer Volksabstimmung unter-

zogen wird, auch genehmigt wird. Für all jene ist es wichtig, dass es Verbesserungen gibt. Deshalb werde ich 

im Sinne der Verbesserung der direkt demokratischen Instrumente diesem Gesetzentwurf sehr wohl zustim-

men, gleichwohl handelt es sich um ein Rumpfgesetz und um ein Haus, bei dem zum Schluss die eine oder 

andere Tür und das Fenster wieder zugemauert wurden. 

 

SCHIEFER (SVP): Ich werde mich jetzt inhaltlich nicht mehr im Detail mit dem Gesetz beschäftigen. 

Man kann auf alle Fälle mit Genugtuung feststellen, dass es eine Verbesserung der derzeitigen Situation ist 

und dass man dadurch auch schon einiges erreicht hat. Vor allem ist es ein Anliegen meinerseits im Namen 

der SVP-Fraktion, der Kollegin Amhof, dem Kollegen Noggler und auch der Kollegin Foppa für den Einsatz 

und für die gute Zusammenarbeit einen herzlichen Dank auszusprechen, dass es in diesen vier Jahren seit 

Beginn der Arbeiten gemeinsam mit der Bevölkerung in Beteiligungsprozessen und gemeinsam auch mit den 

Vertretern der direkten Demokratie oder des Vereins für mehr direkte Demokratie gelungen ist, ein Gesetz 

vorzulegen, in dem, wenn es auch nicht in allen Details für alle gepasst hat, für alle etwas drinnen war. Die 

Skeptiker haben müssen Federn lassen, die Befürworter haben müssen Federn lassen. Letztendlich gibt es, 

wie es bereits gesagt wurde, weder Sieger noch Verlierer. Trotzdem können sich die meisten von uns in die-

sem Landtag in diesem Gesetz wiederfinden. Ich bin überzeugt, dass auf der einen Seite viele nicht mit dem 

einverstanden sind, was im Gesetz drinnen geblieben ist, andere nicht mit dem, was herausgestrichen wurde 

im Laufe des gestrigen und heutigen Tages. Aber letztendlich können wir froh sein, dass wir dieses Gesetz 

zur direkten Demokratie unter Dach und Fach bringen. Was zu verbessern und zu ändern ist, sehen wir dann 

in der Anwendung. Es gibt noch genügend Gelegenheit auch in der nächsten Legislaturperiode eventuell an 

diesem Gesetz bei Bedarf Hand anzulegen. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Parto dall’accenno che aveva 

fatto il collega Heiss al fatto che quattro giorni fa nessuno di noi sapeva se questa legge sarebbe stata appro-

vata e forse molti non sarebbero stati disposti a scommetterci che questa legge sarebbe stata approvata. 

Noi abbiamo fatto di tutto perché questa legge arrivasse in fondo, perché ci sembrava che dopo l’insab-

biamento del processo partecipativo della Convenzione, un secondo fallimento di un processo partecipativo 

sarebbe stato non tanto una pagella negativa alla Giunta o al partito di maggioranza, ma sarebbe stato una 

pagella negativa a tutti noi. Quindi per difendere la dignità di questo Consiglio e la dignità del potere legislativo 

noi ci siamo battuti in tutte le maniere perché questa legge venisse portata in porto e sono felice che questa 

legge venga portata in porto. 

È una legge che naturalmente noi avremmo voluto migliore, ma che tra quello che ha perso e quello 

che è rimasto, il risultato è comunque un miglioramento rispetto alla legge Baumgartner, perché è lì che biso-

gna per una volta fare il confronto, no con le ipotesi inziali e i nostri desideri, ma il confronto è: se io voto a 

favore, sostituisco la legge attuale, oppure, se voto contro, lascio la legge attuale Baumgartner. Io preferisco 

questa legge, quindi voterò a favore. Certo, alcuni tagli fanno male: le 13.000 firme, l’eliminazione del referen-

dum sulle delibere della Giunta provinciale che era stato veramente calibrato in modo tale che non fosse 

assolutamente di disturbo all’attività della Giunta, l’eliminazione della possibilità di richiedere il referendum da 

parte di 1/3 del Consiglio provinciale – questa a me sembra veramente una follia – e addirittura di togliere la 

possibilità al Consiglio e alla Giunta di chiedere a un Bürgerrat un parere su argomenti e poi la potatura del 

ruolo dell’ufficio formazione politica su cui ci sono veramente tanti equivoci. Però quello che portiamo a casa 

è: 

1. il referendum confermativo sulle leggi del Consiglio provinciale – Urzì lo diceva ironicamente, ma effettiva-

mente questa è una vera e grossa novità di questa legge 

2. il quorum al 25%, e già mi basterebbe arrivare fino qua 
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3. l'opuscolo informativo paritario tra le diverse posizioni – io ho fatto l’esperienza, ho contribuito a scrivere la 

parte del NO per l’opuscolo sul referendum e ho capito quanto era importante che ogni famiglia della provincia 

di Bolzano ricevesse un opuscolo in cui anche le ragioni del NO erano rappresentate se no solo le ragioni dei 

giornali, dell'opinione pubblicata arrivava alle famiglie. Io credo che quell’opuscolo sul referendum sull’aero-

porto sia stato decisivo per la vittoria del NO. 

4. strumenti di democrazia partecipata, perché molti parlano di questa legge come la legge sulla democrazia 

diretta, ma non dimentichiamo che è stata inaugurata un’era della democrazia partecipata in questa provincia, 

cosa che non c’era – il Bürgerrat, l’ufficio per la politische Bildung.  

Per questo risultato il processo che questo Consiglio provinciale da 60 anni, da quando esiste, non ha mai 

visto un processo di elaborazione da parte del Consiglio stesso, da parte della commissione consiliare di una 

legge, credo che vadano ringraziate le colleghe Amhof e Foppa che hanno fatto da motore a questo processo. 

C’era uno scienziato nell’antica Grecia che diceva datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo, ecco, il 

punto di appoggio sono state le testoline di queste due colleghe e hanno fatto girare i modi e i tempi e il lavoro 

di tutto questo Consiglio provinciale, per questo vanno ringraziate e credo che avrebbero meritato un maggior 

onore nel dibattito in questo Consiglio, perché l'ultima parte del processo è stato il dibattito e io del dibattito 

sono un po’ deluso perché abbiamo visto un collega dell’SVP – il collega von Dellemann – che ha firmato 

emendamenti nella funzione di prestanome, non abbiamo sentito una spiegazione di questi emendamenti che 

hanno ridotto la portata della legge e la collega Amhof, che ha tutta la mia solidarietà, si è trovata ad avere 

due ruoli contemporaneamente, cioè quella che difendeva la legge e quella che spiegava la riduzione della 

legge. Questo non credo sia stato corretto, per cui è stato un processo che poteva avere in questi due giorni 

una conclusione più dignitosa. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich gebe jetzt eine Stimmabgabeerklärung 

ab, die auch ein Stück weit eine Replik ist. Ich möchte von drei Worten ausgehen, die ich in diesen fünf Jahren 

immer wieder gehört habe in diesem Haus und bei denen ich immer wieder hängen geblieben bin. Das waren 

die Worte "die Lait draußn", die Menschen draußen. Ich habe mich in dieser Diktion einfach nie wiedergefun-

den. Es war mir ein Anliegen von Anfang an, die Grenze zwischen dem Haus hier und den Leuten draußen 

ein Stück weit aufzuheben, weil ich nämlich diese Grenze in mir selbst noch nie gefunden habe. Ich habe es 

immer gesagt. Ich bin als Bürgerin hierhergekommen und möchte diese Bürgerin in mir auch immer wieder 

spüren und sie ist mein innerer Kompass in der politischen Arbeit. Wenn wir diese Trennung in uns spüren, 

dann ist es vielleicht schon ein Stück weit zu spät. Deshalb der Motor, die innere Motivation für meine Arbeit 

in diesem Prozess war es, diese Grenze zwischen der Politik und den Bürgern zwischen diesem Haus und 

den Leuten draußen ein Stück weit aufzuheben. Ich glaube, dass diese Kluft unserer Politik nicht gut getan 

hat. Ich habe gemerkt, dass das Neue, das entstehen kann, immer dann entsteht, wenn man gerade diese 

gewohnten Bahnen verlässt. Ich habe gemerkt, wie destabilisierend das auch ist. Wir haben das auch in diesen 

Tagen hier drinnen gemerkt - ich habe schon darauf hingewiesen -, wenn bekannte Feindbilder, bekannte 

Formationen plötzlich verändert sind. Aber gerade in diesem Raum dazwischen entsteht das Neue.  

Ich habe mir nochmals die Mappen durchgesehen, die ich auf meinem Schreibtisch zu diesem Thema 

liegen habe. Ich habe mir dort einen Satz von Paola Carbajal notiert. Das ist die ehemalige Präsidentin des 

Einwandererbeirates, die bei einem dieser Abende, an dem so viele von Euch präsent waren, Folgendes ge-

sagt hat: "La soluzione sta nella diversità." Ich glaube, dass wir versucht haben, ein wenig anderes hier auch 

reinzubringen. Ich habe aber auch gemerkt, wie wir immer wieder auch hängenbleiben, wenn wir zum Beispiel 

eine bessere Verzahnung, wie wir sie an mehreren Stellen im Gesetz versucht haben, zwischen Volksinitiati-

ven, zwischen Bevölkerung und politischer Vertretung auch zu schaffen. Und da wurde einiges hinausgekän-

zelt. Das ist für mich der Wermutstropfen.  

Trotzdem haben jetzt viele von den Kronjuwelen gesprochen, ein paar davon haben wir leider nicht ins 

Gesetz retten können. Die Abstimmung der Beschlüsse, die Unterschriften usw. aber es gibt auch einigen 

guten Familienschmuck für die wichtigen Gelegenheiten, den wir in diesem Gesetz trotzdem noch drinnen 

haben. Und es ist die Erleichterung der Unterschriftensammlung. Achtung! Ich denke mir in der praktischen 

Anwendung hat dieses Gesetz ganz viele Details, ich glaube, dass manche darauf gar nicht aufmerksam 

geworden sind, aber man wird es in der Anwendung merken, wie wichtig diese dann sind, die Erleichterung 

der Unterschriftensammlung, die vereinfachte Fragestellung, die Veranstaltungen, die Bestimmungen zur 

Transparenz, wo es mich gewundert hat, dass wir nicht noch mehr darüber diskutiert haben, die Erhöhung auf 

1 Euro, die doppelte Mehrheit für die Sprachgruppen und Sprachgruppensensibilität und die Einführung der 
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Rücksicht auf soziale Minderheiten, um den Familienschmuck zu nennen. Zu den Kronjuwelen gehört aber 

ganz sicher das bestätigende Referendum auf die Landesgesetze. Ich glaube nicht, dass jetzt deswegen die 

"Referenditis" im Land ausbrechen wird. Wir werden uns immer noch retten können. Leute werden immer noch 

viel herumstehen und erklären müssen, warum sie sich dafür einsetzen und um die Unterschrift der Menschen 

bitten, um ein Landesgesetz, das ganz offensichtlich irgendwelche Mängel hatte, abändern bzw. auch ableh-

nen zu können. 

Das ist natürlich ein unkonventionell geschriebenes Gesetz. Das haben wir gesehen. Es bezieht sich in 

verschiedenen Punkten immer wieder aufeinander. Auch das war eine Herausforderung, aber ich glaube nicht, 

dass hier große Enttäuschung verbleibt, Kollegin Ulli. Den Menschen wurden keine Versprechungen gemacht, 

sondern man hat das ja miterlebt. Das ist eben der Vorteil von so einem Prozess. Er wurde mitgelebt, er wurde 

miterlebt und somit - das ist das Wichtige - entsteht auch das Verstehen darüber, wie sich die Dinge gestalten. 

Es war nicht eine Vertretung, die Versprechungen gemacht hat - die anderen mussten in einem Friss-oder-

Stirb-Prozess entscheiden darüber -, sondern es war ein ständiges Wechselspiel. Wir haben uns gegenseitig 

begleitet und das ist das, was, glaube ich, auch Kollegin Amhof und ich uns wirklich auch zurechnen, dass wir 

auch das geschafft haben. Ich möchte mich bei der Kollegin Amhof über die Achse, die wir in diesen Jahren 

hatten, wirklich bedanken. Das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich.  

Mi scusi Presidente, ancora un minuto, credo che me lo darà. 

 

PRESIDENTE: Non ho ancora fatto nessun cenno. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ma io vedo la gestualità, quindi mi preparo. 

Ich glaube, das war etwas Ungekanntes hier in diesem Landtag. Es war aber für uns die Grundlage für 

diese Arbeit und eine Solidaritätsachse bilden zwischen Mehrheit und Minderheit ist etwas ganz Neues. Wir 

haben gesehen, was auf so einem Humus wachsen kann. 

Heute in der Früh ist mir, immer in Hinblick auf Humus, beim Gartenwässern noch einmal eingefallen, 

dass ich 2013 den Landeshauptmann mit seinen eigenen Wahlversprechen konfrontiert habe und dann auch 

an meines gedacht habe, und das war nämlich eine gesunde Politik zu machen. Ich habe mir dann am Ende 

von diesem Prozess gedacht, dass es, glaube ich, tatsächlich keine Gewinner und Verlierer gibt und wir gerade 

dieses Gewinnen- oder Verlieren-Schema einmal übersprungen haben. Es war für mich eine große Freude, 

dass ich vielleicht zumindest wegen diesem Beitrag nicht umsonst hier in diesem Haus gewesen bin. Vielen 

Dank! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir erleben hier im Landtag ein wunderbares Lehrstück der De-

mokratie, was passiert, wenn Oppositionsparteien in die Versuchung geraten, an der Macht mitzunaschen, 

wie sehr man bereit ist, von Prinzipien abzuweichen und sich - ich muss das leider in aller Deutlichkeit sagen 

- auch ein Stück weit über den Tisch ziehen zu lassen.  

Wir haben bis gestern – das sage ich ganz offen – in unserer Fraktion darüber gerungen, wie wir zu 

diesem Gesetzentwurf stehen. Wir haben einige Punkte, die wir aus politischen Gründen nicht mittragen. Das 

wurde hier bereits gesagt. Das ist vor allem der ethnische Maulkorb, den wir nicht mittragen können. Wir haben 

in den letzten Tagen aber auch gesehen, wie dieser Gesetzentwurf sich sukzessive verschlechtert hat. Wir 

haben einmal eine technische Verschlechterung. Da habe ich auch mit den Kollegen der Volkspartei schon 

darüber gesprochen. Wir beschließen heute ein Gesetz wissend, dass es abgeändert werden muss, weil es 

in dieser Form praktisch nicht anwendbar ist. Wir wissen, dass Bürger für eine Volksabstimmung verpflichtet 

werden, einen fix und fertig ausformulierten Gesetzentwurf vorzulegen, wo sie keinerlei Begleitung bekommen 

werden, wo sie keinerlei Rechtsberatung bekommen werden, wo sie einen Gesetzentwurf vorlegen werden, 

der eventuell nicht richtig formuliert ist, der auf falsche Bezüge sich vielleicht bezieht. Da wird ein Richterkol-

legium darüber urteilen, und zwar nicht darüber, ob die Formulierung des Gesetzes richtig ist, sondern ob die 

Thematik zulässig ist oder nicht. Dann wird man, wie dies bereits einmal geschehen ist, vielleicht über einen 

fehlerhaften Gesetzentwurf eine Volksabstimmung abhalten, um danach gesagt zu bekommen, dass dies so 

nicht umsetzbar wäre. Das ist politisch betrachtet, meiner Meinung nach, schon einmal fahrlässig, wenn man 

weiß, dass dieser Gesetzentwurf schon einen Fehler in sich beinhaltet. 

Was aber für uns - und das ist für uns der entscheidende Punkt, warum wir gegen diesen Gesetzentwurf 

stimmen werden - nicht akzeptabel ist, ist, dass die Bemühungen der vielen Menschen in unserem Land, die 

sich seit Jahren darum bemüht haben, dass die direkte Demokratie in diesem Land verbessert wird, an der 
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Nase herumgeführt werden und dass deren Mitentscheidungsrecht mit diesem Gesetz eingeschränkt wird. 

Denn mit diesem Gesetz, mit dieser Abänderung, mit dieser Schweinerei, die hier eingeführt wurde – das ist 

nicht eine kleine, sondern eine große Schweinerei -, dürfen keine Volksabstimmungen über Bestimmungen 

der Landesregierung abgehalten werden. Das heißt in der praktischen Umsetzung, dass, wenn in der nächsten 

Landesregierung nach den Wahlen die Landesregierung beschließt, wir bauen den Flughafen in Bozen, Ihr 

alle keine Volksabstimmung darüber machen dürft, weil es die Landesregierung beschlossen hat und über 

Abstimmungen, die die Landesregierung beschlossen hat - das wurde hier eingefügt -, keine Volksabstimmun-

gen mehr gemacht werden dürfen. Das habt Ihr alle mitzuverantworten! Und das tragen wir nicht mit. Das ist 

ein Änderungsantrag, der hier Einzug gehalten hat.  

Geht bitte hinaus, auch die Unterlandler SVP-Vertreter und sagt: Ihr dürft zukünftig keine Abstimmungen 

mehr über einen Flughafen machen. Ihr dürft über nichts mehr abstimmen, wenn die Landesregierung einen 

Beschluss fasst. Das ist eine Einschränkung der Demokratie per excellence und das habt Ihr im allerletzten 

Moment durch die Hintertür hereingeschmuggelt. Ihr hattet nicht die politische Größe zu den Menschen in die 

Versammlungen rauszugehen und zu sagen, das ist unser Vorschlag, wir wollen nicht, dass Ihr über Abstim-

mungen der Landesregierung mitentscheidet. Das habt Ihr in den letzten Sekunden hier in den Landtag hin-

eingeschmuggelt. Und so einen Gesetzentwurf tragen wir nicht mit. Das ist eine Einschränkung der Demokra-

tie. Da werden die Bürger in unserem Land an der Nase herumgeführt. Und es tut mir leid, dass die Kollegen 

der Opposition dies nicht erkennen wollen, nur weil sie sich hier beteiligt haben. Und wir nehmen zur Kenntnis, 

dass sie sich wirklich sehr intensiv darum bemüht haben, aber irgendwo muss man sich halt die Frage stellen, 

ob es noch dafür oder nicht mehr dafür steht. Wenn in so wesentlichen Dingen die Beschlüsse, die die Lan-

desregierung fasst, die Menschen aus einer Mitentscheidung außen vor gehalten werden, dann ist das für uns 

ein Punkt, wo wir sagen, da können wir nicht mehr mitgehen. Das ist für uns die rote Linie, bis hierhin und 

nicht weiter.  

Deswegen werden wir gegen diesen Gesetzentwurf stimmen in der festen Überzeugung, dass sich zei-

gen wird, dass es eine neue Überarbeitung dieses Gesetzentwurfes braucht und dass auch der notwendige 

Druck von Seiten der Bevölkerung kommen wird, weil ich nicht glaube, dass sich die Bevölkerung auf Dauer 

von der Landesregierung bevormunden lassen wird. Wir sind nicht dafür zu haben, dass bei Großprojekten 

wie dem Flughafen die Bevölkerung einen Maulkorb bekommt und nicht mitentscheiden darf. Das ist inakzep-

tabel. Es ist nicht das Recht der Landesregierung, über die Bevölkerung drüber hinwegzufahren. Deswegen 

werden wir, weil Ihr das in der letzten Minute hineingeschwindelt habt, mit Überzeugung gegen diesen Ge-

setzentwurf stimmen. 

 

AMHOF (SVP): Ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Landtagssitzungswoche ein Zitat gefunden, 

das mir sehr gut gefällt. Es erfordert oft mehr Mut, seine Ansicht zu ändern als an ihr festzuhalten. Ich glaube, 

dass der Südtiroler Landtag und, ich glaube, auch die Südtiroler Volkspartei heute sehr, sehr viel Mut beweist, 

wenn sie dieses Gesetz verabschiedet. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben lange intern miteinander 

gehadert und ich merke und spüre auch jetzt die Stimmung in diesem Saal, dass wir immer noch sehr stark 

mit uns hadern, ob wir diesen Gesetzentwurf schlussendlich abstimmen, zustimmen und damit ein klares Zei-

chen Richtung Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie setzen. Auch diese Tage hier im Südtiroler Landtag 

waren eine Lehrstunde des Parlamentarismus und ich wiederhole das, was Brigitte Foppa gesagt hat. Wir 

haben hier in dieser Aula den partizipativen Prozess, den wir bei Bürgerinnen und Bürgern begonnen haben, 

fortgesetzt und wir schließen heute mit einem partizipativen Prozess ab. Es hatten sehr viele Menschen die 

Möglichkeit, hier mitzuarbeiten.  

Gerade deshalb erstaunt mich – das muss ich schon ganz ehrlich sagen – die Haltung und auch die 

Wortmeldungen einiger Mitglieder der ersten Gesetzgebungskommission. Denn diese hätten alle die Möglich-

keit gehabt, hier mitzuarbeiten, mitzudenken und mitzuschreiben, anstatt hier heute einfach darüber herzuzie-

hen und alles schlechtzumachen dahingehend, dass dieses und jenes noch zu wenig ist und Ihr hier noch das 

hätten machen müssen. Ihr hattet die Gelegenheit dazu, auch Du, liebe Myriam Atz Tammerle, auch Du lieber 

Alessandro Urzì hättest die Möglichkeit gehabt, Dich diesem Arbeitsaufwand zu stellen und mitzuarbeiten. 

Das haben einige Wenige getan und diese haben sich voll eingesetzt und haben viel, viel Zeit aufgewendet, 

um Kompromisse zu finden, Kompromisse zu schließen bis zum letzten Moment hier in dieser Aula. Ich  hätte 

auch sagen können, das schert mich einen Dreck, ich mache das nicht und gehe her und ziehe einfach über 

alles hinweg. Das ist einfach. Und gerade von den Mitgliedern der ersten Gesetzgebungskommission lasse 

ich mir das nicht gerne sagen. Das muss ich einfach hier loswerden. Ich erwehre mich nicht des Eindruckes, 
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dass man hier zwei Frauen und einen Mann hat arbeiten lassen, nicht wirklich ernst genommen dahingehend, 

diese sollen einfach mal tun und wir werden dann im Landtag unsriges schon tun. Und nicht wir werden im 

Landtag das Unsrige tun, mit dem Hintergedanken, die Südtiroler Volkspartei wird dann für uns wieder die 

Drecksarbeit machen und die ganze Arbeit versenken. Dieses Eindruckes erwehre ich mich heute hier nicht.  

Danken möchte ich – ich möchte nicht inhaltlich auf diesen Gesetzentwurf eingehen – weil es wirklich 

ein Kompromiss und ein Ausarbeiten, ein Austangieren waren, vor allem bei Dir, liebe Brigitte. Wir haben fest 

gefeilscht, wir haben ordentlich gestritten, und zwar nach Momenten, in denen wir uns kaum ansehen konnten, 

weil wir uns nicht einig waren, nicht, dass jemand glaubt, wir sind gute Freundinnen geworden, aber es waren 

sehr schwierige Momente. Ich  möchte auch Dir, Sepp, danken. Der Sepp war derjenige, der, wenn wir wieder 

mal in Hochfahrt waren dahingehend, das müssen wir auch noch alles machen, gesagt hat: Gute Frauen, 

zurück auf den Boden: Das kriegen wir niemals durch. Er hat uns immer wieder zurückgeholt. Er war es, der 

immer wieder den Realitätsbezug gefragt hat, der natürlich gestrichen hat wo immer es ging und der dann 

auch jener war, wenn die zwei Frauen mal nicht miteinander konnten, der sie an einen Tisch geholt und gesagt 

hat, wie wir jetzt weitergehen. Ich kann mich sehr gut an ein ganz nettes gemütliches Abendessen erinnern, 

wo er uns eingeladen hat, um mit uns noch einmal alles auszutangieren. Er hat sehr wertvolle Arbeit geleistet 

und dafür möchte ich mich bedanken.  

Aber danke sagen möchte ich auch an die Regierungsbank, in erster Linie an den Landeshauptmann, 

denn er war es, der zum Schluss dafür gesorgt  hat, dass dieses Gesetz überhaupt behandelt wird. Das stimmt, 

das war nicht selbstverständlich. Wenn ich an den Montag zurückdenke, dann habe ich Montagfrüh nicht 

geglaubt, dass wir am Nachmittag in eine Artikeldebatte gehen. Und da war es der Landeshauptmann, der  

noch einmal den Richtungsschwenk innerhalb der Südtiroler Volkspartei gemacht und gesagt hat: Liebe Leute, 

wir machen es. Danke auch dafür, das hat es gebraucht.  

Vielen Dank Euch allen, dass wir heute dieses Gesetz zur direkten Demokratie verabschieden, das ein 

großer Schritt ist und nicht irgendein verstummeltes Gesetz. Ich glaube, dass es in einigen Teilen nicht immer 

das Beste ist und wir sind auch nicht alle ganz zufrieden. Es ist niemand wirklich zufrieden und gerade darin 

ist das bestätigt, dass das ein Kompromiss ist. Deshalb finde ich, dass es schon mal gut ist. Vielen Dank! 

 

PRESIDENTE: Metto in votazione il disegno di legge provinciale n. 134/17. Apro la votazione: approvato 

con 22 voti favorevoli, 6 voti contrari e 4 astensioni. 

Passiamo ora agli atti conseguenti. Avevamo anticipato il disegno di legge n. 134/17. Per cui decade il 

disegno di legge provinciale di iniziativa popolare n. 140/17. 

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale di iniziativa 

popolare n. 141/17. Apro la votazione: respinto con 8 voti favorevoli, 18 voti contrari e 7 astensioni. 

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 4/14. Apro 

la votazione: respinto con 8 voti favorevoli, 17 voti contrari e 6 astensioni. 

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 65/15. Apro 

la votazione: respinto con 8 voti favorevoli, 17 voti contrari e 6 astensioni. 

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 100/16. 

Apro la votazione: respinto con 8 voti favorevoli, 17 voti contrari e 6 astensioni. 

Terminato l’esame dei disegni di legge relativi alla cosiddetta democrazia diretta, passiamo ora alla 

proposta di deliberazione del documento di economia e finanza della Provincia per il 2018. Se siete d’accordo, 

io proporrei di sospendere la seduta per 10 minuti, il tempo di distribuire gli emendamenti  e di resettare un 

attimo. 

 Collega Dello Sbarba, prego. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dall'ordine del giorno so che a un 

certo punto alla fine di questa sessione dovremo anche votare un giudice del TAR. Volevo chiedere se ci 

fornite in anticipo il materiale che ci serve per poter decidere chi votare, perché in questo momento non mi 

risulta che noi lo abbiamo. 

 

PRESIDENTE: È stato trasmesso per mail a tutti i consiglieri di lingua tedesca, perché sono quelli che 

esprimono la scelta. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ma scusi, presidente, come è, ma 

chi vota? Io non voto? Non vota il Consiglio? 

 

PRESIDENTE: Lo mandiamo a tutti. 

Sospendo la seduta fino alle ore 15.45, il tempo per distribuire gli emendamenti. 

 

 

ORE 15.38 UHR 

---------- 

ORE 15.52 UHR 

 

PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 

 

Punto 329) all’ordine del giorno: ʺProposta di deliberazione: Documento di economia e finanza 

della Provincia per il 2018.ʺ 

 

Punkt 329 der Tagesordnung: ʺBeschlussvorschlag: Wirtschafts- und Finanzdokument des Lan-

des 2018.ʺ 

 

 

Relazione/Bericht 

 

Gentili consigliere e consiglieri, 

in allegato trasmetto la proposta di deliberazione relativa al Documento di Economia e Finanza 

della Provincia di Bolzano per il 2018, approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 

615 del 26/6/2018.  

Con nota del 28/6/2018 il presidente della Provincia Kompatscher ha trasmesso al Consiglio pro-

vinciale il Documento di Economia e Finanza della Provincia di Bolzano per il 2018.  

Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Documento di Economia e Finanza 

costituisce la base delle decisioni sui programmi da realizzare e sui contenuti delle missioni del 

bilancio nonch® dellôattivit¨ di programmazione e controllo strategico.  

Ai sensi dell'articolo 12-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, spetta al Consiglio della 

Provincia autonoma di Bolzano verificare e approvare il suddetto Documento di Economia e Fi-

nanza della Provincia.  

Pertanto Vi invito a verificare e approvare il Documento di Economia e Finanza della Provincia di 

Bolzano per il 2018.  

---------- 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, anbei übermittle ich Ihnen zur Überprüfung und 

Genehmigung den Beschlussvorschlag für das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 

2018, welches von der Südtiroler Landesregierung mit Beschluss Nr. 615 vom 26.06.2018 ge-

nehmigt worden ist.  

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat mit Schreiben vom 28.06.2018 das Wirtschafts- und 

Finanzdokument des Landes 2018 an den Südtiroler Landtag übermittelt.  

Gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, stellt das Wirtschafts- und 

Finanzdokument die Grundlage für die Entscheidungen über die durchzuführenden Programme 

und die Inhalte der Aufgabenbereiche des Haushalts sowie für die Strategischen Planungs- und 

Kontrolltätigkeiten dar.  

Gemäß Artikel 12-bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, obliegt es dem Südtiroler 

Landtag das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes zu überprüfen und zu genehmigen. 

Deshalb bitte ich Sie nun das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 2018 zu überprüfen 

und zu genehmigen.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/BESCHLUSSVORSCHLAG 

 

Vista la nota del presidente della Provincia Arno Kompatscher del 28/6/2018 con cui è stato tra-

smesso al Consiglio provinciale il Documento di Economia e Finanza della Provincia di Bolzano 

per il 2018; 

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 615 del 26/6/2018 con cui è stato approvato il 

Documento di Economia e Finanza della Provincia di Bolzano per il 2018; 

visto il decreto legislativo 23 giungo 2011, n. 118; 

visto lôarticolo 12-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1; 

constatato che spetta al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano verificare e approvare il 

Documento di Economia e Finanza della Provincia per il 2018; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

delibera 

nella seduta del é 

1. di approvare il Documento di Economia e Finanza della Provincia autonoma di Bolzano per 

il 2018 allegato alla presente deliberazione quale sua parte essenziale. 

---------- 

Nach Einsichtnahme in das Schreiben von Landeshauptmann Arno Kompatscher vom 28.6.2018, 

mit welchem das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 2018 an den Südtiroler Landtag 

übermittelt worden ist; 

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 615 vom 26. Juni 2018, mit wel-

chem das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 2018 genehmigt worden ist; 

nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118; 

nach Einsichtnahme in Artikel 12-bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1; 

festgestellt, dass die Überprüfung und die Genehmigung des Wirtschafts- und Finanzdokumentes 

des Landes 2018 dem Südtiroler Landtag obliegt; 

dies vorausgeschickt 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

in der Sitzung vom é 

1. das Wirtschafts- und Finanzdokument der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2018 ge-

mäß Anlage, welche diesem Beschluss als wesentlicher Bestandteil beiliegt, zu genehmigen. 

 

La parola al presidente della Provincia Kompatscher, prego. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kol-

legen! Es wäre mir ein Anliegen, heute die Behandlung dieser Finanzdokumente vorzunehmen. Das sind etat-

mäßige Verbindlichkeiten. Es sind Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt zu behan-

deln, dass wir flott vorankommen und ich jetzt nicht einen Vortrag gebe über dieses Dokument, das sehr 

umfangreich ist. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung, würde jetzt aber nicht im Detail die Inhalte des 

Dokumentes wiederholen. Wenn es Fragen gibt, dann bitte ich Sie, diese an dieser Stelle zu stellen. 

Die Eckpunkte sind eigentlich jene der Kontinuität, um das ganz klar aufzuzeigen. Wir haben uns in der 

gesamten Legislatur und in der Wirtschafts- und Finanzplanung einige Zielsetzungen gesetzt, nämlich insge-

samt im Haushalt sicherzustellen, dass wir - wir haben immer die Dreijahresplanung und dieses Dokument 

verfasst, dass man immer auf den Dreijahreshorizont blicken muss - sicherstellen, dass wir die Kernaufgaben 

der Verwaltung auch für die künftigen Entwicklungen entsprechend die wirtschaftlichen Voraussetzungen 

schaffen. Das heißt zum einen – das ist Wirtschaftspolitik in dem Sinn –, dass die Konjunktur belebt wird. Das 

sichert, das schafft Arbeitsplätze usw., aber sichert auch Steuereinnahmen. Wir betrachten das natürlich unter 

diesem Aspekt in dem Dokument, dass es dann auch dazu führt, dass die Steuern steigen – das ist in den 

letzten Jahren auch nachweislich erfolgt – und dass wir in dieser Perspektive auch entsprechend die Progno-

sen stellen, dass es so weitergehen wird. Zum anderen ist das Thema jenes, dass wir diese Mittel bestmöglich 
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einsetzen für die Kernaufgaben und zum anderen auch für Investitionen in die Zukunft schauen. Das sind jetzt 

wirklich die Kernaussagen, wo wir entsprechend auch Zahlen dazu liefern. 

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Dies würde ich im Zusammenhang mit dem übernächs-

ten Tagesordnungspunkt machen. 

 

ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Beschlussvorschlag wurde nachträglich in die Ta-

gesordnung eingeschoben. Deshalb hatte man relativ wenig Zeit, dies zur Gänze anzuschauen. Dann ist man 

das ein bisschen stichprobenartig durchgegangen. Mir ist ein Punkt aufgefallen, und zwar bei 2.11.3, was die 

Entwicklungsschwerpunkte Abteilung Gesundheit anbelangt. Beim Entwicklungsschwerpunkt Nr. 7 geht es um 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen mit der Schweiz, also was die Stärkung der 

Zusammenarbeit zwischen dem Obervinschgau und Val Müstair im gesundheitlichen Bereich anbelangt. Hier 

wird auf die Umsetzung dieses Zusatzrahmenabkommens zum Madrider Abkommen verwiesen. Das ist jenes 

Abkommen, das den Gebietskörperschaften erlaubt, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, um dieses 

auf eine rechtliche Basis zu bringen. Wir haben seit 1995 dieses Abkommen, das von verschiedenen Ländern, 

zum Beispiel Österreich und Deutschland, ratifiziert wurde. Italien hat das bis heute nicht ratifiziert. Die Frage 

ist, was die SVP in Rom unternommen hat, um die Regierung darauf zu drängen, dies umzusetzen.  

Wir haben einen Beschlussantrag vom April 2016, der im Landtag angenommen wurde, außer vom 

Kollegen Urzì. Dann ist lange nichts passiert. Ich habe im Juni 2016 mit einer Anfrage nochmals nachgefragt. 

Der Landeshauptmann Kompatscher hat gesagt, dass dies im Laufe des Jahres 2016 ratifiziert werden sollte. 

Wieder ist nichts passiert. Ich habe im August 2017 nochmals eine Anfrage eingereicht und auch diesbezüglich 

habe ich keinerlei konkrete Antwort bekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass beim Dreier-Landtag der 

damalige Landtagspräsident von Tirol DDr. Herwig van Staa gesagt hat, dass dieses Abkommen längst über-

holt sei. Jetzt möchte ich vom Landeshauptmann wissen, was eigentlich Sache ist, ob das noch aktiv oder 

nicht aktiv ist und warum eigentlich nicht eine Zusammenarbeit mit dem Bundesland Tirol anstatt mit der nahen 

Schweiz gesucht wird, obwohl das auch im Grunde positiv wäre. Danke! 

 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Kollege 

Zimmerhofer! Zu dieser aufgeworfenen Fragestellung Folgendes. Mit dem Bundesland Tirol haben wir, wie 

Sie wissen, eine Reihe von Abkommen, die nicht nur die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in allen 

Dienstleistungen betreffen, was die Tirol Kliniken anbelangt, sondern darüber hinaus eine Reihe von Abkom-

men, die auch Abkommen sind, wenn es um Noteinsätze geht. Diese sind bereits verabschiedet. Wir haben, 

was Val Müstair anbelangt, Initiativen im Gange. Wir werden demnächst auch einen Beschluss in der Landes-

regierung haben, wo wir diese Zusammenarbeit noch einmal konkretisieren und verbessern, insofern im Al-

penraum versuchen, die Zusammenarbeit so zu gestalten und so abzuschließen, dass wir tatsächlich sagen 

können, dass wir ein großer Alpenraum sind. Es ist nicht so leicht, dies mit der Schweiz zu machen. Dafür 

bedarf es auch eines Abkommens, das ein bilaterales staatliches Abkommen sein wird. Wir werden in der 

Landesregierung natürlich auch darauf verweisen, dass die Notwendigkeit besteht, dass das von Rom im 

Gesamtpaket, das wir anpeilen, auch genehmigt wird und dass die Zusammenarbeit in Dienstleistungen, die 

wir vor allem unsererseits anbieten können, in Anspruch genommen werden wie auch die eine oder andere 

kleine Dienstleistung in Val Müstair. 

 

PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, metto in votazione la proposta di delibera-

zione. Apro la votazione: approvata con 17 voti favorevoli, 6 voti contrari e 5 astensioni. 

 

Punto 330) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 164/18: ʺDebito fuori bilancio.ʺ 

 

Punkt 330 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 164/18: ʺAußeretatmäßige Verbindlichkeit.ʺ 

 

Relazione accompagnatoria/Begleitbericht 

 

Signore e Signori Consiglieri, 
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Lôarticolo 79, comma 4/octies, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto spe-

ciale per il Trentino-Alto Adige prevede lôobbligo da parte della Regione e delle Province di rece-

pire con propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Lôarticolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, recante ñDisposizioni per la forma-

zione del bilancio di previsione per lôanno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge 

finanziaria 2015)ò, e successive modifiche, disciplina lôarmonizzazione dei sistemi contabili e pre-

vede che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-

lancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, siano recepite 

negli ordinamenti contabili della Provincia. 

Lôarticolo 73, comma 1, lettera e), del citato d.lgs. n. 118/2011 dispone che il Consiglio regionale 

[provinciale] riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di 

beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il contenuto della legge. 

Articolo 1, tabella A, numero 1 

La riorganizzazione della ripartizione Informatica prevedeva anche la verifica e, in caso di neces-

sit¨, anche la rivisitazione dellôinquadramento del personale direttivo superiore della societ¨ in 

house ñInformatica Alto Adige spaò (SIAG) della Provincia autonoma di Bolzano. Il personale di-

rettivo in SIAG era composto da personale della categoria ñdirigentiò, mentre erano assenti fun-

zionari nella categoria ñquadriò, una situazione atipica per una struttura di queste dimensioni. 

Questo ha determinato una modifica dellôinquadramento del personale direttivo. Per effettuare 

questo tipo di riclassificazione nel rispetto delle normative in materia si è reso necessario un 

parere legale da parte di un esperto nellôambito del diritto del lavoro, esterno. 

Il Dipartimento Famiglia e informatica in data 8 aprile 2015 ha richiesto tale parere allo studio 

Trifir¸ & Partners Avvocati di Milano. Lôincarico ¯ stato conferito in data 10.04.2015 prot. nr. 

210131. Tutti i controlli riguardo alla legittimit¨ dellôincarico sono stati effettuati correttamente. 

Lôimporto dellôincarico ammontava a 2.000 euro IVA esclusa. 

Da controlli interni degli incarichi effettuati invece è emerso che riguardo a questo incarico non è 

stata emessa alcuna fattura e ci è stato confermato dallo studio legale Trifirò & Partners Avvocati 

che il parere legale è stato inviato al nostro dipartimento ma che ancora non è stata emessa la 

relativa fattura. 

La copertura delle spese nel 2015 era garantita dalla possibilit¨ di effettuare lôimpegno di spesa 

contestualmente alla liquidazione (ai sensi dellôarticolo 5, comma 3, e dellôarticolo 8, comma 6, 

del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante ñRegolamento in materia di procedure negoziate e 

d'acquisti e servizi in economiaò).  

Essendo lôimporto del parere inferiore ai 5.000 euro, nel 2015 era previsto un acquisto in econo-

mia, questo significava che, al tempo dellôincarico, i necessari fondi non erano stati impegnati. 

Considerato che, la fattura verrà emessa nel 2018, risulta quindi necessario, provvedere ad 

adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali da parte della Provincia autonoma di Bolzano, che 

deve svolgere ogni attività amministrativa utile a procedere al pagamento del servizio prestato 

dallo studio legale Trifirò & Partners Avvocati, quale corrispettivo dovuto. 

Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 

il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare com-

plessivo di 2.537,60 euro per il solo esercizio finanziario 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 2 

ñWelforum" ¯ unôiniziativa dellôIstituto per la ricerca sociale (IRS) di Milano. Ĉ un istituto leader nel 

campo della politica e ricerca sociale in Italia. 

L'iniziativa "Welforum", alla quale la Provincia autonoma di Bolzano partecipa da anni, riunisce i 

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome italiane e delle grandi città.  

L'iniziativa stessa prevede iniziative di formazione continua (varie conferenze e seminari durante 

tutto lôanno), un sito web con una banca dati, una rivista e altri incontri e momenti di networking.  

La partecipazione all'iniziativa è di importanza strategica per la Provincia autonoma, in quanto la 

posizione di leadership dellôIstituto, la partecipazione delle regioni e gli ottimi contatti con il go-
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verno e il ministero consentono di conoscere e partecipare tempestivamente alle discussioni e 

alle misure del governo nel campo della politica sociale. 

LôIstituto per la ricerca sociale (IRS) ¯ stato incaricato dello svolgimento di attivit¨ di aggiorna-

mento con decreto 24117/24.0 del 27.11.2017. 

La quota pari a 5.002,00 euro non è stata impegnata, in quanto non è stato possibile effettuare, 

in tempo utile, i necessari spostamenti di budget nel quadro dellôattivit¨ di formazione. 

Il fatto che il decreto sia stato formalizzato tardivamente ¯ legato alla ridefinizione dellôiniziativa 

ñWelforumò nel corso dellôanno da parte dellôIRS. Ciononostante i rappresentanti della Provincia 

hanno partecipato alle iniziative in corso dôanno. 

Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 

il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare com-

plessivo di 5.002,00 euro per lôesercizio finanziario 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 3 

La Direzione Generale della Politica Regionale (DG REGIO) della Commissione europea ha in-

vitato lôAutorit¨ di gestione del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria, localizzato 

presso lôUfficio per lôintegrazione europea della Ripartizione Europa, con lettera del 16.03.2017 a 

partecipare al progetto pilota ñInterreg Volunteer Youth" (IVY), che viene gestito dall'associazione 

delle regioni frontaliere europee (AEBR). IVY offre la possibilità ai giovani europei di età compresa 

tra i 18 e i 30 anni di essere cosiddetti "Interreg Reporter", in programmi transfrontalieri, transna-

zionali o interregionali. 

L'autorità di gestione ha deciso di partecipare al progetto pilota e di assumere un Interreg reporter 

per tre mesi nel settore delle comunicazioni. AEBR ha scelto Giovanni Rende di Perugia, Italia 

per svolgere il compito di Interreg reporter. Giovanni Rende è stato incaricato da AEBR con con-

tratto il 13.10.2017 in considerazione della nota dell'Autorità di gestione del 12.09.2017. 

Dal 13.10.2017 fino al 31.12.2017 Giovanni Rende lavora come Interreg Reporter presso il Se-

gretariato congiunto nel settore della comunicazione. È suo compito elaborare reportage sull'at-

tuazione delle attivit¨ dei progetti approvati nellôambito del primo avviso, che possono essere 

utilizzati per varie pubblicazioni di buone pratiche. A tale scopo visita anche alcuni progetti in loco, 

conduce interviste con i beneficiari ed elabora brevi video informativi. 

Le spese di viaggio, alloggio e soggiorno necessarie per queste visite in loco, pari a 1.166,84 

euro, sono state pagate direttamente da Giovanni Rende e sono rimborsate dal progetto dellôAu-

torità di gestione di cui sopra come previsto da AEBR per l'azione pilota "Interreg Volunteer 

Youth". 

Essendo lôimporto delle spese di trasferta non quantificabili abbiamo dedotto potesse essere 

usato lo stesso criterio che lôufficio stipendi utilizza per la liquidazione delle trasferte dei dipendenti 

provinciali, facendo quindi un impegno al momento della liquidazione.  

Abbiamo quindi inoltrato allôufficio spese un decreto di impegno che per¸ ¯ stato annullato con la 

causale che doveva essere registrato prima del 13 ottobre 2017. 

Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 

il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare com-

plessivo di 1.166,84 euro per lôesercizio finanziario 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 4 

LôUfficio Parchi naturali e il Parco Nazionale dello Stelvio partecipano al gruppo di lavoro ĂNatura-

Raeticañ che ha lo scopo di partecipare al processo di sviluppo regionale e di rendere pi½ visibili 

le aree protette nellôarea retica Italia-Austria-Svizzera attraverso progetti inerenti lôinformazione e 

lôeducazione ambientale. Si tratta di un gruppo di lavoro al quale partecipano tutte le aree protette 

dellôarea retica. Si inizia con progetti di modeste dimensioni che sono finanziati al 60% da mezzi 

finanziari INTERREG e il restante 40% viene suddiviso tra le singole aree protette. 

La formalizzazione di questa collaborazione non rientra in una procedura contabile dellôammini-

strazione pubblica. Per questo motivo entro lôanno 2017 non era possibile versare la quota di 

150,00 euro per ciascuna delle due aree protette dellôAlto Adige, in quanto il progetto era già 

partito dopo lôapprovazione del Consiglio-INTERREG prima che si trovasse una soluzione defini-

tiva per versare la quota di partecipazione. Tuttora la ñproblematicaò per una futura collaborazione 

non è risolta in modo soddisfacente. 
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Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 

il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare com-

plessivo di 300,00 euro per lôesercizio finanziario 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 5 

Il decreto del Direttore della Ripartizione Presidenza e Relazioni estere n. 1372 sottoscritto il 6 

febbraio 2017 incaricava, in seguito ad avviso pubblico, la dottoressa Jutta Kußtatscher alla pro-

mozione dei progetti di cooperazione allo sviluppo e di educazione allo sviluppo della Provincia 

autonoma di Bolzano e autorizzava lôimpegno di 4.550,00 euro sul capitolo U19011.0120 del 

piano di gestione del bilancio provinciale 2017. Lôincarico ¯ stato affidato il 21 febbraio 2017 e le 

prestazioni professionali si sono realizzate come previsto entro il 31.12.2017. 

Obiettivo dellôincarico era la promozione della cooperazione internazionale e dellôeducazione allo 

sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano tramite lôelaborazione di dieci testi in lingua tedesca 

e italiana sotto forma di interviste a esperti o rappresentanti di organizzazioni altoatesine o dei 

Paesi partner nel sud del mondo da pubblicare sui social media.  

Per un errore materiale in fase di inoltro del decreto, il suddetto importo non è stato impegnato. 

Lôimporto corretto ammonta a 5.888,13 euro. 

Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni professionali di cui al presente 

articolo, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nellôammon-

tare complessivo di 5.888,13 euro riferito al solo esercizio finanziario 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 6 

Lôincarico conferito alla GE S.p.a. pari ad 11.538,79 euro a carico dellôesercizio finanziario 2015 

costituisce una prestazione di natura tecnica, conferita quindi ad una società altamente specia-

lizzata nel settore e prescelta tramite una regolare gara dôappalto a livello nazionale dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel citato incarico riveste primaria importanza lôaspetto della 

convenienza economica, nonché della competenza tecnica. 

Il contratto per il noleggio di prodotti hardware e servizi di assistenza, risalente al 10.07.2013, è 

un contratto con fatturazione a cadenza trimestrale; questa circostanza ha ingenerato errori con-

tabili nel pagamento delle rispettive fatture in relazione al frazionamento dei pagamenti e al cal-

colo errato dellôaliquota I.V.A.. Ĉ necessario precisare che lôincarico, come previsto dalla legge, ¯ 

stato conferito ai sensi dellôarticolo 121 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della strada). 

Questa norma prevede che per conseguire una patente di guida sia necessario sostenere un 

esame teorico e poi uno pratico. I decreti ministeriali attuativi del suddetto articolo 121 prevedono 

che lôesame di teoria sia svolto mediante questionario informatizzato. Lôesame si svolge con per-

sonal computer dotati di schermo di tipo "touch screen". 

Lôincarico ¯ stato conferito nel rispetto dei presupposti di legittimit¨ previsti: 

a) lôoggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite allôamministrazione; 

b) lôamministrazione ha preliminarmente accertato lôimpossibilit¨ oggettiva di utilizzare risorse in-

terne; 

c) la prestazione è di natura altamente qualificata; 

d) sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. 

Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 

predetta spesa sono derivati unôaccertata e dimostrata utilit¨ ed un arricchimento per la Provincia 

autonoma di Bolzano nellôambito dellôespletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Si richiama anche a tale proposito la necessit¨ di garantire al cittadino lôattivit¨ pubblica consi-

stente negli esami per il conseguimento della patente di guida. Lôimpegno di spesa, relativo sol-

tanto ad alcuni dei canoni di leasing ancora rimasti da pagare tuttavia non è stato effettuato per 

mero errore materiale. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di 11.538,79 euro per il 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 7 

Lôincarico alla ditta Planpunkt Srl del 04.08.2015, per la realizzazione di unôarea per gli esami di 

guida di motocicli e ciclomotori ¯ stato conferito perch® lôarticolo 121 del d.lgs. n. 285 del 

30.04.1992 (Codice della Strada), in conformità alla Direttiva Europea 2006/126/CE, prevede che 
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il candidato per lo svolgimento della prova di guida con motocicli e ciclomotori effettui un percorso 

a forma di otto, in un piazzale chiuso al traffico. 

Lôincarico ¯ stato conferito nel rispetto dei presupposti di legittimit¨ previsti: 

a) lôoggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite allôamministrazione; 

b) lôamministrazione ha preliminarmente accertato lôimpossibilit¨ oggettiva di utilizzare risorse in-

terne; 

c) la prestazione è di natura altamente qualificata; 

d) sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. 

Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 

predetta spesa sono derivati unôaccertata e dimostrata utilit¨ ed un arricchimento per la Provincia 

autonoma di Bolzano nellôambito dellôespletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Si richiama anche a tale proposito la necessit¨ di garantire al cittadino lôattivit¨ pubblica consi-

stente negli esami per il conseguimento della patente di guida per motocicli e ciclomotori. Lôim-

pegno di spesa tuttavia non è stato effettuato per mero errore materiale. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vogliono approvare tali debiti fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di 4.331,60 euro per lôanno 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 8 

Il contributo assegnato al Comune di Naturno pari a 36.700,00 euro a carico dellôesercizio finan-

ziario 2015 rientra nellôambito del ñPiano Nazionale della Sicurezza Stradaleò. Nel progetto sono 

stati coinvolti la Provincia autonoma di Bolzano ed alcuni comuni dellôAlto Adige. La Provincia 

autonoma di Bolzano ha garantito al Comune di Naturno il conferimento di fondi ministeriali per 

lo svolgimento del progetto senza tuttavia aver prima incassato gli stessi dal Ministero dei Tra-

sporti. Per questo motivo il procedimento di ñrimborsoò del Comune deve ancora essere perfezio-

nato. 

Il contributo al Comune di Naturno è stato conferito perch® lôarticolo 230 del d.lgs. n. 285 del 30 

aprile 1992 prevede che anche i Comuni partecipino allo svolgimento di attività di guida sicura ed 

ottimizzazione della mobilità ciclabile. 

Bisogna segnalare la circostanza che lôimpegno di spesa non ¯ stato effettuato perché il Comune 

di Naturno ha ultimato tutti i progetti con notevole ritardo. Tuttavia i progetti ministeriali sono stati 

regolarmente approvati da unôapposita commissione nominata dal Ministero dei Trasporti. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di 36.700,00 euro per il 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 9 

Il contributo assegnato al Comune di Nova Ponente pari a 6.433,62 euro a carico dellôesercizio 

finanziario 2016 rientra nellôambito del ñPiano Nazionale della Sicurezza Stradaleò. Nel progetto 

sono stati coinvolti la Provincia autonoma di Bolzano ed alcuni comuni dellôAlto Adige. La Provin-

cia autonoma di Bolzano ha garantito al Comune di Nova Ponente il conferimento di fondi mini-

steriali per lo svolgimento del progetto senza tuttavia aver prima incassato gli stessi dal Ministero 

dei Trasporti. Per questo motivo il procedimento di ñrimborsoò del Comune deve ancora essere 

perfezionato. 

Il contributo al Comune di Nova Ponente ¯ stato conferito perch® lôarticolo 230 del d.lgs. n. 285 

del 30 aprile 1992 prevede che anche i Comuni partecipino allo svolgimento di attività di guida 

sicura ed ottimizzazione della mobilità ciclabile. 

Bisogna segnalare la circostanza che lôimpegno di spesa non ¯ stato effettuato perch® il Comune 

di Nova ponente ha ultimato tutti i progetti con notevole ritardo. Tuttavia i progetti ministeriali sono 

stati regolarmente approvati da unôapposita commissione nominata dal Ministero dei Trasporti. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di 6.433,62 euro per il 2018. 

Articolo 1, tabella A, numeri 10-11 
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In data 20.11.2017 ¯ stato redatto un decreto (n. 23201) relativo allôimpegno di spesa per il com-

penso da erogare a 12 rilevatori operanti nellôambito della rilevazione prezzi dellôASTAT in 18 

comuni per il periodo dicembre 2017. 

La rilevazione doveva essere fatta dal 1° al 22 dicembre 2017. 

In data 4 dicembre 2017 una rilevatrice ha rinunciato allôincarico.  La nuova rilevatrice ¯ la signora 

Veronica Clara. 

Nel contempo un altro rilevatore ha rinunciato allôincarico ed ¯ sostituito dalla nuova rilevatrice 

signora Cinzia Gasperi. 

La signora Veronica Clara ha iniziato la rilevazione il 1° dicembre 2017, la signora Cinzia Gasperi 

lôha iniziata il 7 dicembre 2017. 

Le comunicazioni del cambio dei rilevatori sono arrivate tardi considerato che il lavoro doveva 

iniziare il 1° dicembre 2017 e il decreto era già stato fatto con i nominativi dei rilevatori che hanno 

rinunciato.  

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di 1259,69 euro per il 2018. 

Articolo 1, tabella A, numeri 12-14 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 337 del 25.03.2014 è stata nominata la Commis-

sione provinciale per la tutela del paesaggio per la durata della legislazione 2014-2018.  

La Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, istituita in base alla legge provinciale n. 

16/1970, valuta lôimpatto paesaggistico dei progetti di competenza provinciale ai sensi degli arti-

coli 8 e 12 della medesima legge. Essa è composta da membri di competenza specialistica interni 

allôAmministrazione provinciale (senza gettone di presenza) e da rappresentanti delle associa-

zioni ambientaliste e di categoria nellôambito dellôagricoltura (con rimborso spese e tariffazione 

oraria). 

Con decreto n. D160005714 sono stati impegnati, in base ad una stima, i mezzi finanziari per 

lôattività dei rispettivi membri della Commissione provinciale per la tutela del paesaggio per il pe-

riodo 2016-2018. 

Nel Piano della performance 2018ï2020 era stata formulata la stima in diminuzione dei progetti 

di competenza provinciale da sottoporre alla valutazione della Commissione provinciale per la 

tutela del paesaggio; questa era stata fatta nella prospettiva dellôentrata in vigore della nuova 

legge provinciale ñTerritorio e paesaggioò. 

La positiva congiuntura economica e la riapertura dellôasse di finanziamento europeo per lôam-

biente rurale hanno al contrario portato allôesame di un numero di progetti superiore a quanto 

previsto rispetto alla media degli anni precedenti (ca. 460 progetti contro 360 dellôanno 2016). 

In attuazione della legge sul procedimento amministrativo e in conformit¨ allôobiettivo di ampliare 

la trasparenza dellôattivit¨ dellôAmministrazione provinciale, ¯ stato introdotto nel 2017 il preavviso 

di rigetto per le autorizzazioni paesaggistiche. In attesa dellôadeguamento del flusso informatiz-

zato della procedura, del quale lôufficio dispone dallôanno 2004, la gestione della comunicazione 

dei motivi ostativi dei progetti sottoposti a valutazione semplificata da parte dellôufficio ¯ stata 

risolta provvisoriamente mediante la valutazione da parte della Commissione provinciale Tutela 

del paesaggio aumentandone il carico di lavoro. Per motivi indipendenti dalla volont¨ dellôufficio, 

lôimplementazione informatica ¯ stata rilasciata nel febbraio 2018. 

Per via dei motivi sopraccitati i mezzi finanziari per la liquidazione dei gettoni di presenza ai mem-

bri effettivi nonch® ai membri sostituti impegnati per lôanno 2017 non sono sufficienti. 

Nonostante il debito fuori bilancio sia stato causato da una stima troppo bassa, è da escludere vi 

sia responsabilità.  

Inoltre la Provincia autonoma di Bolzano ha tratto beneficio ed un valore aggiunto riguardo allo 

svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici di sua competenza. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di 3.077,00 euro per il 2018. 

Articolo 1, tabella A, numeri 15-18 
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LôAgenzia di stampa e comunicazione ¯ stata incaricata della produzione di un cubo tridimensio-

nale per la rappresentazione visiva del bilancio provinciale 2018. La presentazione del bilancio 

provinciale in forma di un oggetto tridimensionale si render¨ necessaria nellôarco del 2018 in pi½ 

occasioni e in luoghi diversi. 

Nel corso della produzione di questo cubo si sono verificati dei costi aggiuntivi, rispetto alla pia-

nificazione originaria, in quanto il cubo è stato realizzato in legno e dipinto con vari colori, in modo 

da migliorarne la comprensibilità visiva.  

Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 

predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 

autonoma di Bolzano nellôambito dellôespletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di 610,00 euro per il 2018. 

Inoltre, lôAgenzia di stampa e comunicazione ¯ stata incaricata di promuovere la Campagna ñMi-

nority SafePackò, unôiniziativa popolare a livello europeo per la promozione e la tutela delle mino-

ranze europee. Questa iniziativa è stata registrata come questione UE a condizione che venis-

sero raccolte un milione di firme negli Stati membri UE. 

Nel contesto di questa campagna che è stata estesa, in accordo con la Regione, alla Provincia 

autonoma di Trento, sono state pubblicate delle inserzioni relative alla campagna ñMinority 

SafePackò su diversi giornali del Trentino. 

La Regione ha deciso allôultimo di voler allargare la Campagna ñMinority SafePackò al Trentino e 

di pubblicare delle inserzioni su vari giornali trentini. Considerato che il Presidente della Provincia 

autonoma di Bolzano ¯ nel contempo anche Presidente della Regione, lôAgenzia di stampa e 

comunicazione ha richiesto delle offerte tramite lôUfficio Stampa della Provincia di Trento, alcune 

delle quali sono pervenute immediatamente prima della prevista pubblicazione delle inserzioni. 

Visto che la scadenza della raccolta delle firme era ormai prossima, si è reso necessario dare 

lôincarico per tre delle otto inserzioni, prima del decreto con conseguente blocco dei fondi, per 

adempiere al significato della Campagna. 

Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 

predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 

autonoma di Bolzano nellôambito dellôespletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di 3.470,90 euro per il 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 19 

Lôorganismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano ha come compito istituzionale la ge-

stione, il controllo e lôerogazione dei premi dei due fondi europei per lôagricoltura, Fondo europeo 

agricolo di garanzia (FEAGA; previsto dal Reg. (UE) n. 1307/2013) e Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale (FEASR; previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013).  

Il previsto controllo delle superfici ammissibili a premio deve avvenire obbligatoriamente in mo-

dalit¨ grafica sullôapplicativo QGIS nel portale S.I.G.E.CO, piattaforma nazionale messa a dispo-

sizione a titolo gratuito dallôAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA) e usata da 

parte di tutti gli organismi pagatori.  

AGEA ha istituito ai sensi dellôarticolo 14, comma 10/bis del decreto legislativo n. 99/2004 la SIN 

Spa, società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, la quale 

ha il compito di provvedere alla gestione e manutenzione del portale. 

Per lôutilizzo dellôapplicativo di cui sopra e della piattaforma informatica nazionale è necessario 

stipulare un accordo quadro con Agea (stipula autorizzata con deliberazione della Giunta provin-

ciale n. 574 del 30.05.2017). La conclusione di tale accordo configura inoltre il presupposto per 

la stipula di specifici atti con la SIN Spa, che fornisce ai singoli organismi pagatori servizi di sup-

porto per lôinstallazione e configurazione del portale sulle proprie postazioni di lavoro nonch® 

consulenza, assistenza, conduzione funzionale e formazione sullôapplicativo QGIS e sul portale 

S.I.G.E.CO. 
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La stipula dellôaccordo quadro si ¯ protratta per la definizione di modifiche di dettaglio del conte-

nuto, bloccando pertanto la possibilità di stipulare atti a valle della convenzione quadro. 

I controlli delle superfici ammissibili a premio devono essere svolti e conclusi al più tardi nel mese 

di giugno al fine di garantire il pagamento dei premi, la predisposizione degli esiti dei controlli e 

lôutilizzo dei predetti dati per le statistiche obbligatorie che sono da inviare entro e non oltre il 15 

luglio di ogni anno alla Commissione europea. 

Al fine di evitare il rischio di perdere i fondi a causa del mancato rispetto dei termini per il paga-

mento del fondo FEAGA alla data del 30 giugno nonché la mancata fornitura delle statistiche 

obbligatorie da inviare alla Commissione europea entro e non oltre il 15 luglio, lôOrganismo pa-

gatore ha ritenuto necessario avviare anticipatamente (con comunicazione prot. n. 35089 del 

12.04.2017) le attivit¨ in attesa della formalizzazione dellôaccordo quadro e successivamente 

della stipula dellôincarico specifico.   

Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, gi¨ ampiamente illustrata, che tramite lôan-

ticipazione dellôinizio dellôesecuzione del servizio ¯ stata garantita la corretta e tempestiva eroga-

zione dei fondi agricoli FEAGA 2016 evitando il rischio di perdita dei relativi fondi. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di 33.016,01 euro per lôanno 2018. 

Articolo 1, tabella A, numero 20 

Si tratta di un impegno di spesa relativo ad una procedura aperta per lôassegnazione del servizio 

di pulizia di durata quinquennale del Centro di formazione professionale L. Einaudi di Bolzano 

autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1235 del 15.11.2016, che prenotava i 

fondi sul capitolo U15021.3660 dei bilanci finanziari gestionali relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 

2021, 2022 e 2023. 

Per un mero errore materiale non si ¯ provveduto in tempo allôassunzione dellôimpegno di spesa 

a seguito dellôaggiudicazione definitiva. Tale impossibilit¨ di rispettare i tempi previsti ¯ stata det-

tata dallôurgenza e dalla necessit¨ di garantire il servizio di pulizie che non era piú prorogabile 

alla ditta uscente. 

Per lôesattezza, si sono allungati i tempi di aggiudicazione dovuti alla necessit§ di approfondire 

gli aspetti tecnici e le valutazioni delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura 

aperta, necessari  alla commissione tecnica e allôAgenzia provinciale  degli appalti, per poter fare 

le opportune verifiche sulla regolaritá della documentazione presentata, e si é resa necessaria la 

proroga del servizio di pulizia   in urgenza e affidato alla ditta aggiudicataria del precedente ap-

palto, nello specifico alla Soc. Coop. SE.DE.Co, fino al 30.04.2018. Si presupponeva di poter 

raccogliere tutta la documentazione da allegare alla deliberazione entro il 30.4.2018. La gestione 

urgente di tale proroga e delle modalitá di esecuzione della stessa, hanno distolto lôattenzione sui 

tempi necessari per lôinoltro delle procedure di impegno.  

Considerato anche il periodo di chiusura degli uffici tra il 28.04.2018 e il 02.05.2018, in concomi-

tanza con la scadenza della proroga, non vi erano i tempi tecnici e la documentazione necessaria 

per lôelaborazione e lôinoltro della delibera definitiva di impegno di spesa, prima della data di inizio 

del servizio di pulizia, aggiudicato alla ditta Markas Srl, che doveva necessariamente iniziare  il 

1° maggio 2018, altrimenti lôedificio scolastico, nonch® gli uffici annessi, si sarebbero trovati senza 

il servizio di pulizia. 

Si fa comunque presente che dalla predetta procedura sono derivati unôaccertata e dimostrata 

utilit§ e un risparmio per lôamministrazione provinciale nellôambito di espletamento di pubbliche 

funzioni e servizi di competenza. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 

con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare 

complessivo di   1.885.189,37 euro per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. 

Articolo 1, tabella A, numeri 21-27 

La commissione per la classificazione degli esercizi ricettivi e degli esercizi di affittacamere e 

appartamenti per ferie è stata nominata con decreto del Presidente della Provincia n. 671/2014. 

Il sig. Johann von Lutz è membro di questa commissione e gli spettano le indennità di cui alla 

legge provinciale n. 6/1991. 
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La Commissione dôesame per lôaccertamento dellóidoneit¨ professionale per guida turistica e per 

accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica è stata nominata con decreto del Direttore 

dôArea n. 5542/2017. La sig.ra Monika Pederiva-Sautter è membro di questa commissione e le 

spettano le indennità di cui alla legge provinciale n. 6/1991. 

La Commissione dôesame per lôaccertamento dellóidoneit¨ professionale per guida turistica e per 

accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica è stata nominata con decreto del Direttore 

dôArea n. 5542/2017. Il sig. Wolfgang Großlercher è membro di questa commissione e gli spettano 

le indennità di cui alla legge provinciale n. 6/1991. 

La Commissione dôesame per lôaccertamento dellóidoneit¨ professionale per guida turistica e per 

accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica è stata nominata con decreto del Direttore 

dôArea n. 5542/2017. La sig.ra Paula Mayr ¯ membro di questa commissione e le spettano le 

indennità di cui alla legge provinciale n. 6/1991. 

La Commissione per lôabilitazione alla conduzione di pubblici esercizi è stata nominata con de-

creto della Direttrice della Ripartizione Turismo n. 232/36.1 del 04/10/2012. Di seguito un membro 

della commissione è stato sostituito con decreto del Direttore della Ripartizione Turismo n. 

505/36.4 del 14/08/2013. Il sig. Georg Tiefenbrunner è membro di questa commissione e gli spet-

tano le indennità di cui alla legge provinciale n. 6/1991. 

La Commissione per lôabilitazione alla conduzione di pubblici esercizi ¯ stata nominata con de-

creto della Direttrice della Ripartizione Turismo n. 232/36.1 del 04/10/2012. Di seguito un membro 

della commissione è stato sostituito con decreto del Direttore della Ripartizione Turismo n. 

505/36.4 del 14/08/2013. Il sig. Klaus Berger è membro di questa commissione e gli spettano le 

indennità di cui alla legge provinciale n. 6/1991. 

La Commissione per lôabilitazione alla conduzione di pubblici esercizi ¯ stata nominata con de-

creto della Direttrice della Ripartizione Turismo n. 232/36.1 del 04/10/2012. Di seguito un membro 

della commissione è stato sostituito con decreto del Direttore della Ripartizione Turismo n. 

505/36.4 del 14/08/2013. La sig.ra Evelin Schieder è membro di questa commissione e le spet-

tano le indennità di cui alla legge provinciale n. 6/1991. 

Pur riconoscendo che la situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una inesatta ap-

plicazione delle nuove regole introdotte dallôarmonizzazione dei sistemi contabili, le predette 

spese potevano essere impegnate solo dopo la presentazione della relativa nota spese. 

Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni, con il presente disegno di 

legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammontare complessivo di 6.791,04 euro 

per lôanno finanziario 2018 

Articolo 1, tabella A, numeri 28-30 

Per lôattuazione nelle scuole di un progetto outdoor nellôambito dellóattivit¨ socio-pedagogica, nel 

periodo dal 30.01.2018 al 01.02.2018, era necessario prendere in affitto un alloggio per i parteci-

panti. Lôassociazione S¿dtirols Katholische Jugend disponeva di unóadeguata struttura.  

La spesa preventivata ammonta a 360,00 euro. Il decreto n. 1095/2018, con il quale si intendeva 

procedere allôimpegno di spesa per lôaffitto e altres³ per lôacquisto di generi alimentari per un im-

porto massimo di 300,00 euro, ¯ stato inoltrato il 26.01.2018 allôufficio spese per la registrazione. 

Il 31.01.2018 il decreto ¯ stato restituito inevaso con la motivazione che fosse privo dellôindica-

zione del contraente fornitore dei generi alimentari, vale a dire della Winkler K. & Co. snc. 

Considerato che dalla regolare messa a disposizione della struttura per lôattuazione del progetto 

¯ derivata unôaccertata e dimostrata utilit¨ a vantaggio della Provincia nellôambito dellôespleta-

mento di pubbliche funzioni e servizi e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni in com-

mento, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per lôammon-

tare complessivo di 360,00 euro per lôanno 2018. 

Come già sopra indicato, ai fini dellôattuazione del progetto outdoor era previsto anche lôacquisto 

di generi alimentari per un importo massimo di 300,00 euro. Il decreto n. 1095/2018, con il quale 

la spesa sarebbe dovuto essere impegnata, ¯ stato trasmesso il 26.01.2018 allôufficio spese per 

la registrazione. Il 31.01.2018 il decreto è stato restituito inevaso con la motivazione che fosse 

privo dellôindicazione del contraente fornitore dei generi alimentari, vale a dire della Winkler K. & 

Co. snc.  
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Considerato che dalla fornitura effettuata per lôattuazione del progetto ¯ derivata unôaccertata e 

dimostrata utilit¨ a vantaggio della Provincia nellôambito dellôespletamento di pubbliche funzioni e 

servizi e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni in commento, si vuole approvare tale 

debito fuori bilancio per lôammontare complessivo di 249,17 euro per lôanno 2018. 

Nellôambito di un progetto di formazione a Merano ¯ stato incaricato il signor Vanzo Guntero per 

lo svolgimento dellôattivit¨ di docenza. 

Il corso si è svolto nel periodo dal 28.04.2016 al 14.12.2016 e la prestazione concordata è stata 

svolta regolarmente. 

La nota onorario per la prestazione eseguita dellôimporto complessivo di 1.680,00 euro ¯ stata 

inoltrata il 01.02.2017. 

Per il conferimento dellôincarico al signor Vanzo ¯ stata impegnata, con decreto n. 21763/2015, 

la somma di 2.389,99 euro. Nellôoccasione ¯ stato indicato erroneamente un codice fornitore sba-

gliato. In fase di riaccertamento straordinario dei residui lôimporto impegnato ¯ stato considerato 

erroneamente come economia. 

Dal momento che dallôattivit¨ svolta ¯ derivata unôaccertata e dimostrata utilit¨ a vantaggio della 

Provincia nellôambito dellôespletamento di pubbliche funzioni e servizi, e atteso il regolare svolgi-

mento delle prestazioni in commento, con legge provinciale n. 19/2017 è stato approvato il debito 

fuori bilancio per lôammontare complessivo di 1.680,00 euro per lôanno 2017.  

Dal momento che il predetto importo considera solamente il corrispettivo concordato senza gli 

oneri sociali dovuti che ammontano a 509,89 euro, con il presente disegno di legge si intende 

approvare il corrispondente debito fuori bilancio per lôammontare complessivo di 509,89 euro per 

lôanno 2018. 

---------- 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

Artikel 79 Absatz 4/octies des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonder-

statut für Trentino-Südtirol betreffen, sieht für die Region und die Provinzen die Verpflichtung vor, 

mit eigenem Gesetz die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme laut 

gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, zu übernehmen. 

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, ĂBestimmungen ¿ber das Erstel-

len des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanz-

gesetz 2015)ñ, in geltender Fassung, regelt die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und 

sieht vor, dass die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und 

der Bilanzgliederungen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in gelten-

der Fassung, in die Buchhaltungsordnungen des Landes übernommen werden. 

Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe e) des genannten GvD Nr. 118/2011 verfügt, dass der Regionalrat 

[Landtag] die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Gü-

tern und Dienstleistungen ohne vorherige Ausgabenzweckbindung mit Gesetz anerkennt. 

Dieser Bericht erläutert den Inhalt des Gesetzes. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 1 

Im Rahmen der Reorganisation der Abteilung Informationstechnik sollten auch die Positionen der 

oberen Führungsschicht der In-House-Gesellschaft Südtiroler Informatik AG (SIAG) der Autono-

men Provinz Bozen überprüft und falls notwendig, korrigiert werden. Die oberste Führungsebene 

der SIAG setzte sich aus mehreren sog. Ădirigentiñ zusammen, wªhrend es keine Ăquadriñ gab, 

was eine atypische Situation für Strukturen dieser Größe darstellte. Dies hatte eine Neueinstu-

fung der Führungspositionen zur Folge. Um diese Neueinstufung gesetzmäßig umsetzen zu kön-

nen, ergab sich die dringende Notwendigkeit, ein Rechtsgutachten seitens eines externen Ar-

beitsrechtsexperten einzuholen. 

Das Ressort Familie und Informatik hat am 8. April 2015 die Anwaltskanzlei Trifirò & Partners 

Avvocati in Mailand mit diesem Gutachten beauftragt. Die Beauftragung erfolgte am 10.04.2015, 

Prot. Nr. 210131. Sämtliche Kontrollen zur Rechtmäßigkeit dieser Beauftragung wurden sachge-

mäß durchgeführt. Der Auftragswert belief sich auf 2.000 Euro, zuzüglich MwSt. 

Bei einer internen Kontrolle der bisherigen Aufträge wurde festgestellt, dass für diesen Auftrag 

noch keine Rechnung ausgestellt wurde. Die Anwaltskanzlei Trifirò & Partners Avvocati hat uns 
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bestätigt, dass das Rechtsgutachten an unser Ressort übermittelt wurde, aber noch keine Rech-

nung ausgestellt wurde.  

Die Deckung der Ausgaben war im Jahr 2015 durch die Möglichkeit sichergestellt, die Ausgaben-

zweckbindung zusammen mit der Flüssigmachung vorzunehmen (im Sinne von Artikel 5 Absatz 

3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, ĂVerordnung ¿ber die freihªndigen 

Vergaben und ¿ber den Erwerb von Waren und Leistungen in Regieñ). 

Da der Betrag des Gutachtens unter 5.000 Euro lag, war der Erwerb 2015 in Eigenregie vorge-

sehen, das heißt, zum Zeitpunkt der Beauftragung wurden die notwendigen Geldmittel nicht 

zweckgebunden. 

Da die Rechnung 2018 ausgestellt wird, ist es an dieser Stelle notwendig, die vertraglichen und 

steuerrechtlichen Pflichten von Seiten der Autonomen Provinz Bozen zu erfüllen, um alle notwen-

digen verwaltungstechnischen Schritte für die Liquidierung der von der Anwaltskanzlei Trifirò & 

Partners Avvocati erbrachten Dienstleistung in die Wege leiten zu können. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-

nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbind-

lichkeit von insgesamt 2.537,60 Euro für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 2 

ĂWelforumñ ist eine Initiative des Istituto per la ricerca sociale ï (IRS) aus Mailand. Es handelt 

sich um ein italienweit führendes Institut im Bereich der Sozialpolitik.  

Die Initiative ĂWelforumñ, an der das Land S¿dtirol schon seit Jahren teilnimmt, versammelt die 

Vertreter der italienischen Regionen und autonomen Provinzen, sowie der Großstädte.  

Die Initiative an sich umfasst Weiterbildungsinitiativen (verschiedene Tagungen und Seminare im 

Laufe des Jahres), eine Internetseite mit Datenbank, eine Zeitschrift sowie andere Treffen und 

Vernetzungsmomente.  

Die Teilnahme an der Initiative ist für das Land von strategischer Bedeutung, da durch die füh-

rende Position des Institutes, der Teilnahme der Regionen sowie den sehr guten Kontakten zur 

Regierung und zum Ministerium frühzeitig Einblick und Teilhabe an den staatlichen Diskussionen 

und Maßnahmen im Bereich der Sozialpolitik möglich sind. 

Das ĂIstituto per la ricerca socialeñ (IRS) ist mit Dekret 24117/24.0 vom 27.11.2017 mit der Durch-

führung von Weiterbildungsinitiativen beauftragt worden. 

Der vorgesehene Betrag von 5.002,00 Euro wurde nicht zweckgebunden, da es zeitlich nicht 

möglich war, die Budgetanpassungen im Rahmen der Weiterbildung durchzuführen. 

Das späte Datum des Dekretes hängt damit zusammen, dass von Seiten des IRS die Initiative 

ĂWelforumñ im Laufe des Jahres neu konzipiert wurde. Dennoch haben Vertreter des Landes an 

die im Jahr stattgefundenen Initiativen teilgenommen. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-

nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbind-

lichkeit von insgesamt 5.002,00 Euro für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 3 

Die Verwaltungsbehörde des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich im Amt für 

europäische Integration der Abteilung Europa wurde von der Generaldirektion Regionalpoli-

tik (DG REGIO) der europäischen Kommission mit Schreiben vom 16.03.2017 dazu eingeladen, 

sich an der einjährigen Pilotaktion "Interreg Volunteer Youth" (IVY) zu beteiligen, die von der Ar-

beitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AEBR) verwaltet wird. IVY bietet jungen Euro-

päern im Alter zwischen 18 bis 30 Jahren die Möglichkeit, als sogenannte "Interreg Reporter", an 

grenzüberschreitenden, transnationalen oder interregionalen Kooperationsprojekten mitzuarbei-

ten. 

Die Verwaltungsbehörde hat sich dazu entschlossen, an der Pilotaktion mitzuwirken und einen 

Interreg-Reporter für drei Monate im Bereich Kommunikation zu beschäftigen. Seitens AEBR 

wurde der Verwaltungsbehörde für diese Initiative Giovanni Rende aus Perugia, Italien, zur Ver-

fügung gestellt. Unter Berücksichtigung des Schreibens der Verwaltungsbehörde vom 

12.09.2017 wurde Giovanni Rende durch AEBR mittels Vertrag vom 13.10.2017 beauftragt.  

Vom 13.10.2017 bis zum 31.12.2017 arbeitet Giovanni Rende als Interreg Reporter im Rahmen 

des Gemeinsamen Sekretariats im Bereich Kommunikation. Es ist seine Aufgabe, über alle Pro-
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jekte des ersten Aufrufs eine Reportage zur Umsetzung der Projektaktivitäten zu erarbeiten, die 

für verschiedene Publikationen und Informationsmaßnahmen über bewährte Praktiken genutzt 

werden kann. Hierfür besucht er auch einige Projekte Vor-Ort, führt mit den Begünstigten Inter-

views und verarbeitet diese zu aussagekräftigen Kurzvideos. 

Die notwendigen Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für diese Vor-Ort-Besuche in 

Höhe von 1.166,84 Euro wurden von Giovanni Rende direkt bezahlt und werden, wie von AEBR 

für die Pilotaktion "Interreg Volunteer Youth" vorgesehen, aus dem oben angeführten Projekt der 

Verwaltungsbehörde rückerstattet. 

Da die Höhe der Reisekosten vorab nicht einschätzbar war, sind wir nach demselben Muster 

vorgegangen, welches das Gehaltsamt für die Rückerstattung der Außendienste der Landesbe-

diensteten anwendet, sprich die Zweckbindung zum Zeitpunkt der Auszahlung. 

Wir haben dem Amt für Ausgaben schließlich ein entsprechendes Zweckbindungsdekret vorge-

legt. Dieses wurde vom Amt für Ausgaben jedoch mit der Begründung annulliert, dass es vor dem 

13. Oktober 2017 hätte registriert werden müssen. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-

nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbind-

lichkeit von insgesamt 1.166,84 Euro für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 4 

Das Amt f¿r Naturparke und der Nationalpark Stilfser Joch sind am Arbeitskreis ĂNatura-

Raeticañ beteiligt. Dieser hat zum Ziel, die Schutzgebiete im rªtischen Raum Italien-Österreich-

Schweiz durch Projekte im Bereich Information und Umweltbildung sichtbarer zu machen sowie 

an der regionalen Entwicklung teilzuhaben. Es handelt sich um einen Arbeitskreis, an dem alle 

Schutzgebiete im rätischen Raum beteiligt sind. Es werden Kleinprojekte initiiert, wobei die Fi-

nanzierung zu 60% über INTERREG-Mittel erfolgt. Die restliche Finanzierung von 40% muss von 

den einzelnen Schutzgebieten übernommen werden.  

Diese Art der Zusammenarbeit konnte in der Landesverwaltung nicht eindeutig einem buchhalte-

rischen Verfahren zugeordnet werden, weshalb es bis Ende des Jahres 2017 nicht möglich war, 

die Teilnahmequoten für die beiden Schutzgebiete des Südtiroler Anteils von jeweils 150,00 Euro 

zu begleichen. Das Projekt war nämlich mit der Genehmigung von Seiten des INTERREG-Rates 

gestartet, bevor eine definitive Lösung für die Überweisung der Teilnahmequote gefunden werden 

konnte. Bis dato wurde für die weitere Zusammenarbeit keine befriedigende Lösung für das vor-

liegende ĂProblemñ gefunden. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-

nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbind-

lichkeit von insgesamt 300,00 Euro für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 5 

Das Dekret des Direktors der Abteilung Präsidium und Außenbeziehungen Nr. 1372 vom 6. 

Februar 2017 hat, nach einer Bekanntmachung, die Beauftragung an Dr. Jutta Kußtatscher für 

die journalistische Bewerbung der Projekte des Landes Südtirol im Rahmen der Entwicklungs-

zusammenarbeit und Bewusstseinsbildung und die Zweckbindung von 4.550,00 Euro auf dem 

Kapitel U19011.0120 des Gebarungsplans des Landeshaushalts 2017 vorgesehen. Die Beauf-

tragung wurde am 21. Februar 2017 zugewiesen und die beruflichen Leistungen wurden wie vor-

gesehen innerhalb 31.12.2017 durchgeführt. 

Ziel der Beauftragung war die Förderung der internationalen Entwicklungszusammen-arbeit und 

Bewusstseinsbildung des Landes durch die Verfassung von zehn Texten in deutscher als auch 

in italienischer Sprache in Form von Interviews an Experten und Vertreter/Innen von Südtiroler 

Organisationen oder von Partnerländern im Süden der Welt für die sozialen Medien. 

Aufgrund eines sachlichen Fehlers bei der Weiterleitung des Dekrets wurde der obgenannte Be-

trag nicht zweckgebunden. Der endgültige Betrag beträgt 5.888,13 Euro. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die beruflichen Leistungen laut diesem Artikel 

ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbind-

lichkeit von insgesamt 5.888,13 Euro für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 6 
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Der an die Gesellschaft GE AG vergebene Auftrag in Höhe von 11.538,79 Euro zu Lasten des 

Haushaltsjahres 2015 ist ein Auftrag, der sich auf Dienstleistungen technischer Natur bezieht und 

deshalb an eine hochspezialisierte Gesellschaft über eine reguläre Ausschreibung des Infrastruk-

turministeriums auf nationaler Ebene erteilt wurde. Der Aspekt des wirtschaftlichen Vorteils und 

der technischen Fähigkeiten des Auftragnehmers sind für den obgenannten Auftrag von vorran-

giger Bedeutung. 

Der Vertrag für den Verleih von Hardware Produkten und Dienstleistungen, datiert mit 

10.07.2013, ist ein Vertrag mit einer dreimonatlichen Rechnungsstellung; dieser Umstand hat 

buchhalterische Fehler bei der Bezahlung der Rechnungen in Bezug auf die Teilzahlungen und 

der falschen Berechnung des Mehrwertsteuersatzes verursacht. Es ist notwendig klarzustellen, 

dass der Auftrag, wie vom Gesetz vorgesehen, im Sinne von Artikel 121 des Gv.D. Nr. 285 vom 

30. April 1992 (Straßenverkehrsordnung) erteilt wurde. Diese Bestimmung sieht vor, dass es für 

die Erlangung des Führerscheins notwendig ist, eine theoretische und eine praktische Prüfung 

abzulegen. Die ministeriellen Dekrete, die den genannten Artikel 121 umsetzen, sehen vor, dass 

die theoretische Prüfung mittels elektronischem Fragebogen durchgeführt werden muss. Diese 

Pr¿fung wird mit Ătouch screenñ Bildschirm ausgestatteten Personal Computern abgelegt. 

Der Auftrag ist unter Beachtung der vorgesehenen Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit er-

teilt worden: 

a) der Gegenstand der Leistung stimmt mit den Zuständigkeiten, die von der Rechtsordnung an 

die Verwaltung übertragen worden sind, überein, 

b) die Verwaltung hat im Vorhinein festgestellt, dass es nicht möglich ist, interne Ressourcen zu 

verwenden, 

c) die Leistung ist von hochqualifizierter Art, 

d) die Dauer, der Ort, der Gegenstand und die Vergütung der Leistung sind im Vorhinein festge-

legt worden. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 

aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nutzen 

und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen Be-

fugnisse und Dienste entstanden ist. Dazu wird auch auf die Notwendigkeit der öffentlichen Ver-

waltung hingewiesen, den Bürgern regelmäßige Prüfungstermine für die Erlangung eines Führer-

scheins zu garantieren. Die Zweckbindung der Ausgabe, die nur einige unbezahlte Leasingraten 

betrifft, ist schlicht aufgrund eines sachlichen Fehlers nicht gemacht worden. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistung laut oben erwähntem Artikel ord-

nungsgemäß erbracht wurde, sollen mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßigen Verbind-

lichkeiten von insgesamt 11.538,79 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 7 

Der Auftrag an die Firma Planpunkt GmbH vom 04.08.2015 für die Realisierung eines Areals für 

die Fahrprüfungen bezüglich Motorrädern und Mopeds wurde erteilt, da der Artikel 121 des Gv.D. 

Nr. 285 vom 30.04.1992 (Straßenverkehrsordnung), gemäß der Europäischen Richtlinie 

2006/126/EG vorsieht, dass der Kandidat für die Abwicklung der Fahrprüfungen für Motorräder 

und Mopeds einen Parcours in Form einer Acht in einem geschlossenen Gelände bewältigen 

muss. 

Der Auftrag ist unter Beachtung der vorgesehenen Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit er-

teilt worden: 

a) der Gegenstand der Leistung stimmt mit den Zuständigkeiten, die von der Rechtsordnung an 

die Verwaltung übertragen worden sind, überein, 

b) die Verwaltung hat im Vorhinein festgestellt, dass es nicht möglich ist, interne Ressourcen zu 

verwenden, 

c) die Leistung ist von hochqualifizierter Art, 

d) die Dauer, der Ort, der Gegenstand und die Vergütung der Leistung sind im Vorhinein festge-

legt worden. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 

aus der oben genannten Ausgabe für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nutzen 

und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen Be-
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fugnisse und Dienste entstanden ist. Dazu wird auch auf die Notwendigkeit der öffentlichen Ver-

waltung hingewiesen, die Prüfungen für die Erlangung des Motorrads- und Mopeds-Führer-

scheins den Bürgern garantieren zu müssen. Die Zweckbindung der Ausgabe ist jedoch schlicht 

wegen eines sachlichen Fehlers nicht gemacht worden. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistung laut oben erwähntem Artikel ord-

nungsgemäß erbracht wurde, sollen mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßigen Verbind-

lichkeiten von insgesamt 4.331,60 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 8 

Der an die Gemeinde Naturns erteilte Beitrag in Höhe von 36.700,00 Euro zu Lasten des Haus-

haltsjahres 2015 ist Teil des Ănationalen Verkehrssicherheitsplansñ. In diesem Projekt sind die 

Autonome Provinz Bozen und einige Gemeinden des Landes Südtirol einbezogen. Die Autonome 

Provinz Bozen hat der Gemeinde Naturns die Bereitstellung von ministeriellen Fonds für die Aus-

führung des Projektes zugesichert, aber ohne vorher diese Fonds vom Transportministerium kas-

siert zu haben. Aus diesem Grund muss das Verfahren f¿r die ĂR¿ckerstattungñ an die Gemeinde 

noch abgeschlossen werden. 

Der Beitrag wurde der Gemeinde Naturns erteilt, weil der Artikel 230 des Gv.D. Nr. 285 vom 30. 

April 1992 vorsieht, dass auch die Gemeinden mit der Durchführung von Tätigkeiten für die Ver-

kehrssicherheit und die Optimierung der Radmobilität betraut werden können. 

Es ist außerdem notwendig hinzuweisen, dass die Zweckbindung nicht durchgeführt worden ist, 

da die Gemeinde Naturns alle Projekte mit erheblicher Verzögerung abgeschlossen hat. Die mi-

nisteriellen Projekte sind jedoch von einer eigens vom Transportministerium ernannten Kommis-

sion ordnungsgemäß genehmigt worden. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut oben erwähntem Artikel 

ordnungsgemäß erbracht wurden, sollen mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßigen Ver-

bindlichkeiten von insgesamt 36.700,00 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 9 

Der an die Gemeinde Deutschnofen erteilte Beitrag in Höhe von 6.433,62 Euro zu Lasten des 

Haushaltsjahres 2016 ist Teil des Ănationalen Verkehrssicherheitsplansñ. In diesem Projekt sind 

die Autonome Provinz Bozen und einige Gemeinden des Landes Südtirol einbezogen. Die Auto-

nome Provinz Bozen hat der Gemeinde Deutschnofen die Bereitstellung von ministeriellen Fonds 

für die Ausführung des Projektes zugesichert, aber ohne vorher diese Fonds vom Transportmi-

nisterium kassiert zu haben. Aus diesem Grund muss das Verfahren f¿r die ĂR¿ckerstattungñ an 

die Gemeinde noch abgeschlossen werden. 

Der Beitrag wurde der Gemeinde Deutschnofen erteilt, weil der Artikel 230 des Gv.D. Nr. 285 

vom 30. April 1992 vorsieht, dass auch die Gemeinden mit der Durchführung von Tätigkeiten für 

die Verkehrssicherheit und die Optimierung der Radmobilität betraut werden können.  

Es ist außerdem notwendig hinzuweisen, dass die Zweckbindung nicht durchgeführt worden ist, 

da die Gemeinde Deutschnofen alle Projekte mit erheblicher Verzögerung abgeschlossen hat. 

Die ministeriellen Projekte sind jedoch von einer eigens vom Transportministerium ernannten 

Kommission ordnungsgemäß genehmigt worden. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut oben erwähntem Artikel 

ordnungsgemäß erbracht wurden, sollen mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßigen Ver-

bindlichkeiten von insgesamt 6.433,62 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummern 10-11 

Am 20.11.2017 wurde ein Dekret (Nr. 23201) über die Ausgabenzweckbindung für die Entloh-

nung von 12 Personen verfasst, die mit der Abwicklung der ASTAT-Erhebung über die Preise in 

18 Gemeinden für den Zeitraum Dezember 2017 beauftragt wurden. 

Die Erhebung hätte vom 1. bis zum 22. Dezember 2017 durchgeführt werden sollen. 

Am 4. Dezember 2017 ist eine Erhebungsbeauftragte vom Auftrag zurückgetreten. Die neue Er-

hebungsbeauftragte ist Frau Veronica Clara.  

Zeitgleich hat ein weiterer Erheber auf den Auftrag verzichtet und wird durch die neue Erhebungs-

beauftragte Frau Cinzia Gasperi ersetzt. 

Frau Veronica Clara hat mit der Durchführung der Erhebung am 1. Dezember 2017 begonnen, 

Frau Cinzia Gasperi am 7. Dezember 2017. 
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Die Information über den Wechsel der Erheber wurde uns erst spät übermittelt, da der Auftrag 

am 1. Dezember 2017 beginnen sollte und das Dekret bereits mit den Namen der Erheber ver-

sehen war, die auf ihren Auftrag verzichtet haben. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut oben erwähntem Artikel 

ordnungsgemäß erbracht wurden, sollen mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßigen Ver-

bindlichkeiten von insgesamt 1.259,69 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummern 12-14 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 337 vom 25.03.2014 erfolgte die Ernennung der Landes-

kommission für Landschaftsschutz für die Dauer der Legislatur 2014-2018. 

Die Landeskommission für Landschaftsschutz, die gemäß Landesgesetz Nr. 16/1970 ernannt 

wurde, überprüft die landschaftliche Verträglichkeit von Projekten in der Zuständigkeit der Lan-

desverwaltung gemäß den Artikeln 8 und 12 desselben Gesetzes. Sie besteht aus Fachmitglie-

dern aus der Landesverwaltung (ohne Vergütung) sowie den Vertretern von Umweltorganisatio-

nen und Fachverbänden aus der Landwirtschaft (mit Spesenvergütung und Stundensatz). 

Mit Dekret Nr. D160005714 wurden aufgrund einer Schätzung die Geldmittel für die Tätigkeit der 

jeweiligen Mitglieder der Landeskommission für Landschaftsschutz für den Zeitraum 2016-2018 

zweckgebunden. 

Dem Performanceplan 2018ï2020 wurde die Schätzung zugrunde gelegt, wonach die Anzahl der 

in der Zuständigkeit der Landesverwaltung liegenden und durch die Landeskommission für Land-

schaftsschutz zu bewertenden Projekte hätte abnehmen sollen; diese stand im Zusammenhang 

mit dem Inkrafttreten des neuen Landesgesetzes ĂRaum und Landschaftñ. 

Die positive wirtschaftliche Konjunktur sowie die Neuauflage des europäischen ländlichen Ent-

wicklungsfonds hat im Gegensatz dazu zur Begutachtung von einer höheren Anzahl von Projek-

ten geführt im Vergleich zum Mittelwert der vorhergehenden Jahre (ca. 460 Projekte im Vergleich 

zu den 360 im Jahr 2016). 

In Anwendung des Landesgesetzes zum Verwaltungsverfahren und im Einklang mit dem Ziel, die 

Transparenz der Landesverwaltung zu steigern, wurde im Jahr 2017 die Mitteilung der Hinde-

rungsgründe für die   Landschaftsermächtigungen eingeführt. In Erwartung der Anpassung des 

digitalen Arbeitsprozesses, worüber das Amt bereits seit 2004 verfügt, wurde das Verfahren be-

züglich der Mitteilung der Hinderungsgründe auch für jene Projekte, die einer vereinfachten Be-

wertung durch das Amt hätten unterzogen werden können, zeitweilig über die Landeskommission 

für Landschaftsschutz abgewickelt: dieser Umstand hat zur Steigerung des Arbeitsaufwandes der 

Kommission geführt; aus von der Zuständigkeit des Amtes unabhängigen Gründen wurde die 

informatische Anpassung im Februar 2018 abgeschlossen. 

Aus den obgenannten Gründen reichen die für das Jahr 2017 zweckgebundenen Geldmittel für 

die Auszahlung der Sitzungsgelder an die jeweiligen effektiven Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder 

nicht aus. 

Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit wegen einer zu geringen Schät-

zung entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen. 

Außerdem hat die Autonome Provinz Bozen aus der genannten Ausgabe erwiesenermaßen ei-

nen Nutzen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öf-

fentlichen Befugnisse und Dienste gezogen. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut oben erwähntem Artikel 

ordnungsgemäß erbracht wurden, sollen mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßigen Ver-

bindlichkeiten von insgesamt 3.077,00 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummern 15-18 

Die Agentur für Presse und Kommunikation wurde mit der Erstellung eines dreidimensionalen 

Würfels für die bildliche Erklärung des Landeshaushalts 2018 beauftragt. Die Darstellung des 

Landeshaushaltes in Form eines dreidimensionalen Objektes wird bei verschiedenen Anlässen 

und an verschiedenen Orten im Laufe des Jahres 2018 benötigt. 

Im Zusammenhang mit der Produktion dieses Würfels ist ein Mehraufwand an Kosten angefallen, 

da der Würfel, als Ergänzung zur ersten Planung, aus Holz erstellt und bunt bemalt wurde. Somit 

erschien die bildliche Erklärung klarer und verständlicher. 
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Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 

aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nutzen 

und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen Be-

fugnisse und Dienste entstanden ist. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-

gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit von 

insgesamt 610,00 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Die Agentur für Presse und Kommunikation wurde zudem beauftragt, die Kampagne ĂMinority 

SafePackñ, eine europªische B¿rgerinitiative zur Fºrderung und zum Schutz der europªischen 

Minderheiten, in die Wege zu leiten. Diese Initiative wurde als EU-Angelegenheit mit der Bedin-

gung registriert, mindestens eine Million Unterschriften in den EU-Mitgliedsstaaten zu sammeln. 

Im Zusammenhang mit dieser Kampagne, welche in Absprache mit der Region auf die Autonome 

Provinz Trient ausgeweitet wurde, wurden in mehreren Trentiner Zeitungen Inserate in Bezug auf 

die Kampagne ĂMinority SafePackñ pubbliziert. 

Die Region hat kurzfristig entschieden, die Kampagne ĂMinority SafePackñ auf das Trentino aus-

zuweiten und dabei in mehreren verschiedenen Trentiner Zeitungen zu inserieren. Da der Lan-

deshauptmann zeitgleich auch den Vorsitz der Region inne hat, hat die Presseagentur über das 

Presseamt der Provinz Trient Angebote einholen lassen, wovon einige unmittelbar vor der ge-

planten Erscheinung der Anzeigen eingelangt sind. Da die Frist für die Unterschriftensammlung 

drängte, musste die Presseagentur 3 der insgesamt 8 Inserate, vor dem Dekret mit entsprechen-

der Zweckbindung, in Auftrag geben, um der Kampagne und deren Sinn gerecht zu werden. 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 

aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nutzen 

und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen Be-

fugnisse und Dienste entstanden ist. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-

gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit von 

insgesamt 3.470,90 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 19 

Die Zahlstelle der Autonomen Provinz Bozen hat die institutionelle Aufgabe der Verwaltung, Kon-

trolle und Auszahlung der Prämien der zwei europäischen Fonds für die Landwirtschaft, Euro-

päischer Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL; vorgesehen von der VO (EU) Nr. 

1307/2013) und Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER; vorgesehen von der VO (EU) Nr. 1305/2013). 

Die vorgesehene Kontrolle der prämienberechtigten Flächen muss in grafischer Form auf der 

Applikation QGIS auf dem Portal S.I.G.E.CO, der nationalen Plattform, welche von der Agentur 

für die Zahlungen in der Landwirtschaft (folglich AGEA) kostenlos zur Verfügung gestellt wird und 

von allen Zahlstellen genutzt wird, erfolgen. 

AGEA hat im Sinne von Artikel 14 Absatz 10/bis des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 99/2004 

die SIN AG, eine gemischte öffentlichïprivate Kapitalgesellschaft mit öffentlicher Mehrheitsbetei-

ligung gegründet, welche die Aufgabe hat, die Verwaltung und Instandhaltung des Portals zu 

übernehmen. 

Für die Nutzung der obgenannten Applikation und der nationalen IT-Plattform ist es notwendig, 

eine Rahmenvereinbarung mit AGEA abzuschließen (Abschluss ermächtigt mit Beschluss der 

Landesregierung Nr. 574 vom 30.05.2017). Der Abschluss einer solchen Vereinbarung ist auch 

Voraussetzung für die Unterzeichnung von spezifischen Akten mit der SIN AG, welche den ein-

zelnen Zahlstellen Dienstleistungen im Bereich Installation und Konfiguration des Portals auf den 

eigenen Arbeitsplätzen sowie Beratung, Assistenz, funktionelle Durchführung und Schulungen 

für die Anwendung der Applikation QGIS und des Portals S.I.G.E.CO anbietet. 

Der Abschluss der Rahmenvereinbarung hat sich aufgrund der Definition von Detailänderungen 

des Inhaltes verzögert und hat die Möglichkeit der Unterzeichnung nachgelagerter Akte der Rah-

menvereinbarung blockiert. 

Die Kontrollen der prämienberechtigten Flächen müssen spätestens im Monat Juni durchgeführt 

und abgeschlossen sein, um die Zahlung der Prämien, die Ausarbeitung der Kontrollergebnisse 
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und die Verwendung der genannten Daten für die obligatorischen Statistiken, welche innerhalb 

des 15. Juli eines jeden Jahres an die Europäische Kommission zu schicken sind, zu garantieren. 

Um das Risiko zu vermeiden, Fördermittel, aufgrund der Nichteinhaltung der Zahlungsfrist vom 

30. Juni für den Fonds EGFL zu verlieren sowie die Übermittlung der obligatorischen Statistiken 

an die Europäische Kommission innerhalb des 15. Juli nicht gewährleisten zu können, hat es die 

Zahlstelle, in Erwartung der Formalisierung der Rahmenvereinbarung und der nachfolgenden Un-

terzeichnung des spezifischen Auftrages, für notwendig erachtet, die Erbringung der Dienstleis-

tungen vorzuziehen (mit Mitteilung Prot. Nr. 35089 vom 12.04.2017). 

Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend dargestellten Umstand hinzuweisen, 

dass durch den vorgezogenen Beginn der Erbringung der Dienstleistung die korrekte und fristge-

rechte Auszahlung der Agrarförderungen 2016 des EGFL sichergestellt worden ist und das Risiko 

des Verlusts der genannten Fördermittel abgewandt wurde.  

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-

gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit von 

insgesamt 33.016,01 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummer 20 

Es handelt sich um eine Zweckbindung für eine offene Ausschreibung zur Vergabe des Reini-

gungsdienstes für 5 Jahre des Berufsschulzentrums L. Einaudi in Bozen, die mit Beschluss der 

Landesregierung Nr. 1235 vom 15.11.2016 genehmigt wurde und die die Beträge auf Kapitel 

U15021.3660 der Verwaltungshaushalte 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 vorgemerkt hat. 

Aufgrund eines materiellen Fehlers wurde die Buchung der Verpflichtung des definitiven Zuschla-

ges nicht rechtzeitig gestellt. Die Unmöglichkeit, die vorgesehenen Zeiten einzuhalten, erfolgte 

aufgrund der Dringlichkeit und Notwendigkeit den Reinigungsdienst zu sichern, da eine Verlän-

gerung mit dem bisherigen Unternehmen nicht mehr möglich war.   

Die Erteilung der dringenden Verlängerung des Vertrags für den Reinigungsdienst bis am 

30.04.2018 der Genossenschaft Se.De.Co, Gewinnerin der vorhergehenden Ausschreibung, war 

aufgrund des Verzugs der Vergabezeiten notwendig, u.z. um die technischen Aspekte genau zu 

überprüfen und die vorgelegten Angebote der an der offenen Ausschreibung teilnehmenden Un-

ternehmen zu bewerten. Die technische Kommission und die Vergabeagentur des Landes konn-

ten somit die notwendige Überprüfung der vorgelegten Unterlagen in Bezug auf ihre Vorschrifts-

mäßigkeit vornehmen. Man war der Meinung, die gesamten Unterlagen für den Beschluss inner-

halb 30.04.2018 zusammenstellen zu können. Aufgrund der dringenden Abwicklung dieser Ver-

längerung und der Durchführungsweise derselben, wurden die erforderlichen Zeiten für die 

Zweckbindung nicht beachtet. 

Zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Verlängerung waren auch die Ämter vom 28.04 bis 02.05.2018 

geschlossen und man hatte vor Beginn des Reinigungsdienstes, welcher der Markas GmbH er-

teilt wurde, nicht die erforderliche Zeit für die Bearbeitung sowie die erforderlichen Unterlagen zur 

Verfassung und Vorlegung des endgültigen Beschlusses mit der Zweckbindung. Dieser Dienst 

musste unbedingt mit Datum 1. Mai 2018 beginnen, ansonsten hätten das gesamte Schulge-

bäude und auch die Büros keinen Reinigungsdienst gehabt.   

Man macht darauf aufmerksam, dass aus den obengenannten Ausgaben für die Landesverwal-

tung, ein nachgewiesener Nutzen und Einsparungen im Hinblick auf die Ausübung der in ihre 

Zuständigkeit fallenden öffentlichen Befugnisse und Dienste entstanden ist. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-

gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit von 

insgesamt 1.885.189,37 Euro für die Jahre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 genehmigt 

werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummern 21-27 

Die Kommission zur Einstufung der Beherbergungsbetriebe und der Betriebe zur privaten Ver-

mietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen wurde mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 

671/2014 ernannt. Herr Johann von Lutz ist Mitglied dieser Kommission und ihm stehen die Ver-

gütungen gemäß dem Landesgesetz Nr. 6/1991 zu. 

Die Prüfungskommission für die Feststellung der beruflichen Eignung zum Fremdenführer/zur 

Fremdenführerin und zum Reiseleiter/zur Reiseleiterin wurde mit Dekret des Bereichsdirektors 
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Nr. 5542/2017 ernannt. Frau Monika Pederiva-Sautter ist Mitglied dieser Kommission und ihr ste-

hen die Vergütungen gemäß dem Landesgesetz Nr. 6/1991 zu. 

Die Prüfungskommission für die Feststellung der beruflichen Eignung zum Fremdenführer/zur 

Fremdenführerin und zum Reiseleiter/zur Reiseleiterin wurde mit Dekret des Bereichsdirektors 

Nr. 5542/2017 ernannt. Herr Wolfgang Großlercher ist Mitglied dieser Kommission und ihm ste-

hen die Vergütungen gemäß dem Landesgesetz Nr. 6/1991 zu. 

Die Prüfungskommission für die Feststellung der beruflichen Eignung zum Fremdenführer/zur 

Fremdenführerin und zum Reiseleiter/zur Reiseleiterin wurde mit Dekret des Bereichsdirektors 

Nr. 5542/2017 ernannt. Frau Paula Mayr ist Mitglied dieser Kommission und ihr stehen die Ver-

gütungen gemäß dem Landesgesetz Nr. 6/1991 zu. 

Die Kommission für die Befähigung zur Führung von gastgewerblichen Betrieben wurde mit 

Dekret der Direktorin der Abteilung Tourismus Nr. 232/36.1 vom 04.10.2012 ernannt. In der Folge 

wurde ein Mitglied dieser Kommission mit Dekret des Direktors der Abteilung Tourismus Nr. 

505/36.4 vom 14.08.2013 ersetzt. Herr Georg Tiefenbrunner ist Mitglied dieser Kommission und 

ihm stehen die Vergütungen gemäß dem Landesgesetz Nr. 6/1991 zu. 

Die Kommission für die Befähigung zur Führung von gastgewerblichen Betrieben wurde mit 

Dekret der Direktorin der Abteilung Tourismus Nr. 232/36.1 vom 04.10.2012 ernannt. In der Folge 

wurde ein Mitglied dieser Kommission mit Dekret des Direktors der Abteilung Tourismus Nr. 

505/36.4 vom 14.08.2013 ersetzt. Herr Klaus Berger ist Mitglied dieser Kommission und ihm ste-

hen die Vergütungen gemäß dem Landesgesetz Nr. 6/1991 zu. 

Die Kommission für die Befähigung zur Führung von gastgewerblichen Betrieben wurde mit 

Dekret der Direktorin der Abteilung Tourismus Nr. 232/36.1 vom 04.10.2012 ernannt. In der Folge 

wurde ein Mitglied dieser Kommission mit Dekret des Direktors der Abteilung Tourismus Nr. 

505/36.4 vom 14.08.2013 ersetzt. Frau Evelin Schieder ist Mitglied dieser Kommission und ihr 

stehen die Vergütungen gemäß dem Landesgesetz Nr. 6/1991 zu. 

Die außeretatmäßige Verbindlichkeit ist aufgrund einer nicht korrekten Anwendung der neuen 

Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme entstanden, da die genannten 

Spesen nur nach der Einreichung der Spesenrückvergütung zweckgebunden werden konnten. 

Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen ordnungsgemäß erbracht wur-

den, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit von insgesamt 6.791,04 

Euro für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt werden. 

Artikel 1 Tabelle A Nummern 28-30 

Für die Durchführung eines Outdoorprojekts im Rahmen der Schulsozialarbeit, im Zeitraum vom 

30.01.2018 bis 01.02.2018, war die Anmietung einer geeigneten Unterkunft für die Teilnehmer 

notwendig. Der Verein Südtirols Katholische Jugend verfügte über eine geeignete Struktur.  

Die veranschlagten Ausgaben belaufen sich auf 360,00 Euro. Das Dekret Nr. 1095/2018, mit 

welchem die Ausgabe für die Miete und den Ankauf von Lebensmitteln in Höhe von maximal 

300,00 ú hªtte zweckgebunden werden sollen, wurde am 26.01.2018 an das Amt f¿r Ausgaben, 

zwecks Registrierung, weitergeleitet. Am 31.01.2018 wurde das Dekret unerledigt zurückge-

schickt, mit der Begründung der Vertragspartner, betreffend die Lieferung von Lebensmitteln, 

sprich Winkler K. & Co. OHG, wäre nicht angegeben. 

Da durch die ordnungsgemäße Zurverfügungstellung der Struktur für die Durchführung des Out-

doorprojekts ein nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das Land im Zusammenhang mit der 

Ausübung von öffentlichen Befugnissen und Diensten entstanden ist, und davon ausgehend, 

dass die oben genannten Leistungen ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetz-

entwurf die entsprechende außeretatmäßige Verbindlichkeit in der Höhe von insgesamt 360,00 

Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Wie oben bereits erwähnt, war für die Durchführung des Outdoorprojekts auch der Ankauf von 

Lebensmitteln in Höhe von maximal 300,00 Euro vorgesehen. Das Dekret Nr. 1095/2018, mit 

welchem die Ausgabe hätte zweckgebunden werden sollen, wurde am 26.01.2018 an das Amt 

für Ausgaben, zwecks Registrierung, weitergeleitet. Am 31.01.2018 wurde das Dekret unerledigt 

zurückgeschickt, mit der Begründung der Vertragspartner, sprich Winkler K. & Co. OHG, wäre 

nicht angegeben.  
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Da aus der geleisteten Lieferung für die Durchführung des Projekts ein nachweislicher Nutzen 

und Mehrwert für das Land im Zusammenhang mit der Ausübung von öffentlichen Befugnissen 

und Diensten entstanden ist und die ordnungsgemäße Durchführung der genannten Leistungen 

festgestellt wurde, soll die entsprechende außeretatmäßigen Verbindlichkeit in Höhe von insge-

samt 249,17 Euro für das Jahr 2018 genehmigt werden. 

Im Rahmen eines Weiterbildungsprojektes in Meran wurde Herr Vanzo Guntero mit der Referen-

tentätigkeit beauftragt. 

Der Kurs fand in der Zeit vom 28.04.2016 bis 14.12.2016 statt und die vereinbarte Leistung wurde 

ordnungsgemäß erbracht. 

Die Honorarnote für die erbrachte Leistung über einen Gesamtbetrag von 1.680,00 Euro wurde 

am 01.02.2017 übermittelt. 

Für die Vergabe des Auftrags an Herrn Vanzo wurde mit Dekret Nr. 21763/2015 die Summe von 

2.389,99 Euro zweckgebunden. Dabei wurde eine falsche Kreditorennummer angegeben. Im 

Zuge der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände wurde aufgrund dieses Fehlers der 

zweckgebundene Betrag als Erhausung angesehen. 

Da aus der geleisteten Tätigkeit ein nachweislicher Nutzen und Mehrwert für das Land im Zu-

sammenhang mit der Ausübung von öffentlichen Befugnissen und Diensten entstanden ist und 

die ordnungsgemäße Durchführung der genannten Leistungen festgestellt worden ist, wurde mit 

Landesgesetz Nr. 19/2017 die außeretatmäßige Ausgabe in Höhe von insgesamt 1680,00 Euro 

für das Jahr 2017 genehmigt.  

Da dieser Betrag aber nur die vereinbarte Vergütung für die erbrachte Dienstleistung ohne die 

anfallenden Sozialabgaben in Höhe von 509,89 Euro berücksichtigt, soll mit diesem Gesetzent-

wurf die entsprechende außeretatmäßige Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt 509,89 Euro für 

das Jahr 2018 genehmigt werden. 

 

Relazione terza commissione legislativa/Bericht dritter Gesetzgebungsausschuss 

 

I lavori in commissione 

La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 164/18 nella seduta 

del 3 luglio 2018. Alla seduta hanno preso parte altres³ la direttrice reggente dellôufficio Ammini-

strazione e sviluppo della formazione professionale italiana Marcella Pacher Santoro e il direttore 

dellôufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella.  

La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 

164/18. 

In assenza dôinterventi in sede di discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio 

alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 164/18 con 3 voti favorevoli, 1 voto 

contrario e 2 astensioni. 

I singoli articoli sono stati approvati come di seguito: 

Articolo 1: lôarticolo riguardante il riconoscimento di legittimit¨ dei debiti fuori bilancio derivanti 

dallôacquisizione di beni e servizi è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 

astensioni. 

Articolo 2: lôarticolo riguardante la disposizione finanziaria ¯ stato approvato senza interventi con 

5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Articolo 3: lôarticolo riguardante lôentrata in vigore ¯ stato approvato senza interventi con 5 voti 

favorevoli e 2 astensioni. 

In mancanza di dichiarazioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 164/18 nel suo complesso 

è stato posto in votazione finale ed è stato approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente 

Tschurtschenthaler e dai conss. Artioli, von Dellemann, Hochgruber Kuenzer e Schiefer) e 2 voti 

contrari (conss. Heiss e Köllensperger). 

---------- 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 164/18 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 

vom 3. Juli 2018 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen auch die geschäftsführende Di-

rektorin des Amtes für die Verwaltung und die Entwicklung der italienischen Berufsbildung, 
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Marcella Pacher Santoro und der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung Gabriele Vitella, 

teil. 

Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 

164/18. 

In Ermangelung von Wortmeldungen in der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikelde-

batte des Landesgesetzentwurfes Nr. 164/18 vom Ausschuss mit 3 Jastimmen, 1 Gegenstimme 

und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Die einzelnen Artikel wurden wie folgt genehmigt: 

Artikel 1: Der Artikel betreffend die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Ver-

bindlichkeiten, die sich aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ergeben, wurde ohne 

Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 2: Der Artikel betreffend die Finanzbestimmungen wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-

stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 3: Der Artikel betreffend das Inkrafttreten wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen 

und 2 Enthaltungen genehmigt. 

In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Gesetzentwurf Nr. 164/18 in seiner 

Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler 

und der Abg.en Artioli, von Dellemann, Hochgruber Kuenzer und Schiefer) und 2 Gegenstimmen 

(der Abg.en Heiss und Köllensperger) genehmigt. 

 

La parola al presidente della Provincia Kompatscher, prego. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Seit der Einführung der soge-

nannten harmonisierten Bilanz mit gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118 ist jetzt der Landtag für die Anerken-

nung von sogenannten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten zuständig. Worum handelt es sich? Das sind Auf-

träge oder Rechnungen, die schon auch einlangen, wo es vorher nicht den Verpflichtungsakt gegeben hat, 

den Auftrag sehr wohl, ohne möglicherweise das entsprechende Auswahlverfahren, aber es hat die Maß-

nahme aus dem einen oder anderen Grund nicht gegeben, weil es in der Vergangenheit möglich war, für 

bestimmte Beträge, für bestimmte Ausgaben diese Ausgabenverpflichtung mit der Liquidierung gleichzeitig 

vorzunehmen und es ist so noch ein bisschen im Nachgang. Sie werden feststellen - wir hatten es zum vierten 

oder fünften Mal, dass wir es haben -, es werden immer weniger. Es gibt immer noch einige Ämter, die die 

alte Praxis noch haben und das neue System noch nicht in allen Bereichen eingeführt haben. Das heißt, dass 

der Landtag kontrollieren muss, ob diese Ausgabe rechtmäßig gewesen ist, obwohl die Rechnung schon im 

Haus ist. Das sind größtenteils kleinere Beträge, sehr häufig im Zusammenhang auch mit Gerichtsverfahren. 

Denn dort ist es tatsächlich so, dass es gar nicht möglich ist, vorher dieser Verpflichtung entgegenzukommen, 

weil sich aus dem Verfahren die Verpflichtung ergibt zum Beispiel bei Spesenkompensation. Es findet häufig 

statt, dass Gerichte, auch wenn sie dem Land recht geben, sagen, bei Spesenkompensation usw., dass wir 

dann Spesen zu begleichen haben und das dann entsprechend auch als außeretatmäßige Verbindlichkeit 

aufscheint. Das ist einhellig so auch in der Regionenkonferenz vertreten worden. Alle Präsidenten der Regio-

nen haben darauf hingewiesen, dass das sehr störend ist, dass sie dann in die Regionalräte gehen müssen 

und das so quasi im Nachhinein sanieren lassen müssen, obwohl es nichts zu sanieren gibt. Denn ich kann 

vorher nicht wissen, dass der Richter sagt, ich muss den Gutachter bezahlen im Prozess und dann sagen, ich 

bin quasi hier und muss darum ersuchen, dass jemand sagt, genehmigt mir diese Ausgabe im Nachhinein. 

Von der Regierung ist auch schon angekündigt worden, dass man das ein Stück weit wieder abändern will, 

weil es eigentlich ein Nonsens ist, dass man solche Ausgaben auch anführen muss. Die Liste ist Ihnen hof-

fentlich verteilt worden. Wenn es dazu Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. 

Hier sind zwei größere Beträge enthalten. Einmal geht es um einen Reinigungsdienst. Hier ging es um 

ein Verfahren, wo man aufgrund der komplexen Situation eine Verlängerung machten musste in Erwartung 

des Ergebnisses der Ausschreibung. Die Ausschreibung war aufgrund von rechtlichen Gründen nicht möglich 

zu starten. Das ist eine solche. Man musste schauen, dass der Reinigungsdienst trotzdem reibungslos wei-

tergeht. Das war eine Problematik. 

Der zweite Betrag betrifft die Ernennung eines Sachverständigen im Verfahren der Feststellung des 

Vermögenswertes im Sinne von Artikel 2343 des Zivilgesetzbuches. Das ist notwendig, wenn das Land Ge-

sellschaftsbeteiligungen abtritt oder erwirbt. Das betrifft das Unternehmen Infranet. Es ist vom Zivilgesetzbuch 
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so vorgesehen, dass man dort einen beeideten Gutachter beauftragen muss, wenn es sich um eine Aktienge-

sellschaft handelt. Das kann man nicht mit dem Schätzamt machen. Wir müssen uns an das Zivilgesetzbuch 

halten. Der Betrag ist jener, der angewandt worden ist. Er liegt sogar unterhalb dem eines pauschalisierten 

Gutachtens, obwohl der beauftragte Gutachter das detaillierte Gutachten geliefert hat. In Bezug auf die Ta-

riftabelle – er ist trotzdem nicht so klein – ist das deutlich unter dem, was unter Umständen laut Tarif für diese 

Bewertung gilt. Wir haben das detaillierte Gutachten bekommen. Es gibt zwei Ebenen in der Tariftabelle. Das 

Detaillierte zum Preis des Pauschalisierten sogar noch etwas mit Abgebot und Preis des Pauschalisierten. 

Das ist aber eine Verbindlichkeit, die erst im Zuge des Verfahrens, weil der Richter verfügt, dass das vorzule-

gen ist, entstanden ist. Deshalb hier nachträglich die Genehmigung. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): (unterbricht) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Auch das war die Notwendigkeit – das hat mir gerade 

die Kollegin Deeg gesagt – den bestehenden Vertrag noch einmal kurzfristig zu verlängern in Erwartung der 

Ausschreibung. Deshalb ist es als außeretatmäßige Verbindlichkeit auch hier, weil man beabsichtigt, aus die-

sen Verträgen auszusteigen, aber es war noch einmal eine kurzfristige Verlängerung, um dann in die neue 

Situation  zu kommen. 

 

PRESIDENTE: E‘ aperta la discussione generale. 

Collega Heiss, prego. 

 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landeshauptmann! Diese 

außeretatmäßigen Verbindlichkeiten sind meistens so deutlich aufgeschlüsselt, dass man das relativ gut nach-

vollziehen kann, sind auch zumeist keine weiß Gott wie anrüchigen Positionen. Allerdings würde man schon 

gerne in der Haut dieses Sachverständigen stecken, der hier wirklich einen ordentlichen Schluck aus der Pulle 

nimmt. Wenn das so die Sätze sind, dann muss man schon staunen. Hier war schon interessant zu hören, 

welche Leistung er dann in diesem Zusammenhang wirklich erbringt. Wir wären interessiert zu hören, warum 

er fast auf 40.000 Euro für diese Leistung kommt. 

Eine weitere Frage, die Sie, ich weiß nicht, im Zusammenhang mit der Kollegin Deeg angesprochen 

haben, ist die Frage der Datenlinien CDM. Wie es hier beschrieben ist, ist es doch ein bisschen peinlich. Das 

muss ich sagen. Disposition 35, Datenlinien CDM Telekom Italia: Hier wird eben beschrieben, dass an die 

Telecom Italia noch ein Betrag von 45.300 Euro nachzuzahlen ist mit der Begründung, hier handle es sich um 

Datenlinien des Typs CDM von Telecom Italia Spa. Der Kollege Köllensperger ist leider nicht mehr unter uns. 

Er könnte vielleicht aufschlüsseln, was das bedeutet. Dann der - wie soll man sagen? - süffige Satz: Die sechs 

Datenlinien von Telecom Italia Spa sollten Anfang 2017 von der Südtiroler Informatik Ag abgemeldet werden, 

aber es gibt keinen Nachweis, dass diese Abmeldungen bei Telecom eingetroffen sind. Hier wird praktisch 

darauf hingewiesen, diese hätten eigentlich abgemeldet werden müssen, aber … 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 

 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wurden benutzt … Aber hier ist beschrieben, 

dass eigentlich die Absicht bestanden hat, sie abzumelden, aber das wurde gewissermaßen – entschuldigen 

Sie den Ausdruck – verpennt. Man hat hier den Eindruck, als ob diese Datenlinien weiter bestanden hätten, 

obwohl sie eigentlich nicht mehr gebraucht würden. Diesen Eindruck hat man, wenn man das hier liest. Und 

erst in einer E-Mail vom 27.7.2017 wurde mitgeteilt, dass noch einige CDM-Linien aktiv waren. Man wollte sie 

praktisch abmelden, aber es ist nicht gelungen, sie abzumelden und dann kam plötzlich die Meldung, dass 

diese Datenlinien noch aktiv sind. Womöglich hat man inzwischen andere Datenlinien aktiviert und diese noch 

beibehalten. Das wäre schon ein wenig verschwenderisch. Deswegen Frau Landesrätin, auch wenn gestern 

Ihr Geburtstag war, würden wir uns doch freuen, wenn Sie uns diese unangenehme Frage erläutern könnten. 

 

ZIMMERHOFER (Süd-Tiroler Freiheit): Artikel 1 Nr. 7. Hier geht es um einen Auftrag an die Firma 

Planpunkt GmbH zur Realisierung eines Areals für Fahrprüfungen für Motorräder und Mopeds. Wenn Sie sich 

erinnern können, dann haben wir 2014 einen Beschlussantrag bezüglich Mopedführerscheinprüfungen für 
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16jährige in den Bezirken draußen durchgebracht. Der wurde damals angenommen. Die Frage an den zu-

ständigen Landesrat, wie weit  man diesbezüglich ist und warum nur ein Areal ausgewiesen werden soll. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Mich würde die Nr. 20 Reinigungsdienst Markas interessieren. Wir 

haben hier die Bereiche, weil es zu keiner Ausschreibung gekommen ist, hat Landeshauptmann erklärt. Wird 

bei solchen Ausschreibungen auch ganz konkret auf die Sozialleistungen  geschaut? Mit welchen Kollektiv-

verträgen werden diese Menschen angemeldet? Wie schaut es mit ihrer Absicherung aus? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich gehe zunächst auf die Frage von Kollegin Hochgru-

ber Kuenzer ein. Wir haben im Landesvergabegesetz ausdrücklich vorgesehen, dass bei der Ausschreibung 

die Sozialklauseln zur Anwendung kommen. Das wird in jedem Fall gemacht. Es ist nicht so, dass es Aus-

schreibungen in diesem Fall vorbehaltlich der Sozialgenossenschaften Typ B sind, das ist noch einmal eine 

andere Ebene, aber der Hinweis auf die Anwendung der Kollektivverträge ist in jedem Fall drinnen und auch 

noch weitere Standards werden in der Ausschreibung definiert, weil dies das Gesetz ausdrücklich zulässt. Das 

wird gemacht. Gerade das macht auch diese neue Vorgangsweise des Ausschreibungsverfahrens etwas kom-

plexer, weil man bei der Qualitätsbewertung … Früher sind solche Reinigungsdienste sehr oft nur auf den 

Preis ausgeschrieben worden. Davon sind wir völlig abgegangen. Wir haben jetzt 70 Prozent Qualität in der 

Regel. Das hat dann auch zu Verzögerungen geführt, weil man bei Ausschreibungen, die nach dem alten 

Muster an und für sich schon fertig waren, gesagt hat, nicht mehr so, wir überarbeiten es. Das ist unter ande-

rem eine Folge davon, dass man inzwischen noch einmal kurzfristig verlängern musste, damit die neue Aus-

schreibung, die in diesem Fall einen Millionenumfang hat, hinausgeht. 

Kollege Heiss, diese Formulierung lässt sich leicht erklären. Man erklärt hier, warum das so gewählt 

worden ist, warum es dann zu einer außeretatmäßigen Verbindlichkeit geworden ist. Eigentlich hätten wir 

schon geplant, bis zu diesem Datum soweit zu sein, das abzumelden. Das ist damit gemeint. Man hat das 

dann aber bewusst nicht gemacht, das muss man schon sagen, und bei der Abmeldung gesagt, nein jetzt 

nicht, wir brauchen die Leitungen noch, wir sind noch nicht soweit. Wir haben sie schon genutzt. Nachdem 

man nicht abgemeldet hat wie geplant, ist es unterlassen worden, noch einmal eine Verpflichtung vorzuneh-

men. Es ist nicht der formelle Verpflichtungsakt gemacht haben, weil eigentlich geplant war, das abzumelden. 

Das hat man damit, glaube ich, erklären wollen, aber die Leitungen – das kann ich Ihnen wirklich versichern – 

sind eindeutig genutzt worden. Das ist der Übergang zum Fastweb gewesen. Die Leitungen sind schon genutzt 

worden, aber ursprünglich hat man gesagt, das melden wir ab, dann verpflichten wir kein Geld mehr. So ist es 

passiert, weil wir es sowieso abmelden. Dann haben wir gesagt, noch nicht abmelden, aber das Geld ver-

pflichten. Das hat man eigentlich verpennt. Deshalb muss dies der Landtag genehmigen. Das ist das Ergebnis. 

Zur Schätzung. Die Tabelle bezieht sich auf den Wert des Unternehmens. Die Tariftabelle für diese 

Schätzungen, die zur Anwendung kommt – das sind beeidete Schätzungen für das Gericht  – …. In diesem 

Fall, wenn der normale Tarif zur Anwendung kommt, also nicht der Höchsttarif, sondern der Mitteltarif des 

normalen, dann hätte das Ganze rund 350.000 Euro gekostet. Wir konnten mit diesem Schätzer verhandeln, 

dass man, obwohl wir eine detaillierte Schätzung wollten, denn wir wollten auf Nummer sicher gehen, sagt, 

man nimmt die Vermögenswerte wirklich detailliert mit dem induktiven und deduktiven System usw. auf. Das 

ist so ein Buch, das abgegeben worden ist. Trotzdem hat man sich darauf geeinigt, dass man den Tarif der 

pauschalisierten Schätzung anwendet, also das ist ein schöner, aber doch kulanter Betrag. 

 

MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz 

und Mobilität - SVP): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es stimmt, Kollege Zimmerhofer. Wir haben im Jahre 

2014 einen Beschlussantrag angenommen dahingehend, die Prüfungen nicht nur zentral in Bozen bzw. Safety 

Park, sondern auch in anderen Teilen Südtirols zu machen, um zu vermeiden, dass die Jugendlichen nach 

Bozen bzw. nach Pfatten fahren müssen, um diese Prüfungen zu bestehen. Am Anfang haben wir versucht, 

eigene Immobilien ausfindig zu machen. Es ist aber Tatsache, dass es eine gewisse Größe braucht, was die 

Plätze anbelangt und es braucht auch eine gewisse Sicherheit insgesamt, dies zu organisieren. Wir wollten 

nicht sofort mit Geld intervenieren, sondern schauen, ob es möglich ist, das so zu organisieren, wo es möglich 

ist. Danach haben wir alle Gemeinden angeschrieben und versucht zu schauen, ob sie diesbezüglich etwas 

zur Verfügung hätten, das heißt einen Platz, wo man das auch organisieren könnte. Das war auch nicht der 

Fall. Dann haben wir versucht, die Gemeinden Meran, Schlanders, Bruneck und Sterzing anzuschreiben, um 

direkt dort einen Platz zu finden. Das ist eigentlich auch nicht gelungen. Dann haben wir entschieden, bei der 
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SADOBRE in Sterzing, wo ein Sicherheitszentrum, Kontrollzentrum gebaut wird, ein Projekt mit 4,5 Millionen 

Euro, das seitens der A22 bezahlt wird, zu bauen. Sobald es mit der A22 Konzession weitergeht, müsste auch 

mit den Arbeiten begonnen werden. Das wird dann von A22 gebaut mit unserer Mithilfe, aber finanziell nur mit 

der A22. Die Polizei hat das bereits zugegeben, es dort zu bauen und dort wird es möglich sein, die ganzen 

Laster mehr zu kontrollieren. Dort kann man eventuell das unterbringen, was man braucht, um diese Prüfungs-

möglichkeiten draußen zu verlagern. Unser Sinn wäre es, dort mitzumachen auch mit dieser Initiative, die Sie 

im Beschlussantrag angegeben haben. 

 

DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Sehr geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen, sehr geschätzter Kollege Heiss! Vielleicht noch als Zusatzinformation. Die Südtirol Informatik 

Ag und die Abteilung 9 verwalten an die 1.000 Datenlinien. Wir haben in den letzten Jahren Folgendes ge-

macht. Bisher wurden Datenlinien in den verschiedenen Ämtern und Abteilungen zum Teil verwaltet, ein-

schließlich der didaktischen Datenlinien für die Schulen. Das Ziel der letzten Jahre war es, diese Datenlinien 

in eine einheitliche Verwaltung zu bringen und damit auch das Ganze effizienter aufzustellen. Es wurde dann 

auch neu ausgeschrieben. Mit der Potenzierung dieser Datenlinien hat auch die Bandbreite nicht mehr ganz 

dem Bedarf vor allem der Schulen entsprochen. Der Gewinner dieser Ausschreibung war, wie es der Landes-

hauptmann gesagt hat, Fastweb. Da es sich um eine große Menge an Datenlinien handelt und auch um eine 

nicht ganz einfache Geschichte, hat sich einfach die Migration … Das wird auch genannt, wenn Sie das in 

einem Absatz ganz unten lesen. Es geht vor allem um die Migration und um die Komplexität in der Migration 

der Datenlinien von Telecom auf Fastweb. Diesbezüglich hat es Verzögerungen gegeben und damit zusam-

menhängend auch dieser Betrag. Ich gebe Ihnen hundertprozentig recht, dass diese Formulierung im Text 

durchaus verbesserbar ist. 

 

PRESIDENTE: Dichiaro conclusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio alla discus-

sione articolata del disegno di legge provinciale n. 164/18. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 

7 voti contrari e 6 astensioni. 

 

Art. 1 

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dallôacquisizione di beni e servizi 

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano deri-

vanti dallôacquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati 

nellôallegata tabella A. 

---------- 

Art. 1 

Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten, die sich aus dem 

Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ergeben 

1. Es wird die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten der Autonomen Provinz 

Bozen anerkannt, die sich aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ohne vorherige 

Ausgabenzweckbindung ergeben und in der beiliegenden Tabelle A angeführt sind. 

 

Emendamento n. 1, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher: Articolo 1: L’allegata ta-

bella A è così sostituita/Artikel 1: Die beiliegende Tabelle A erhält folgende Fassung: 

Tabella/Tabelle A  

Nr. 

Art des Gutes oder der 

Dienstleistung 

Tipologia di bene o servizio 

Gläubiger 

Creditore 

Lasten für den Landeshaushalt (Euro) 

Oneri per il bilancio provinciale (euro) 

2018 2019 2020 

1 
Rechtsgutachten  

Parere legale  

Trifirò & Partners Avvo-

cati 
2.537,60 

  

2 

Verpflichtende Teilnahme an 

Weiterbildungskursen  

Partecipazione obbligatoria a 

corsi di aggiornamento 

Istituto per la ricerca 

sociale Soc.Coop. 
5.002,00 
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3 

Interreg Reporter  

Projektbesichtigungen 

Interreg Reporter  

Visite progetti in loco  

Giovanni Rende 1.166,84 

  

4 

Teilnahmequote Projekt “Natura-

Raetica” 2017  

Quota per la partecipazione al 

progetto “Natura-Raetica” 2017 

Naturpark Kaunergrat   

Parco naturale 

Kaunergrat 

300,00 

  

5 

Entwicklungszusammenar-

beitsprojekte 

Progetti di cooperazione allo svi-

luppo 

Jutta Kußtatscher 5.888,13 

  

6 

Verleih Hardware Produkte und 

Dienstleistungen  

Noleggio prodotti Hardware e 

servizi di assistenza 

GE Spa 11.538,79 

  

7 

Realisierung eines Areals für die 

Fahrprüfungen für Motorräder, 

Fahrräder und Mofas  

Realizzazione di un’area per gli 

esami di guida di moto, cicli e 

ciclomotori 

Planpunkt GmbH 4.331,60 

  

8 

Teilnahme am Projekt „Gesamt-

staatliches Programm für Ver-

kehrssicherheit“  

Partecipazione al “Piano nazio-

nale della sicurezza stradale” 

Gemeinde Naturns 

Comune di Naturno 
36.700,00 

  

9 

Teilnahme am Projekt „Gesamt-

staatliches Programm für Ver-

kehrssicherheit“ 

Partecipazione al “Piano nazio-

nale della sicurezza stradale” 

Gemeinde  

Deutschnofen 

Comune di  

Nova Ponente 

6.433,62 

  

10 
Honorar Erheber ASTAT 

Compenso rilevatore ASTAT  
Veronica Clara  556,61 

  

11 
Honorar Erheber ASTAT 

Compenso rilevatore ASTAT 
Cinzia Gasperi  703,08 

  

12 

Sitzungsgelder an die Mitglieder 

der Landschaftsschutzkommis-

sion 2017 

Gettoni di presenza ai membri 

della Commissione provinciale 

per la tutela del paesaggio 

Albert Willeit  680,00 
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13 

Sitzungsgelder an die Mitglieder 

der Landschaftsschutzkommis-

sion 2017 

Gettoni di presenza ai membri 

della Commissione provinciale 

per la tutela del paesaggio 

Andreas Riedl  1.072,00 

  

14 

Sitzungsgelder an die Mitglieder 

der Landschaftsschutzkommis-

sion 2017 

Gettoni di presenza ai membri 

della Commissione provinciale 

per la tutela del paesaggio 

Andreas Mair  1.325,00 

  

15 

Dreidimensionaler Würfel für die 

bildliche Erklärung des Landes-

haushalts 2018 

Cubo tridimensionale per la spie-

gazione visiva del bilancio pro-

vinciale 2018 

Grafik Studio  

Gruppe Gut 

Studio Grafico  

Gruppe Gut 

von/di Alfonso Demetz 

610,00 

  

16 
Kampagne „Minority Safepack” 

“Campagna “Minority Safepack” 

Media Alpi Pubblicità 

Srl: Adige Trento 
1.326,14 

  

17 
Kampagne „Minority Safepack” 

“Campagna “Minority Safepack” 

Media Alpi Pubblicità 

Srl: Corriere del Tren-

tino – Trento 

685,64 

  

18 
Kampagne „Minority Safepack” 

“Campagna “Minority Safepack” 

SETA – Società Editri-

ce Tipografica Atesina 

Spa: Trentino 

1.459,12 

  

19 

Dienst zur Unterstützung der 

Vor-Ort-Kontrollen für die Kam-

pagne 2016  

Servizi di supporto a controlli og-

gettivi della campagna 2016 

SIN Spa 33.016,01 

  

20 
Reinigungsdienst „BBZ Einaudi“ 

Servizio pulizie “CFP Einaudi“ 
MARKAS Srl 251.358,58 377.037,88 377.037,88 

21 

Spesenrückvergütung Kommis-

sion zur Einstufung der Beher-

bergungsbetriebe und der Betrie-

be zur privaten Vermietung von 

Gästezimmern und Ferienwoh-

nungen 

Rimborso spese Commissione 

per la classificazione degli eser-

cizi ricettivi e degli esercizi di af-

fittacamere e appartamenti per 

ferie 

Johann von Lutz 
892,82 
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22 

Spesenrückvergütung Prüfungs-

kommission für die Feststellung 

der beruflichen Eignung zum 

Fremdenführer/zur Fremdenfüh-

rerin und zum Reiseleiter/zur 

Reiseleiterin 

Rimborso spese Commissione 

d’esame per l’accertamento del-

l‘idoneità professionale per guida 

turistica e per accompagnatore 

turistico/accompagnatrice turisti-

ca 

Monika Pederiva-

Sautter 

1.638,68 

 

  

23 

Spesenrückvergütung Prüfungs-

kommission für die Feststellung 

der beruflichen Eignung zum 

Fremdenführer/zur Fremdenfüh-

rerin und zum Reiseleiter/zur 

Reiseleiterin 

Rimborso spese Commissione 

d’esame per l’accertamento 

dell‘idoneità professionale per 

guida turistica e per accompa-

gnatore turistico/accompagnatri-

ce turistica 

Wolfgang Großlercher 1.333,36 

  

24 

Spesenrückvergütung Prüfungs-

kommission für die Feststellung 

der beruflichen Eignung zum 

Fremdenführer/zur Fremdenfüh-

rerin und zum Reiseleiter/zur 

Reiseleiterin 

Rimborso spese Commissione 

d’esame per l’accertamento del-

l‘idoneità professionale per guida 

turistica e per accompagnatore 

turistico/accompagnatrice turi-

stica 

Paula Mayr 
740,78 

 

  

25 

Spesenrückvergütung Kommis-

sion für die Befähigung zur Füh-

rung von gastgewerblichen Be-

trieben 

Rimborso spese Commissione 

per l’abilitazione alla conduzione 

di pubblici esercizi 

Georg Tiefenbrunner 
1.092,70 

 

  

26 

Spesenrückvergütung Kommis-

sion für die Befähigung zur Füh-

rung von gastgewerblichen Be-

trieben 

Rimborso spese Commissione 

per l’abilitazione alla conduzione 

di pubblici esercizi 

Klaus Berger 
890,35 
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27 

Spesenrückvergütung Kommis-

sion für die Befähigung zur Füh-

rung von gastgewerblichen Be-

trieben 

Rimborso spese Commissione 

per l’abilitazione alla conduzione 

di pubblici esercizi 

Evelin Schieder 
202,35 

 

  

28 
Vermietung einer Liegenschaft 

Locazione di immobile 

Südtirols Katholische 

Jugend 
360,00 

  

29 
Lieferung von Lebensmitteln 

Fornitura di generi alimentari 

Winkler K. & Co. 

OHG/snc 
249,17 

  

30 
Referententätigkeit 

Attività di docenza 
Guntero Vanzo  509,89 

  

31 
Benutzung der Schwimmhalle 

Utilizzo della piscina coperta 

Gemeinde Bozen 

Comune di Bolzano 
451,40 

  

32 
Schülertransport nach Innsbruck 

Trasporto alunni a Innsbruck 

Consorzio Trentino 

Autonoleggiatori 
550,00 

  

33 

Vergütung und Aufwandsent-

schädigung an die externen 

Kommissionsmitglieder der Ab-

schlussprüfung 

Compensi e indennità a membri 

esterni della Commissione 

dell’esame di Stato 

Maria Magdalena Gas-

ser  

3.288,56 

 

 

  

34 

Druck der Broschüre „Psychi-

sche Gesundheit – was ist das?“ 

Stampa dell’opuscolo “Salute 

mentale – che cos’è?” 

Lavoratori Associati 

Cooperativa Sociale 

ONLUS/ Soziale Ge-

nossenschaft 

4.141,90 

  

35 
Datenlinien CDN  

Linee dati CDN 
Telecom Italia Spa  45.295,40 

  

36 
Verteidigungstätigkeit 

Difesa legale 

Staatsadvokatur  

Avvocatura dello Stato 
905,00 

  

37 
Verteidigungstätigkeit 

Difesa legale 

Anwaltskammer  

(Mediation) 

Consiglio dell’ordine 

degli avvocati (media-

zione) 

48,80 

  

38 
Verteidigungstätigkeit 

Difesa legale 

Giuseppe Franco  

Ferrari  
6.420,13 

  

39 
Verteidigungstätigkeit 

Difesa legale 
Michele Costa  4.887,78 
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40 
Verteidigungstätigkeit 

Difesa legale 

Südtiroler Sanitätsbe-

trieb  

Azienda Sanitaria del-

l’Alto Adige 

1.534,80 

  

41 

Ernennung eines Sachverständi-

gen zum Zwecke der Abfassung 

einer beeidigten Schätzung für 

die Einbringung von Güter in Na-

tur gemäß Art. 2343 ZGB. 

 

Nomina di un esperto ai fini della 

redazione della relazione giurata 

da presentare per il conferimento 

di beni in natura ai sensi dell’art. 

2343 C.C. 

Reinhard Thaler 139.893,41 

  

 

Chi chiede la parola sull’emendamento n. 1? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favo-

revoli, 8 voti contrari e 4 astensioni. 

 

Art. 2 

Disposizione finanziaria 

1.  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 374.600,86 euro per 

lôanno 2018 e in 377.037,88 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede: 

a) quanto a 4.080,90 euro per lôanno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del 

Programma 01 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per 

gli anni 2018-2020; 

b) quanto a 34.182,85 euro per lôanno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del 

Programma 02 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per 

gli anni 2018-2020; 

c) quanto a 3.797,29 euro per lôanno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del 

Programma 08 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per 

gli anni 2018-2020; 

d) quanto a 5.002,00 euro per lôanno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del 

Programma 10 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per 

gli anni 2018-2020; 

e) quanto a 6.791,04 euro per lôanno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del 

Programma 01 della Missione 07 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per 

gli anni 2018-2020; 

f) quanto a 300,00 euro per lôanno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del Pro-

gramma 02 della Missione 09 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli 

anni 2018-2020; 

g) quanto a 3.077,00 euro per lôanno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del 

Programma 05 della Missione 09 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per 

gli anni 2018-2020; 

h) quanto 59.004,01 euro per lôanno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del 

Programma 05 della Missione 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per 

gli anni 2018-2020; 

i) quanto a 252.477,64 euro per lôanno 2018 e a 377.037,88 euro per ciascuno degli anni 2019 e 

2020 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del Programma 02 della Missione 15 dello 

stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020; 

j) quanto a 5.888,13 euro per lôanno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte allôinterno del 

Programma 01 della Missione 19 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per 

gli anni 2018-2020. 
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2. La quantificazione dellôonere annuo a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previ-

sione 2018-2020 ¯ demandata, ai sensi dellôarticolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n.118, e successive modifiche, alla legge di bilancio. 

3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 

variazioni di bilancio. 

---------- 

Art. 2 

Finanzbestimmung 

1. Die Deckung der aus diesem Gesetz hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2018 auf 

374.600,86 Euro und für jedes der Jahre 2019 und 2020 auf 377.037,88 Euro belaufen, erfolgt: 

a) in Höhe von 4.080,90 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Pro-

gramms 01 des Aufgabenbereichs 01 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 

2018-2020 eingeschriebenen Ressourcen, 

b) in Höhe von 34.182,85 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Pro-

gramms 02 des Aufgabenbereichs 01 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 

2018-2020 eingeschriebenen Ressourcen, 

c) in Höhe von 3.797,29 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Pro-

gramms 08 des Aufgabenbereichs 01 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 

2018-2020 eingeschriebenen Ressourcen, 

d) in Höhe von 5.002,00 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Pro-

gramms 10 des Aufgabenbereichs 01 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 

2018-2020 eingeschriebenen Ressourcen, 

e) in Höhe von 6.791,04 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Pro-

gramms 01 des Aufgabenbereichs 07 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 

2018-2020 eingeschriebenen Ressourcen, 

f) in Höhe von 300,00 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 

02 des Aufgabenbereichs 09 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 

eingeschriebenen Ressourcen, 

g) in Höhe von 3.077,00 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Pro-

gramms 05 des Aufgabenbereichs 09 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 

2018-2020 eingeschriebenen Ressourcen, 

h) in Höhe von 59.004,01 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Pro-

gramms 05 des Aufgabenbereichs 10 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 

2018-2020 eingeschriebenen Ressourcen, 

i) in Höhe von 252.477,64 Euro für das Jahr 2018 und von 377.037,88 Euro für jedes der Jahre 

2019 und 2020 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 02 des Aufgabenbereichs 15 

des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen Ressour-

cen, 

j) in Höhe von 5.888,13 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 

01 des Aufgabenbereichs 19 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 

eingeschriebenen Ressourcen. 

2. Für die Quantifizierung der jährlichen Aufwendung zulasten der im Haushaltsvoranschlag 

2018-2020 nicht umfassten Haushaltsjahre wird, gemäß Artikel 38 des gesetzesvertretenden 

Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, auf das Haushaltsgesetz verwiesen. 

3. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-

haltsänderungen vorzunehmen. 

 

Emendamento n. 1, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher: Articolo 2, comma 1: Il 

comma 1 dell’articolo 2 è così sostituito: 

ʺ1.  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 582.018,04 euro per l’anno 

2018 e in 377.037,88 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede: 

a) quanto a 4.080,90 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 01 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 
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b) quanto a 34.182,85 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 02 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 

c) quanto a 49.092,69 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 08 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 

d) quanto a 144.895,41 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 10 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 

e) quanto a 6.791,04 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 01 della Missione 07 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 

f) quanto a 300,00 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Programma 

02 della Missione 09 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020; 

g) quanto a 3.077,00 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 05 della Missione 09 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 

h) quanto 59.004,01 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 05 della Missione 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 

i) quanto a 252.929,04 euro per l’anno 2018 e a 377.037,88 euro per ciascuno degli 2019 e 2020 me-

diante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Programma 02 della Missione 15 dello stato di previsione 

della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020; 

j) quanto a 5.888,13 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 01 della Missione 19 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 

k) quanto a 13.796,51 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 11 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 

l) quanto a 3.838,56 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 02 della Missione 04 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020; 

m) quanto a 4.141,90 euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Pro-

gramma 01 della Missione 13 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-

2020.ʺ 

Artikel 2 Absatz 1: Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

ʺ1. Die Deckung der aus diesem Gesetz hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2018 auf 

582.018,04 Euro und für jedes der Jahre 2019 und 2020 auf 377.037,88 Euro belaufen, erfolgt: 

a) in Höhe von 4.080,90 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 01 

des Aufgabenbereichs 01 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

b) in Höhe von 34.182,85 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 02 

des Aufgabenbereichs 01 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

c) in Höhe von 49.092,69 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 08 

des Aufgabenbereichs 01 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

d) in Höhe von 144.895,41 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 10 

des Aufgabenbereichs 01 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

e) in Höhe von 6.791,04 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 01 

des Aufgabenbereichs 07 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 
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f) in Höhe von 300,00 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 02 des 

Aufgabenbereichs 09 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

g) in Höhe von 3.077,00 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 05 

des Aufgabenbereichs 09 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

h) in Höhe von 59.004,01 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 05 

des Aufgabenbereichs 10 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

i) in Höhe von 252.929,04 Euro für das Jahr 2018 und von 377.037,88 Euro für jedes der Jahre 2019 und 

2020 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 02 des Aufgabenbereichs 15 des Voranschlags der 

Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen Ressourcen, 

j) in Höhe von 5.888,13 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 01 des 

Aufgabenbereichs 19 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

k) in Höhe von 13.796,51  Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 11 

des Aufgabenbereichs 01 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

l) in Höhe von 3.838,56 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 02 des 

Aufgabenbereichs 04 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen, 

m) in Höhe von 4.141,90 Euro für das Jahr 2018 durch die Nutzung der im Rahmen des Programms 01 

des Aufgabenbereichs 13 des Voranschlags der Ausgaben des Landeshaushaltes 2018-2020 eingeschriebenen 

Ressourcen.ʺ 

Se non ci sono richieste di intervento, metto in votazione l’emendamento n. 1. Apro la votazione: appro-

vato con 16 voti favorevoli, 8 voti contrari e 4 astensioni. 

Chi chiede la parola sull’articolo 2 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti 

favorevoli, 8 voti contrari e 4 astensioni. 

 

Art. 3 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

---------- 

Art. 3 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.  

 

Chi chiede la parola sull’articolo 3? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 8 voti 

contrari e 5 astensioni. 

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione il disegno di 

legge provinciale n. 164/18. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 12 voti contrari e 1 astensione. 

 

Punto 331) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 160/18: ʺRendiconto generale della 

Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2017.ʺ 

 

Punkt 331 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 160/18: ʺAllgemeine Rechnungslegung der 

Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2017.ʺ 

 

Relazione accompagnatoria/Begleitbericht 

 

Signore e Signori Consiglieri, 
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ai sensi dellôarticolo 84 dello Statuto di autonomia provinciale e dellôarticolo 63 del d.lgs. 118/2011, 

sottopongo a nome della Giunta allôesame del Consiglio provinciale lôallegato disegno di legge 

provinciale per lôapprovazione del rendiconto dellôesercizio finanziario 2017. 

È stata predisposta una relazione sulla gestione, nonché una nota integrativa, che accompa-

gnano questa relazione e alle quali faccio rinvio.  

Ma prima di trattare lôandamento finanziario e patrimoniale, ¯ utile accennare ad alcuni momenti 

significativi della gestione 2017. 

Lôanno 2017 ¯ stato segnato dallôintroduzione, nellôanno 2016, della cd. ñarmonizzazione dei si-

stemi contabiliò, ovvero un insieme di regole, principi e procedure volti ad uniformare la contabilit¨ 

degli enti regionali e locali. Di particolare impatto per la Provincia ¯ stata lôintroduzione del princi-

pio di competenza finanziaria potenziata, del fondo pluriennale vincolato, del piano dei conti inte-

grato e della contabilità economico-patrimoniale. 

Anche per il 2017 le modalità di concorso al risanamento della finanza pubblica hanno seguito le 

regole del cd. ñPatto di garanziaò. Il Patto ha rideterminato, riducendola, lôentit¨ del contributo 

della Provincia, sancendone lôesaustivit¨, ha legato i contribuiti futuri a parametri oggettivi e ha 

consentito di recuperare alcuni disequilibri del passato. 

Il patto di stabilità 2017, che prevedeva un obiettivo programmatico concordato in termini di com-

petenza mista pari a 127,47 milioni di euro, ¯ stato rispettato grazie allôattento monitoraggio dei 

tecnici finanziari. Il 2017 ¯ lôultimo anno di applicazione delle regole legate al patto di stabilità. A 

partire dal 2018 i vincoli di finanza pubblica vengono presidiati dal cd. ñpareggio di bilancioò, il 

quale consente di effettuare senza problemi tutti i pagamenti in conto capitale, ma attualmente 

limita lôapplicabilit¨ dellôavanzo di amministrazione. 

Nel 2017 sono state mantenute le principali misure introdotte negli anni precedenti. Per le famiglie 

va evidenziata la conferma dellôaliquota minima sullôaddizionale regionale allôIrpef, pari allô1,23%, 

oltre alla deduzione di 20 mila euro sullôimponibile (tale soglia ¯ stata aumentata a 28 mila euro 

nella legge di stabilità 2016, ma ha prodotto effetti finanziari soltanto a partire dal 2017) e alla 

detrazione di 252 euro per ogni figlio a carico. Le imprese hanno potuto usufruire degli effetti delle 

manovre Irap introdotte a livello nazionale: nel 2015 era stata prevista la deducibilità del costo del 

lavoro dalla base imponibile; nel 2016 ¯ stata introdotta lôesenzione del settore agricolo.  La Pro-

vincia, da parte sua, ha confermato unôaliquota ordinaria ridotta di 1,22 punti percentuali rispetto 

al livello nazionale e fissata al 2,68%.  

Con riferimento allôAccordo di Milano, va evidenziato che esso resta in vigore, affiancandosi al 

ñPatto di garanziaò. Anche per lôanno 2017 la Provincia concorre finanziariamente al riequilibrio 

della finanza pubblica per un importo pari a 100 milioni di euro, di cui 40 milioni per gli interventi 

nei territori confinanti. La Provincia si è attivata sia a livello politico che tecnico affinché vi fosse 

sollecita attuazione del concorso in parola attraverso le modalit¨ pattuite con lôAccordo stesso. A 

formalizzazione del concorso finanziario, la Giunta provinciale con proprie deliberazioni, ha sta-

tuito lôassunzione degli oneri in questione per lôesercizio finanziario 2017 e ha impegnato la rela-

tiva spesa.  

Il risultato dôamministrazione dellôanno finanziario 2017 fa registrare un avanzo libero di quasi 245 

milioni di euro. Nel bilancio di previsione 2018-2020 non è stata iscritta alcuna quota di tale 

avanzo. 

---------- 

Werte Damen und Herren Abgeordnete, 

gemäß Artikel 84 des Autonomiestatutes und im Sinne des Artikels 63 des GvD Nr. 118/2011 

unterbreite ich im Namen der Landesregierung dem Landtag zur Überprüfung den beigelegten 

Landesgesetzentwurf zur Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Haushalts-

jahr 2017.  

Es wurde ein Bericht zur Gebarung ausgearbeitet, sowie ein Anhang, der sich diesem Bericht 

anschließt und auf den ich verweise.  

Bevor ich den Finanz- und Vermögensverlauf erläutere, möchte ich kurz auf einige wichtige As-

pekte der Gebarung 2017 eingehen.  

Das Jahr 2017 war geprªgt von der im Jahr 2016 eingef¿hrten sogenannten ĂHarmonisierung der 

Buchhaltungssystemeñ und zwar durch eine Reihe von Regeln, Grundsªtzen und Verfahren, um 
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die Buchhaltung der regionalen und lokalen Körperschaften zu vereinheitlichen. Im Besonderen 

hatte die Einführung der periodengerechten Finanzbuchhaltung, des zweckgebundenen Mehr-

jahresfonds, des integrierten Kontenplans und der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung für 

das Land einen großen Einfluss. 

Auch im Jahr 2017 wurden die Modalitäten der Beteiligung zur Sanierung des Staatshaushaltes 

unter Ber¿cksichtigung der Bestimmungen des sogenannten ĂSicherungspaktesñ geregelt. Der 

Pakt hat den Beitrag des Landes neufestgelegt, hat dessen Vollständigkeit bestätigt, ihn redu-

ziert, die zukünftigen Beiträge an objektive Maßstäbe gebunden und den Ausgleich einiger ver-

gangener Unausgewogenheiten ermöglicht. 

Der Stabilitätspakt 2017, der ein vereinbartes programmgemäßes Ziel im Hinblick auf die ge-

mischte Zuständigkeit vorsah, beträgt 127,47 Mio. Euro und wurde dank der aufmerksamen Über-

prüfung und der Überwachungsarbeit von Seiten der Finanzfachleute eingehalten. Das Jahr 2017 

ist das letzte Jahr der Anwendung der Regeln des Stabilitätspakts. Ab 2018 werden die Beschrän-

kungen der öffentlichen Finanzen von den sogenannten ĂBilanzausgleichñ ¿berwacht, der es er-

möglicht alle Investitionszahlungen problemlos durchzuführen, aber derzeit die Anwendbarkeit 

des Verwaltungsüberschusses begrenzt. 

Im Jahr 2017 sind die wichtigsten Maßnahmen, die in den vorhergehenden Jahren eingeführt 

worden sind, beibehalten worden. Für die Familien ist die Bestätigung des Minimalsteuersatzes 

von 1,23% beim Regionalzuschlag der Einkommenssteuer hervorzuheben, sowie der Abzugsbe-

trag über 20 tausend Euro von der Steuerbemessungsgrundlage (diese Schwelle ist mit dem 

Stabilitätsgesetz 2016 auf 28 tausend Euro angehoben worden, wird jedoch erst ab dem Jahr 

2017 finanzielle Effekte erzeugen) und der Abzugsbetrag von 252,00 Euro für jedes zu Lasten 

lebende Kind. Die Unternehmen konnten von den auf nationaler Ebene eingeführten IRAP-Maß-

nahmen profitieren: Im Jahr 2015 wurde die Abzugsfähigkeit der Lohnkosten von der Steuerbe-

messungsgrundlage vorgesehen, 2016 wurde der Sektor Landwirtschaft von der IRAP befreit. 

Das Land hat seinerseits einen ordentlichen Steuersatz beibehalten, der um 1,22 Prozentpunkte 

niedriger liegt als jener auf nationaler Ebene, und diesen auf 2,68% festgelegt. 

Mit Bezug auf das Mailänder Abkommen wird hervorgehoben, dass dieses, unterst¿tzt vom ĂSi-

cherungspaktñ, in Kraft bleibt. Auch f¿r das Jahr 2017 hat das Land mit einem Betrag von 100 

Millionen Euro am Ausgleich der öffentlichen Finanzen beigetragen, davon 40 Millionen für Maß-

nahmen zugunsten der Grenzgebiete. Das Land hat sowohl auf politischer als auch auf techni-

scher Ebene alles unternommen, um eine rasche Durchführung dieser Beteiligung mittels der 

vom Abkommen selbst festgelegten Modalitäten vorzunehmen. Für die Erfüllung dieser finan-

ziellen Beteiligung hat die Landesregierung mit eigenen Beschlüssen die Übernahme der betref-

fenden Lasten für das Finanzjahr 2017 festgesetzt und die entsprechende Ausgabe zweckge-

bunden.  

Das Verwaltungsergebnis 2017 zeigt einen freien Überschuss von fast 245 Millionen Euro auf. 

Im Haushaltsvoranschlag 2018-2020 wurde keine Quote davon eingeschrieben.  

 

Relazione terza commissione legislativa/Bericht dritter Gesetzgebungsausschuss 

 

I lavori in commissione 

I due disegni di legge provinciale n. 160/18 e n. 165/18 sono stati esaminati congiuntamente dalla 

III commissione legislativa nella seduta del 3 luglio 2018 ai sensi ai sensi dellôart. 11, comma 8, 

del decreto legislativo n. 118/2011.  

Alla seduta hanno partecipato anche il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, il direttore 

della ripartizione provinciale finanze, dott. Giulio Lazzara, il direttore dellôufficio bilancio e program-

mazione, dott. Enrico Gastaldelli, e il direttore dellôufficio legislativo della Provincia, dott. Gabriele 

Vitella. 

Data lettura di entrambi i pareri positivi del Consiglio dei Comuni, il presidente Tschurtschenthaler 

ha dato la parola al presidente della Provincia Kompatscher per l'illustrazione dei due disegni di 

legge.  

Il presidente della Provincia Kompatscher ha illustrato i disegni di legge provinciale n. 160/18 e 

165/18, richiamando la decisione della Corte dei Conti sul rendiconto generale per l'esercizio 
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finanziario 2017, nella quale si riconosce all'amministrazione provinciale un alto livello per quanto 

riguarda il risultato di amministrazione e l'impiego delle risorse disponibili. La Corte dei Conti ha 

rilevato criticità solo riguardo alle indennità di funzione degli ex dirigenti, sollevando altresì la 

questione della legittimità costituzionale della recente interpretazione autentica di questa di-

scussa disposizione provinciale. A questo proposito, il presidente della Provincia Kompatscher 

ha rinviato al procedimento di secondo grado dinanzi alla Corte dei Conti centrale nonché alla 

nuova disciplina sulle indennità di posizione dei dirigenti che, nel frattempo, è entrata in vigore e 

i cui dettagli devono ancora essere regolamentati nei contratti collettivi di settore. La nuova disci-

plina di queste indennità, che deve condurre a dei risparmi, è stata concordata a Roma con il 

Ministero della Pubblica Amministrazione, motivo per cui sorprende ancora di più il fatto che la 

Corte dei Conti abbia impugnato davanti alla Corte Costituzionale l'interpretazione autentica, che 

di fatto non modifica alcun contenuto.  

In assenza di interventi in sede di discussione generale, la commissione ha approvato, in una 

prima votazione, il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 160/18 

con 5 voti favorevoli e 3 astensioni e in una seconda votazione, il passaggio alla discussione 

articolata del disegno di legge n. 165/18 con 6 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Disegno di legge provinciale n. 160/18 

I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati approvati con lôesito di votazione di seguito riportato. 

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

I successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono stati approvati, senza interventi, con 6 voti favorevoli 

e 3 astensioni. 

Disegno di legge provinciale n. 165/18 

I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati approvati con lôesito di votazione di seguito riportato. 

Gli Articoli 1, 2 e 3 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 160/18 nel suo complesso è stato 

approvato in assenza di dichiarazioni di voto con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente 

Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgruber Kuenzer, von Dellemann, Schiefer e Artioli), 2 voti 

contrari (dei conss. Heiss e Köllensperger) e 1 astensione (del cons. Tinkhauser). 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 165/18 nel suo complesso è stato 

approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurtschenthaler e dai conss. Hoch-

gruber Kuenzer, von Dellemann, Schiefer e Artioli) e 3 astensioni (dei conss. Heiss, Köllensperger 

e Tinkhauser). 

---------- 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 160/18 und Nr. 165/18 wurden vom III. Gesetzgebungs-

ausschuss in der Sitzung vom 3. Juli 2018 auf der Grundlage von Artikel 11 Absatz 8 des geset-

zesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 gemeinsam behandelt.  

An der Ausschusssitzung nahmen auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Direktor der 

Landesabteilung Finanzen, Dr. Giulio Lazzara, der Direktor des Amtes für Haushalt und Program-

mierung, Dr. Enrico Gastaldelli, und der Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes, Dr. 

Gabriele Vitella, teil. 

Nach der Verlesung der beiden positiven Gutachten des Rates der Gemeinden, erteilte der Vor-

sitzende Christian Tschurtschenthaler LH Kompatscher das Wort zur Erläuterung der Landesge-

setzentwürfe. 

Landeshauptmann Kompatscher erläuterte die Landesgesetzentwürfe Nr. 160/18 und 165/18 und 

verwies auf den Entscheid des Rechnungshofes zur allgemeinen Rechnungslegung für das 

Haushaltsjahr 2017, mit dem der Landesverwaltung ein hohes Niveau beim Verwaltungsergebnis 

und dem Einsatz der verfügbaren Finanzmittel bescheinigt wird. Nur mehr eine Thematik betref-

fend die Funktionszulagen von ehemaligen Führungskräften sei vom Rechnungshof kritisch auf-

gegriffen worden, wobei auch die Frage der Verfassungsmäßigkeit der jüngsten authentischen 

Interpretation der umstrittenen Landesbestimmung aufgeworfen wurde. In diesem Zusammen-

hang verwies LH Kompatscher auch auf das behängende zweitinstanzliche Verfahren vor dem 

Zentralen Rechnungshof und auf die in der Zwischenzeit in Kraft getretene gesetzliche Neurege-

lung der Positionszulagen der Führungskräfte, deren Details noch mit den einschlägigen Kollek-
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tiverträgen geregelt werden müssten. Die entsprechende kostensparende Neuregelung dieser 

Zulagen sei in Rom mit dem zuständigen Ministerium für den öffentlichen Dienst abgesprochen 

worden, weshalb die gegenständliche Anfechtung der authentischen Interpretation, die inhaltlich 

ja keine Änderungen mit sich bringt, durch den Rechnungshof vor dem Verfassungsgerichtshof 

auch unter diesem Gesichtspunkt verwundert. 

In Ermangelung von Wortmeldungen in der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss in der 

ersten Abstimmung den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 160/18 mit 

5 Jastimmen und 3 Enthaltungen und in der zweiten den Übergang zur Artikeldebatte des Lan-

desgesetzentwurfs Nr. 165/18 mit 6 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Landesgesetzentwurf Nr. 160/18 

Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabellen wurden mit den nachfolgenden Abstim-

mungsergebnissen genehmigt. 

Artikel 1, 2, 3, 4 und 5 wurden ohne Wortmeldungen jeweils mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

genehmigt. 

Artikel 6, 7, 8, 9, 10 und 11 wurden ebenfalls ohne Wortmeldungen mit jeweils 6 Jastimmen und 

3 Enthaltungen genehmigt. 

Landesgesetzentwurf Nr. 165/18 

Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabellen wurden mit den nachfolgenden Abstim-

mungsergebnissen genehmigt. 

Artikel 1, 2 und 3 wurden ohne Wortmeldungen mit jeweils 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

genehmigt. 

In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 160/18 

in der Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden 

Tschurtschenthaler und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, von Dellemann, Schiefer und Artioli), 2 

Gegenstimmen (der Abg.en Heiss und Köllensperger) und 1 Enthaltung (des Abg. Tinkhauser) 

genehmigt. 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 165/18 wurde in der Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 

5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, von 

Dellemann, Schiefer und Artioli) und 3 Gegenstimmen (der Abg.en Heiss, Köllensperger und 

Tinkhauser) genehmigt. 

 

PRESIDENTE: La parola al presidente della Provincia Kompatscher, prego. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich konnte bereits gestern auf 

die Fragen einiger Pressevertreter anlässlich der Pressekonferenz der Landesregierung eingehen dahin-

gehend, was es mit der Rechnungslegung auf sich hat. Im Landtag braucht man das nicht erklären, aber es 

war notwendig, einmal zwischen Haushaltsvoranschlag und Abschlussrechnung zu unterscheiden. Die Ab-

schlussrechnung ist letztlich das, was tatsächlich geschehen ist im Unterschied zu dem, was ein Haushalts-

voranschlag ist, was im Prinzip ein Wunschzettel ist sei es was die Einnahmen und auch die Ausgaben anbe-

langt. Wir stellen uns das so vor. Bei der Abschlussrechnung kann man dann feststellen, was tatsächlich 

passiert ist. Ich konnte schon mit Genugtuung feststellen, dass wir seit 2014, besser gesagt, 2015 mit dem 

Inkrafttreten des Sicherungspaktes eine sehr erfreuliche Entwicklung haben, was den Landeshaushalt betrifft, 

eben auch anhand der Vergleiche der Rechnungslegung in diesen Jahren, also was dann tatsächlich in Süd-

tirol eingenommen und ausgegeben worden ist, was wir als Landesverwaltung umsetzen konnten. Das Ge-

samtvolumen des Haushaltes 2017 stellt sich im Dokument der Rechnungslegung mit 7,828 Milliarden dar. Es 

wäre jetzt falsch zu sagen, der Landeshaushalt ist jetzt knapp 8 Milliarden, denn das ist nur den neuen Buch-

haltungsregeln geschuldet. Das muss man gleich dazusagen, also das Gesamtvolumen, nur damit man die 

Zahlen nicht irgendwie durcheinanderbringt. Das sind 7,828 Milliarden, davon sind aber 1,157 Milliarden im 

sogenannten mehrjährigen gebundenen Fonds enthalten, der dazu dient, die Ausgaben der folgenden Jahre 

sicherzustellen. Somit ist er eigentlich hausverstandsmäßig nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, sondern den 

folgenden Jahren. Deshalb haben wir die Situation, dass wir Verpflichtungen im Haushaltsjahr 2017 vorge-

nommen haben, also Ausgabenverpflichtungen im Ausmaß von 6,265 Milliarden - das ist doch eine interes-

sante Zahl, die Sie wahrscheinlich aus Ihren Berichten nicht so ohne weiteres entnehmen können; deshalb 

ziehe ich das heraus – und Feststellungen, also Einnahmenfeststellung von 6,259 Milliarden. Wir haben dann 
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noch Passivrückstände im Ausmaß von rund 517 Millionen Euro und Aktivrückstände im Ausmaß von 1,319 

Milliarden. Soviel zur Situation bei den Rückständen.  

Ich möchte Ihnen aber ein paar Zahlen nahebringen, die etwas klarer darstellen, wie sich die Finanzsi-

tuation im Detail darstellt oder auch wie die Performance der Landesverwaltung war. Wir haben ein Feststel-

lungsniveau von 97 Prozent erreicht. Was heißt das? 97 Prozent von den Einnahmen, die wir im Haushalts-

voranschlag veranschlagt haben, haben wir auch tatsächlich realisiert, also nicht nur volumenmäßig, sondern 

97 Prozent auch der Einnahmenziele sind realisiert worden. Bei den Ausgaben sind wir etwas darunter. Dort 

haben wir 95,2 Prozent der geplanten Ausgaben realisiert. Das ist ein Spitzenniveau nicht nur im Vergleich 

mit den anderen italienischen Regionen Italiens, sondern auch im europäischen Vergleich ein Spitzenwert. 

Das ist in der Südtiroler Landesverwaltung schon länger so. Das hat jetzt nichts mit der Größenordnung zu 

tun, sondern wie viel von dem, was im Haushaltsvoranschlag geplant ist, dann umgesetzt wird. Das ist dieser 

Wert: 95,2 Prozent. Das sind wiederum 1,25 Prozent mehr als im Vorjahr. Wir haben also bei der Ausgabenef-

fizienz auf einem hohen Niveau – das ist dieser Wert, so nennt man diesen Vergleich in den Studien – noch 

zulegen können mit 95,2 Prozent. Hier geht einfach ein großes Kompliment an die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in der Landesverwaltung. Eines sind die Beschlüsse. Der Landtag genehmigt den Haushaltsvoran-

schlag, die Landesregierung genehmigt die Beschlüsse für die Umsetzung, aber dann muss es auch Leute 

geben, die tatsächlich in der Lage sind, die Verfahren abzuwickeln, die Beitragsgesuche zum Beispiel ent-

sprechend auch abzuwickeln, die Beiträge zu gewähren oder die Wettbewerbe auszuschreiben usw. Auf diese 

Zahl können wir doch mit Genugtuung blicken. Es sind 95,2 Prozent dessen, was tatsächlich so ausgegeben 

wurden wie geplant. Das Verwaltungsergebnis beläuft sich somit auf 367 Millionen Euro. Das ist eigentlich das 

Ergebnis dieser Differenz. Das ist das, was nicht ausgegeben wurde. Davon sind 244 Millionen verfügbar. Die 

anderen sind nicht verfügbar in dem Sinn, dass sie schon eine Zweckbindung erfahren haben, aber nicht 

umgesetzt worden sind. Die 244 Millionen sind dann effektiv verfügbar. Das ist im Rahmen dieser knapp 5 

Prozent nicht umgesetzt worden. Das ist das Ergebnis.  

Wir haben seit 2017 auch einen Vermögenshaushalt. Das ist eine neue Verpflichtung, die wir haben, 

auch die Vermögensbuchführung zu führen. Hier können wir auch auf zwei sehr positive Daten verweisen, 

nämlich auf einen Gewinn des Geschäftsjahres, um es so zu nennen, in Höhe von 110.505.431,26 Euro - das 

finden Sie auch in Ihren Unterlagen – und auf eine aktive Vermögenssituation im Ausmaß von 14,443 Milliar-

den. Ich erspare uns das Kleingedruckte dahinter, also auch hier kann man eine sehr positive Entwicklung 

feststellen. 

Einige von Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sind bei der öffentlichen Verhandlung beim 

Rechnungshof bezüglich dieser Rechnungslegung anwesend gewesen. Ich darf daran erinnern, dass bei die-

ser Verhandlung von den Berichterstattern und auch vom Staatsanwalt beim Rechnungshof festgestellt wor-

den ist, dass die allermeisten Fragen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, wo man gesagt hat, wir können 

das beim Rechnungshof nicht unbedingt so teilen wie das verbucht wird … Ich blicke zum Kollegen Heiss. Ich 

glaube, das können Sie bestätigen, das ist mehrmals gesagt worden. Die meisten Fragen sind inzwischen 

positiv erledigt. Das ist geklärt. Man hat gesagt, dass das gut so ist. Es ist auch bestätigt worden, dass die 

Situation insgesamt eine positive ist. Das ist der offizielle Bericht des Rechnungshofes, den Sie sicher auch 

erhalten haben, die Vermögenssituation, die wirtschaftliche Situation im Landeshaushalt eine sehr positive ist. 

Das ist vom Rechnungshof bestätigt worden. Es hat eine positive Rückmeldung gegeben.  

Es hat aber auch – darauf gehe ich jetzt ein, denn das liegt auch vor – zwei Punkte gegeben, wo Kritik 

geäußert worden ist, die im Prinzip dasselbe Thema betreffen, nämlich die Nichtanerkennung der Haushalts-

kapitel betreffend die Funktionszulagen der Führungskräfte. Wir sind hier bei einem leidigen Thema. Dort hat 

der Rechnungshof nach wie vor eine Position, wo er auch unsere autonome Gesetzgebung in Frage stellt. Wir 

als Südtiroler Landesregierung sind einfach überzeugt, dass wir hier richtig gehandelt haben. Wir haben un-

sere autonomen Spielräume genutzt. Wir haben nicht das staatliche System übernommen. Es hätte auch 

diese Möglichkeit gegeben zu sagen, wir schreiben das vom Staat ab und dann ist Ruhe. Wir haben das nicht 

getan, weil wir davon überzeugt sind, dass unser System das bessere ist. Es ist günstiger und effizienter. Das 

lässt sich nachweisen. Deshalb sind wir in dieser Vorhaltung seitens des Rechnungshofes gegenüber relativ 

ruhig. Wenn, dann müsste man schon auch einmal von einem solchen Schaden, von diesem ʺdanno erarialeʺ 

sprechen, der eventuell die Grundlage für irgendwelche Verfahren ist. Dieser wird nicht gegeben sein, denn 

unser System ist für die öffentliche Verwaltung nachweislich günstiger als das staatliche System, wo letztend-

lich alle ständig, egal ob sie die Funktion ausüben oder nicht, alles bezahlt bekommen. Wir haben ein anderes 

System, nämlich eine teilweise Anerkennung bis zu 40 Prozent, aber auch dann nur, wenn es wieder einen 
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Führungsauftrag gibt usw. Wir haben ein anderes System, welches günstiger und effizienter ist. Wir haben 

hier einmal dieses Thema, das dort in Zweifel gestellt wird, weil wir nicht abgeschrieben haben. Der Rech-

nungshof ist scheinbar nach wie vor der Auffassung, dass wir hier keinen autonomen Weg gehen könnten. Ich 

habe dann auch bei der Anhörung ins Feld geführt, ganz abgesehen davon, dass wir überzeugt sind, dass es 

passt, es richtig ist und es auch unsere Autonomie ist, und nebenbei darauf verwiesen, dass die Regierung a) 

nicht angefochten hat und b), dass wir uns auch im Vorfeld -  man kann diese Gespräche mit der Regierung 

nutzen - mit den Funktionären dort getroffen haben und denen erläutert haben, was wir vor haben. Diese 

haben gesagt, im Rahmen Eurer Regelung geht das in Ordnung. Die Regierung ist anderer Ansicht als der 

Rechnungshof, um das auch festzustellen. Das ist aber nicht allein der Grund, warum man das macht. Wir 

müssen nicht die Regierung fragen, aber es ist interessant, dass dies die Regierung nicht anfechtet, aber der 

Rechnungshof trotzdem ein Problem sieht. Es war dieselbe Regierung, die das Harmonisierungsdekret erlas-

sen hat. Das ist schon interessant. 

Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang, damit ich das vorwegnehme, ist folgender. Man hat auch 

das Gesetz in Frage gestellt, mit dem wir die authentische Interpretation der vorangegangenen Bestimmung 

vorgenommen haben, wo es darum geht, wie wir diesen Übergang ins neue System regeln. Hier hat das der 

Rechnungshof nicht ganz einfach goutiert, dass wir gesagt haben, der Landtag war völlig der Auffassung, 

zumindest die Mehrheit, die das Gesetz beschlossen hat, dass das so zu interpretieren ist. Auch hier hat man 

dann die Verfassungsmäßigkeit dieser Frage aufgeworfen. Wir sehen dem – das darf ich hier auch sagen – 

relativ gelassen entgegen. Wir sind davon nicht nur rechtmäßig überzeugt, sondern auch im Sinne einer guten 

Verwaltung gehandelt zu haben und vor allem im Sinne von Effizienz und der Einsparungen im Landeshaus-

halt, also im Sinne auch der Bürgerinnen und Bürger.  

Das war es. Sonst gab es keine besonderen Hinweise. Die Diskussion hat sich, nachdem alle anderen 

Kritikpunkte, die es in der Vergangenheit gegeben hat – die Beziehungen mit der Region, die Verwendung der 

von der Region zur Verfügung gestellten Mittel usw. – überholt sind, auf das konzentriert und der Rest ist vom 

Rechnungshof auch entsprechend anerkannt worden. Das wäre es zunächst einmal zur Rechnungslegung 

von meiner Seite. Ich stehe natürlich zur Verfügung, wenn es noch weitere Fragen gibt. 

 

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale. 

La parola al consigliere Heiss, prego. 

 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nur eine kurze Nachfrage in diesem Zusam-

menhang. Danke, Herr Landeshauptmann, für die Ausführungen. Sie haben diese Frage der Umwandlung der 

Führungsaufträge in die pensionsberechtigte Grundlage ausgeführt. Das ist ein alter Diskussionspunkt. Es hat 

dann schon ein wenig Aufsehen erregt, dass seitens des Rechnungshofes das weitere Vorgehen beschlossen 

worden ist mit der Einleitung eines Verfahrens. Sie beziehen sich auf die doch denkmalgesicherte Grundlage, 

auf die Absprachen im Ministerium, auf die begründbare nachvollziehbare Form des Vorgehens, aber trotzdem 

ist bereits in den vergangenen Jahren immer wieder dieser Einwand unter Bezug auf verschiedene Verfas-

sungsgerichtsurteile gekommen, die auch in der – wenn man so will – Darlegung der Staatsanwältin Morgante 

aufgeführt sind, dass hier doch die Sorge bestehen kann, dass dieses Verfahren auch zu Lasten des Landes 

Südtirols mit doch erheblichen Regressforderungen durchgeführt wird und dass es in diesem Fall zu echten 

Problemen kommen kann. Das kann man nicht ausschließen. Sie versuchen uns hier zwar zu beruhigen, aber 

diese Situation ist doch ein wenig besorgniserregend, auch wenn gewissermaßen die Argumente relativ stabil 

sind. 

Eine andere Frage hätte ich in Hinblick auf den Bericht des Rechnungshofes, der jetzt auch vorliegt, in 

Hinblick auf die zu veräußernden Gesellschaften, von denen einige gewissermaßen in Veräußerung stehen, 

wenn auch mit einiger Mühe. So ist eben die Frage des Flughafens bereits öfters angesprochen worden. Das 

lassen wir beiseite. Aber es gibt die Beteiligung am Flughafen Verona, wo nach wie vor ein paar zerquetschte 

Prozente offenbar herumschwirren und hier die Frage, bis wann eine Veräußerung absehbar ist. Es gibt auch 

andere abzutretende Quoten in anderen Gesellschaften, das Lagerhaus Bozen und das famose Institut für 

Wasserstofftechnologie, ein Vermächtnis, das vom Herrn Huber weitergeführt wurde. Auch Areal Bozen ist 

eben noch zur Disposition. Für uns die Frage, inwieweit diese lang angekündigten Verkäufe von Gesellschaf-

ten doch realisiert werden können. Das würde uns schon interessieren. Das sind zwar nicht enorm erhebliche 

Beträge, aber es ist doch ein kleiner Klotz am Bein, der uns nach wie vor in diesem Zusammenhang verfolgt. 

Das wäre von Interesse und auch Ihre Einschätzung, inwieweit das Risiko aus dieser Anfechtung dieses 
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Rechtsstreits in Hinblick auf die Pensionierbarkeit der Anteile doch besteht. Das würde mich persönlich inte-

ressieren. 

 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Es gibt ja dieses 160er Gesetz und dann das 164er 

Gesetz. Zum Gesetz Nr. 160 gibt es auch einen Bericht der Rechnungsrevisoren des Landes, die nicht alles 

so rosig bewerten wie zum Beispiel die Steigerungen im Sanitätsbereich. Da ist diese Landesregierung ja 

gemessen an den Vorgängerregierungen in beachtlicher Zahl, sagen wir mal so, in beachtlichem Umfang oder 

sticht diese Landesregierung hervor. Wenn wir bedenken, dass allein von 2016 auf 2017 laut auch dem Bericht 

der Revisoren ein Anstieg von über 5 Prozent im Bereich des gesamten Gesundheitsschutzes erfolgt, dann 

sind das über 80 Millionen Euro. Und wenn wir noch einmal von 2014 bis heute zurückgehen, dann dürften es 

bis zu 350 bzw. 380 Millionen sein insgesamt. Das erstaunt, Herr Landeshauptmann, weil wir ja nichts mehr 

haben im Sanitätswesen. Wir haben Abteilungen geschlossen. Es gab Bettenabbau. Die Wartezeiten 

schießen ins Astronomische und die Leistungen sind jetzt auch nicht unbedingt mehr geworden. Man sucht 

hängeringend nach Ärzten, die man dann mit irgendwelchen Werksverträgen anstellt. Dass die Sanität nicht 

zu Tode gespart werden darf, das ist immer schon klar gewesen, also wer herumgelaufen ist, gemeint und 

groß verlangt hat ʺsparen, sparen in der Sanitätʺ, dann ist das Gesundheitswesen jetzt nicht unbedingt der 

Bereich, wo  man zuallererst den Sparstift ansetzen sollte oder müsste, denn dann müsste man definitiv Leis-

tungen auch kürzen. Es schlägt auch der Personalaufwand zu Buche. Im eigenen Sanitätshaushalt sozusagen 

sind die Personalkosten drinnen. Ich glaube, dass es insgesamt 9.000 Angestellte im Sanitätsbereich sind. 

Der schlägt nicht bei den anderen Verwaltungspersonalkosten und Lehrpersonal usw. zu Buche; das ist schon 

klar. Aber trotzdem erstaunt der Umstand, dass wir auf der einen Seite weniger haben, was das Angebot 

angeht, und beachtlich mehr haben, was die Ausgaben angeht. Hier wurde offensichtlich nicht gut gearbeitet 

und jetzt lassen wir bitte den guten Schael draußen. Es ist nicht die Schuld des Generaldirektors Schael al-

leine, wenn ich das so sagen darf, sondern hier liegen politische Entscheidungen zugrunde. Wenn ich  mehr 

Ausgaben tätige, dann liegen politische Entscheidungen zugrunde. Wenn ich im Haushalt mehr Ausgaben 

vorsehe, dann liegen politische Entscheidungen zugrunde. Natürlich weiß man, obwohl das seit ein zwei Jah-

ren nicht mehr so ganz klar ist, mir zumindest nicht, dass in diesem Gesamtbereich auch die Pflegesicherung 

zumindest bis vor drei Jahren drinnen war, aber das ist mittlerweile nicht mehr, aber bis zu dieser Neuerung 

der gesamten Haushaltsthematik war auch in diesem Gesamtpaket immer dieser Bereich, glaube ich, im Haus-

halt mit drinnen, oder wurde angegeben.  

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Nie? Okay. Dann ist es umso schlimmer. Das heißt dann, 

dass alleine der gesamte Sanitätshaushalt beachtlich angestiegen ist. Da wundert man sich ganz einfach und 

da kann man nicht von gutem Haushalt reden, ungeachtet der Tatsache, was dann sonst alles noch passiert 

ist. Auf den Generaldirektor wurde genug eingeprügelt. Jetzt muss man wieder einmal die politisch Verant-

wortlichen beim "Krawattl" packen, denn Ihr seid für alles verantwortlich, für das schöne und schlechte Wetter, 

also nicht nur für das schöne, sondern auch für das schlechte Wetter. Die Rechnungsrevisoren mahnen schon 

etwas an. Sie kommen zu einer "conclusio", die ich so nicht unbedingt anwenden würde. Wenn man diese 

Mindestbetreuungsstandards oder Mindestleistungsstandards sieht, dann ist die "conclusio" eher schwierig. 

Trotzdem darf die Frage gestellt werden, wie man sich das weiter vorstellt. Soll das in diesem Rhythmus 

weitergehen? Wenn es so weitergeht, dann ist der gesamte Bereich nicht mehr finanzierbar. Da kann der 

Gesamthaushalt schon ansteigen. 

Noch eine Anmerkung machen die Rechnungsrevisoren, und das ist durchaus nicht uninteressant. Sie 

mahnen auch insgesamt die Verwaltungs- und Personalkosten an. Das wird auch berücksichtigt. Das ist immer 

schwierig. Ich kann mich an Debatten hier im Landtag erinnern, bei denen generell immer gesagt wurde, dass 

die Personalkosten gekürzt werden müssen, bis dann jemand draufgekommen ist, dass man Personal entlas-

sen oder weniger Personal einstellen sollte. Dann endeten diese Debatten über die Personalkosten. Aber 

trotzdem wird das hier angemahnt. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt so wie das die Rechnungsrevisoren 

gerade bei den Personalkosten im Verwaltungsbereich, im anderen Bereich, also außerhalb der Sanität an-

mahnen.  

Die Zahlungsziele sind durchaus nicht uninteressant. Beim sogenannten Indikator, bei diesem Pünkt-

lichkeitsindikator haben wir uns eher verschlechtert, und zwar ordentlich verschlechtert und das seit Einfüh-
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rung der digitalisierten Rechnungsstellung. Das ist schon beachtlich. Da sind wir bisweilen schlechter. Ich 

habe mir die Zahlen - ich weiß nicht, wie korrekt die Zahlen sind - angeschaut, die bei den Ministerien veröf-

fentlicht werden. Da sind wir in einem ganz anderen Bereich angesiedelt, also nicht besser dran. Wenn man 

die Gesamtzahlungszeiten anschaut, dann gab es, wenn wir 2014 hernehmen, 22,9 Tage, also ungefähr 23 

Tage brauchte das Land, um eine Rechnung für einen Lieferanten, einem Bauunternehmen usw. zu bezahlen. 

Heute sind wir schon bei 11 Tagen mehr, also bei über 33 Tage, im ersten Trimester 2018 sogar bei 44 bzw. 

45 Tagen. 45 Tage braucht das Land, um, wenn die Rechnung definitiv ausgestellt wird und die Arbeiten oder 

die Lieferung abgeschlossen ist, die Rechnung an einen Privatbetrieb zu bezahlen. Es gibt diesen Indikator, 

diesen Index, der veröffentlicht werden muss, nicht umsonst. Da ist es schon erstaunlich- Ich frage warum. 

Hat es eine Änderung bei der Berechnung oder bei der Struktur gegeben? Das ist schon interessant. Der 

Index gibt ja an, mit wie viel Tagen Verspätung das Land zahlt als es zahlen müsste. Es gibt einen Zeitpunkt 

x, da müsste das Land bezahlen, mit viel Tagen Verspätung das Land zahlt. Wir waren noch vor einigen 

Jahren bei einem Index-Minus und dann einem Index 1 und mittlerweile sind wir – bis 2017 waren es 7 Tage 

- beim ersten Trimester sogar mit 12 Tagen Verspätung, also das wird auch von den Revisoren angemahnt. 

Es wird einen Grund geben und es ist schon auch interessant, diesen zu hören, weil ich zumindest der Ansicht 

war, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Einführung der digitalen Rechnungsstellung alles noch 

viel, viel schneller gehen müsste, fast schon automatisch. Da kriegt man das Geld als Betrieb, der etwas liefert 

an das Land, der eine Arbeit für das Land durchführt. Hier interessiert mich, wie gesagt, die Begründung, 

warum das so ist und ob man hier wieder dazu kommt, dass das etwas kürzer wird. 

 

ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur eine Frage zu den Beteiligungen an den Gesell-

schaften, wo das Land beteiligt ist. Kollege Heiss hat das schon ein bisschen vorweggenommen, und zwar die 

Beteiligung am Flughafen Verona. Auch wenn das nur einige Prozentpunkte ausmacht, möchte ich wissen, 

warum man nicht versucht, beim Flughafen Innsbruck sich zu beteiligen, hier mitzumachen. Ich und der Kol-

lege Knoll waren vor Ort und haben uns informiert. Das ist ein florierender Betrieb. Wenn man wirklich versu-

chen würde, von Südtirol aus die Anschlüsse entsprechend gut zu gestalten … Ich denke an den Direktzug 

von Lienz nach Innsbruck oder auch von Bozen nach Innsbruck. Draußen ist auch im Gespräch, dass eine 

Direktverbindung vom Bahnhof direkt zum Flughafen geschehen könnte. Das wäre für uns sehr, sehr vorteil-

haft. Man könnte hier auch etwas dazugewinnen. Danke! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich werde jetzt versuchen, darauf stichwortartig zu ant-

worten. Was das Areal Bozen anbelangt, ist die Vorgangsweise jene, dass die Ausschreibung die Abtretung 

der gesamten Gesellschaft beinhaltet. Das erledigt sich dort mit der Abtretung der Gesellschaft mittels Aus-

schreibung. Die Gesellschaft hat sämtliche Rechte und Pflichten, die dann der Anbieter dem Investor erfüllen 

muss, um den neuen Bahnhof und alles, was dazugehört, zu realisieren. Dann gibt es noch das Monitoring 

durch dieses Gremium, das eingesetzt wird, was auch in der Ausschreibung vorgesehen ist, damit wir weiter-

hin das Heft in der Hand haben, aber die Gesellschaft wird veräußert. Hier bin ich zuversichtlich, dass wir, der 

Bürgermeister von Bozen und ich, innerhalb der nächsten Wochen zur Vertragsunterschreibung schreiten. 

Anschließend erfolgt das Genehmigungsverfahren im Gemeinderat von Bozen. Die Landesregierung hat die 

Beschlussfassung schon gemacht. Das ist das vom Gesetz vorgesehene Prozedere, also zuerst Landesre-

gierung Beschluss, Vorschlag Landeshauptmann, Unterzeichnung Landeshauptmann/Bürgermeister, Ratifi-

zierung Gemeinderat und natürlich auch Beschlussfassung durch die anderen Vertragsteilnehmer - auch das 

ist schon erfolgt - wie FRI, FS usw. Diese haben alles schon beschlossen. Es fehlt eigentlich nur noch die 

Unterschrift des Bürgermeisters und die Ratifizierung durch den Gemeinderat. Dann kommt die Ausschreibung 

und somit die Abtretung. 

Beim ID ist es so, dass Alperia beabsichtigt, diese Akten vom Land zu erwerben und somit diese Abtre-

tung erfolgt. Es folgt auch dort ein ganz präziser Iter und Prozedere. Das ist nicht eine Geschichte, wo man 

sagt, der Landeshauptmann sagt: Das geben wir Euch und Ihr nehmt das: Schätzung, Beschlussfassung, 

Begründung, entsprechende Abwendung des sogenannten Industrieplanes der Gesellschaft usw. Das sind 

die Schritte, die Zeit der Umsetzung, aber es ist im Prinzip so vereinbart, weil Alperia genau für die eigene 

Aktivität einen Vorteil mit dieser Partnerschaft, mit diesem Einstieg in diese Gesellschaft sieht. Das ist dann 

richtig gelagert. Hier geht es um nachhaltige Energie, innovative Systeme für nachhaltiges Energiewirtschaften 

und dort ist es richtig angesiedelt nicht mit einer Direktbeteiligung seitens des Landes. 
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Flughafen Verona. Wir haben bereits den Aktionären, wie von der Satzung vorgesehen, zur Kenntnis 

gebracht, dass wir unsere Beteiligung abtreten würden. Die anderen Aktionäre haben praktisch eine Option 

darauf.  Das Interesse ist nicht gegeben und somit sitzen wir zurzeit auf diesen Anteilen. Das ist die Situation, 

aber – davon gehe ich aus – der Flughafen Verona entwickelt sich kräftig. Er hat Zuwachszahlen, die wirklich 

bedeutend sind und inzwischen auch ein Volumen haben. Das ist ein Vielfaches von Innsbruck inzwischen, 

das ist eine Größenordnung. Verona will man stark entwickeln. Deshalb wird es auch über kurz oder lang ein 

Interesse geben. Die Notwendigkeit einer Direktbeteiligung von Seiten des Landes sehen wir nach wie vor 

nicht gegeben. Wenn noch eine Kapitalerhöhung kommt, dann sind wir bei eins Komma irgendwas, morgen 

sind wir bei null Komma irgendwas. Das bringt nichts, also wir halten an der Entscheidung fest. Der Flughafen 

Verona wird zurzeit kräftig ausgebaut und entwickelt. Wir arbeiten mit dem Flughafen Verona an einer besse-

ren Anbindung mit dem Zug.  

Jetzt komme ich gleich zu Ihrem Thema. Das geht nämlich in beide Richtungen, wo man sagt, uns 

interessiert, dass wir nach Norden, nach Süden dem Regionalflug helfen, gut angebunden sind. Das ist jetzt 

im Nachgang auch zum Referendum eine klare Strategie. Ich habe auch damals gesagt, das wäre ohnehin zu 

machen gewesen. Der Flughafen Bozen hätte Südtirol nie alleine bedienen können, aber die Notwendigkeit 

ist jetzt noch viel stärker, das zu machen.  

Die Beteiligung am allgemeinen Lagerhaus. Das Prozedere wird dort durchgeführt. 

Das Prozessrisiko Rechnungshof, nochmals ganz kurz. Ich habe schon gesagt, dass es bei uns eine 

andere Einschätzung dazu gibt, auch deshalb, weil wir sagen, das ist alles vom Gesetz gedeckt, genehmigt 

im Rahmen unserer Autonomie und im Verfahren so geregelt. Zum anderen ist die politische Stellungnahme 

auch ganz klar. Wir sehen in diesem System eine autonomiepolitische Errungenschaft. Wir hätten sonst das-

selbe wie in Italien mit diesen "albi", in denen die "dirigenti" eingetragen sind auch mit der Notwendigkeit, in 

diese "albi" auch ein bisschen staatliche "albi" mit hineinzunehmen usw. und das wollen wir vermeiden. Das 

ist nicht unser Ansatz; das muss man ganz klar sagen. Es gibt einen autonomiepolitischen Hintergrund und 

wir sind überzeugt, dass es inhaltlich das bessere System ist. 

Gesundheit. Zunächst einmal eines klar und deutlich. Ich habe die Kollegin Stocker gefragt, ob sie bereit 

ist, die genauen Daten schriftlich nachzuliefern. Es gibt sehr wohl eine deutliche Steigerung der Leistungen, 

die erbracht werden, also es werden mehr medizinische Gesundheitsleistungen erbracht. Die Kollegin Stocker 

wird das in einer eigenen Pressekonferenz auch vorstellen. Es wird mehr, ob das Hüftoperationen oder sonst 

irgendwelche Eingriffe sind. Das sind die offiziellen Daten, die von sämtlichen Gremien überprüft werden. Da 

gibt es nichts zu deuteln. Das ist keine Meinung. Es wird mehr geleistet. Warum? Nicht, weil jetzt plötzlich 

mehr gearbeitet wird, alle fleißiger geworden sind, sondern es mehr Menschen gibt, die Leistungen in An-

spruch nehmen. Unsere Bevölkerung wird immer älter und somit werden immer mehr Leistungen in Anspruch 

genommen. Somit lässt sich das gut erklären. Die Kosten steigen schon allein dadurch. 

Wir haben dann noch eine Reihe von Investitionen, die neu hinzugekommen sind, um die Digitalisierung 

jetzt durchzuführen. Das ist eine 30-Millionen-Sonderfinanzierung zum Beispiel für dieses Thema. Es gibt noch 

wesentlich andere dazu, die auch zu Buche schlagen. Wir haben neue Kollektivverträge. Die Umstellung von 

diesen Zeitverträgen, die es früher in großem Umfang gegeben hat – Sie wissen das, Kollege Pöder – und 

vom Gericht festgestellt wurde, dass sie in dieser Form nicht zulässig oder nicht mehr zulässig sind - formu-

lieren wir es so besser – hat auch zu Kostensteigerungen geführt, weil jetzt natürlich die Sozialversicherungen 

usw. entsprechend anders zu Buche schlagen. Auch das ist mit anzuführen und – das ist auch alles nach-

weisbar – zurzeit gibt es – das betrifft jetzt alle Gesundheitsversorger weltweit, würde ich sagen, und in Europa 

auf jeden Fall – die Neuentwicklungen im Bereich der Pharmazie. Es hat dort Durchbrüche gerade beim Sys-

tem der auf Gentherapie basierende Medikamente gegeben, die jetzt in Europa usw. erstmals zugelassen 

werden, aber auch ganz neue andere Medikamente. Ich habe immer das Hepatitis-C-Medikament im Kopf, 

wo es um Millionenbeträge mit 122 Patienten im Land geht. Die Zahl können wir natürlich nennen, die Namen 

natürlich nicht. Aber plötzlich wird man von dieser Krankheit durch dieses Medikament geheilt. Das war bisher 

eine unheilbare Krankheit. Das ist medizinisch unheilbar, jetzt wird man durch dieses Medikament geheilt. 

Keine Verwaltung in Europa leistet sich das. Es wird überall zugelassen gekauft. Wie heißt das Medikament? 

 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Sovaldi. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Sovaldi, und das sind Millionenbeträge, die dazukom-

men, denn es ist ja nicht so, dass die anderen Medikamente nicht mehr gebraucht werden. Hier gibt es zurzeit 
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eine Entwicklung, das dazu führt, dass es überall eine Steigerung gibt. Wir haben einen Vertrag - und das ist 

jetzt der Kernsatz meiner Replik – mit dem Gesundheitsbetrieb abgeschlossen, den wir zugrunde gelegt haben 

für die mehrjährige Finanzierung im Stabilitätsvertrag, wo wir gesagt haben - das Ziel haben wir im Gesund-

heitsplan verankert -, eine Kostensteigerung im Ausmaß von Inflation plus 0,6. Jetzt werden Sie sagen, das 

ist jetzt nicht unbedingt ein sehr ehrgeiziges Ziel. Das ist ehrgeiziger als der europäische Schnitt, Österreich, 

Deutschland, Frankreich. Da ist der Standard der Inflation plus 0,8, und das ganz einfach deshalb, weil im 

medizinischen Bereich aus den genannten Gründen, Medizintechnologie, Medikamente usw., die Kostenstei-

gerung immer ober der Inflation liegt, unabhängig davon, ob man neue Kollektivverträge hat. Das gibt dann 

noch einmal einen Schupf in diesem Moment, wo es den neuen Kollektivvertrag gibt. Das ist, wie gesagt, 

überall so. Wir haben uns wirklich erlaubt zu sagen, wir setzen das ehrgeizige Ziel mit der Inflation plus 0,6. 

Das ist im Gesundheitsdokument und im Vertrag drinnen, den ich mit dem Generaldirektor Dr. Schael unter-

zeichnet habe, und im Stabilitätspakt zugrunde gelegt. Immerhin, das bedeutet aber doch bei einer eins 

Komma irgendwas Prozent Inflation plus 0,6. Da haben wir es schnell ausgerechnet. Bei eins Komma irgend-

was Milliarden, haben wir jedes Jahr zig-Millionen Kostensteigerung und das ist ehrgeiziger als unsere Nach-

barländer in der Einsparung. So einfach stellt sich dies dar. Man kann dann immer noch in vielen Bereichen – 

Kollege Pöder, so ehrlich müssen wir auch sein – vieles verbessern, wenn wir die Digitalisierung endlich wirk-

lich umsetzen. Da haben wir schon Luft nach oben. Diese brauchen wir auch, um mit diesem Ziel mit 0,6 

durchzukommen und das erreichen zu können. Das erwartet man sich daraus, dass man dann imstande ist, 

eine geringere Kostensteigerung zu haben. 

Personal. Da sind die Kollektivverträge neu abgeschlossen worden. Zufrieden sind viele nicht in der 

Landesverwaltung. Wir haben noch einiges auf dem Verhandlungstisch, im Besonderen im Bereich Bildung, 

Kindergarten und Personal. Sie kennen das, das ist ein Thema. Es gibt das Thema Straßendienst. Wir haben 

jetzt einige kleinere Verträge abschließen können, in anderen sind wir in Verhandlung. Hier wird es unmittelbar 

auch nicht eine Kostensenkung geben. Ich möchte das nur an dieser Stelle sagen. Zu sagen, ab jetzt werden 

wir sparen, nein, hier gibt es nicht unmittelbar Kostensenkung. Wir haben auch keinen Personalzuwachs mehr. 

Ich bitte um Aufmerksamkeit. In Südtirol werden ständig die Beschäftigungszahlen veröffentlicht und nach 

Sektoren die Zuwächse. Sie haben das sicher in den letzten Monaten mehrmals gesehen, immer auch von 

der Arbeitsmarktbeobachtung, wo gesagt wird, insgesamt so und so viel neue Arbeitsplätze, Zuwächse be-

sonders im Tourismus war sehr oft der Fall. Es gibt nur zwei Sektoren, in denen es keine Zuwächse gab und 

das in den letzten vier Jahren hier, das war der öffentliche Dienst und das Bank- und Versicherungswesen. 

Das Bank- und Versicherungswesen kennen wir, den Grund auch - das muss ich nicht ausführen -, und der 

öffentliche Dienst. Wir haben hier nicht Personal aufgestockt, obwohl wir Leistungen hinzugenommen haben. 

Wir haben eh schon sehr oft diese Situation und es gibt auch Klagen aus der Landesverwaltung, dass es 

manchmal eine große Überforderung gibt, weil immer mehr mit immer weniger Personen zu leisten ist. Es hat 

nämlich einen Abbau an Stellen insgesamt gegeben. Deshalb hier noch große Kosteneinsparungen. Das wäre 

wirklich das falsche Versprechen, aber Sie haben in diese Richtung schon argumentiert. Man kann immer 

effizienter arbeiten, das ist ein anderes Thema, aber durch Stellenabbau, das ist nicht das Thema. 

Über die Pünktlichkeit der Zahlungsziele ganz kurz. Das ist wahr. Das hat sich verschlechtert. Wir hatten 

bessere Daten. Das ist mit der Einführung des Stabilitätspakts und der neuen Normen für die Harmonisierung 

erfolgt. Hier waren unsere Verwaltungen sei es auf kommunaler Ebene als auf Landesebene überfordert. Wir 

hatten die Software, die Schulungen noch nicht. Wir hatten wirklich große Probleme. Es gab sogar einmal eine 

Zeit lang, dass fast gar nichts mehr weitergegangen ist. Die Umstellung hat uns große Schwierigkeiten ge-

macht. Wir können jetzt aber schon vermerken, dass die Trendumkehr erfolgt ist. Wir haben im letzten Tri-

mester schon wieder das Minus erreicht, nämlich minus 3,65 und jetzt 32,42. Vorher waren es 36,96, also die 

Trendumkehr ist erfolgt, weil wir inzwischen unsere Systeme umgestellt haben und inzwischen die Leute auch 

mit den neuen Systemen schon ein bisschen bekannter sind und besser umgehen können. Das Ziel muss 

jenes sein, wieder bei den Besten zu sein. Hier hat es die Schwierigkeiten gegeben. 

Innsbruck, Kollege Zimmerhofer, die Bereitschaft seitens der Innsbrucker Flughafeneigentümerführung 

– das war eine andere Geschichte - der Kooperation war leider, sagen wir so, bescheiden. Wir haben im Zuge 

der Debatte damals zum Referendum … Ich war mehrmals in Innsbruck und habe mich mit Eigentümern 

getroffen, Stadt Innsbruck, also Stadtwerke und mit der Landesverwaltung, also Oppitz-Plörer und Platter. Hier 

gibt es eine sehr verhaltene Geschichte, denn wir haben auch über einen Austausch von Beteiligungen damals 

gesprochen usw. Das war sehr gering. Ich weiß nicht, was man Ihnen erzählt hat, aber wir haben uns zusam-

mengefunden auch in vorbereiteten Sitzungen, was man alles machen kann. Es war auch die Delegation von 
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Tirol hier, der Landeshauptmann, die Bürgermeisterin, der Direktor des Flughafens, des Flughafens Bozen. 

Hier könnte man nicht der Landesregierung vorwerfen, dass man nicht sagt, wir sind interessiert. Übrigens die 

Verbindung vom Bahnhof zum Flughafen, daran kann ich mich erinnern, als ich Student in Innsbruck war. Das 

ist auch schon angekündigt worden. Das gilt auch in Tirol, also die Situation, wo man Dinge schon sehr lange 

vorher sagt. Das ist jetzt auch wieder Thema, aber das ist seit über 20 Jahren, dass es erfolgt.  

Der Flughafen in Innsbruck hat sich sehr gut entwickelt. Jetzt möchte ich zu diesem Punkt kommen. Er 

hat steigende Zahlen, ist aber gerade einmal oder nicht einmal in der Lage, Tirol zu bedienen. Innsbruck wird 

immer nur teilweise für uns dann auch als Flughafen dienen, weil die Kapazität des Flughafens zur Gänze von 

Tirol ausgelastet ist. Das muss man feststellen. Wenn Sie mit dem Herrn Generaldirektor des Flughafens 

reden, dann wird er Ihnen das bestätigen. Somit, ja wir wollen die bestmögliche Anbindung, wir wollen, dass 

wir zum Flughafen Innsbruck – ich nutze ihn selbst sehr oft – bestmöglich hinkommen, aber zu erwarten, dass 

dieser perfekt Südtirol bedient, ist ganz einfach rechnerisch nicht so, wie sich das darstellt. Dasselbe gilt für 

Verona. Auch das soll bequem sein, damit man immer den günstigsten und nächsten Flug nehmen kann. Das 

ist das Ziel. Ich komme jetzt nicht zurück auf das Flughafenreferendum. Das ist so entschieden worden, aber 

zu sagen, mit Innsbruck ist das eh gelöst, so einfach ist das nicht. 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell’unico ordine del giorno. 

 

Ordine del giorno n. 1 del 13/7/2018, presentato dal consigliere Pöder, riguardante: La Giunta 

provinciale deve ridurre i tempi di pagamento nei confronti delle ditte private. 

 

Tagesordnung Nr. 1 vom 13.7.2018, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend: Zah-

lungsverzug der Landesregierung gegenüber Privatbetrieben verringern. 

 

Negli ultimi anni l'indicatore di tempestività nei pagamenti dell'amministrazione provinciale che 

mostra la puntualità dei pagamenti della Provincia nei confronti dei privati, fornitori di beni o servizi 

o a cui è stato affidato un incarico, è decisamente e costantemente aumentato. 

Ciò significa che nonostante l'introduzione di modalità contabili digitali in questa legislatura la 

Provincia ha allungato sempre più i tempi di pagamento delle fatture emesse da imprese private. 

Lôindicatore di tempestivit¨ dei pagamenti ¯ il seguente: 

anno 2018: 

primo trimestre: 12,75 

anno 2017: 

totale: 7,04 

quarto trimestre: 21,30 

terzo trimestre: -4,20 

secondo trimestre: -6,79 

primo trimestre: 18,84 

anno 2016: 

totale: 1,37 

quarto trimestre:-6,77 

terzo trimestre: 3,20 

secondo trimestre: 4,68 

primo trimestre: 11,40 

anno 2015: 

totale: -13,84 

quarto trimestre: -11,72 

terzo trimestre: -15,44 

secondo trimestre: -15,58 

Tempi medi di liquidazione: 

anno 2018: 

primo trimestre: 44,29 giorni 

anno 2017: 

totale: 33,41 giorni 
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quarto trimestre: 26,76 giorni 

terzo trimestre: 36,23 giorni 

secondo trimestre: 27,31 giorni 

primo trimestre: 45,54 giorni 

anno 2015: 

quarto trimestre: 20,86 giorni 

terzo trimestre: 29,79 giorni 

secondo trimestre: 27,67 giorni 

primo trimestre: 29,66 giorni 

anno 2014: 22,94 giorni 

anno 2013: 20,45 giorni 

anno 2012: 25,68 giorni 

Nella sua relazione sul rendiconto 2017 anche il Collegio dei revisori dei conti ha auspicato una 

maggiore attenzione per quanto riguarda i tempi lunghi nei pagamenti. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

ad adottare provvedimenti urgenti per accorciare i tempi di pagamento. Le misure adottate vanno 

comunicate al Consiglio provinciale. 

---------- 

Der Indikator zum Zahlungsverhalten der Landesverwaltung, der so genannte Pünktlichkeitsindi-

kator bei Zahlungen des Landes gegenüber privaten Lieferanten, Dienstleistern und Auftragneh-

mern ist in den letzten Jahren deutlich und beständig angestiegen. 

Das bedeutet, dass trotz Einführung der digitalen Rechnungsmodalitäten in dieser Legislaturpe-

riode das Land den privaten Unternehmen die Rechnungen mit immer größerer Verzögerung 

ausbezahlt. 

Hier der Pünktlichkeitsindikator: 

Jahr 2018: 

erstes Trimester: 12,75 

Jahr 2017: 

insgesamt: 7,04 

viertes Trimester: 21,30 

drittes Trimester: -4,20 

zweites Trimester: -6,79 

erstes Trimester: 18,84 

Jahr 2016: 

insgesamt: 1,37 

viertes Trimester:-6,77 

drittes Trimester: 3,20 

zweites Trimester: 4,68 

erstes Trimester: 11,40 

Jahr 2015: 

insgesamt: -13,84 

viertes Trimester: -11,72 

drittes Trimester: -15,44 

zweites Trimester: -15,58 

Durchschnittliche Zahlungszeit: 

Jahr 2018: 

erstes Trimester: 44,29 Tage 

Jahr 2017: 

insgesamt: 33,41 Tage 

viertes Trimester: 26,76 Tage 

drittes Trimester: 36,23 Tage 
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zweites Trimester: 27,31 Tage 

erstes Trimester: 45,54 Tage 

Jahr 2015: 

viertes Trimester: 20,86 Tage 

drittes Trimester: 29,79 Tage 

zweites Trimester: 27,67 Tage 

erstes Trimester: 29,66 Tage 

Jahr 2014: 22,94 Tage 

Jahr 2013: 20,45 Tage 

Jahr 2012: 25,68 Tage 

Auch die Rechnungsrevisoren mahnen in ihrem Bericht zur Rechnungslegung 2017 zur größeren 

Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der Zahlungsverzögerung. 

Dies vorausgeschickt,  

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

dringende Maßnahmen zu treffen, um die Zahlungsverzögerung zu reduzieren. Diese Maßnah-

men sind dem Landtag mitzuteilen. 

 

La parola al consigliere Pöder, prego. 

 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich habe dem, was ich in der Generaldebatte gesagt 

habe, nichts mehr hinzuzufügen. 

 

PRESIDENTE: Metto in votazione l’ordine del giorno n. 1. Apro la votazione: respinto con 8 voti favore-

voli, 14 voti contrari e 6 astensioni. 

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata. Apro la votazione: approvato con 15 voti 

favorevoli, 6 voti contrari e 7 astensioni. 

 

Art. 1 

Approvazione del rendiconto generale 

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finan-

ziario 2017, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte 

negli articoli seguenti. 

---------- 

Art. 1 

Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung 

1. Die allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2017, 

die diesem Gesetz beigefügt wird und integrierender Bestandteil ist, wird laut den Ergebnissen, 

die aus den folgenden Artikeln hervorgehen, genehmigt. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 1? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 8 voti 

contrari e 5 astensioni. 

 

Art. 2 

Entrate di competenza 

dell'esercizio finanziario 2017 

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017, per la competenza propria 

dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in 6.259.358.551,85 

euro, di cui 5.602.292.238,66 euro sono state riscosse e versate ed 657.066.313,19 euro sono 

rimaste da riscuotere. 

---------- 

Art. 2 

Kompetenzeinnahmen 
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des Haushaltsjahres 2017 

1. Die Summe der festgestellten Einnahmen im Haushaltsjahr 2017 für die eigene Kompetenz 

dieses Haushaltsjahres ergibt sich aus der allgemeinen Rechnungslegung des Haushaltes in 

6.259.358.551,85 Euro, von denen 5.602.292.238,66 Euro eingehoben und abgeführt wurden 

und 657.066.313,19 Euro bleiben noch einzuheben. 

 

Qualcuno vuole intervenire sull’articolo 2? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 

9 voti contrari e 4 astensioni. 

 

Art. 3 

Spese di competenza 

dell'esercizio finanziario 2017 

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, per la competenza propria 

dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in 6.265.290.819,18 euro 

di cui 4.961.463.864,22 euro sono state pagate ed 1.303.826.954,96 euro sono rimaste da pa-

gare. 

---------- 

Art. 3 

Kompetenzausgaben 

des Haushaltsjahres 2017 

1. Die Summe der zweckgebundenen Ausgaben im Haushaltsjahr 2017 für die eigene Kompe-

tenz dieses Haushaltsjahres ergibt sich aus der allgemeinen Rechnungslegung des Haushaltes 

in 6.265.290.819,18 Euro, von denen 4.961.463.864,22 Euro bezahlt wurden und 

1.303.826.954,96 Euro bleiben noch zu bezahlen. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 3? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 9 voti 

contrari e 4 astensioni. 

 

Art. 4  Art. 4 

Aktive Rückstände der Haushaltsjahre 2016  

und vorhergehende 

 Residui attivi degli esercizi finanziari 2016  

e precedenti 

1. Die aktiven Rückstände der Haushaltsjahre 

2016 und vorhergehende, am Ende des Haushalts-

jahres 2017 angepasst, ergeben sich aus der allge-

meinen Rechnungslegung des Haushalts: 

1.928.427.564,24 Euro 

davon wurden im Haushaltsjahr 2017 eingehoben 

und abgeführt: 

 594.338.375,41 Euro 

wurden gelöscht: 

 14.653.987,08 Euro 

und sind noch einzuheben: 

 1.319.435.201,75 Euro. 

 1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2016 e 

precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio 

finanziario 2017, risultano stabiliti dal rendiconto ge-

nerale del bilancio in: 

1.928.427.564,24 euro 

dei quali nell'esercizio finanziario 2017 sono stati ri-

scossi e versati: 

594.338.375,41 euro 

sono stati eliminati: 

14.653.987,08 euro 

e sono rimasti da riscuotere: 

1.319.435.201,75 euro.  

 

Chi chiede la parola sull’articolo 4? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 9 voti 

contrari e 4 astensioni. 

 

Art. 5  Art. 5 

Passive Rückstände der Haushaltsjahre 2016  

und vorhergehende 

 Residui passivi degli esercizi finanziari 2016  

e precedenti 

1. Die passiven Rückstände der Haushalts-

jahre 2016 und vorhergehende, am Ende des Haus-

haltsjahres 2017 angepasst, ergeben sich aus der 

allgemeinen Rechnungslegung des Haushalts:                             

  I residui passivi degli esercizi finanziari 2016 e 

precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio 

finanziario 2017, risultano stabiliti dal rendiconto ge-

nerale del bilancio in:         
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1.297.888.737,61 Euro 

davon wurden im Haushaltsjahr 2017 bezahlt: 

778.085.542,21 Euro 

wurden gelöscht: 

2.124.630,63 Euro 

und sind noch zu bezahlen: 

517.678.564,77 Euro. 

1.297.888.737,61 euro 

dei quali nell'esercizio finanziario 2017 sono stati 

pagati: 

778.085.542,21 euro 

sono stati eliminati: 

2.124.630,63 euro 

e sono rimasti da pagare : 

517.678.564,77 euro. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 5? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 8 voti 

contrari e 5 astensioni. 

 

Art. 6  Art. 6 

Aktive Rückstände am Ende  

des Haushaltsjahres 2017 

 Residui attivi alla chiusura  

dell'esercizio finanziario 2017 

1. Die aktiven Rückstände am Ende des Haus-

haltsjahres 2017 ergeben sich aus der allgemeinen 

Rechnungslegung des Haushalts in den folgenden 

Beträgen: 

Beträge, die auf den festgestellten Einnahmen für 

die Kompetenz des Haushaltsjahres 2017 noch ein-

zuheben sind (Artikel 2): 

657.066.313,19 Euro 

Beträge, die auf den Rückständen der Haushalts-

jahre 2016 und vorhergehende noch einzuheben 

sind (Artikel 4): 

1.319.435.201,75 Euro 

aktive Rückstände zum 31. Dezember 2017: 

1.976.501.514,94 Euro. 

 1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio fi-

nanziario 2017 risultano stabiliti dal rendiconto ge-

nerale del bilancio nelle seguenti somme: 

 

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate 

per la competenza propria dell'esercizio finanziario 

2017 (articolo 2):  

657.066.313,19 euro 

somme rimaste da riscuotere sui residui degli eser-

cizi finanziari 2016 e precedenti (articolo 4):  

 

1.319.435.201,75 euro 

residui attivi al 31 dicembre 2017: 

1.976.501.514,94 euro. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 6? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 7 voti 

contrari e 5 astensioni. 

 

Art. 7  Art. 7 

Passive Rückstände am Ende  

des Haushaltsjahres 2017 

 Residui passivi alla chiusura  

dell'esercizio finanziario 2017 

1. Die passiven Rückstände am Ende des 

Haushaltsjahres 2017 ergeben sich aus der allge-

meinen Rechnungslegung des Haushalts in den fol-

genden Beträgen: 

Beträge, die von den zweckgebundenen Ausgaben 

für die Kompetenz des Haushaltsjahres 2017 noch 

zu bezahlen sind (Artikel 3): 

  1.303.826.954,96 Euro 

Beträge, die von den Rückständen der Haushalts-

jahre 2016 und vorhergehende noch zu bezahlen 

sind (Artikel 5): 

 517.678.564,77 Euro 

passive Rückstände zum 31. Dezember 2017: 

1.821.505.519,73 Euro. 

 1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 

finanziario 2017 risultano stabiliti dal rendiconto ge-

nerale del bilancio nelle seguenti somme: 

 

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate 

per la competenza propria dell’esercizio finanziario 

2017 (articolo 3):  

1.303.826.954,96 euro 

somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 

finanziari 2016 e precedenti (articolo 5): 

 

517.678.564,77 euro 

residui passivi al 31 dicembre 2017: 

1.821.505.519,73 euro. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 7? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 7 voti 

contrari e 5 astensioni. 
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Art. 8  Art. 8 

Kassensituation  Situazione di cassa 

1. Die Kassensituation am Ende des Haus-

haltsjahres 2017 bestimmt sich wie folgt: 

 1. La situazione di cassa alla chiusura del-

l'esercizio finanziario 2017 è determinata come se-

gue: 

Kassenfonds am 31. Dezember 2016 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 
€ 913.070.743,19 

  
RÜCKSTÄNDE 

RESIDUI 

KOMPETENZ 

COMPETENZA 
  

Einhebungen  

Riscossioni 
 € 594.338.375,41  € 5.602.292.238,66  € 6.196.630.614,07 

Zahlungen  

Pagamenti 
 € 778.085.542,21  € 4.961.463.864,22  € 5.739.549.406,43 

Kassenfonds am 31. Dezember 2017 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 
€ 1.370.151.950,83 

 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 8? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 7 voti 

contrari e 5 astensioni. 

 

Art. 9  Art. 9 

Verwaltungsergebnis  Risultato di amministrazione 

1. Das Verwaltungsergebnis für das Haushalts-

jahr 2017 ist festgestellt in der Summe von 

367.650.919,21 Euro wie die folgenden Daten zeigen:  

 1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio fi-

nanziario 2017 è accertato nella somma di 

367.650.919,21 euro come risulta dai seguenti dati: 

Kassenfonds am 31. Dezember 2017 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 
€ 1.370.151.950,83 

  
RÜCKSTÄNDE  

RESIDUI 

KOMPETENZ  

COMPETENZA 
  

Aktive Rückstände  

Residui attivi  
€ 1.319.435.201,75 € 657.066.313,19 € 1.976.501.514,94 

Passive Rückstände  

Residui passivi 
€ 517.678.564,77 € 1.303.826.954,96 € 1.821.505.519,73 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
€ 169.975.798,98 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 
€ 987.521.227,85 

Verwaltungsergebnis am 31. Dezember 2017 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 
€ 367.650.919,21 

 

2. Der Überschuss am Ende des Haushaltsjah-

res 2017 unter Berücksichtigung der zurückgelegten 

und zweckgebundenen Beträge des Verwaltungser-

gebnisses ist festgestellt in der Summe von 

244.746.280,54 Euro. 

 2. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’eserci-

zio finanziario 2017, considerando le quote accanto-

nate e vincolate del risultato di amministrazione, è ac-

certato nella somma di 244.746.280,54 euro. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 9? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 8 voti 

contrari e 4 astensioni. 

 

Art. 10  Art. 10 

Erfolgsrechnung und Vermögenssituation  Conto economico e stato patrimoniale 

1. Das Ergebnis der Erfolgsrechnung des Haus-

haltsjahres 2017 ist festgelegt in 110.505.431,26 Euro, 

vollständig als Rücklage zurückgelegt, basierend auf 

den folgenden Ergebnissen: 

 1. Il risultato economico dell’esercizio finanziario 

2017 è stabilito in 110.505.431,26 euro, integral-

mente accantonato a riserva, in base alle seguenti ri-

sultanze: 

ERFOLGSRECHNUNG / CONTO ECONOMICO 2017 
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A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE / COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE   

SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE  

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) €  5.582.914.596,45 

B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE 

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE    

SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE  

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  (B) € 5.447.471.638,76 

DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN 

GEBARUNGSBESTANDTEILEN / DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 

DELLA GESTIONE ( AȤB ) € 135.442.957,69 

C ) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    

Summe der Erträge aus Finanzanlagen / Totale proventi finanziari  € 24.007.926,14 

Summe der Finanzierungsauswendungen / Totale oneri finanziari € 1.578.603,40 

SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN  

UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN  

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C )  € 22.429.322,74 

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE     

SUMME DER BERICHTIGUNGEN / TOTALE RETTIFICHE (D)  €- 1.075.164,96 

E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN  

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

Summe der außerordentlichen Erträge / Totale proventi straordinari  € 189.668.853,59 

Summe der außerordentlichen Aufwendungen / Totale oneri straordinari  € 173.841.704,32 

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN TOTALE 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E )  € 15.827.149,27 

ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AȤB+C +D+E)  € 172.624.264,74 

Imposte / Steuern (*)  € 62.118.833,48 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO / Geschäftsergebnis  € 110.505.431,26 

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP. / Für die 

Körperschaften in der Finanzbuchhaltung die Position bezieht sich auf die IRAP.  
 

2. Die aktive Vermögenssituation am 1. Januar 

2017 und am 31. Dezember 2017 ist festgelegt in 

14.443.442.636,38 Euro und in 14.937.300.368,45 

Euro, basierend auf den folgenden Ergebnissen: 

 2. La situazione patrimoniale attiva al 1º gennaio 

2017 e al 31 dicembre 2017 è stabilita rispettivamente 

in 14.443.442.636,38 euro ed in 14.937.300.368,45 

euro, in base alle seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) 
31/12/2017 01/01/2017 

A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND 

SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND 

DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS 

CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUB-

BLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE   € 0,00   € 0,00  

SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

B) ANLAGEGÜTER / IMMOBILIZZAZIONI     

Summe der immateriellen Anlagegüter  

Totale immobilizzazioni immateriali € 1.173.652.409,84   € 1.152.397.477,17  

Summe der materiellen Anlagegüter  

Totale immobilizzazioni materiali  € 8.135.250.625,37   € 8.520.843.492,01  
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Summe der Finanzanlagen  

Totale immobilizzazioni finanziarie  € 2.336.856.577,84   € 1.978.193.176,33  

SUMME DER ANLAGEGÜTER  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) € 11.645.759.613,05   € 11.651.434.145,51  

C) UMLAUFVERMÖGEN / ATTIVO CIRCOLANTE      

Summe der Vorräte / Totale rimanenze  € 5.621.685,77   € 5.712.594,17  

Summe der Forderungen / Totale crediti  € 1.915.347.817,20   € 1.872.581.111,50  

Summe der Finanzanlagen, die  

kein Anlagevermögen darstellen  

Totale attività finanziarie che  

non costituiscono immobilizzi  € 0,00 € 0,00  

Summe der flüssigen Mittel / Totale disponibilità liquide  € 1.370.330.875,28   € 913.545.135,78  

SUME DES UMLAUFVERMÖGENS  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  € 3.291.300.378,25   € 2.791.838.841,45  

D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 

RECHNUNGSABGRENZUNGEN / RATEI E RISCONTI     

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANISTORISCHE 

RECHNUNGSABGRENZUNGEN / TOTALE RATEI E 

RISCONTI (D) € 240.377,15   € 169.649,42   

SUMME DER AKTIVA / TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) € 14.937.300.368,45  € 14.443.442.636,38  
 

3. Die passive Vermögenssituation am 1. Januar 

2017 und am 31. Dezember 2017 ist festgelegt in 

14.443.442.636,38 Euro und in 14.937.300.368,45 

Euro, basierend auf den folgenden Ergebnissen: 

 3. La situazione patrimoniale passiva al 1º 

gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 è stabilita 

rispettivamente in 14.443.442.636,38 euro ed in 

14.937.300.368,45 euro, in base alle seguenti 

risultanze: 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 
31/12/2017 01/01/2017 

A) NETTOVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTO      

SUMME NETTOVERMÖGEN  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   € 12.617.555.845,37   € 12.571.871.382,47 

B) RISIKO- UND ABGABERÜCKSTELLUNGEN 

FONDI PER RISCHI ED ONERI      

SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)  € 52.705.378,21   € 124.142.548,93 

C) ABFERTIGUNG / TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO      

SUMME ABFERTIGUNG  

TOTALE T.F.R. (C )  € 108.828.125,73   € 108.374.265,09 

D) VERBINDLICHKEITEN / DEBITI (1)     

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN  

TOTALE DEBITI ( D)  € 2.147.654.506,32   € 1.628.547.001,97 

E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE 

RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND 

INVESTITIONSBEITRÄGE 

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI       

SUMME ANTIZIPATIVE UND  

TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN  

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  € 10.556.512,82   € 10.507.437,92 

SUMME DER PASSIVA  

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)  € 14.937.300.368,45   € 14.443.442.636,38 

ORDNUNGSKONTEN / CONTI D'ORDINE     

SUMME ORDNUNGSKONTEN / TOTALE CONTI D'ORDINE   € 1.941.127.164,57   € 0,00 
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Chi chiede la parola sull’articolo 10? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 8 

voti contrari e 4 astensioni. 

 

Art. 11 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale della Regione. 

---------- 

Art. 11 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

 

 Chi chiede la parola sull’articolo 11? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 3 astensioni. 

Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna. Metto in votazione finale palese il disegno di legge provinciale 

n. 160/18. Apro la votazione: approvato con 15 voti favorevoli e 12 voti contrari. 

 

Punto 332) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 165/18: ʺRendiconto generale con-

solidato della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2017.ʺ  

 

Punkt 332 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 165/18: ʺAllgemeine konsolidierte Rech-

nungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2017.ʺ 

 

Relazione accompagnatoria/Begleitbericht 

 

Signore e Signori Consiglieri, 

ai sensi dellôarticolo 11, commi 8 e 9 del d.lgs. 118/2011, sottopongo a nome della Giunta 

allôesame del Consiglio provinciale lôallegato disegno di legge per lôapprovazione del rendiconto 

consolidato dellôesercizio finanziario 2017. 

Come statuito dalle richiamate disposizioni normative la Provincia autonoma approva, contestual-

mente al rendiconto della gestione, anche il rendiconto consolidato con il Consiglio provinciale. 

Il rendiconto consolidato, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai 

relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, 

e del conto economico e dello stato patrimoniale, ¯ predisposto secondo lo schema di cui allôal-

legato 10 al decreto legislativo 118 del 2011, comprensivo dei risultati della gestione del Consiglio 

provinciale. Allo stesso sono allegati i documenti previsti dallôart. 11, comma 4, dalla lettera a) 

alla lettera g), del più volte richiamato decreto legislativo 118 del 2011. 

---------- 

Werte Damen und Herren Abgeordnete, 

gemäß Artikel 11, Absatz 8 und 9 des GvD Nr. 118/2017 unterbreite ich im Namen der Landes-

regierung dem Südtiroler Landtag zur Überprüfung den beigelegten Landesgesetzentwurf zur 

Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2017.  

Wie durch die vorgenannten Gesetzesvorschriften festgesetzt genehmigt die Autonome Provinz 

gleichzeitig mit der Rechnungslegung auch die konsolidierte Rechnungslegung zusammen mit 

dem Südtiroler Landtag genehmigt. 

Die konsolidierte Rechnungslegung besteht aus der Haushaltsrechnung betreffend die Finanz-

gebarung, den entsprechenden Zusammenfassungen, den Aufstellungen in Bezug auf die allge-

meine zusammenfassende Übersicht und die Überprüfung der Gleichgewichte, und der Erfolgs-

rechnung und der Vermögensaufstellung nach dem Modell laut Anlage 10 des gesetzesvertre-

tenden Dekrets Nr. 118 von 2011. Demselben werden die Dokumente laut Art. 11, Absatz 4, von 

Buchstabe a) bis Buchstabe g) des bereits mehrmals zitierten gesetzvertretenden Dekrets Nr. 

118 von 2011.  
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Relazione terza commissione legislativa/Bericht dritter Gesetzgebungsausschuss 

 

I lavori in commissione 

I due disegni di legge provinciale n. 160/18 e n. 165/18 sono stati esaminati congiuntamente dalla 

III commissione legislativa nella seduta del 3 luglio 2018 ai sensi ai sensi dellôart. 11, comma 8, 

del decreto legislativo n. 118/2011.  

Alla seduta hanno partecipato anche il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, il direttore 

della ripartizione provinciale finanze, dott. Giulio Lazzara, il direttore dellôufficio bilancio e program-

mazione, dott. Enrico Gastaldelli, e il direttore dellôufficio legislativo della Provincia, dott. Gabriele 

Vitella. 

Data lettura di entrambi i pareri positivi del Consiglio dei Comuni, il presidente Tschurtschenthaler 

ha dato la parola al presidente della Provincia Kompatscher per l'illustrazione dei due disegni di 

legge.  

Il presidente della Provincia Kompatscher ha illustrato i disegni di legge provinciale n. 160/18 e 

165/18, richiamando la decisione della Corte dei Conti sul rendiconto generale per l'esercizio 

finanziario 2017, nella quale si riconosce all'amministrazione provinciale un alto livello per quanto 

riguarda il risultato di amministrazione e l'impiego delle risorse disponibili. La Corte dei Conti ha 

rilevato criticità solo riguardo alle indennità di funzione degli ex dirigenti, sollevando altresì la 

questione della legittimità costituzionale della recente interpretazione autentica di questa di-

scussa disposizione provinciale. A questo proposito, il presidente della Provincia Kompatscher 

ha rinviato al procedimento di secondo grado dinanzi alla Corte dei Conti centrale nonché alla 

nuova disciplina sulle indennità di posizione dei dirigenti che, nel frattempo, è entrata in vigore e 

i cui dettagli devono ancora essere regolamentati nei contratti collettivi di settore. La nuova disci-

plina di queste indennità, che deve condurre a dei risparmi, è stata concordata a Roma con il 

Ministero della Pubblica Amministrazione, motivo per cui sorprende ancora di più il fatto che la 

Corte dei Conti abbia impugnato davanti alla Corte Costituzionale l'interpretazione autentica, che 

di fatto non modifica alcun contenuto.  

In assenza di interventi in sede di discussione generale, la commissione ha approvato, in una 

prima votazione, il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 160/18 

con 5 voti favorevoli e 3 astensioni e in una seconda votazione, il passaggio alla discussione 

articolata del disegno di legge n. 165/18 con 6 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Disegno di legge provinciale n. 160/18 

I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati approvati con lôesito di votazione di seguito riportato. 

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

I successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono stati approvati, senza interventi, con 6 voti favorevoli 

e 3 astensioni. 

Disegno di legge provinciale n. 165/18 

I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati approvati con lôesito di votazione di seguito riportato. 

Gli Articoli 1, 2 e 3 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 160/18 nel suo complesso è stato 

approvato in assenza di dichiarazioni di voto con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente 

Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgruber Kuenzer, von Dellemann, Schiefer e Artioli), 2 voti 

contrari (dei conss. Heiss e Köllensperger) e 1 astensione (del cons. Tinkhauser). 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 165/18 nel suo complesso è stato 

approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurtschenthaler e dai conss. Hoch-

gruber Kuenzer, von Dellemann, Schiefer e Artioli) e 3 astensioni (dei conss. Heiss, Köllensperger 

e Tinkhauser). 

---------- 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 160/18 und Nr. 165/18 wurden vom III. Gesetzgebungs-

ausschuss in der Sitzung vom 3. Juli 2018 auf der Grundlage von Artikel 11 Absatz 8 des geset-

zesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 gemeinsam behandelt.  

An der Ausschusssitzung nahmen auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Direktor der 

Landesabteilung Finanzen, Dr. Giulio Lazzara, der Direktor des Amtes für Haushalt und Program-
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mierung, Dr. Enrico Gastaldelli, und der Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes, Dr. 

Gabriele Vitella, teil. 

Nach der Verlesung der beiden positiven Gutachten des Rates der Gemeinden, erteilte der Vor-

sitzende Christian Tschurtschenthaler LH Kompatscher das Wort zur Erläuterung der Landesge-

setzentwürfe. 

Landeshauptmann Kompatscher erläuterte die Landesgesetzentwürfe Nr. 160/18 und 165/18 und 

verwies auf den Entscheid des Rechnungshofes zur allgemeinen Rechnungslegung für das 

Haushaltsjahr 2017, mit dem der Landesverwaltung ein hohes Niveau beim Verwaltungsergebnis 

und dem Einsatz der verfügbaren Finanzmittel bescheinigt wird. Nur mehr eine Thematik betref-

fend die Funktionszulagen von ehemaligen Führungskräften sei vom Rechnungshof kritisch auf-

gegriffen worden, wobei auch die Frage der Verfassungsmäßigkeit der jüngsten authentischen 

Interpretation der umstrittenen Landesbestimmung aufgeworfen wurde. In diesem Zusammen-

hang verwies LH Kompatscher auch auf das behängende zweitinstanzliche Verfahren vor dem 

Zentralen Rechnungshof und auf die in der Zwischenzeit in Kraft getretene gesetzliche Neurege-

lung der Positionszulagen der Führungskräfte, deren Details noch mit den einschlägigen Kollek-

tiverträgen geregelt werden müssten. Die entsprechende kostensparende Neuregelung dieser 

Zulagen sei in Rom mit dem zuständigen Ministerium für den öffentlichen Dienst abgesprochen 

worden, weshalb die gegenständliche Anfechtung der authentischen Interpretation, die inhaltlich 

ja keine Änderungen mit sich bringt, durch den Rechnungshof vor dem Verfassungsgerichtshof 

auch unter diesem Gesichtspunkt verwundert. 

In Ermangelung von Wortmeldungen in der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss in der 

ersten Abstimmung den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 160/18 mit 

5 Jastimmen und 3 Enthaltungen und in der zweiten den Übergang zur Artikeldebatte des Lan-

desgesetzentwurfs Nr. 165/18 mit 6 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Landesgesetzentwurf Nr. 160/18 

Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabellen wurden mit den nachfolgenden Abstim-

mungsergebnissen genehmigt. 

Artikel 1, 2, 3, 4 und 5 wurden ohne Wortmeldungen jeweils mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

genehmigt. 

Artikel 6, 7, 8, 9, 10 und 11 wurden ebenfalls ohne Wortmeldungen mit jeweils 6 Jastimmen und 

3 Enthaltungen genehmigt. 

Landesgesetzentwurf Nr. 165/18 

Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabellen wurden mit den nachfolgenden Abstim-

mungsergebnissen genehmigt. 

Artikel 1, 2 und 3 wurden ohne Wortmeldungen mit jeweils 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

genehmigt. 

In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 160/18 

in der Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden 

Tschurtschenthaler und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, von Dellemann, Schiefer und Artioli), 2 

Gegenstimmen (der Abg.en Heiss und Köllensperger) und 1 Enthaltung (des Abg. Tinkhauser) 

genehmigt. 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 165/18 wurde in der Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 

5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, von 

Dellemann, Schiefer und Artioli) und 3 Gegenstimmen (der Abg.en Heiss, Köllensperger und 

Tinkhauser) genehmigt. 

 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pöder, prego. 

 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte schon auch zu 

Protokoll geben und auch einmal kurz anmerken – der Kollege Köllensperger hat vorhin erklärt, dass er nicht 

mehr zu den Sitzungen geht, die Zusammenarbeit rein menschlich und persönlich -, dass durch einen solchen 

Akt die Opposition im Südtiroler Landtag geschwächt ist. Dass hier die Rolle, sagen wir einmal so, zwischen 

Mehrheit und Opposition in dieser Form irgendwo nicht verkehrt, aber verändert wird, ist nicht sehr angenehm, 

sage ich mal. Hier geht es um den Nachtragshaushalt, um den Haushalt, in den nächsten Wochen auch um 
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den provisorischen Haushalt. Es geht schon um sehr gewichtige Dinge. Ich weiß nicht, wie das im Landtag 

gehandhabt wird, wenn ich sage, dass ich jetzt einfach nicht mehr zu den Sitzungen gehe. Wenn es Krank-

heitsgründe oder was weiß ich gibt, dann okay. Bei allem Respekt vor einer persönlichen Entscheidung möchte 

ich aber schon anmerken, dass diese Schwächung für die Funktion der Opposition im Südtiroler Landtag 

schon schwierig ist.  

 

PRESIDENTE: Collega Pöder, con tutto il rispetto, credo che con questi temi siamo oltre l’andamento 

dei lavori. 

Collega Urzì, prego. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Sull’ordine dei lavori. Volevo chiedere una cosa. Anche il collega 

Köllensperger è intervenuto in sede di discussione per spiegare le ragioni del suo allontanamento dal Consi-

glio, non siamo intervenuti in quella circostanza, ma credo che nel momento della discussione del bilancio 

della Provincia sia quanto meno opportuno cercare di capire se quel voto viene sottratto alla maggioranza o 

alla minoranza. Io credo che questa sia una domanda che legittimamente noi dobbiamo lasciare a verbale. Io 

chiedo se quel voto viene veramente sottratto alla minoranza e quindi si aggiunge alla maggioranza, che in 

questo momento è un po’ in difficoltà, considerata l'assenza oggi di diversi consiglieri. Politicamente abbiamo 

il dovere di porre questa questione all'attenzione di tutti, perché ciascuno si faccia la propria valutazione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie collega. Registriamo e mettiamo a verbale le dichiarazioni dei due colleghi. 

La parola al presidente della Provincia Kompatscher per l’illustrazione del disegno di legge provinciale 

n. 165/18. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Das ist schnell erklärt. Der Land-

tag wird dann die tatsächlich konsolidierte Rechnungslegung anschauen. Das ist jetzt nur die Zusammenfas-

sung des Haushaltes der Landesverwaltung und des Landtages. Das werde ich, glaube ich, nicht weiter aus-

führen. Der Landeshaushalt, der auch die Landesbeteiligung an Gesellschaften mit einbezieht, wird mit Be-

schluss des Landtages, also auch hier im Landtag genehmigt und nicht mit Gesetz. Das ist die Regelung. Das 

ist nur Landtag und Landeshaushalt zusammen. 

 

PRESIDENTE: E‘ aperto il dibattito generale. Chi vuole intervenire? Nessuno. Non sono stati presentati 

ordini del giorno. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato con 17 voti favorevoli, 

3 voti contrari e 6 astensioni. 

 

Art. 1 

Allegati 

1. Sono approvati l'Allegato n. 10, annesso alla presente legge, concernente lo schema del ren-

diconto consolidato della Provincia autonoma di Bolzano con il Consiglio provinciale, nonché gli 

Allegati previsti dall'articolo 11, comma 4, dalla lettera a) alla lettera g), del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni.  

---------- 

Art. 1 

Anlagen 

1. Es sind die Anlage Nr. 10, dem vorliegenden Gesetz beigefügt, betreffend das Modell der 

konsolidierten Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen und des Südtiroler Landtages, 

sowie die Anlagen, vorgesehen vom Artikel 11 Absatz 4, von Buchstabe a) bis Buchstabe g) des 

gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, genehmigt.     

 

Chi chiede la parola sull’articolo 1? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli, 5 voti 

contrari e 6 astensioni. 

 

Art. 2 

Approvazione 
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1. Il rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanzia-

rio 2017 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati annessi alla presente legge.  

---------- 

Art. 2 

Genehmigung 

1. Die allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haus-

haltsjahr 2017 ist laut den Ergebnissen, die aus den beigefügten Anlagen hervorgehen, geneh-

migt. 

 

Chi chiede la parola sull’articolo 2? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 5 voti 

contrari e 6 astensioni. 

 

Art. 3 

Entrata in vigore 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollet-

tino ufficiale della Regione. 

---------- 

Art. 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

 

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l’articolo 3. Apro la votazione: approvato con 15 voti 

favorevoli, 1 voto contrario e 9 astensioni. 

Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuno. Metto in votazione finale palese il disegno di legge provinciale 

n. 165/18. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 10 voti contrari e 2 astensioni. 

 

Punto 333) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 166/18: ʺDisposizioni collegate all’as-

sestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2018 

e per il triennio 2018-2020.  ̋

 

Punkt 333 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 166/18: ʺBestimmungen in Zusammenhang 

mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2018 und für den Dreijahreszeit-

raum 2018-2020.ʺ 

 

Punto 334) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 167/18: ʺAssestamento del bilancio 

di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-

2020.ʺ 

 

Punkt 334 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 167/18: ʺNachtragshaushalt des Landes 

Südtirol für das Finanzjahr 2018 und für den Dreijahreszeitraum 2018-2020.ʺ 

 

Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento interno l’esame dei due disegni di legge viene svolto congiun-

tamente. 

 

Disegno di legge provinciale n. 166/18/Landesgesetzentwurf Nr. 166/18 

Relazione accompagnatoria/Begleitbericht 

 

Signore e Signori Consiglieri, 

con il presente disegno di legge provinciale si propongono disposizioni in connessione con lôas-

sestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per lôanno finanziario 

2018 e per il triennio 2018-2020. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte. 

Articolo 1: 
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Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, (Di-

sposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle 

scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale inse-

gnante e al lavoro sociale nelle scuole). 

Questo articolo istituisce i ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni e alunne 

con background migratorio. In tal modo si introduce per tale personale docente lôopportunit¨ di 

un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, opportunità non prevista dalla delibera della Giunta 

provinciale n. 1482 del 07.05.2007. 

Comma 1 

Con questo comma il legislatore stabilisce lôistituzione dei ruoli del personale docente di sostegno 

linguistico per alunni e alunne con background migratorio sulla base delle norme di attuazione 

dello Statuto di autonomia (articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 

febbraio 1983, n. 89); ¯ prevista lôistituzione di un ruolo per la scuola tedesca, uno per la scuola 

italiana e uno per le scuole delle località ladine. Il personale docente di tali ruoli viene impiegato, 

a seconda delle esigenze, in tutti i gradi di scuola nonché nei corsi della formazione professionale. 

I posti sono già compresi nellôorganico per il personale docente della scuola statale, per-tanto non 

è necessario alcun incremento in organico. 

Comma 2 

Questo comma stabilisce che i titoli per lôaccesso ai citati ruoli e le modalit¨ per il conseguimento 

della abilitazione allôinsegnamento saranno definiti con delibera della Giunta Provinciale. Sostan-

zialmente lôaccesso dovr¨ essere riservato a persone in possesso di un diploma di laurea almeno 

quadriennale con specializzazione in ambito facilitazione linguistica. Deve essere inoltre definito 

il percorso formativo per il conseguimento dellôabilitazione allôinsegnamento ai sensi della norma-

tiva vigente. 

Comma 3 

Questo comma prevede che, in aggiunta alle persone in possesso dei titoli determinati dal pre-

cedente comma 2, avranno diritto allôinserimento in dette graduatorie e allôaccesso alla procedura 

di selezione per il conseguimento dellôabilitazione allôinsegnamento, in prima applicazione, tutte 

le persone in possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale che abbiano svolto un ser-

vizio utile di almeno 3 anni in qualità di facilitatore linguistico per alunni e alunne con background 

migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero 

presso istituzioni equivalenti. Inoltre si precisa che per lôinserimento nella graduatoria provinciale 

e per lôeventuale assunzione a tempo indeterminato ¯ necessario il possesso della specifica abi-

litazione allôinsegnamento. 

Comma 4 

Questo comma determina lôequiparazione giuridica ed economica dei docenti di sostegno lingui-

stico di cui al comma 1 al personale docente della scuola secondaria di primo grado. Questa 

regolamentazione è necessaria in quanto un docente potrà essere impiegato contemporanea-

mente o nellôarco di un anno scolastico indifferentemente nelle scuole primarie, secondarie di 

primo e secondo grado nonché nella formazione professionale. Questo comma dispone altresì 

che il servizio prestato in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni e alunne con back-

ground migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine 

ovvero presso istituzioni equivalenti sia valutato, ai sensi della normativa vigente, ai fini dellôin-

quadramento e del conferimento delle indennità provinciali. 

Articolo 2: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, 

(Ordinamento della formazione professionale). 

Comma 1 

Atteso che alle scuole professionali è stata attribuita autonomia e personalità giuridica di diritto 

pubblico, con questo comma si intendono modificare le vigenti disposizioni sugli esami di maturità 

(ad esempio le disposizioni sulla composizione delle commissioni dôesame che prevedono la no-

mina di esperti da parte degli intendenti scolastici). A tal proposito si intende delegiferare la ma-

teria degli esami di diploma nelle scuole professionali e disciplinare tale ambito in modo organico 

con deliberazione della Giunta provinciale. 
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Comma 2 

Stabilisce che la nuova disciplina di cui al comma 1 trovi applicazione a partire dallôanno scola-

stico 2018/2019. 

Comma 3 

Queste abrogazioni sono diretta conseguenza della modifica al comma 1. 

Articolo 3: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, (Sviluppo 

e sostegno della famiglia in Alto Adige). 

Comma 1 

La presente modifica consente ai grandi asili nido esistenti di continuare a mantenere una ca-

pienza superiore a 60 posti-bambino.  

Articolo 4: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordina-

mento del servizio sanitario provinciale). 

Comma 1 

Con questo comma si corregge un errore materiale del testo tedesco. 

Commi 2 e 3 

Il comma 1/bis dellôarticolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, 

prevede, tra lôaltro, che la Provincia sia autorizzata a concedere sussidi per le spese di viaggio e 

soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici e da eventuali accompagnatori in occa-

sione di terapie riabilitative presso strutture presenti sul territorio nazionale. 

Con questa norma la Provincia intende offrire alle famiglie di pazienti tetraplegici e paraplegici, e 

ai pazienti stessi, un sostegno finanziario importante quando si sottopongono a terapie presso 

strutture di riabilitazione. 

Lôattuale dicitura della versione italiana del comma 1/bis ¯ limitativa nella parte in cui specifica 

che le strutture, presso le quali i pazienti si sottopongono alle terapie riabilitative, debbano essere 

statali. 

La versione tedesca dello stesso comma invece stabilisce che le strutture si devono trovare sul 

territorio italiano, creando così una discrepanza tra la versione tedesca e la versione italiana. 

La prassi ha dimostrato che molti dei pazienti affetti da paraplegia o tetraplegia, che avrebbero 

diritto al sussidio e necessità di un aiuto finanziario, si sottopongono a terapie anche presso strut-

ture di riabilitazione non statali o in centri specializzati allôestero. 

Al fine di garantire lôaccesso al finanziamento al pi½ elevato numero possibile di aventi diritto e di 

rendere omogenee la versione tedesca e italiana della norma, si rende necessario prevedere che 

i pazienti possano sottoporsi a terapie presso strutture di riabilitazione in generale. 

Articolo 5: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, (Dispo-

sizioni in materia di finanza locale).  

Comma 1 

Per ottemperare alle sentenze della Corte costituzionale n. 94 e n. 101 del 2018 viene introdotto, 

nellôesercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica attribuite dallôarticolo 79 dello 

Statuto di autonomia alla Provincia nei confronti dei propri enti locali, un sistema di sanzioni ap-

plicabili ai comuni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, analogo al meccanismo 

introdotto dal legislatore statale. 

Articolo 6: 

Con questo articolo si propone una modifica alla Legge finanziaria 2015 (legge provinciale 23 

dicembre 2014, n. 11). 

Comma 1 

A seguito delle complesse verifiche in ordine alla gestione di fondi al di fuori del bilancio e in 

particolare dei fondi di rotazione, e al fine di poter consentire il completamento di tali attività, si 

dispone che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale possa deliberare lôappli-

cazione del d.lgs. 118/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

Articolo 7: 
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Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 (Norme 

sullôesercizio delle funzioni in materia di igiene e sanit¨ pubblica e medicina legale). 

La proposta è necessaria per istituire il sistema delle ñpalestre della saluteò per le persone affette 

da patologie croniche non trasmissibili come diabete, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva 

(BPCO), conseguenze post ictus, Parkinson ecc., demandando alla Giunta provinciale il compito 

di fissare i requisiti organizzativi, strutturali, strumentali e formativi per ottenere la certificazione 

di ñpalestra della saluteò. Nelle suddette palestre sono monitorate le condizioni psicofisiche degli 

utenti e svolti programmi di esercizio con ruolo di terapia e allo scopo di contrastare lôinsorgenza 

e lôevoluzione delle malattie croniche non trasmissibili; su tali malattie lôesercizio fisico opportu-

namente prescritto e svolto ha infatti effetti positivi. Lôefficacia dellôesercizio fisico per le persone 

affette da queste malattie è dimostrata anche nella letteratura scientifica. 

Comma 1 

A tal fine al comma 2 dellôarticolo 17 viene aggiunta la lettera e), prevedendo che gli interventi di 

igiene sportiva siano rivolti anche a persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in 

condizioni cliniche stabili, che praticano lóesercizio fisico strutturato e adattato come strumento di 

prevenzione e terapia. 

Comma 2 

Con questo comma allôarticolo 17 vengono aggiunti due commi. 

Il comma 4 prevede che i programmi di esercizio fisico strutturato e adattato, prescritti da perso-

nale medico, siano erogati presso strutture pubbliche e private denominate ñpalestre della saluteò, 

riconosciute dallôAzienda sanitaria con una procedura di certificazione. 

Il comma 5 demanda alla Giunta provinciale il compito di determinare i requisiti strutturali, stru-

mentali e organizzativi, gli indirizzi per la prescrizione e lo svolgimento dellôesercizio fisico strut-

turato e adattato, nonché i corsi di formazione per i laureati in scienze motorie responsabili dellôim-

plementazione e del monitoraggio del programma personalizzato di esercizio per soggetti affetti 

da patologie croniche non trasmissibili. 

Articolo 8: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15 (Or-

dinamento delle organizzazioni turistiche). 

Comma 1 

Ai fini di continuare a garantire la compartecipazione dei comuni al finanziamento in materia di 

turismo, è inserito questo articolo 12-bis nella legge provinciale sul finanziamento in materia di 

turismo. La misura della compartecipazione ¯ determinata tra la provincia ed i comuni nellôac-

cordo per la finanza locale. 

Articolo 9: 

Comma 1 

Con lôarticolo 9 si autorizza la Giunta provinciale alla riorganizzazione della società Autostrada 

del Brennero S.p.A. e/o alla costituzione di una nuova società di capitali a totale partecipazione 

pubblica per dare esecuzione al protocollo dôintesa stipulato in data 14 gennaio 2016 tra Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Trentino-Alto Adige/S¿dtirol, le Province autonome 

di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali interessati allo sviluppo del Corridoio scandinavo me-

diterraneo. 

Le finalit¨ perseguite dallôaccordo sono, in sostanza, quelle di promuovere la realizzazione di 

rilevanti interventi infrastrutturali collocati lungo il corridoio del Brennero allo scopo di migliorare 

la mobilità di passeggeri e merci, incentivando il trasporto ferroviario con il completamento delle 

necessarie infrastrutture e le relative gallerie.  

Lôintesa prescrive lôadozione di apposite misure da attuarsi con strumenti normativi ed ammini-

strativi per affidare ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche terri-

toriali e locali contraenti, per la gestione e costruzione a condizioni di mercato, dei trasporti e delle 

relative infrastrutture lungo il corridoio del Brennero, assumendo gli obblighi di servizio pubblico 

connessi al complessivo progetto. Risorse prodotte dal relativo pedaggio sono destinate al rin-

forzo delle infrastrutture ferroviarie. 

Si ricorda in proposito che lôart. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, 

n. 381 di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/S¿dtirol, trattando il tema 
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della mobilit¨ stradale e ferroviaria, prevede esplicitamente unôintesa tra Stato e le Province au-

tonome di Trento e Bolzano nel caso di tracciati autostradali che interessino il territorio provin-

ciale, delegando inoltre alle due Province le funzioni in materia di viabilità stradale di competenza 

dello Stato. Lôarticolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che nel 

quadro della pianificazione urbanistica provinciale, gli interventi di spettanza dello Stato in materia 

di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi sono effettuati previa intesa con la Provincia interessata. 

Per lôarticolo 21 la pianificazione urbanistica provinciale ¯ approvata con legge provinciale, previa 

acquisizione delle osservazioni del Ministero competente in materia di infrastrutture formulate a 

fini di coordinamento. Per questi motivi, in esecuzione del suindicato accordo, nel decreto legge 

16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 ñDisposizioni urgenti in ma-

teria finanziaria e per esigenze indifferibiliò ¯ stato successivamente inserito lôarticolo 13-bis con-

tenente le ñDisposizioni in materia di concessioni autostradaliò. 

Lôarticolo promuove la cooperazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni unitamente a tutte le 

amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo, esse 

possono avvalersi anche di società in house esistenti o appositamente costituite a sola parteci-

pazione pubblica. La realizzazione delle opere e la gestione del percorso autostradale ha durata 

trentennale. 

Per i suesposti motivi, in conformit¨ a quanto disposto dal protocollo dôintesa e dal decreto legge 

n. 148/2017, lôarticolo autorizza la Giunta provinciale a riorganizzare la societ¨ Autostrada del 

Brennero e/o costituire una nuova società in house. 

Comma 2 

Prevede la copertura finanziaria. 

Articolo 10: 

Con questo articolo si propone una modifica della legge provinciale 7 maggio 1991, n. 14 (Disci-

plina dei rapporti con le organizzazioni dei donatori di sangue). 

Comma 1 

Il recepimento dellôaccordo raggiunto in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni e Pro-

vince Autonome in data 14 aprile 2016: ñRevisione ed aggiornamento dellôAccordo Stato ï Re-

gioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra il Governo, le Regioni, le Province 

Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue ha determinato una mo-

difica del sistema di rimborso a favore delle associazioni donatori volontari di sangue presenti 

nella nostra provincia. 

Il suddetto accordo prevede per lo svolgimento delle attività effettuate dalle associazioni e fede-

razioni di donatori il rimborso dei costi delle attività associative, che devono costituire livello mi-

nimo uniforme su tutto il territorio nazionale.  

Si fa infatti presente che la Provincia Autonoma di Bolzano ha stabilito con legge provinciale n. 

14 del 7 maggio 1991 la concessione a favore delle organizzazioni dei donatori di sangue   di 

sovvenzioni per le spese gestionali, associative e di propaganda e di contributi per la messa a 

disposizione di sacche di sangue per il servizio sanitario provinciale.  

Si precisa che con questo sistema di rimborso gli importi globali annui erogati a favore delle As-

sociazioni di sangue sono comunque da sempre sovrapponibili a quanto previsto dal presente 

accordo Stato Regioni. 

Tale normativa provinciale deve essere, pertanto, adeguata alle disposizioni nazionali.  

Si ritiene opportuno mantenere in vigore il predetto sistema di rimborso di cui alla legge provin-

ciale n. 14/91 e la relativa convenzione per tutto il periodo necessario alla modifica della legge 

provinciale. 

Articolo 11: 

Con questo articolo si propone una modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 (Struttura 

organizzativa del Servizio sanitario provinciale). 

Comma 1 

Lôaggiunta del comma 5-bis allôarticolo 25 comporta la possibilit¨, durante il periodo di implemen-

tazione del Piano sanitario provinciale 2016-2020, di prevedere per le strutture complesse, co-

muni a due sedi, la presenza di un medico responsabile presso entrambe le sedi avente ruolo di 

sostituta/sostituto della direttrice/del direttore. Dopo questo periodo di transizione la direttrice/il 
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direttore di struttura complessa comune è coadiuvata/coadiuvato solamente da una sostituta/un 

sostituto presso rispettivamente lôaltra sede. 

La modifica non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Siccome il Piano sa-

nitario provinciale 2016-2020 prevede in parte anche strutture complesse intra-ospedaliere al po-

sto di due strutture complesse, non verranno corrisposti gli elementi stipendiali previsti per il Di-

rettore di struttura complessa (ad es. indennit¨ di funzione, é). Inoltre dopo la fase attuativa del 

Piano decadr¨ anche lôindennit¨ per il sostituto.  

Articolo 12: 

Con questo articolo si propone una modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2 (Disci-

plina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica). 

Comma 1 

Lôarticolo 13 della Parte 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017 con il 

quale è stato approvato il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, prevede che in 

sede di rilascio delle concessioni viene osservato il seguente ordine di priorità in base al tipo di 

utilizzo: uso potabile, uso agricolo, innevamento, uso industriale, utilizzo idroelettrico, scambio 

termico e pescicoltura. Per garantire il rispetto di questi usi prioritari viene inserita e sanzionata 

nella legge provinciale n. 2/2015 una ulteriore fattispecie. 

Articolo 13: 

Con questo articolo si propone una modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordi-

namento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano). 

Comma 1 

Le direzioni istruzione e formazione istituite ai sensi dellôart. 5, comma 4, della legge provinciale 

n. 10/1992 coordinano lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione. 

Allôinterno della direzione istruzione e formazione, i direttori e le direttrici preposti alle singole 

direzioni provinciali (scuola dellôinfanzia; scuole primarie e secondarie di primo e di secondo 

grado; formazione professionale; scuola musicale) sono responsabili per la gestione unitaria e lo 

sviluppo sistemico di qualità e la garanzia della qualità degli ambiti formativi loro assegnati e delle 

rispettive istituzioni formative. 

Appare, pertanto, ragionevole che i direttori e le direttrici provinciali competenti per il relativo am-

bito formativo possano impostare le procedure di selezione dei rispettivi direttori e delle direttrici 

a norma della legge provinciale n. 10/1992. 

La direttrice o il direttore provinciale scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado già 

dispone di questa competenza a norma dellôart. 19 dello Statuto speciale di autonomia e delle 

relative norme di attuazione dello Statuto di autonomia (articolo 1, comma 3, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89) e della legislazione provinciale (art. 11 della 

legge provinciale n. 24/1996). 

Articolo 14: 

Questo articolo contiene la disposizione finanziaria della presente legge. 

Articolo 15: 

Con questa disposizione si stabilisce lôentrata in vigore della presente legge il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

---------- 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

mit diesem Landesgesetzentwurf werden Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtrags-

haushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2018 und für den Dreijahreszeitraum 2018-2020 

vorgeschlagen. 

In diesem Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 

Artikel 1: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 14. Dezember 1998, Nr. 12, 

(Bestimmungen zu den Lehrern und Inspektoren für den katholischen Religionsunterricht an den 

Grund- und Sekundarschulen sowie Bestimmungen zum Rechtsstatus des Lehrpersonals und 

zur Schulsozialarbeit) vorgeschlagen. 



 

101 

Mit diesem Artikel werden die Stellenpläne der Lehrpersonen für Sprachförderung von Schülern 

und Schülerinnen mit Migrationshintergrund errichtet. Dadurch haben diese Lehrpersonen die 

Möglichkeit einer unbefristeten Aufnahme, die von der Regelung zu den Sprachenzentren laut 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1482 vom 07.05.2007 nicht vorgesehen war. 

Absatz 1 

Mit diesem Absatz legt der Gesetzgeber fest, dass auf der Grundlage der Durchführungsbestim-

mungen zum Autonomiestatut (Artikel 1 Absatz 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik 

vom 10. Februar 1983, Nr. 89) die Landesstellenpläne der Lehrpersonen für Sprachförderung 

von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund errichtet werden; es ist jeweils ein Stel-

lenplan für die deutsche und italienische Schule und einer für die Schulen in den ladinischen 

Tälern vorgesehen. Die Lehrpersonen dieser Stellenpläne werden je nach Bedarf in den Grund-, 

Mittel- und Oberschulen sowie in den Landesberufsschulen eingesetzt. Die Stellen sind bereits 

im Stellenplan des Lehrpersonals für die Schulen staatlicher Art enthalten, folglich ist kein Ausbau 

des Stellenplans notwendig. 

Absatz 2 

Dieser Absatz sieht vor, dass die Titel für den Zugang zu diesem Stellenplan und die Modalitäten 

für die Erlangung der Lehrbefähigung mit Beschluss der Landesregierung festgelegt werden. 

Grundsätzlich soll ein mindestens vierjähriger Hochschulabschluss, verbunden mit einer Spezia-

lisierung im Bereich der Sprachförderung, die Voraussetzung für den Zugang zum Stellenplan 

sein. Zudem ist die Ausbildung zum Erwerb der spezifischen Lehrbefähigung im Sinne der gel-

tenden Bestimmungen festzulegen. 

Absatz 3 

In diesem Absatz wird festgehalten, dass in Erstanwendung dieser Bestimmungen zusätzlich zu 

den Personen, welche die Voraussetzungen laut Absatz 2 besitzen, auch jene Personen Anrecht 

auf die Eintragung in diese Ranglisten und Zugang zum Auswahlverfahren zur Erlangung der 

Lehrbefähigung haben, welche einen mindestens vierjährigen Hochschulabschluss besitzen und 

drei Jahre Dienst als Lehrpersonen für Sprachförderung von Schülern und Schülerinnen mit 

Migrationshintergrund an den Sprachenzentren des Landes oder an den ladinischen Schulen 

bzw. an gleichwertigen Einrichtungen geleistet haben. Außerdem wird präzisiert, dass die 

spezifische Lehrbefähigung Voraussetzung für die Eintragung in die Landesranglisten und damit 

für die unbefristete Aufnahme ist. 

Absatz 4 

Dieser Absatz legt fest, dass die Lehrpersonen für die Sprachförderung laut Absatz 1 in dienst- 

und besoldungsrechtlicher Hinsicht den Lehrpersonen der Mittelschule gleichgestellt sind. Diese 

einheitliche Regelung ist notwendig, weil eine Lehrperson gleichzeitig oder auch im Laufe eines 

Jahres in der Grund-, Mittel-, Oberschule sowie in der Landesberufsschule eingesetzt werden 

kann. Außerdem bestimmt dieser Absatz, dass der Dienst als Lehrperson für Sprachförderung 

von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, der an den Sprachenzentren des Lan-

des oder in den ladinischen Schulen bzw. an gleichwertigen Einrichtungen geleistet wurde, in 

Anwendung der geltenden Bestimmungen für die Einstufung und für die Zuerkennung der Lan-

deszulagen gewertet wird. 

Artikel 2: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40, (Ord-

nung der Berufsbildung) vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Aufgrund der Tatsache, dass den Schulen der Berufsbildung Autonomie und Rechtspersönlich-

keit des öffentlichen Rechts zuerkannt wurde, sollen die bestehenden Bestimmungen zu den 

Diplomprüfungen (beispielsweise die Bestimmungen zur Zusammensetzung der Prüfungskom-

missionen, wonach die Schulamtsleiter/Schulamtsleiterinnen Fachleute namhaft machen) abge-

ändert werden. Bei dieser Gelegenheit soll der Bereich der Diplomprüfungen an den Schulen der 

Berufsbildung nicht mehr durch Landesgesetz, sondern in der Folge organisch mit Beschluss der 

Landesregierung geregelt werden. 

Absatz 2 
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Es wird vorgesehen, dass die Neuregelung laut Absatz 1 schon mit dem Schuljahr 2018/2019 

Anwendung findet.  

Absatz 3 

Diese Aufhebungen ergeben sich aus der Neuformulierung von Absatz1.  

Artikel 3:  

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8, (Förderung 

und Unterstützung der Familien in Südtirol) vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Durch die vorliegende Änderung haben die bestehenden großen Kinderhorte weiterhin die Mög-

lichkeit, die Aufnahmekapazität von mehr als 60 Plätzen beizubehalten.  

Artikel 4:  

Mit diesem Artikel werden Änderungen des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, (Neurege-

lung des Landesgesundheitsdienstesñ), vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Durch diesen Absatz wird ein materieller Fehler im deutschen Wortlaut berichtigt.  

Absätze 2 und 3 

Artikel 81 Absatz 1/bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, sieht 

unter anderem vor, dass das Land ermächtigt ist, Beihilfen für Reise- und Aufenthaltsspesen zu 

gewähren, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern sowie von etwaigen Begleitperso-

nen im Rahmen von Therapien in Rehabilitationseinrichtungen auf staatlicher Ebene getragen 

wurden. 

Mit dieser Regelung beabsichtigt das Land, den Familien von querschnittsgelähmten und 

tetraplegischen Patientinnen und Patienten sowie den Patientinnen und Patienten selbst eine 

wichtige finanzielle Unterstützung zu bieten, wenn sie sich Rehabilitationstherapien unterziehen. 

Der derzeitige Wortlaut der italienischen Version des Absatzes 1/bis ist in jenem Teil einschrän-

kend, in welchem vorgesehen wird, dass die Einrichtungen, in welchen sich die Patientinnen und 

Patienten rehabilitativen Therapien unterziehen, staatlich sein müssen. 

Die deutsche Version desselben Absatzes sieht hingegen vor, dass es sich um Einrichtungen auf 

dem italienischem Staatgebiet (staatlicher Ebene) handeln muss. Diese Formulierung schafft eine 

Diskrepanz zwischen der deutschen Version und der italienischen Version. 

Die Praxis hat gezeigt, dass viele Patientinnen und Patienten mit Querschnittslähmung oder 

Tetraplegie, die Anspruch auf Beihilfen und Bedarf an finanzieller Unterstützung hätten, sich auch 

Behandlungen in spezialisierten, nicht staatlichen Rehabilitationseinrichtungen oder Rehabilita-

tionseinrichtungen im Ausland unterziehen.  

Um den Zugang zu den Finanzmitteln für eine möglichst große Anzahl an Berechtigten zu ge-

währleisten und um die deutsche und die italienische Fassung zu vereinheitlichen, ist es notwen-

dig vorzusehen, dass sich die Patientinnen und Patienten allgemein in Rehabilitationseinrichtun-

gen behandeln lassen können. 

Artikel 5: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, 

(Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften), vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Um den Urteilen des Verfassungsgerichtshofs Nr. 94 und 101, beide aus dem Jahr 2018, gerecht 

zu werden, wird in Ausübung der dem Land aufgrund von Artikel 79 des Autonomiestatuts zu-

stehenden Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen gegenüber den eigenen örtli-

chen Körperschaften ein Sanktionssystem für die fehlende Erreichung des Haushaltsausgleichs 

von Seiten dieser Körperschaften eingeführt; dieses stimmt mit jenem überein, das auf staatlicher 

Ebene eingeführt wurde. 

Artikel 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Finanzgesetz 2015 (Landesgesetzes vom 23. De-

zember 2014, Nr. 11) vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Aufgrund der komplexen Überprüfungen der Gebarungen außerhalb des Haushaltes, insbeson-

dere der Rotationsfonds, und um diese Aktivitäten abschließen zu können, wird vorgesehen, dass 
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die Landesregierung für bestimmte Gebarungen mit Beschluss die Anwendung der Bestimmun-

gen des GvD Nr. 118/2011 ab 1. Jänner 2020 vorsehen kann. 

Artikel 7: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1 (Wahr-

nehmung der Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene und öffentliche Gesundheit 

sowie Rechtsmedizin) vorgeschlagen. 

Dieser Vorschlag ist notwendig, um das System der ĂBewegungszentren f¿r Gesundheitñ f¿r Men-

schen mit chronischen nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, chronisch obstruktiver Lun-

generkrankung (COPD), Folgen eines Schlaganfalls, Parkinson usw. aufzubauen. Die Landesre-

gierung hat die Aufgabe, die organisatorischen, strukturellen und technischen Anforderungen und 

die Schulungen festzulegen, die f¿r die Zertifizierung der ĂBewegungszentren f¿r Gesundheitñ 

erforderlich sind. In den obengenannten Bewegungszentren wird der psychophysische Gesund-

heitszustand der Nutzerinnen und Nutzer überwacht, die Übungsprogramme als Therapie und 

mit dem Ziel absolvieren, dem Auftreten bzw. dem Fortschreiten jener chronischen nicht über-

tragbaren Erkrankungen entgegenzuwirken; die gezielt verschriebenen und persönlich abge-

stimmten Trainingseinheiten wirken sich positiv auf den Krankheitsverlauf aus. In der Fachlitera-

tur gilt die Wirksamkeit von Körpertraining für diese Zielgruppe als erwiesen. 

Absatz 1 

Folglich wird in Artikel 17 Absatz 2 der Buchstabe e) eingefügt, der vorsieht, dass sich die Maß-

nahmen im Bereich des Gesundheitsschutzes auch an Menschen mit chronischen nicht übertrag-

baren Krankheiten in klinisch stabilem Zustand richten, die spezifische auf sie angepasste Bewe-

gungsprogramme als Mittel zur Prävention und Therapie absolvieren. 

Absatz 2 

Mit diesem Absatz werden dem Artikel 17 zwei Absätze hinzugefügt. 

Absatz 4 sieht vor, dass die spezifischen Bewegungsprogramme, die vom ärztlichen Personal 

verschrieben werden, in ºffentlichen und privaten Einrichtungen, den sogenannten ĂBewegungs-

zentren f¿r Gesundheitñ, die vom Sanitätsbetrieb mittels eines Zertifizierungsverfahrens aner-

kannt wurden, angeboten werden. 

Absatz 5 sieht vor, dass die Landesregierung die strukturellen, instrumentellen und organisatori-

schen Anforderungen, die Richtlinien für die ärztliche Verschreibung und Durchführung der spe-

zifischen Bewegungsprogramme sowie die Schulungen der Sportwissenschaftler und Sportwis-

senschaftlerinnen zur Umsetzung und Überwachung der individuellen Bewegungsprogramme für 

Menschen mit chronischen nicht übertragbaren Krankheiten festlegt. 

Artikel 8: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 19. September 2017, Nr. 15 (Ord-

nung der Tourismusorganisationen), vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Um die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung im Tourismus weiterhin sicherzustellen, 

wird dieser Artikel 12-bis im Landesgesetz zur Tourismusfinanzierung eingefügt. Das Ausmaß 

der Beteiligung wird zwischen Land und Gemeinden durch die Vereinbarung zur Gemeindenfi-

nanzierung festgelegt. 

Artikel 9: 

Absatz 1 

Durch Artikel 9 wird die Landesregierung ermächtigt, die Brennerautobahn AG zu reorganisieren 

und/oder eine neue Kapitalgesellschaft mit ausschließlich öffentlicher Beteiligung zu gründen, mit 

dem Ziel, das am 14. Jänner 2016 zwischen dem Ministerium für Infrastrukturen und Verkehr, der 

Region Trentino-Südtirol, den Autonomen Provinzen Trient und Bozen und den anderen am Aus-

bau des Skandinavien-Mittelmeer-Korridors interessierten örtlichen Körperschaften unterzeich-

nete Einvernehmensprotokoll umzusetzen. 

Das Einvernehmen betrifft im Wesentlichen die Unterstützung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen 

entlang des Brennerkorridors, mit dem Ziel, den Personen- und Güterverkehr zu fördern, indem 

die erforderlichen Infrastrukturen und die entsprechenden Tunnels fertig gestellt werden.  

Laut dem Abkommen müssen spezifische Maßnahmen erlassen und die entsprechenden Rechts- 

und Verwaltungsinstrumente umgesetzt werden, um eine Gesellschaft, an der ausschließlich die 
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das Abkommen treffenden territorialen und örtlichen Körperschaften beteiligt sind, zu marktübli-

chen Konditionen, mit dem Verkehr und dem Bau der entsprechenden Infrastrukturen längs der 

Brennerachse zu betrauen, mit Übernahme sämtlicher gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in 

Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt. Die aus den Mauteinnahmen herrührenden Mittel wer-

den für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur bestimmt. 

Es wird in diesem Zusammenhang auf den Art. 19 des Dekrets des Präsidenten der Republik 

vom 22. März 1974, Nr. 381 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region 

Trentino Südtirol) in Sachen Straßen- und Eisenbahnverkehr verwiesen, welcher in Bezug auf 

Autobahntrassen, die das Gebiet der Provinz betreffen, ausdrücklich ein Einvernehmen zwischen 

dem Staat und den beiden Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie die Delegierung der 

Befugnisse im Bereich Straßenwesen des Staates vorsieht. Laut Artikel 20 dieses Dekrets des 

Präsidenten der Republik werden im Rahmen der Landesraumordnungspläne die dem Staat auf 

dem Sachgebiet des Straßenwesens, der Eisenbahnlinien und der Flugplätze zustehenden Maß-

nahmen nach Herstellung des Einvernehmens mit der betreffenden Provinz getroffen. 

Laut Artikel 21 sind die Landesraumordnungspläne mit Landesgesetz zu genehmigen, wobei 

vorab die zum Zwecke der Koordinierung geäußerten Bemerkungen des Ministeriums für öffent-

liche Arbeiten einzuholen sind. Aus vorstehenden Gründen wurde später ï zur Umsetzung des 

oben genannten Einvernehmens ï der Artikel 13-bis betreffend Bestimmungen in Sachen Auto-

bahnkonzessionen in das Gesetzesdekret vom 16.Oktober 2017, Nr. 148, umgewandelt in das 

Gesetz vom 4. Dezember 2017, Nr. 172 betreffend dringende Bestimmungen in Sachen Finanzen 

und unaufschiebbare Erfordernisse eingefügt. 

Dieser Artikel fördert die institutionelle Kooperation zwischen dem Staat, den Regionen und sämt-

lichen öffentlichen Körperschaften, die am Ausbau des Skandinavien-Mittelmeer-Korridors inte-

ressiert sind. Dafür können sie sich auch bereits bestehender oder eigens dafür errichteter In-

House-Gesellschaften mit ausschließlich öffentlicher Beteiligung bedienen. Die Realisierung der 

Bauten und die Verwaltung der Autobahnstrecke haben eine Dauer von dreißig Jahren. 

Aus den hier erläuterten Gründen und entsprechend den Vorgaben des Einvernehmensprotokolls 

sowie des Gesetzesdekrets Nr. 148/2017 wird die Landesregierung durch diesen Artikel ermäch-

tigt, die Brennerautobahn AG zu reorganisieren und/oder eine neue In-House-Gesellschaft zu 

gründen. 

Absatz 2 

Sieht die finanzielle Deckung vor. 

Artikel 10:  

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 7. Mai 1991, Nr. 14 (Regelung der 

Beziehungen mit den Blutspendervereinigungen), vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Die Übernahme des Abkommens durch die Staat-Regionen-Konferenz vom 14. April 2016 hin-

sichtlich der Ă¦berpr¿fung und Aktualisierung des Staat-Regionen-Abkommens vom 20. März 

2008 betreffend den Abschluss von Vereinbarungen zwischen der Regierung, den Regionen, den 

Autonomen Provinzen sowie den Vereinigungen und den Verbänden von freiwilligen Blutspen-

dernñ hat eine Abänderung des Rückvergütungssystems zugunsten der in unserer Provinz be-

stehenden Blutspendervereinigungen vorausgesetzt.  

Das genannte Abkommen sieht für die Abwicklung der durchgeführten Tätigkeiten der Vereine 

und Verbände von Spendern die Rückvergütung der Kosten von Vereinstätigkeiten vor, die auf 

gesamtstaatlicher Ebene auf einheitliche Art und Weise erbracht werden müssen. 

Es wird darauf verwiesen, dass das Land Südtirol mit Landesgesetz Nr. 14 vom 7. Mai 1991 

zugunsten der Blutspendervereinigungen die Gewährung von Zuschüssen für die Führungs-, Ver-

eins- und Werbespesen und Beiträge für die Bereitstellung von Bluteinheiten zugunsten des Lan-

desgesundheitsdienstes festgelegt hat. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Rückerstattungssystem die gesamten jährlich aus-

gezahlten Beträge zugunsten der Blutspendervereinigungen jedenfalls immer deckungsgleich mit 

jenen sind, die von der obgenannten Staat-Regionen-Vereinbarung vorgesehenen sind. 

Genanntes Landesgesetz soll also den staatlichen Vorgaben angepasst werden. 
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Es erscheint als angemessen, das obgenannte Rückerstattungssystem gemäß Landesgesetz Nr. 

14/1991 und die damit verbundene Vereinbarung für den gesamten Zeitraum, der für die Abän-

derung des Landesgesetzes benötigt wird, beizubehalten. 

Artikel 11:  

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3 (Organisa-

tionsstruktur des Landesgesundheitsdienstes), vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Die Ergänzung von Absatz 5-bis des Artikels 25 zielt darauf ab, im Umsetzungszeitraum des 

Landesgesundheitsplans 2016-2020 bei standortübergreifenden komplexen Strukturen an jedem 

Standort eine verantwortliche Ärztin/einen verantwortlichen Arzt in stellvertretender Funktion der 

Direktorin/des Direktors vorsehen zu können. Nach dieser Übergangszeit wird die Direktorin/der 

Direktor einer standortübergreifenden komplexen Struktur nur mehr von einer einzigen Stellver-

treterin/einem einzigen Stellvertreter am jeweils anderen Standort unterstützt.  

Die Ergänzung bringt keine Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich. Da der 

Landesgesundheitsplan 2016-2020 anstelle von zwei komplexen Strukturen teilweise auch stand-

ortübergreifende komplexe Strukturen vorsieht, entfällt die Bezahlung jener Lohnelemente eines 

Direktors komplexer Struktur (z. B. Funktionszulage, é). Nach der Umsetzungsphase des Plans 

entfällt außerdem eine Zulage für einen Stellvertreter. 

Artikel 12:  

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 26. Januar 2015, Nr. 2 (Bestim-

mungen über die kleinen und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie), 

vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Laut Artikel 13 des 3. Teils des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 22. Juni 2017 ge-

nehmigten Wassernutzungsplans, sind bei der Erteilung der Konzessionen je nach Nutzungsart 

folgende Prioritäten einzuhalten: Trinkwasser, landwirtschaftliche Bewässerung, Beschneiung, 

industrielle Nutzung, hydroelektrische Nutzung, Wärmetausch und Fischzucht. Damit diese 

prioritären Nutzungen eingehalten werden, wird in das Landesgesetz Nr. 2/2015 ein weiterer Tat-

bestand eingefügt und sanktioniert. 

Artikel 13:  

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 (Neuordnung 

der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung), vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Die gemäß Art. 5 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 10/1992 errichteten Bildungsdirektionen 

koordinieren die Gesamtentwicklung des jeweiligen Bildungssystems. Innerhalb der Bildungsdi-

rektion sind die Direktorinnen und Direktoren der einzelnen Landesdirektionen (Kindergarten; 

Grund-, Mittel- und Oberschulen; Berufsbildung; Musikschule) für die einheitliche Verwaltung und 

systematische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der ihnen zugeordneten Bildungsbe-

reiche und der entsprechenden Bildungseinrichtungen verantwortlich. 

Es erscheint daher sinnvoll, dass die Auswahlverfahren der Führungskräfte für den jeweiligen 

Bildungsbereich von den entsprechenden Landesdirektorinnen und Landesdirektoren nach Maß-

gabe der Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 10/1992 gestaltet werden. 

Die Landesdirektorin oder der Landesdirektor der Landesdirektion Grund-, Mittel- und Oberschu-

len besitzt diese Zuständigkeit bereits aufgrund von Art. 19 des Autonomiestatuts und der ent-

sprechenden Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut (Dekret des Präsidenten der 

Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, i.g.F.) und Landesgesetzgebung (Art. 11 des Landesge-

setzes Nr. 24/1996). 

Artikel 14: 

Dieser Artikel beinhaltet die Finanzbestimmung dieses Gesetzes. 

Artikel 15: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 
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Disegno di legge provinciale n. 167/18/Landesgesetzentwurf Nr. 167/18 

Relazione accompagnatoria/Begleitbericht 

 

Signore e Signori Consiglieri, 

il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui allôallegato n. 4/1 

al d.lgs. 118/2011, annovera tra gli strumenti della programmazione regionale, al paragrafo 4.1, 

il disegno di legge di assestamento del bilancio, da presentare al Consiglio entro il 30 giugno di 

ogni anno. 

Entro il 31 luglio successivo, questa amministrazione è tenuta, dunque, ad approvare con legge 

lôassestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta del risultato di amministrazione, 

accertato in sede di rendiconto dellôesercizio precedente. 

In tale sede, fermi restando gli equilibri generali di bilancio, del cui permanere il presente disegno 

di legge provinciale da atto, il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla destinazione del predetto 

risultato economico. 

Si precisa che, in occasione dellôapprovazione del bilancio di previsione 2018-2020, è stato de-

terminato il risultato di amministrazione presunto, le cui quote vincolate e accantonate non sono 

state immediatamente utilizzate.  

Nello specifico, il testo del disegno di legge allegato consta di otto articoli, il cui contenuto è bre-

vemente illustrato nei termini che seguono.  

Articolo 1: 

Con questo articolo vengono apportate modifiche alla legge provinciale di stabilità 2018, modifi-

cando gli allegati concernenti le autorizzazioni di spesa. 

Articoli 2 e 3: 

Con questi articoli vengono aggiornate le previsioni delle entrate e delle spese del bilancio 2018-

2020. 

Articolo 4:  

Con questo articolo vengono aggiornati alcuni allegati al bilancio di previsione 2018-2020. 

Articolo 5:  

Con questo articolo vengono inseriti gli allegati allôassestamento di bilancio 2018-2020. 

Articolo 6: 

Con il presente articolo vengono istituiti, per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, nello 

stato di previsione della spesa della Provincia, i fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti 

dalle disposizioni collegate al presente disegno di legge. 

Articolo 7: 

Il presente articolo da atto, ai sensi e per gli effetti dellôarticolo 50, comma 2 del d.lgs. 118/2011, 

del permanere degli equilibri generali di bilancio. 

Articolo 8: 

Con questa disposizione si dispone lôentrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

---------- 

Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

der Buchhaltungsgrundsatz angewandt in der Haushaltsprogrammierung im Anhang 4/1 zum 

GvD 118/2011, welcher zu den regionalen Planungsinstrumenten zählt, sieht im Absatz 4.1 des 

Gesetzentwurfes zum Nachtragshaushalt vor, dass dieser innerhalb 30. Juni eines jeden Jahres 

dem Landtag vorzulegen ist. 

Bis zum 31. Juli ist diese Verwaltung nun angehalten ein Nachtragshaushaltsgesetz zu genehmi-

gen, auch auf der Grundlage des Verwaltungsergebnisses, festgestellt in der Rechnungslegung 

des vorherigen Haushaltsjahres. 

In dieser Sitzung wird, unbeschadet der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte, deren Aufrecht-

erhaltung im vorliegenden Landesgesetzentwurf festgehalten. Der Landtag wird angehalten sich 

über die Verwendung des Wirtschaftsergebnisses zu äußern. 
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Es wird festgehalten, dass anlässlich der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2018-2020 

das vorläufige  Verwaltungsergebnis festgelegt wurde. Die gebundenen und zurückgelegten An-

teile wurden nicht umgehend verwendet.    

Der Text des beiliegenden Gesetzentwurfs besteht aus acht Artikeln, deren Inhalt in den nachfol-

genden Absätzen kurz dargelegt wird. 

Artikel 1: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen am Landesstabilitätsgesetz 2018 vorgenommen, indem 

die Anlagen betreffend die Ausgabenermächtigungen verändert werden.  

Artikel 2 und 3: 

Mit diesen Artikeln werden die Veranschlagungen der Einnahmen und der Ausgaben des Haus-

halts 2018-2020 aktualisiert.  

Artikel 4:  

Mit diesem Artikel werden einige Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020 aktualisiert. 

Artikel 5: 

Mit diesem Artikel werden die Anlagen zum Nachtragshaushalt 2018-2020 eingefügt. 

Artikel 6: 

Mit diesem Artikel werden für jedes Haushaltsjahr 2018, 2019 und 2020 im Voranschlag der Aus-

gaben der Provinz die Spezialfonds eingerichtet, um den Verpflichtungen nachzukommen, wel-

che aus den Bestimmungen in Zusammenhang mit dem vorliegenden Gesetz hervorgehen. 

Artikel 7: 

Mit diesem Artikel, im Sinne und als Auswirkung des Artikels 50, Absatz 2 des GvD 118/2011 

wird die Aufrechterhaltung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte festgehalten. 

Artikel 8: 

Mit dieser Bestimmung verfügt man, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

Die Damen und Herren Abgeordneten werden gebeten, den vorliegenden Gesetzentwurf zu ge-

nehmigen. 

 

Relazione terza commissione legislativa/Bericht dritter Gesetzgebungsausschuss 

 

I lavori in commissione 

I due disegni di legge provinciale n. 166/18 e n. 167/18 sono stati esaminati congiuntamente dalla 

III commissione legislativa nella seduta del 3 luglio 2018 ai sensi della delibera dellôufficio di pre-

sidenza n. 56/15 concernente lôinterpretazione dellôarticolo 101 del regolamento interno del Con-

siglio della Provincia autonoma di Bolzano.  

Alla seduta hanno partecipato anche il vicepresidente del Consiglio dei Comuni Joachim Reinal-

ter, il presidente della Provincia Arno Kompatscher, il direttore dellôufficio legislativo della Provin-

cia Gabriele Vitella, il direttore della ripartizione Finanze Giulio Lazzara, il direttore dellôufficio 

bilancio e programmazione Enrico Gastaldelli, il direttore dellôufficio amministrativo dellôambiente 

Helmut Schwarz, la direttrice del dipartimento Famiglia e Informatica Carmen Plaseller, il direttore 

dellôArea funzionale ñTurismoò Hansjºrg Haller, la direttrice dellôufficio Promozione opere pubbli-

che Esther Neulichedl, la direttrice sostituta della ripartizione Salute Silvia Capodaglio Garbin, il 

direttore dellôufficio amministrazione scolastica Wolfgang Oberparleiter ed il direttore per lôistru-

zione e la formazione tedesca Gustav Tschenett.  

Il vicepresidente del Consiglio dei Comuni Joachim Reinalter ha illustrato il parere negativo del 

Consiglio dei Comuni riguardo allôarticolo 5 ed il parere positivo con osservazione del Consiglio 

dei Comuni riguardo allôarticolo 12 del disegno di legge provinciale n. 166/18.  

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher, riferendosi al parere negativo espresso dal Con-

siglio dei Comuni sullôarticolo 5 del disegno di legge provinciale n. 166/18, relativo alla modifica 

della legge provinciale n. 6/1992, recante ñDisposizioni in materia di finanza localeò, ha escluso 

che la predetta norma trovi fondamento nellôobbedienza preventiva al sistema delle sanzioni ap-

plicabile a livello statale. Il presidente della Provincia ha spiegato che la modifica apportata dallôar-

ticolo 5 alla legge provinciale n. 6/1992 è volta ad evitare una possibile e preannunciata impu-

gnazione da parte dello Stato. Si tratta dunque di procedere in modo strategico per evitare che 
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alla Provincia autonoma di Bolzano venga tolta la competenza, peggiorando in tal modo lôauto-

nomia. La Provincia adotta il sistema di sanzioni statale, ma nellôarticolo 5 viene altres³ specificato 

che è la Provincia ad essere competente per le sanzioni. Non è lo Stato competente a controllare 

i Comuni, bens³ la Provincia. Sul parere espresso allôarticolo 12 del disegno di legge provinciale 

n. 166/18 dal Consiglio dei Comuni, relativo alla modifica della legge provinciale n. 2/2015, re-

cante ñDisciplina delle piccole e medie derivazioni dôacqua per la produzione di energia elettricaò, 

ha dichiarato che verrà presentata per la trattazione in aula del predetto disegno di legge una 

formulazione della disposizione pi½ chiara, in cui verr¨ chiarita lôintesa tra i concessionari a cui la 

norma si riferisce. 

Il vicepresidente del Consiglio dei Comuni Joachim Reinalter ha dichiarato di non essere a cono-

scenza di una possibile impugnazione da parte dello Stato ed ha affermato che le sanzioni previ-

ste ed applicabili ai Comuni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio sono difficil-

mente comprensibili, data la complessità strutturale del bilancio. 

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha affermato che de facto la norma non produrrà 

conseguenze in quanto crede nella capacità dei Comuni di rispettare le disposizioni in materia di 

pareggio di bilancio.  

Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha dato lettura del parere negativo del Consiglio dei Co-

muni sullôarticolo 5 del disegno di legge provinciale n. 166/18, del parere positivo con osservazione 

del Consiglio dei Comuni sullôarticolo 12 del disegno di legge provinciale n. 166/18, nonch® del 

parere positivo del Consiglio dei Comuni sul disegno di legge provinciale n. 167/18. Ha poi aperto 

la discussione generale congiunta dei due disegni di legge n. 166/18 e 167/18.  

Nellôambito della discussione generale congiunta il cons. Hans Heiss ha posto alcune domande 

sul disegno di legge provinciale n. 166/18. Sullôarticolo 1, diretto ad apportare una modifica alla 

legge provinciale n. 12/1998, ha chiesto cosa preveda la normativa fino ad ora vigente per quanto 

riguarda i ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio 

e le relative dimensioni dei predetti ruoli. Sullôarticolo 3, volto ad apportare una modifica alla legge 

provinciale n. 8/2013 in materia di sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige, ha chiesto 

come sia la situazione attuale per quanto riguarda la capienza nei grandi asili nido esistenti e se 

la modifica che viene proposta sia solo palliativa. Sullôarticolo 7, diretto ad apportare modifiche 

alla legge provinciale n. 1/1992, recante ñNorme sullôesercizio delle funzioni in materia di igiene 

e sanit¨ pubblica e medicina legaleò, ha domandato quanto sia grande il problema, anche relati-

vamente alle strutture non statali, delle richieste dei familiari dei pazienti affetti da patologie cro-

niche. Sullôarticolo 8, relativo alla modifica alla legge provinciale n. 15/17, recante ñOrdinamento 

delle organizzazioni turisticheò, ha domandato se la modifica, la quale prevede che i Comuni 

partecipino al finanziamento in materia di turismo, concedendo alle organizzazioni turistiche locali 

contributi per la loro attivit¨, sia una disposizione vincolante o facoltativa. Sullôarticolo 12, diretto 

ad apportare una modifica alla legge provinciale n. 2/2015, recante ñDisciplina delle piccole e 

medie derivazioni dôacqua per la produzione di energia elettricaò, ha chiesto chiarimenti in merito 

alla quantità di acqua per gli usi prioritari potabile e agricolo ed ha altresì chiesto cosa si intenda 

quando la norma fa riferimento allôintesa tra i concessionari. 

Il cons. Paul Köllensperger ha posto due domande al disegno di legge provinciale n. 166/18. La 

prima allôarticolo 9, relativamente alle operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del 

Brennero SpA e la seconda allôarticolo 11, relativamente alla modifica apportata alla legge pro-

vinciale n. 3/2017, recante ñStruttura organizzativa del Servizio sanitario provincialeò. In riferi-

mento a questôultima domanda ha richiesto il motivo per il quale non si voglia prevedere un diri-

gente medico per ogni sede. Ha precisato che la normativa statale dispone tassativamente che 

ogni sede dellôazienda ospedaliera debba avere un dirigente medico. 

Il direttore dellôufficio amministrazione scolastica Wolfgang Oberparleiter, in risposta alla do-

manda posta dal cons. Heiss sullôarticolo 1 del disegno di legge provinciale n. 166/18, ha dichia-

rato che i centri linguistici sono stati costituiti 10 anni fa. Per quanto riguarda il personale docente 

di sostegno linguistico sono previsti 30 ruoli. Ha affermato che non è facile trovare docenti bilingui 

e per tale motivo i centri linguistici sono stati costretti ad assumere docenti non in possesso del 

certificato di bilinguismo e con contratto di lavoro a tempo determinato. Lôarticolo 1 istituisce i ruoli 

del personale docente di sostegno linguistico per alunni e alunne con background migratorio ed 
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introduce per tale personale docente lôopportunit¨ di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

La Giunta provinciale determiner¨ i titoli per lôaccesso ai ruoli e le modalit¨ per il conseguimento 

dellôabilitazione allôinsegnamento.  

La direttrice del dipartimento Famiglia e Informatica Carmen Plaseller, in risposta alla domanda 

posta dal cons. Heiss in merito allôarticolo 3 del disegno di legge n. 166/18, ha affermato che in 

Alto Adige e precisamente in 4 Comuni esistono 14 asili nido, di cui 10 a Bolzano, 1 a Laives, 1 

a Bressanone e 2 a Merano. La capienza massima prevista dalla legge provinciale n. 19/1974 

era di 60 posti-bambino. Ha spiegato che a Bolzano esistono 2 asili nido con una capienza mag-

giore e pertanto con la modifica si consente ai grandi asili nido esistenti di continuare a mantenere 

una capienza superiore a 60 posti-bambino. 

Il direttore dellôArea funzionale ñTurismoò Hansjºrg Haller, in risposta alla domanda posta dal 

cons. Heiss allôarticolo 8 del disegno di legge n. 166/18, ha affermato che la modifica ¯ volta a 

garantire la compartecipazione dei comuni al finanziamento in materia di turismo ed ha altresì 

specificato che la misura della compartecipazione ¯ determinata tra la provincia e i comuni nellôac-

cordo per la finanza locale. La modifica è volta dunque ad apportare la base legale per inserire il 

finanziamento del turismo nellôaccordo per la finanza locale. 

La cons. Maria Hochgruber Kuenzer ha domandato se la suddetta modalità di finanziamento fa-

vorirà tutte le associazioni turistiche, senza distinguere se il territorio sia turisticamente sviluppato 

o meno. 

Il direttore dellôArea funzionale ñTurismoò Hansjºrg Haller ha dichiarato che questa modalit¨ tende 

a mettere a disposizione un maggiore finanziamento a favore del marketing. 

Il direttore dellôufficio amministrativo dellôambiente Helmut Schwarz, in risposta alla domanda po-

sta dal cons. Heiss allôarticolo 12 del disegno di legge provinciale n. 166/18, ha affermato che il 

Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche prevede che, in sede di rilascio delle con-

cessioni venga osservato un determinato ordine di priorità in base al tipo di utilizzo. Per avere la 

concessione per un utilizzo comune di diverse tipologie di utilizzo delle acque pubbliche, il pre-

detto Piano prevede la necessit¨ di unôintesa tra i concessionari, intesa che molto spesso non 

avviene per semplice ostruzionismo. Lôarticolo 12 del disegno di legge provinciale n. 166/18 ¯ 

volto dunque ad inserire una sanzione qualora venisse ostacolata lôintesa.  

La direttrice sostituta della ripartizione Salute Silvia Capodaglio Garbin, dopo aver illustrato bre-

vemente lôarticolo 11 del disegno di legge provinciale n. 166/18, ha affermato che, nella logica di 

accorpare gli ospedali, si è fatto anche lo sforzo di pensare ad un accorpamento delle strutture 

complesse, così come richiesto dalla normativa statale. In tal modo si avrà un primario per due 

sedi però con due sostituti. 

Il cons. Oswald Schiefer ha illustrato gli emendamenti da lui presentati assieme ai conss. 

Hochgruber Kuenzer e Noggler allôarticolo 11 del disegno di legge provinciale n. 166/18. Il primo 

emendamento, diretto ad anteporre al comma 1 il comma 01, è volto a prevedere che nei presidi 

ospedalieri con due o più sedi venga impiegato un direttore medico per sede, conservando in tal 

modo lo status quo; il secondo emendamento, volto a sostituire il comma 1, è diretto invece a 

prevedere che nei presidi ospedalieri con due sedi, il sostituto debba prestare servizio nellôaltra 

sede, rispetto a dove presti servizio il primario. Ha altres³ chiesto delucidazioni sullôemendamento 

presentato dallôassessore Achammer, tendente ad introdurre lôarticolo aggiuntivo 13-bis nel dise-

gno di legge provinciale n. 166/18. 

Il direttore dellôufficio amministrazione scolastica Wolfgang Oberparleiter, in risposta alla do-

manda posta dal cons. Schiefer in merito allôemendamento tendente ad introdurre lôarticolo ag-

giuntivo 13-bis, ha affermato che, a causa della carenza di personale nellôambito delle scuole 

dellôinfanzia, ¯ stato necessario estendere i requisiti di accesso attualmente previsti nel contratto 

collettivo per lôaccesso al profilo di insegnante della scuola dellôinfanzia.  

Conclusa la discussione generale congiunta, la commissione ha approvato in una prima vota-

zione il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 166/18 con 5 voti 

favorevoli e 3 astensioni, e in una seconda votazione il passaggio alla discussione articolata del 

disegno di legge n. 167/18 sempre con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Disegno di legge provinciale n. 166/18 
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I singoli articoli, e i relativi emendamenti sono stati approvati con lôesito di votazione di seguito 

riportato. 

Articolo 1: la commissione ha approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni lôar-

ticolo concernente la modifica della legge provinciale n. 12/1998 sui ruoli del personale docente 

di sostegno linguistico per alunni e alunne con background migratorio. 

Articolo 2: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni lôemendamento del 

presidente della Provincia Kompatscher al comma 2, diretto a sopprimere le parole ñcos³ modifi-

catoò. Lôarticolo cos³ emendato ¯ stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Gli articoli 3 e 4 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

Articolo 5: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni 

lôarticolo concernente la modifica della legge provinciale n. 6/1992 sulle disposizioni in materia di 

finanza locale.  

Gli articoli 6 e 7 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 8: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni 

lôarticolo concernente la modifica della legge provinciale n. 15/2017 sullôordinamento delle orga-

nizzazioni turistiche. 

Articolo 9: la commissione ha approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni lôarticolo sulla costi-

tuzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione della rete auto-

stradale del Brennero. 

Articolo 10: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni lôarticolo concer-

nente la modifica della legge provinciale n. 14/1991 sulla disciplina dei rapporti con le organizza-

zioni di donatori di sangue. 

Articolo 11: la commissione ha esaminato dapprima un emendamento soppressivo dellôarticolo, 

presentato dal cons. Köllensperger e poi ritirato dallo stesso consigliere. La commissione ha 

quindi respinto a maggioranza un emendamento sostitutivo presentato dal cons. Köllensperger e 

riguardante i direttori medici e le direttrici mediche nei presidi ospedalieri con due sedi. La com-

missione ha poi trattato un emendamento dei conss. Schiefer, Hochgruber Kuenzer e Noggler 

tendente a introdurre un comma 01 sul coordinamento sanitario nei comprensori sanitari e la 

dirigenza medica di area territoriale e ospedaliera, il quale ¯ stato approvato allôunanimit¨. La 

commissione ha quindi approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni un emendamento dei conss. 

Schiefer, Hochgruber Kuenzer e Noggler sostitutivo del comma 1, riguardante la struttura orga-

nizzativa del servizio sanitario provinciale. Lôarticolo cos³ emendato ¯ stato approvato allôunani-

mità. 

Lôemendamento dellôass. M. Stocker, tendente a inserire un articolo aggiuntivo 11-bis concer-

nente lôassunzione di personale delle professioni sanitarie sprovvisto dellôattestato di bilinguismo, 

è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo una breve discussione tra i conss. 

Hochgruber Kuenzer, Schiefer, von Dellemann e il presidente Tschurtschenthaler e dopo le spie-

gazioni fornite dalla vicedirettrice della ripartizione sanità, Silvia Capodaglio.  

Gli articoli 12 e 13 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

Lôemendamento del presidente della Provincia Kompatscher e dellôass. Stocker, tendente allôin-

serimento dellôarticolo aggiuntivo 13-bis sullôampliamento del profilo professionale dellôinsegnante 

di scuola dellôinfanzia, ¯ stato approvato senza interventi con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

Gli articoli 14 e 15 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

Disegno di legge provinciale n. 167/18 

I singoli articoli, le tabelle allegate e i relativi emendamenti sono stati approvati con lôesito di vo-

tazione di seguito riportato. 

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati approvati senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 6: dopo una domanda del cons. Heiss in merito al fondo speciale per far fronte agli oneri 

derivanti dalle disposizioni collegate alla presente legge e le relative spiegazioni del direttore dôuf-

ficio Enrico Gastaldelli, la commissione ha approvato lôarticolo con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

Lôemendamento del presidente della Provincia Kompatscher, tendente allôinserimento di un 

nuovo articolo aggiuntivo 6-bis sullôimpiego degli aiuti ai fini dellôesenzione dallôIRAP, ¯ stato ap-

provato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

Gli articoli 7 e 8 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  
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La deliberazione adottata dalla commissione legislativa ai sensi dellôarticolo 6, comma 4, della 

legge provinciale n. 4/2010 sul parere negativo del Consiglio dei Comuni sullôarticolo 5 del dise-

gno di legge provinciale n. 166/18 è stata approvata con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

In mancanza di dichiarazioni di voto il disegno di legge provinciale n. 166/18 nel suo complesso 

è stato posto in votazione finale, ed è stato approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presi-

dente Tschurtschenthaler e dai conss. Artioli, Hochgruber Kuenzer, von Dellemann e Schiefer) e 

3 astensioni (dei conss. Heiss, Köllensperger e Tinkhauser). 

In mancanza di dichiarazioni di voto il disegno di legge provinciale n. 167/18 nel suo complesso 

è stato posto in votazione finale, ed è stato approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presi-

dente Tschurtschenthaler e dai conss. Artioli, Hochgruber Kuenzer, von Dellemann e Schiefer), 

1 voto contrario (cons. Köllensperger) e 2 astensioni (dei conss. Heiss e Tinkhauser). 

---------- 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 166/18 und Nr. 167/18 wurden vom III. Gesetzgebungs-

ausschuss in der Sitzung vom 3. Juli 2018 auf der Grundlage des Präsidiumsbeschlusses Nr. 

56/15, betreffend die Auslegung des Artikels 101 der Geschäftsordnung des Südtiroler Landta-

ges, gemeinsam behandelt.  

An den Arbeiten nahmen auch teil: der Vizepräsident des Rates der Gemeinden, Joachim Rein-

alter, der Landeshauptmann, Arno Kompatscher, der Direktor des Landesamtes für Gesetzge-

bung, Gabriele Vitella, der Direktor der Abteilung Finanzen und Haushalt, Giulio Lazzara, der 

Direktor des Amtes für Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, der Direktor des Ver-

waltungsamtes für Umwelt, Helmut Schwarz, die Direktorin des Ressorts Familie und Verwal-

tungsorganisation, Carmen Plaseller, der Direktor des Funktionsbereiches ĂTourismusñ, Hansjörg 

Haller, die Direktorin des Amtes für die Förderung öffentlicher Bauarbeiten, Esther Neulichedl, 

die stellvertretende Direktorin der Abteilung Gesundheit, Silvia Capodaglio Garbin, der Direktor 

des Amtes für Kindergarten- und Schulverwaltung, Wolfgang Oberparleiter und der Direktor der 

Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung Gustav Tschenett.  

Der Vizepräsident des Rates der Gemeinden, Joachim Reinalter, erläuterte das negative Gutach-

ten des Rates zum Artikel 5 des Gesetzentwurfes und das positive Gutachten mit Bemerkung 

zum Artikel 12 des Gesetzentwurfes Nr. 166/18.  

Landeshauptmann Arno Kompatscher nahm Stellung zum negativen Gutachten des Rates der 

Gemeinden zum Artikel 5 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18 betreffend die Änderung des 

Landesgesetzes Nr. 6/1992 ĂBestimmungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaf-

tenñ; diesbezüglich schloss er aus, dass besagte Bestimmung auf das Prinzip des voreilenden 

Gehorsams bei der Anwendung des auf staatlicher Ebene geltenden Sanktionssystems zurück-

zuführen sei. Er erklärte, dass durch die im Artikel 5 des Landesgesetztes Nr. 6/1992 eingeführte 

Änderung eine mögliche und angekündigte Anfechtung seitens des Staates vermieden werden 

soll. Es gelte nun strategisch vorzugehen, damit Südtirol diese Zuständigkeit nicht verliert, was 

sich nachteilig auf unsere Autonomie auswirken würde. Das Land übernehme zwar damit das 

staatliche Sanktionssystem, doch werde im Artikel 5 präzisiert, dass das Land selbst für die Sank-

tionen zuständig sei. Folglich würden die Gemeinden nicht vom Staat, sondern vom Land kon-

trolliert. Bezüglich der Stellungnahme des Rates der Gemeinden zu Artikel 12 des Landesgesetz-

entwurfes Nr. 166/18 ĂÄnderung des Landesgesetzes Nr. 2/2015 ĂBestimmungen über die kleinen 

und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energieñ merkte der Landeshaupt-

mann an, dass für das Plenum eine neue Formulierung der Bestimmung vorbereitet wird, damit 

der Passus über die Einigung zwischen den Konzessionären klarer ausformuliert ist. 

Der Vizepräsident des Rates der Gemeinden, Joachim Reinalter, erklärte, dass er keinerlei 

Kenntnis von einer möglichen Anfechtung seitens des Staates habe und dass die den Gemeinden 

drohenden Sanktionen bei Nicht-Gewährleistung des Haushaltsausgleichs schwer nachvollzieh-

bar seien, zumal der Haushaltsaufbau äußerst komplex sei. 

Landeshauptmann Arno Kompatscher erwiderte, dass diese Gesetzesbestimmung de facto kei-

nerlei Folgen haben wird; er sei nämlich fest davon überzeugt, dass die Gemeinden in der Lage 

sein werden, die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich einzuhalten.  
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Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler verlas das negative Gutachten des Rates der Ge-

meinden zu Artikel 5 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18, das positive Gutachten mit Bemer-

kung zu Artikel 12 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18 sowie das positive Gutachten zum Lan-

desgesetzentwurf Nr. 167/18. Der Vorsitzende Tschurtschenthaler eröffnete daraufhin die ge-

meinsame Generaldebatte zu den Landesgesetzentwürfen Nr. 166/18 und Nr. 167/18.  

Im Rahmen der gemeinsamen Generaldebatte stellte der Abg. Hans Heiss einige Fragen zum 

Landesgesetzentwurf Nr. 166/18. Zum Artikel 1, der auf eine Änderung des Landesgesetzes Nr. 

12/1998 abzielt, fragte er, was die bisher geltende Bestimmung betreffend die Stellenpläne der 

Lehrpersonen für die Sprachförderung von Schülern mit Migrationshintergrund vorsehe und wie 

viele Stellen vorgesehen seien. Zu Artikel 3, womit das Landesgesetz Nr. 8/2013 betreffend die 

Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol abgeändert werden soll, wollte er wissen, 

wie viele Plätze in den bestehenden größten Kinderhorten zur Verfügung stehen; er frage sich, 

ob die vorgeschlagene Änderung nicht lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Zu Artikel 

7, der eine Änderung des Landesgesetzentwurfes Nr. 1/1992 ĂWahrnehmung der Aufgaben und 

Befugnisse in den Bereichen Hygiene und öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedizinñ be-

zweckt, fragte er, inwieweit die Anträge der Familienangehörigen von Patienten mit chronischen 

Krankheiten, auch bezogen auf die nicht staatlichen Einrichtungen, ein Problem darstellen. Zu 

Artikel 8 betreffend die Änderung des Landesgesetzes Nr. 15/17 ĂOrdnung der Tourismusorgani-

sationenñ wollte er in Erfahrung bringen, ob die vorgesehene Änderung, die eine Beteiligung der 

Gemeinden an der Finanzierung des Tourismussektors einführt (es wird vorgeschlagen, dass 

diese an die lokalen Tourismusorganisationen Beiträge für deren Tätigkeit gewähren), eine Kann- 

oder Mussbestimmung ist. Zu Artikel 12, der darauf abzielt, das Landesgesetz Nr. 2/2015 

ĂBestimmungen über die kleinen und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer 

Energieñ abzuändern, wollte er Näheres zur Wassermenge für die prioritären Nutzungen als 

Trinkwasser und für die Landwirtschaft erfahren; außerdem wollte er wissen, was genau mit der 

Einigung zwischen den Konzessionären gemeint sei. 

Der Abg. Paul Köllensperger stellte zwei Fragen zum Gesetzentwurf Nr. 166/18. Die erste Frage 

bezog sich auf Artikel 9, und zwar auf die Maßnahmen zur Reorganisation der Gesellschaft Bren-

nerautobahn AG. Die zweite Frage betraf Artikel 11, nämlich die Änderung des Landesgesetzes 

Nr. 3/2017 ĂOrganisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstesñ. Zu letzterem Punkt wollte er 

wissen, aus welchem Grund man nicht für jeden Standort eine ärztliche Direktorin/einen ärztli-

chen Direktor festlegen wolle. Er präzisierte, dass die staatlichen Bestimmungen für jeden Stand-

ort einer Krankenhauseinrichtung zwingend einen ärztlichen Direktor/eine ärztliche Direktorin vor-

sehen. 

Der Direktor des Amtes für Kindergarten- und Schulverwaltung, Wolfgang Oberparleiter, antwor-

tete auf die von Abg. Heiss zu Artikel 1 des Landegesetzentwurfes Nr. 166/18 gestellte Frage. 

Diesbezüglich erklärte er, dass die Sprachzentren vor 10 Jahren gegründet wurden. Für das 

Lehrpersonal für die Sprachförderung seien 30 Stellen vorgesehen. Er präzisierte, dass es nicht 

leicht sei, zweisprachige Lehrpersonen zu finden; daher seien die Sprachzentren dazu gezwun-

gen gewesen, Lehrpersonen ohne Zweisprachigkeitsnachweis mit einem befristeten Arbeitsver-

trag aufzunehmen. Mit Artikel 1 werden die Stellenpläne der Lehrpersonen für die Sprachförde-

rung von Schülern mit Migrationshintergrund eingerichtet, wodurch nun die Möglichkeit eingeführt 

wird, dass dieses Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag aufgenommen werden kann. Die 

Landesregierung wird die Zugangsvoraussetzungen und die Modalitäten zur Erlangung der Lehr-

befähigung festlegen.  

Auf die Frage des Abg. Heiss zu Artikel 3 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18 antwortete die 

Direktorin des Ressorts Familie und Verwaltungsorganisation, Carmen Plaseller, dass es in Süd-

tirol in 4 Gemeinden 14 Kinderhorte gibt, nämlich 10 in Bozen, 1 in Leifers, 1 in Brixen und 2 in 

Meran. Insgesamt können gemäß Landesgesetz Nr. 19/1974 maximal 60 Kinder pro Einrichtung 

aufgenommen werden. In Bozen haben 2 Kinderhorte eine größere Aufnahmekapazität; mit die-

ser Gesetzesänderung wird es nun möglich sein, dass die größeren Kinderhorte weiterhin mehr 

als 60 Kinder aufnehmen können. 

In Beantwortung der Frage des Abg. Heiss zu Artikel 8 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18, 

erklªrte der Direktor des Funktionsbereiches ĂTourismusñ, Hansjºrg Haller, dass durch diese  n-
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derung die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung des Tourismussektors gesetzlich ver-

ankert wird, wobei die Beteiligungskosten vom Land und von den Gemeinden im Abkommen zur 

Gemeindefinanzierung festgelegt werden. Daher werden mit dieser Änderung die rechtlichen 

Voraussetzungen geschaffen, um diese Beteiligung an der Finanzierung der Tourismusbranche 

im Abkommen zur Gemeindefinanzierung vorzusehen. 

Die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer fragte, ob von der genannten Finanzierungsweise alle Tou-

rismusvereine profitieren werden, unabhängig davon, ob sie sich in touristisch entwickelten oder 

in touristisch schwach entwickelten Gebieten befinden. 

Der Direktor des Funktionsbereiches ĂTourismusñ, Hansjºrg Haller, antwortete, dass durch diese 

Finanzierungsweise dem Marketing mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Zur Frage des Abg. Heiss zu Artikel 12 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18 erklärte der Di-

rektor des Verwaltungsamtes für Umwelt, Helmut Schwarz, dass laut Gesamtplan für die Nutzung 

der öffentlichen Gewässer bei der Ausstellung der Konzessionen je nach Nutzungsart eine ge-

wisse Rangordnung der Prioritäten einzuhalten ist. Für die Ausstellung einer Konzession für die 

gemeinsame Nutzung der öffentlichen Gewässer für verschiedene Nutzungsarten sehe besagter 

Plan zwingend die Einigung zwischen den Konzessionären vor; allerdings komme diese Einigung 

aus rein obstruktionistischen Gründen oft nicht zustande. Mit Artikel 12 des Landesgesetzentwur-

fes Nr. 166/18 werden daher bei Obstruktionshaltungen, die eine Einigung unmöglich machen, 

Sanktionen eingeführt.  

Die stellvertretende Direktorin der Abteilung Gesundheit, Silvia Capodaglio Garbin, erläuterte 

kurz den Artikel 11 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18 und präzisierte, dass im Falle einer 

Zusammenlegung von Krankenhauseinrichtungen auch die Zusammenlegung von komplexen 

standortübergreifenden Einrichtungen anvisiert wurde, wie dies von den staatlichen Gesetzesbe-

stimmungen festgeschrieben wird. Somit wird es für zwei Standorte einen einzigen Primar geben, 

allerdings zwei Stellvertreter pro Standort. 

Der Abg. Oswald Schiefer erläuterte kurz die von ihm und den Abg.en Hochgruber Kuenzer und 

Noggler eingereichten Änderungsanträge zu Artikel 11 des Landesgesetzentwurfes Nr. 166/18. 

Der erste Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Absatzes 01 vor dem Absatz 1 sehe vor, 

dass in den Krankenhauseinrichtungen mit zwei oder mehr Standorten ein ärztlicher Direktor pro 

Standort aufgenommen wird, was einer Beibehaltung des Status quo gleichkomme. Im zweiten 

Änderungsantrag, der auf die Ersetzung des Absatzes 1 abzielt, werde hingegen festgehalten, 

dass in den Krankenhauseinrichtungen mit zwei Standorten die Stellvertreterin/der Stellvertreter, 

den Dienst nicht am Standort, wo der Primar tätig ist, sondern am jeweils anderen Standort ver-

sieht. Abg. Schiefer fragte zudem nach Erklärungen zum Änderungsantrag von LR Achammer, 

der auf die Einfügung des Zusatzartikels 13-bis in den Landesgesetzentwurf Nr. 166/18 abzielt.  

Zur Frage des Abg. Schiefer zum Änderungsantrag zwecks Einfügung des Zusatzartikels 13-bis 

erklärte der Direktor des Amtes für Kindergarten- und Schulverwaltung, Wolfgang Oberparleiter, 

dass es wegen Personalmangels in den Kindergärten notwendig sei, die laut Kollektivvertrag vor-

gesehen Zugangsvoraussetzungen für das betreffende Berufsbild zu erweitern.  

Nach Abschluss der gemeinsamen Generaldebatte genehmigte der Ausschuss in zwei Abstim-

mungen den Übergang zur Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 166/18 mit 5 Jastimmen 

und 3 Enthaltungen und den Übergang zur Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 167/18 

ebenfalls mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Landesgesetzentwurf Nr. 166/18 

Die einzelnen Artikel und die entsprechenden Änderungsanträge wurden mit den nachfolgenden 

Abstimmungsergebnissen genehmigt. 

Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte den Artikel betreffend die Änderung des Landesgesetzes 

Nr. 12/1998 hinsichtlich der Stellenpläne der Lehrpersonen für Sprachförderung von Schülern mit 

Migrationshintergrund ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Artikel 2: Der Ausschuss genehmigte einen von LH Kompatscher eingebrachten Änderungsan-

trag zu Absatz 2 betreffend die Streichung der Wºrter ĂDer geªnderteñ mit 5 Jastimmen und 3 

Enthaltungen. Der so geänderte Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 3 und Artikel 4 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-

migt.  
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Artikel 5: Der Ausschuss genehmigte den Artikel betreffend die Änderung des Landesgesetzes 

Nr. 6/1992 hinsichtlich der Bestimmungen der Finanzen der Gebietskörperschaften mit 5 Jastim-

men, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen.  

Artikel 6 und Artikel 7 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-

migt. 

Artikel 8: Der Ausschuss genehmigte den Artikel betreffend die Änderung des Landesgesetzes 

Nr. 15/2017 hinsichtlich der Ordnung der Tourismusorganisationen mit 5 Jastimmen, 1 Gegen-

stimme und 2 Enthaltungen. 

Artikel 9: Der Ausschuss genehmigte den Artikel betreffend die Gründung einer Kapitalgesell-

schaft mit ausschließlich öffentlicher Beteiligung für die Verwaltung der Brennerautobahn mit 6 

Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

Artikel 10: Der Ausschuss genehmigte den Artikel betreffend die Änderung des Landesgesetzes 

Nr. 14/1991 hinsichtlich der Regelung der Beziehungen mit den Blutspendervereinigungen mit 5 

Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Artikel 11: Der Ausschuss behandelte zunächst einen von Abg. Köllensperger eingebrachten 

Streichungsantrag zum Artikel, welcher vom Einbringer zurückgezogen wurde. Der Ausschuss 

lehnte daraufhin mehrheitlich einen vom Abg. Köllensperger eingebrachten Ersetzungsantrag 

zum Artikel betreffend die ärztlichen Direktoren in den Krankenhauseinrichtungen mit zwei Stand-

orten ab. Der Ausschuss behandelte daraufhin einen von den Abg.en Schiefer, Hochgruber 

Kuenzer und Noggler eingebrachten Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Absatzes 01 be-

treffend die Sanitätskoordination in den Gesundheitsbezirken sowie die ärztliche Leitung in der 

wohnortnahen Versorgung und im Krankenhaus und genehmigte diesen einstimmig. Der Aus-

schuss genehmigte daraufhin einen von den Abg.en Schiefer, Hochgruber Kuenzer und Noggler 

eingebrachten Ersetzungsantrag zu Absatz 1 betreffend die Organisationsstruktur des Landes-

gesundheitsdienstes mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. Der so geänderte Artikel wurde ein-

stimmig genehmigt. 

Der von LR M. Stocker eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Zusatzartikels 

11-bis betreffend die Aufnahme von Fachpersonal in den Gesundheitsberufen ohne Zweispra-

chigkeitsnachweis wurde nach einer kurzen Diskussion der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Schie-

fer, von Dellemann und des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und nach Erläuterungen von der 

stellvertretenden Direktorin der Abteilung Gesundheit, Silvia Capodaglio vom Ausschuss mit 5 

Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 12 und Artikel 13 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-

nehmigt.  

Der von LR Achammer eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Zusatzartikels 

13-bis betreffend die Erweiterung des Berufsbildes Kindergärtnerin/Kindergärtner wurde vom 

Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 14 und Artikel 15 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-

nehmigt.  

Landesgesetzentwurf Nr. 167/18 

Die einzelnen Artikel, die beiliegenden Tabellen und die entsprechenden Änderungsanträge wur-

den mit den nachfolgenden Abstimmungsergebnissen genehmigt: 

Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3, Artikel 4 und Artikel 5 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen 

und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 6: Der Ausschuss genehmigte nach einer Frage des Abg. Heiss zu den Spezialfonds der 

Verpflichtungen, welche aus den Bestimmungen in Zusammenhang mit dem vorliegenden Ge-

setzentwurf hervorgehen, und nach den Erläuterungen durch Amtsdirektor Enrico Gastaldelli den 

Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen.  

Der von LH Kompatscher eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Zusatz-

artikels 6-bis betreffend die Anwendung der Beihilfen für eine IRAP-Befreiung wurde vom Aus-

schuss mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 7 und Artikel 8 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-

migt.  
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Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 

erlassene Beschluss zum negativen Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 5 des Lan-

desgesetzentwurfes Nr. 166/18 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 166/18 

in seiner Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 5 Jastimmen (Vorsitzender Tschurtschen-

thaler und Abg.e Artioli, Hochgruber Kuenzer, von Dellemann und Schiefer) und 3 Enthaltungen 

(Abg.e Heiss, Köllensperger und Tinkhauser) genehmigt. 

In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 167/18 

in seiner Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 5 Jastimmen (Vorsitzender Tschurtschen-

thaler und Abg.e Artioli, Hochgruber Kuenzer, von Dellemann und Schiefer), 1 Gegenstimme 

(Abg. Köllensperger) und 2 Enthaltungen (Abg.e Heiss und Tinkhauser) genehmigt. 

 

PRESIDENTE: La parola al presidente della Provincia Kompatscher, prego. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Der Begleitbericht erklärt es ja 

schon, aber vor allem die Tabellen, die inzwischen verteilt worden ist. Das Ergebnis dieser Rechnungslegung 

ist natürlich auch, dass es die Möglichkeit gibt, einen Verwaltungsüberschuss festzustellen. Ich habe vorhin 

die Zahlen genannt dahingehend, in welchem Ausmaß das erfolgt. Davon sind diese 244 Millionen verfügbar, 

die wir dann auch entsprechend einbauen können. Sie haben die Tabellen auch dargelegt, einmal zum ge-

bundenen Haushalt, damit es klar ist, dass das nicht verfügbar ist. Dann haben wir die Tabelle, wo die Mittel 

mit dem Haushaltsausgleich eingebaut werden. Zum Dritten haben wir die Übersichtstabelle auch aus sämtli-

chen Verschiebungen, Umbuchungen, die bei dieser Gelegenheit vorgenommen werden, wo es eben nicht 

jetzt nur als neue Mittel für bestimmte Kapitel aufgrund des Einbaus vom Verwaltungsüberschuss ist, sondern 

wo es interne Umbuchungen sind, wo ganz einfach die verschiedenen Abteilungen mitgeteilt haben, dass sie 

in diesem Bereich zu wenig Mittel angesetzt haben und im anderen zu viel, deshalb dies bitte auf das andere 

Kapitel umzubuchen.  

Ich würde jetzt vielleicht nur überblicksartig ein paar Dinge festhalten, einmal den Haushaltsausgleich. 

Dort haben wir Asphaltierungsarbeiten, also die wichtigsten Positionen vorgesehen. Der letzte Winter hat im 

ganzen Land zu gewaltigen Straßenschäden geführt. Das werden Sie selbst, weil Sie auch viel unterwegs 

sind, festgestellt haben. Wir haben schon früher im Haushaltsjahr zusätzliche Mittel vorgesehen. Jetzt folgt 

noch einmal eine Zuweisung, um diese Straßenschäden beheben zu können, und zwar in den Sommermona-

ten, in denen wir diese Arbeiten auch durchführen können. In der Höhe kann man erst jetzt zum Teil mit 

solchen Arbeiten beginnen, damit das dann tatsächlich hält. Man kann nicht im Mai die Straße asphaltieren, 

weil es noch zu kalt ist. Deshalb diese Mittel. 

Dann gibt es noch andere Straßenarbeiten. Diese sind hier angeführt. Ich gehe jetzt im Detail nicht 

darauf ein. Das sind Fertigstellungen, auch dringlich notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit größe-

ren Projekten, wo man sagt, damit schließt man die Arbeiten ab und stellt auch Dinge fest.  

Wenn es Fragen bezüglich der Investitionen im Gesundheitswesen gibt, dann kann die Landesrätin 

Stocker aufklären, welche Investitionen das sind, die hier getätigt werden, die noch einmal zusätzlich finanziert 

werden. 

Was die Thermen Meran anbelangt, wird wahrscheinlich sicher eine Frage kommen, und zwar eine 

Zuweisung für eine Kapitalaufstockung. Worum geht es? Bei der Therme Meran ist jetzt eine Erweiterung 

geplant, die von der Stadtgemeinde Meran finanziert wird. Da geht es um mehrere Millionen Euro. Ich habe 

es auch eingefordert bei der Gemeinde Meran, weil ich gesagt habe, das eine war damals der Bau der Tief-

garage und auch der Therme. Das Thermenhotel ist inzwischen veräußert. Das ist das eine. Wenn es jetzt 

aber darum geht weiterzuentwickeln, dann sehe ich schon auch die Gemeinde Meran in der Pflicht. Es ist nicht 

ein Selbstläufer, dass das Land hier immer und ewig Mittel zuführt. Der Thermenbetrieb – das ist mir wichtig 

festzustellen – ist operativ eindeutig in den schwarzen Zahlen auch in der Weise, dass Ersatzinvestitionen, 

Sanierungen usw. mit dem operativen Ergebnis finanziert werden, aber ganz selbst noch einmal eine Erwei-

terung der Therme zu stemmen, reicht dazu nicht. Der Betrieb deckt die Ausgaben inklusive Abschreibung 

und das ist ein gutes Ergebnis, aber nicht zusätzliche größere Investitionen. Dazu reichen die jährlichen Ge-

winne nicht. Das hat die Stadt Meran übernommen. Warum dann trotzdem eine Million vom Land? Das ist die 

Erklärung. Wenn man schon diese Baustelle einrichtet, dann ist das jetzt eine sehr günstige Gelegenheit, den 

Saunabereich zu erweitern. Dieser lukriert übrigens den größten Teil der Einnahmen. Wir haben wieder das 
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Saunathema im Landtag. Lange mussten wir warten. Hier ganz einfach die Erklärung: Es wäre eine verpasste 

Gelegenheit, die Baustelle nicht zu nutzen, weil vor allem aus diesem Bereich im Prinzip komplett die Gewinne 

kommen. Während der Rest kostendeckend gerade geführt werden kann, kommen die Gewinne aus diesem 

Bereich. Wenn das nochmals erweitert wird, dann wird das sicher dazu beitragen, dass die Therme Meran 

noch besser funktionieren. Deshalb diese Investition von einer Million Euro.  

BLS. Das hat mit der Übersiedlung der Fakultät für Ingenieurswissenschaften in den NOI Technologie-

park zu tun. Die Labors werden gebaut, die Räume werden entsprechend angepasst und auch noch einiges 

zusätzlich geschaffen. Deshalb eine neue Zuweisung auch dafür. Wir sparen Kosten hier im Zentrum bei der 

Uni. Die Uni platzt aus allen Nähten. Wenn wir die Fakultät für Ingenieurswissenschaften dort hintun, dann hat 

die Uni hier wieder entsprechend Platz. Das ist die Entscheidung und in Summe wesentlich günstiger als die 

Uni zu erweitern und dort auch gleichzeitig zu arbeiten. Das gehört auch dorthin. 

Dann gibt es Zuweisungen für die Kulturabteilungen für Investitionen und auch für die Schulen verschie-

dene Bereiche. Für die Umfahrung in Kiens eine Zuweisung, damit das Projekt in die Wege geleitet werden 

kann. Darüber hinaus gibt es den größten Betrag, nämlich 25 Millionen für den öffentlichen Personennahver-

kehr. Landesrat Mussner hat ein Lächeln auf den Lippen. Das dient dazu, auch die Kosten entsprechend zu 

decken. Von Anfang an war geplant, dass es hier noch einen Nachschlag geben muss. Sonst hätte Landesrat 

Mussner eine Kostensenkung von einem Jahr auf das andere von 20 Millionen verzeichnet, obwohl er den 

Dienst ausgebaut hat. Das wäre nicht realistisch gewesen. Wir wussten, dass wir hier nachschießen mussten, 

weil die Kosten höher sind. 

Landwirtschaft. Das ist die Aufstockung, die schon angekündigt war. Hier gibt es keine neue Förderung. 

Das ist die Aufstockung, um die bestehenden Förderungen zu halten. Das ist dasselbe Niveau wie im letzten 

Jahr.  

Auch bei den Gemeinden sind wir mit dieser Zuweisung auf dem Niveau des letzten Jahres. Das sind 

Ergänzungen, die wir schon geplant hatten und die jetzt umgesetzt werden. 

Museum Kronplatz. Darüber haben wir hier ausführlich diskutiert. Das ist schon eine Weile her. Das 

sind diese 3 Millionen, die hinlänglich bekannt sind. Diese werden jetzt im Haushalt vorgesehen.  

Genauso die rollende Landstraße. Darüber ist hier nicht so sehr diskutiert worden. Der Plan war jener, 

dass die Region jährlich mit 6 Millionen Euro die rollende Landstraße zusätzlich noch einmal finanziert. Das 

ist aber aus rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen. Das können nur die beiden Länder Trentino und 

Südtirol machen. Die Region hat diese 6 Millionen nicht dafür zur Verfügung gestellt. Das ging in derselben 

Logik dann auch nicht, wenn sie nicht zuständig ist, sondern dieses Geld ist in den allgemeinen Finanzie-

rungsfonds für die beiden Länder eingeflossen und wir haben die Finanzierung übernommen. Das ist das 

Ergebnis.  

Sonst gibt es noch Zuweisungen für die deutsche Kultur. Im anderen Bericht war das für die italienische 

Kultur.  

Ich denke, dass ich nichts mehr Außerordentliches anführen muss. Wenn es Fragen gibt, stehe ich 

gerne zur Verfügung. Ich hoffe ausführlich genug gewesen zu sein. Das sind die Investitionen, die getätigt 

werden. 

 

PRESIDENTE: E‘ aperto la discussione generale. 

La parola al consigliere Knoll, prego. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Schon fast zur Sauna, und zwar zur Therme Meran. Ich hätte in 

diesem Zusammenhang eine Frage nicht zur Sauna, sondern zum Thermalwasser. Mich würde interessieren, 

was effektiv aus diesem Thermalwasser in Meran geworden ist. Vor einigen Jahren hat es diese Bohrungen 

noch unter der alten Landesregierung gegeben. Dort wurde auch recht medienwirksam sozusagen angezapft. 

Es hat geheißen, dass es ein sehr gutes Thermalwasser sei. Es war einmal die Rede davon, dass das in 

Leitungen dorthin gepumpt werden soll. Es hat dann immer Schwierigkeiten mit der Fördermenge, Temperatur 

usw. gegeben. Hier würde mich interessieren, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Ist man davon wieder 

abgerückt oder nutzt man das in Teilen? Wie gedenkt man dort weiterzugehen bzw. das auch bei einem Aus-

bau eventuell zu nützen? Das wäre die eine Frage. 

Was die Förderung des Klosters Neustiftes anbelangt, würde mich Folgendes interessieren. Das ist hier 

mit einer Million veranschlagt. Das ist zwar schön und das unterstütze ich, nur wissen wir, dass dies nicht 

reicht, weil das Kloster Neustift meines Wissens nach den gesamten Eingangsbereich des Museums neu 
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machen muss. Auch das Museum als solches ist, glaube ich, schon zehn oder fünfzehn Jahre das Konzept 

des Museums. Ich habe mich einmal ein bisschen informiert. Das ist, glaube ich, ein Manko. Die Besucher-

zahlen im Kloster Neustift gehen in den letzten Jahren kontinuierlich zurück. Das  hat schon auch mit der Art 

und Weise des Museumskonzeptes im Kloster Neustift zu tun, das einfach von Grund auf wahrscheinlich auch 

erneuert werden müsste, um neue Besucherzahlen anzulocken. Ich glaube, dass das Kloster Neustift ein der-

artiger Schatz ist, den wir in Südtirol haben, dass wir hier schon Überlegungen anstellen sollten, wie wir das 

entsprechend fördern können. Das sind, glaube ich, notwendige Investitionen von vier oder fünf Millionen Euro, 

die das Kloster alleine wahrscheinlich nicht mehr tragen kann, vor allem nicht in einem Brocken. Deshalb 

würde mich interessieren, was die Landesregierung an weiteren Fördermitteln zur Verfügung stellt. 

Dann die 25 Millionen, was die Mobilität anbelangt, Landesrat Mussner, wobei in dem Moment die Frage 

an den Landeshauptmann ginge. Was ist jetzt effektiv mit den Gesprächen und Verhandlungen für eine Zugan-

bindung an die Schweiz bzw. an Landeck geschehen? Auch hier gab es immer wieder Gespräche. Es hat 

Beschlüsse des Landtages gegeben. Es kam die Geschichte mit der Ortler Bahn auf, die man so ein bisschen 

ins Auge gefasst hat, aber mich würde vor allem interessieren, was die Anbindung an die Schweiz anbelangt. 

Hier hat es diese beiden Studien oder die Studie, besser gesagt, des Kantons Graubünden auch gegeben und 

des Schweizer Forstdepartements, das hieß, glaube ich, so. Es wurde schon eine Rentabilitätsstudie für die 

Ofenbergvariante Mals-Stuls und auch die andere Variante bis Nauders angedacht. Ich möchte wissen, was 

effektiv daraus geworden ist. 

Eine letzte Frage noch, was die Geschichte mit der rollenden Landstraße anbelangt, weil ich es vorhin 

akustisch nicht ganz verstanden habe. Wie wird das gehandhabt? Die rollende Landstraße ist auf Südtiroler 

Seite praktisch eingestellt worden. Wir wird das geregelt? Wird diese kontinuierlich fortgesetzt? Wie wird das 

genau gemacht? Vorhin habe ich das akustisch nicht ganz verstanden, außer dass es nicht die Region machen 

kann, sondern die beiden Provinzen machen können. Wie ist das technisch geplant? 

 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landeshauptmann, für die Er-

läuterungen in diesem Zusammenhang. In diesem Nachtragshaushalt ist es jetzt doch noch möglich, größere 

Dispositionsspielräume freizuschalten, wenn man so will. Das ist auch verständlich und auch gut in diesem 

Jahr noch. Das nächste Jahr wird es vielleicht etwas knapper sein. Das ist auch denkbar.  

Uns würde schon auch Folgendes interessieren. Sie haben sehr viel Investitionen im Bereich der 

Straßen, auch im Bereich der Thermen und im Bereich der Mobilität erwähnt, aber auch in anderen Zusam-

menhängen.  

Wie sieht es im Bereich der Landwirtschaft aus? Der Landesrat Schuler ist nicht da, aber es wäre inte-

ressant zu hören, was dort für Verwendungen noch fließen. Wir hatten nur die Möglichkeit, das jetzt kurz 

durchzusehen und auch die Finanzierung der EU-Programme im landwirtschaftlichen Bereich, aber uns würde 

schon interessieren, vielleicht in dem Bereich auch einen Überblick zu gewinnen. Das wäre aus unserer Sicht 

schon wesentlich gerade im heurigen Jahre. 

Danke, dass Sie sehr deutlich artikuliert haben, dass jetzt die 3 Millionen für den Kronplatz fließen. Man 

soll das Ganze nicht unter den Teppich kehren. Irgendwann kommt es doch heraus. Wir als Fraktion haben 

diesen, wenn man so will, Sonderweg, der hier durch die Abänderung der Richtlinien eingeschlagen wurde, 

dann wieder die Rücknahme der Richtlinien, doch sehr scharf kritisiert. Wir halten das Museum für Bergfoto-

graphie für ein interessantes Projekt auf dem Kronplatz. Das ist ein Projekt, das vom Kollegen 

Tschurtschenthaler, wie alles was er in die Hand nimmt, mit großem Nachdruck betreibt. Es ist ein Projekt, 

das kulturell von Interesse ist. Das hat einen guten Leiter. Es hat gute Anbindungen, aber es steht auch im 

Zusammenhang mit einer Form der Wirtschaftsförderung für den Kronplatzraum, der neben den sportlichen 

Wintersportattraktionen bemüht ist, auch eine kulturelle Schiene bereitzustellen, zum einen mit dem Messner 

Zahar Hadid Museum und jetzt auch mit dem Museum für Bergfotographie. Das steht in dieser Doppelfunktion 

zwischen einer kulturellen Mission und einer wirtschaftlichen Funktion.  

Wir sind doch der Auffassung, dass die in Südtirol nicht sonderlich weit verbreitete Form des Sponso-

rings durch Unternehmen in diesem Fall konsequent durchgezogen hätte werden sollen, was in der Schweiz 

selbstverständlich ist, wo Kunstmuseen in großem Umfang von der Wirtschaft, von Stiftungen finanziert wer-

den. Das ist bei uns nicht der Fall. Hier hätte sich die Kronplatz Ag wirklich nicht lumpen lassen sollen und 

konsequenterweise das Museum durchziehen sollen. Ich glaube, das wäre zielführend gewesen. So bleibt im 

Zuge des Gesamtpakets der Südtiroler Museen doch der Eindruck, dass hier eine Vorzugsschiene für ein 

privates Museum besteht und andere Museumsprojekte vor sich hindümpeln und nicht von der Stelle kommen. 
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Ich denke an die Franzensfeste, wo vielleicht einiges passiert, aber viel  zu langsam. Sie hatten vor bald zwei 

Jahren angekündigt, dass dort das zehnte Landesmuseum entstehen sollte. Wir haben das Weinmuseum in 

Kaltern, das eigentlich weder Fisch noch Fleisch ist, also weder Rot- noch Weißwein. Wir haben die Frage, 

was mit der Fahlburg passieren soll, welche die Familie Ebner gekauft hat, um ihrem medialen Komplex nun 

auch ein wenig historischen Wein zu verleihen. In diesem Zusammenhang ist es doch bemerkenswert, wenn 

hier eine Vorzugsspur entsteht, die wir nicht begrüßen können. Es bräuchte, denke ich, wirklich eine Ausge-

wogenheit, die wir in diesem Fall nicht sehen. Ich denke auch, was mit dem Tinnemuseum in Klausen sein 

wird. Was wird mit dem Schloss Feldthurns, wo die dringend notwendigen Erneuerungen vor sich hindümpeln? 

Hier sehe ich einfach eine große Unausgewogenheit. Das möchte ich wirklich mit Nachdruck sagen. Aber das 

haben wir in diesem Zusammenhang öfters erwähnt. 

 Auch im Fall des Klosters Neustift ist es gewiss wichtig, dass hier ein Konzept in Schwung kommt. Der 

neue Abt hat eine eigene Gangart eingeschlagen, die bereits dem vorhergehenden Verwalter den Kopf ge-

kostet hat, zum Bedauern muss man auch sagen. Den guten Mann wie den Herrn von Klebelsberg ziehen zu 

lassen, ist nicht gerade ein Zeichen von Weisheit. Jetzt wird diese Million ausgeschüttet. Ich habe gesehen, 

dass es noch 800.000 sind. Das ist aus unserer Sicht schon eine fragwürdige Situation. Das Museumswesen 

ist nicht nur Ihr Ressort, Herr Landeshauptmann, denn hier bekommt es durch Ihre zusätzliche Position als 

Wirtschaftslandesrat ein erhöhtes Gewicht. Wir würden sehr dafür plädieren, dass mehr Ausgewogenheit ein-

kehrt.  

In diesem Zusammenhang die Frage nach den landwirtschaftlichen Förderungen, die in den Nachtrags-

haushalt eingestellt werden und auch die Höhe des Reservefonds, der auch dotiert wird. Wo denken Sie, dass 

der Reservefonds hinfließen soll? Gibt es hier bereits absehbare Zweckbindungen? Das sind unsere Anmer-

kungen in diesem Zusammenhang. 

 

ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Beim Landesgesetzentwurf Nr. 166/18, wenn ich die ein-

zelnen Artikel durchgehe, merke ich, dass man sich vielfach an die staatlichen und Gesetzesvorgaben usw. 

anpasst und sich an diese anlehnen muss.  

Artikel 10 zum Beispiel, was die Regelung der Beziehungen mit den Blutspendervereinigungen anbe-

langt. Hier muss dies auf eine einheitliche Art und Weise erbracht werden.  

Beim Artikel 21 geht es um die Landesraumordnungspläne. Diese müssen mit Landesgesetz genehmigt 

werden, wobei vorab die zum Zweck der Koordinierung geäußerten Bemerkungen des Ministeriums für öffent-

liche Arbeiten einzuholen sind usw. 

Artikel 12 Absatz 1, was den Wassernutzungsplan anbelangt. Hier hat das Trinkwasser Priorität. Wie 

wir alle wissen, nimmt die Trockenheit zu. Wir hatten vor einigen Jahren in der Poebene eine außergewöhnli-

che Trockenheit und dann mussten wir hier unsere Stauwerke öffnen usw. Wahrscheinlich können wir hier in 

Zukunft unsere Kraftwerke trockenfahren wie es aussieht. Auch hier müssen wir uns an die Prioritäten des 

Staates anpassen. 

Sie haben über die Asphaltierungsarbeiten gesprochen. Es ist wirklich grauenhaft, wie die Straßen zur-

zeit ausschauen, in welchem Zustand sie sich befinden. Als Tourismusland muss man sich wirklich oft für den 

Zustand schämen. Man sollte vielleicht einmal über die Grenzen schauen. In Osttirol sind zum Beispiel die 

Straßen in einem sehr guten Zustand. Wir haben dort dieselben klimatischen Verhältnisse wie bei uns an-

nähernd würde ich sagen. Wir haben zumindest einmal gesagt, wir fahren dorthin und werden uns bei einer 

Straßenmeisterei erkundigen, wie sie dort arbeiten, dass man ein bisschen die Unterschiede herausfiltert. Es 

kann nicht sein, dass man hier eine Straße in diesem Zustand vorfindet. Touristen beklagen sich darüber und 

Schäden an den Autos usw. haben. Das hat sicher keine Zukunft. 

Einen Punkt noch. Artikel 4. Hier geht es um Beihilfen für Reise- und Aufenthaltsspesen, um Quer-

schnittsgelähmte, Tetraplegiker im Rahmen von Therapien und Rehabilitationseinrichtungen. Hier wäre es 

interessant, dass man die Peripherie stärkt. Bezüglich des Asthmastollens in Prettau wäre es angebracht, 

dass man die Speläontologie auch in Italien anerkennen möge, damit man das auch fördern könnte. Das wäre 

gerade für die Gemeinde Prettau sehr wichtig, und zwar dahingehend, dass man die Wirtschaft etwas ankur-

belt und die Peripherie unterstützt. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Verzeihen Sie, Herr Landeshauptmann, ich weiß nicht mehr, ob ich 

das vorhin nicht gehört habe. Mich würden die Bereitstellungen ESF 2019/2020 und auch EFRE interessieren. 

Wie schaut es ganz konkret aus? Hier gibt es unterschiedliche Auskünfte seitens des ESF (Europäischer 
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Sozialfonds) vom Europaamt, dass zu wenig angesucht wird, dass es ganz schwierig ist, diese Gelder, die 

uns als Land zur Verfügung gestellt werden, umzusetzen. Da Sie für diesen Bereich zuständig sind, ersuche 

ich um Erläuterungen. Was bedeutet die Bereitstellung von ESF und EFRE für die nächsten Jahre? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Therme Meran bezüglich Thermalwasser. Das Ver-

fahren zur klinischen Anerkennung läuft noch, aber es ist nicht so, dass man hundertprozentig davon ausge-

hen kann, dass das auch tatsächlich passt. Es ist anders als ursprünglich angenommen, dass man sagt, alles 

super und so weiter. Die Therme selbst haben ihr Wasser und arbeiten dort auch recht erfolgreich. Es gibt 

immer mehr Zuspruch für die Thermalanwendungen, also für die medizinischen Anwendungen. Hingegen bei 

dem, was weiter südlich gefunden worden ist, läuft das Verfahren noch. Eine allfällige Kooperation, Nutzung 

usw. macht auch abhängig davon, ob das auch anerkannt wird. Das ist ein sehr komplexes Verfahren. Schein-

bar gibt es jetzt diesbezüglich ein paar Schwierigkeiten, aber ich möchte jetzt nichts verschreien. Es dauert 

länger als man es ursprünglich angenommen hat, dass es zu dieser Anerkennung kommt. 

Kloster Neustift. Die Überlegung war, das Kloster zu unterstützen. Der Gesamtkostenvoranschlag be-

läuft sich auf 5,4 Millionen Euro. Die Überlegung ist jene, dies bis zu 50 Prozent zu unterstützen. Das ist also 

nur ein Teilbetrag, also eine Mehrjahresfinanzierung, auch weil das in mehreren Schritten realisiert wird. Das 

ist so mit der Klosterführung besprochen worden.  

Ich komme dann zum Thema zur Gleich- oder Ungleichbehandlung, Kollege Heiss. 

Die Zugverbindung in die Schweiz. Am 7. September treffen wir uns mit der Bündner Regierung, und 

zwar nicht ganz zufällig in Mauls. Wir werden nach der Sitzung die Baustelle des BBT besuchen. Wir haben 

nur drei oder vier Punkte auf der Tagesordnung. Einer dieser Tagesordnungspunkte betrifft die Vorstellung 

dieser ganzen Arbeiten, Studien usw. Vergleiche, wo man bei der Sitzung auch das Dreieck betrachtet. Ich 

muss Sie auf den 7. September vertrösten, um nachher darüber berichten zu können. Das wird dort den beiden 

Regierungen vorgestellt. Ich selbst verfüge noch nicht über die Unterlagen.  

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danach sicher, denn dort wird es von jenen vorgestellt, 

die die Studien durchgeführt haben. 

ROLA. Wir fördern mit – bitte nageln Sie mich jetzt nicht fest - 30 Euro pro Tonne den ROLA-Verkehr 

und dann noch einmal mit einem geringen Betrag, nämlich mit 16 Euro, wenn ich jetzt richtig liege, den unbe-

gleiteten Verkehr aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung, die wir erlassen haben. Das machen die beiden 

Länder. Wir setzen das jetzt um. Das EU-Notifizierungsverfahren ist nämlich positiv ausgegangen. Das muss-

ten wir notifizieren. Das ist natürlich nicht im Rahmen der De-minimis-Regelung oder Freistellung, sondern 

das mussten wir notifizieren und die EU hat zugestimmt. Das sind die Mittel, die wir vorsehen, um mit dieser 

Förderung zu starten, in der Erwartung, dass es dann wieder zu mehr Tätigkeit kommt.  

Vielleicht noch ein Hinweis. Es gibt ein Problem, das wir zurzeit in Brüssel bearbeiten, nämlich die För-

derung darf maximal 30 Prozent der externen Kosten der Eisenbahn betragen. So ist das festgelegt. Das ist 

ein Limit, das wir damit schon erreichen. Wir arbeiten in Brüssel daran, dass diese absurde Regelung geändert 

wird, denn die externen Kosten der Eisenbahn liegen bei 0,65 Euro pro Kilometertonne. So ist die Größenein-

heit. Während es beim Lkw 6,95 Euro pro Kilometertonne sind. Man setzt hier ein Limit zur Förderung der 

Schiene von 30 Prozent. diese 0,6 pro Kilometertonne und da haben wir schon das Problem. Deshalb wird 

man jetzt in Brüssel schauen, das Limit zu ändern. Es gibt auch schon Zusagen, dass das geändert wird. Dann 

könnten wir auch noch mehr tun. Zurzeit sind wir mit dieser Maßnahme am Limit. Das ist auch Thema der 

Brennerkorridorplattform usw. Das ist auf allen Ebenen bereits deponiert. Dies nur als Ergänzung. 

Kollege Heiss, Landwirtschaft. Was wird gemacht? So habe ich es mir aufgeschrieben. Das sind jetzt 

keine neuen Maßnahmen. Das sind Finanzierungen für die Maßnahmen, die bereits in den Programmen sind 

und beschlossen sind. Ob das jetzt die Förderung von Investition ist zum Beispiel die Umstellung in den Vieh-

betrieben oder ähnliche Dinge mehr, auch was den Wohnbau anbelangt usw. im Rahmen der bestehenden 

Regeln. Es gab hier eine Unterdotierung und das ist das Geld, das dafür fehlt. Das ist zum Teil auch EU-

Kofinanzierung, wie Sie richtig anmerken, wo wir das Programm natürlich mit unseren 30 Prozent mitfinanzie-

ren müssen. Das Kapitel ist auf jene Größenordnung aufgestockt, die notwendig ist, um das ganze Jahr zu 

bestreiten. Es kommt nichts dazu.  
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Es gibt diese starke Förderung des Bio. Ich würde dann auf den Kollegen Schuler verweisen. Bio wird 

stärker gefördert – das vielleicht nur als Stichwort –, nachhaltig wird stärker gefördert. Die Investition in Nach-

haltigkeit und Landwirtschaft und biologische Landwirtschaft hat einen eindeutigen Schwerpunkt bekommen, 

auch die Diversifizierung wird stärker gefördert. Ich würde für weitere Ausführungen auf den Kollegen Schuler 

verweisen. 

Kronplatz. Ich habe das schon mehrmals erläutern dürfen. Sie, Kollege Heiss, wiederholen Ihre Position 

und ich wiederhole meine Position. Wir müssen schon auch, wenn Sie von der Vorzugsspur sprechen, die 

ganze Wahrheit sagen. Dieses Museum wird für 20 Jahre öffentlich zugänglich betrieben werden und keine 

öffentliche Finanzierung mehr erhalten. Das Museum wird, so sieht es der Businessplan vor, der von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Museumsabteilung überprüft worden ist, jährlich ein Defizit zwischen 

400.000 und 600.000 Euro schreiben. Das wird so sein. Wenn sie das machen wollen, was sie ankündigen, 

und dazu verpflichten sie sich vertraglich, dann wird dieses Minus jedes Jahr herausschauen. Also zusätzlich 

zur Investition, die selbst getätigt wird, sind diese Kosten. Hier finanzieren wir nichts, während wir bei den 

anderen Museen die laufenden Kosten tragen wie Personalkosten, Energiekosten usw. Wenn man hier sagt, 

diese kriegen jetzt einen Batzen Geld für die Investition, dann bitte ich zu berücksichtigen, damit hat es sich, 

weil wir das genau wollten, aber es müssen mindestens 20 Jahre garantiert sein - ich gehe davon aus, dass 

man nach dieser Rieseninvestition nicht interessiert ist, dies zuzusperren -, dass das mit dieser Form, so ist 

es im Vertrag festgelegt, geschieht. Deshalb finde ich, dass das gerechtfertigt ist. Natürlich ist es noch schöner, 

wenn es welche gibt, die das komplett alleine machen, aber wir müssen froh sein, dass es diese Großinvesti-

tion gibt.   

Wir haben dann noch andere Partnerschaften, die geplant sind, gerade beim Weinmuseum, wo sich die 

Genossenschaften zusammengerauft und gesagt haben, ihr Ziel wäre es, dies bei der Kellerei Kaltern zentral 

in Kaltern zu machen und nicht den ursprünglichen Plan zu verfolgen. Alle, also das Konsortium der Weinge-

nossenschaften hat das gemeinsam schriftlich auch unterstützt mit Beschluss, es dort zu machen und selbst 

zu investieren und dafür auch einen Landesbeitrag zu erhalten. Das wäre dann ein ähnliches Konzept. Da 

haben wir weniger Kosten und die Garantie, dass es auch geführt wird. Das heißt nicht, dass wir die traditio-

nellen Systeme verlassen wollen. Diese sind gerechtfertigt in den anderen Fällen, weil es dort nicht solche 

Situationen gibt, aber warum man das nicht nützen sollte, das sehe ich nicht ein Kollege Heiss.  

Der Reservefonds. Man führt jetzt nicht etwas im Schilde. Das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen. 

Wir sind jetzt erst in der Mitte des Jahres, also hier kann noch alles Mögliche notwendig sein. Es ist nicht so, 

dass wir jetzt Geld parken und sagen, wir wissen das und jenes. 

Kollege Zimmerhofer, wenn Sie Ihre Geschichten bringen dahingehend, dass die Autonomie doch nicht 

so sei, wie sie immer verkündet wird, dann ist das Ihre Botschaft, die Sie hier verkünden wollen. Und dann 

diese Beispiele bringen, dann muss ich schon sagen, dass es bei der Autonomie keine Rückschritte gibt. Das 

sind Dinge, die schon seit vielen Jahrzehnten so geregelt sind. Im Laufe der letzten Jahre gab es ein paar 

Fortschritte. Das müssten Sie anerkennen. Gestern hat die italienische Regierung ihren Rekurs gegen das 

Raumordnungsgesetz zurückgezogen, wo es um die Handelsurbanistik geht. Sie wissen, ein Streit, den wir 

lange geführt haben. Jetzt hat die Regierung die letzte Beschwerde beim Verfassungsgericht zurückgezogen, 

weil sie weiß, dass sie unterliegen würde. Wir haben nämlich diese Durchführungsbestimmung erlangt, wo 

ganz klar ist, dass wir für die Handelsurbanistik zuständig sind. Es gibt viele Beispiele.  

Dasselbe – ich darf Sie daran erinnern – ist bei den Verwaltungsüberschüssen des Gesetzes, das wir 

gemacht haben, wo wir gesagt haben: Das hält ja nicht, das wird Rom kippen usw. Was macht Ihr dann? Die 

Regierung hat selbst darauf verzichtet anzufechten, obwohl diese Bestimmung dem Finanzministerium mit 

Sicherheit nicht passt. Das kostet nämlich Rom de facto Geld. Man hat verzichtet, weil wir unsere Autonomie 

besser abgesichert haben. Es entspricht nicht den Fakten, das zu verbreiten. Das wäre hier immer schlimmer 

und es wäre immer weniger. Wir haben nie alles selbst bestimmt; das stimmt. Das tun selbst europäische 

Staaten nicht. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Diese halten sich nämlich auch an ein EU-Recht, das 

vereinbart ist.  

Dass dem Trinkwasser bei Wassernutzungen irgendwo Vorzug gegeben werden soll, halte ich gar nicht 

einmal für eine ganz schlimme Bestimmung. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Das hat bei uns schon ein 

Lächeln gegeben, wobei wir gesagt haben, das ist jetzt ein Autonomieproblem.  

Was den Asphalt anbelangt, lade ich einmal den Abteilungsdirektor ein, damit er Ihnen wirklich auch 

einen Fachvortrag hält, damit diese ganzen Märchen, die hier verbreitet werden dahingehend, es hätte ir-

gendetwas mit anderen Techniken zu tun usw., aufhören. Er ist nämlich ein sehr geschätzter Kollege auch bei 
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den österreichischen Kollegen, denn er wird oft zu Fachvorträgen eingeladen. Ich muss das hier wirklich ein-

mal verteidigen. Wenn man hier ganz einfach Stammtischgeschichten herumerzählt und sagt, das wäre das 

Bindemittel und dieses und jenes. Hier beschäftigen sich wirklich Laboratorien, Wissenschaftler im internatio-

nalen Austausch mit den Leuten. Ich werde den Abteilungsdirektor sicher darum bitten, hier einen Vortrag zu 

halten. Dann können wir alle – ich schließe mich mit ein – etwas lernen. Und es gibt einen Unterschied und 

der hat schon auch – in diesem Fall gebe ich recht – mit Italien und mit der Straßenbauwirtschaft in Italien zu 

tun, nämlich dass die ANAS-Straßen anders gebaut worden sind. Da fehlt die Entwässerung am Rande. Das 

ist das Hauptproblem. Der Unterbau ist das eine, aber das Hauptproblem ist das andere. Es nützt nichts, jetzt 

den Unterbau auszutauschen. Es fehlt komplett der Entwässerungsstreifen. Das ist der Hauptunterschied. 

Wennschon müssen wir darüber reden und nicht einfach Asphaltmärchen erzählen. Es geht nicht darum, ob 

wir einen österreichischen … Diese verwenden nämlich im Pustertal sehr oft österreichischen Asphalt, dies 

ganz nebenbei, und trotzdem sind die Schäden dieselben. Lassen wir das im Rahmen stehen. Ja, wir haben 

ein Problem beim vorherigen Straßenbau und wir müssen Schritt für Schritt, wenn wir die Straßen grundsätz-

lich aufbauen, dieses Geld in die Hand nehmen und die Entwässerung herbeiführen. Das ist unser Problem. 

Das ist nicht ein Asphaltproblem, sondern das Problem des Straßenbaus. Es ist das Wasser unter der Straße. 

Man kann den besten Asphalt hinauftun, es wird immer ein Problem sein. Es wird der falsche Asphalt verwen-

det usw. 

Frau Hochgruber Kuenzer. ESF und EFRE. Wir sind sogar überbucht. Der heute und künftig abwesende 

Kollege Köllensperger hat eine Antwort auf eine Landtagsanfrage bekommen. Dazu verwendet er einen Teil-

ausschnitt an die Öffentlichkeit zu gehen und diese Behauptung aufzustellen. Ich würde dies gerne in seiner 

Anwesenheit sagen, dass man so nicht arbeitet und ganz einfach irgendeinen Satz herausnimmt und sagt, 

auch EFRE-Geld ist jetzt verloren gegangen. Wir sind überbucht bei EFRE. Beim ESF ist es so, dass es 

tatsächlich wenige Bewerbungen gab und dass es da so sein kann, dass wir am Ende nicht das ganze Geld 

ausschöpfen, das wir für Ausschreibungen ausschöpfen könnten, weil sich ganz einfach die Betriebe für die 

Fort-, Aus- und Weiterbildung nicht melden. Wir haben Vollbeschäftigung und auch das ist ein Ergebnis, denn 

hier geht es um Aus- und Weiterbildung für Arbeit. Im Zeitalter der Vollbeschäftigung haben wir nicht so viele 

Unternehmen, die hergehen und sagen, wir machen jetzt einen Umschulungskurs für unsere Mitarbeiter, die 

wir entlassen müssen. Es muss niemand entlassen. Da ist ESF ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt 

umgestellt, das ist bürokratisch sehr schwierig, und neue Ausschreibungen für andere Ziele gemacht, aber 

das ist in der EU-Komplexität sehr schwierig. Hier kann es durchaus sein, aber das ist absolut nicht feststehend 

und das war auch die Antwort, dass wir am Ende nicht 100 Prozent der Mittel ausschöpfen. Wir verlieren aber 

nicht das Geld, wenn wir es nicht zu hundert Prozent in Brüssel abholen. Wir müssen nichts zurückzahlen, 

weil bei uns zurzeit in der Aus- und Weiterbildung im Arbeitsbereich wenig Nachfrage besteht. 

 

PRESIDENTE: Grazie presidente. Saremmo ora agli ordini del giorno. Do solamente comunicazione ai 

colleghi, visto che mancano 5 minuti: sono stati presentati 20 ordini del giorno.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Es ist mir jetzt natürlich 

nicht recht, wenn ich vielleicht so lange gesprochen habe und die Arbeiten insgesamt etwas länger gedauert 

haben als programmiert. Ich habe morgen in Rom mehrere Termine mit Regierungsmitgliedern. Ich werde 

morgen also nicht hier sein. Landesrat Theiner und Landesrat Tommasini sind hier und wir haben auch die 

Unterstützung der Beamten. Ich denke, dass der größte Teil jetzt vorweg erläutert worden ist. Ich wünsche 

morgen eine gute Arbeit. 

 

PRESIDENTE: Chiudiamo la seduta di quest’oggi e apriremo domani con gli ordini del giorno. 

Consigliere Dello Sbarba, prego. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusi presidente Kompatscher, 

la Giunta è già in grado di dirci quali sono gli ordini del giorno che accetta o no, oppure ce li dice domattina? 

Non gli avete ancora guardati, bene. 

 

PRESIDENTE: Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della 

seduta precedente, messo a disposizione all’inizio dell’odierna seduta, non sono state presentate durante la 
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seduta richieste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si 

intende approvato. 

La seduta è chiusa. 

 

Ore 17.56 Uhr 

 



 

 

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
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